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1.) Einleitung
Der Übergang zwischen Mittelalter und Neuzeit war in Europa von zahlreichen Veränderungen auf 

politischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene geprägt. Im Rahmen dieser großen Umwälzungen 

etablierten sich auch neue Dynastien als bedeutende Akteure auf der politischen Bühne, während 

andere ausstarben. Mit Herzog Karl dem Kühnen starb 1477 der letzte Herrscher von Burgund, und 

Maria, dessen einzige Tochter und damit Erbin von Burgund, heiratete den habsburgischen Kaiser 

Maximilian  I.  Mit  dieser  Ehe  begann  der  Aufstieg  des  Hauses  Habsburg  zur  Großmacht.  Die 

Hochzeit des Kaisersohns Philipp des Schönen mit der Erbtochter der „Katholischen Könige“ in 

Spanien bescherte dem Enkel Maximilians I., Karl V. zusätzlich zu Österreich und Burgund auch 

die Königreiche Aragon, Kastilien, Sizilien und Neapel sowie die kastilischen Besitzungen in der 

‚Neuen Welt’. Da Karls V. Bruder Ferdinand I. auch noch die Königreiche Böhmen und Ungarn 

(wenngleich dieses zu weiten Teilen osmanisch blieb) erbte und Karl V. 1519 von den Kurfürsten 

zum  Römisch-Deutschen  König  gewählt  wurde,  waren  die  Habsburger  zu  Beginn  des  16. 

Jahrhunderts  zum  mächtigsten  Geschlecht  Europas  aufgestiegen.  Entsprechend  der  gewaltigen 

territorialen Ausdehnung seines Machtbereichs formulierte das Haus Habsburg, vor allem aber sein 

Oberhaupt,  Kaiser  Karl  V.,  einen  universalen  Herrschaftsanspruch.  Diese  Idee  der  Monarchia 

Universalis  prägte  die  staatstheoretische  Debatte  während  der  Herrschaft  Kaiser  Karls  V.  in 

besonderer Weise und findet bis heute größte Beachtung.

1.1 Propaganda, Öffentlichkeit und Ideologie in der Frühen Neuzeit

„Propaganda can bring the best of us down.1“. Befasst man sich mit der von Mercurino Gattinara 

für Karl  V. entwickelten Idee der Monarchia Universalis  und deren Einfluss auf die kaiserliche 

Politik, haben die Möglichkeiten der Verbreitung dieser Idee durch verschiedene Medien natürlich 

zentrale  Bedeutung.  Als  Sammelbegriff  für  diese  Verbreitung  werde  ich  häufig  das  Wort 

„Propaganda“  verwenden,  obwohl  ich  mir  der  Schwierigkeiten  bewusst  bin,  die  dieser  Begriff 

gerade in den Sozialwissenschaften verursacht. Um Missverständnisse zu vermeiden soll kurz der 

Rahmen umschrieben werden, in dem sich der hier verwendete Propagandabegriff bewegt.

Das Wort Propaganda stammt aus der Frühen Neuzeit und war zunächst ein selbst gewählter 

und entsprechend positiv  besetzter  Begriff  in  der  christlichen Missionsarbeit2.  Das Gerundivum 

„propaganda“  leitet  sich  von  dem  lateinischen  Verb  „propagare“  ab,  das  mit  „ausstreuen“, 

„ausbreiten“ oder „auspflanzen“  übersetzt werden kann. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich 

1 Neil Postman – Propaganda. In: Et Cetera. A Review of General Semantics 36,2/1979. S.128.
2 Zur Entwicklung von Propaganda: Wolfgang Schieder u. Christoph Dipper – Propaganda. In: Otto Brunner, Werner 

Conze u. Reinhart Koselleck (Hgg) – Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland. 1.Aufl. Stuttgart 1984. Band 5, S.69-112.
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die  Bedeutung  des  Begriffs  jedoch,  und  er  wird  heute  meist  als  manipulative  Form  der 

Kommunikation  verstanden.  Gerhard  Maletzke  prägte  1972 die  in  der  Sozialwissenschaft  noch 

heute  gebräuchliche  Definition:  „Propaganda  sollen  geplante  Versuche  heißen,  durch  

Kommunikation  die  Meinung,  Attitüden,  Verhaltensweisen  von  Zielgruppen  unter  politischer  

Zielsetzung  zu  beeinflussen.3“.  Allerdings  war  die  Diskussion  um  eine  genaue  Definition  des 

Begriffs  damit  keineswegs beendet.  So beschrieb Klaus  Merten Propaganda 1977 weit  weniger 

griffig  als  „eine  Technik  zur  Akzeptanz  angesonnener  Verhaltensprämissen,  bei  der  die  

kommunizierte Botschaft durch Reflexivisierung generalisierte Wahrheitsansprüche erzeugt, deren  

Akzeptanz  durch  Kommunikation  latenter  Sanktionspotentiale  sichergestellt  wird.“4.  Auch  die 

jüngere Forschung beschäftigt sich noch intensiv mit der allgemeinen Definition des Begriffs, wie 

das  2008  in  zweiter  Auflage  erschienene  Buch  „Propaganda.  Konzepte  und  Theorien.“  von 

Thymian Bussemer zeigt5. 

Angesichts der vielen Bedeutungen, die unter dem Wort Propaganda subsumiert wurden, 

forderte Franz Ronneberger schon 1977, den Begriff aus der Wissenschaft zu verbannen6. Dennoch 

habe ich mich dazu entschieden, ihn zu verwenden. Dies soll aber nicht nach dem allgemeinen, 

sozialwissenschaftlichen Vorbild erfolgen, sondern nach pragmatischer historischer Methode. Mein 

Propagandabegriff nimmt also nicht für sich in Anspruch, Allgemeingültigkeit zu besitzen, sondern 

bezieht sich nur auf die Möglichkeiten und Usancen des 16. Jahrhunderts. Gleiches gilt für Begriffe 

wie zum Beispiel „Öffentlichkeit“, die sich heute auf eine weitaus größere Gruppe beziehen, als im 

Zeitalter Karls V. Eine detaillierte Besprechung von Möglichkeiten und Zielgruppen kaiserlicher 

Propaganda sowie politischer Öffentlichkeit im 16. Jahrhundert findet sich bei Karl Vocelka „Die 

politische  Propaganda Kaiser  Rudolfs  II.  1576-1612“7.  Seine  Ergebnisse  besitzen nach wie vor 

Gültigkeit  und  liegen  meiner  Argumentation  zu  Grunde,  sofern  keine  weitere  Spezifizierung 

vorgenommen wird.  Auch soll  der  Begriff  „Ideologie“  hier  lediglich  als  Sammelbegriff  für  ein 

komplexes politisches Konzept bzw. eine Weltanschauung verwendet werden.

In  der  Frühen  Neuzeit  begegnen  uns  bereits  sehr  viele  verschiedene  Formen  von 

Selbstdarstellung und politischer Kommunikation. Neben dem wissenschaftlich-staatstheoretischen 

Diskurs, der das Zentrum meiner Arbeit bildet, sind hier vor allem die höfische Kunst, also Malerei, 

Kunsthandwerk und Architektur sowie Feste oder Umzüge und die Flugschriftenliteratur zu nennen. 

Zu trennen sind diese unterschiedlichen Formen der Kommunikation durch ihre Zielgruppen und 

3 Gerhard Maletzke – Propaganda. Eine begriffskritische Analyse. In: Publizistik 17,2/ 1972. S. 157.
4 Klaus Merten – Struktur und Funktion von Propaganda. In: Publizistik 45,2/ 2000. S. 161.
5 Thymian Bussemer – Propaganda. Konzepte und Theorien. 2. Aufl. Wiesbaden 2008. Hierin auch der aktuelle 

Forschungsstand.
6 Franz Ronneberger – Besprechung des Buches  Carl Hundhausen - Propaganda. Grundlagen, Prinzipien, 

Materialien, Quellen. In: Publizistik 22, 1/ 1977. S. 100.
7 Karl Vocelka – Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. 1576-1612. Wien 1981.
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Rezipienten. 

Die höfische Kunst wurde explizit für hochadelige Kreise geschaffen und fast ausschließlich 

von  diesen  rezipiert.  Der  Auftraggeber  nutzte  sie  einerseits,  um  sich  vor  anderen  Fürsten  zu 

positionieren und zu legitimieren. Andererseits war den frühneuzeitlichen Herrschern die Wirkung 

von Kunst auf nachfolgende Generationen natürlich bewusst, was vor allem die Anknüpfung an 

antike Herrscher deutlich belegt. Vor diesem Hintergrund ist also die höfische Kunst der Frühen 

Neuzeit  immer  auch  als  ein  Instrument  zur  Konstruktion  von  Geschichte  in  der  Nachwelt  zu 

betrachten. 

Die Wirkung von Festen, Umzügen und Hofzeremoniell zielte dagegen vor allen Dingen auf 

die Gegenwart, auch wenn sie durch schriftliche oder künstlerische Darstellung auf die Nachwelt 

wirken konnten. Durch die Entfaltung von Prunk und gezielte Anknüpfung an häufig antike oder 

religiöse  Legitimationslinien,  die  sich  natürlich  auch  in  der  höfischen  Kunst  niederschlagen 

konnten,  ließen sich andere Fürsten bzw. deren Gesandte beeindrucken und die eigene Stellung 

ausbauen8. 

Die Flugblätter und „Newe Zeitungen“, die häufig auch graphische Darstellungen, enthielten 

entfalteten  im  16.  Jahrhundert  dank  laufend  verbesserter  Drucktechniken  ihre  Wirkung  als 

Massenmedium. Zielgruppe waren hier nicht mehr nur höfische bzw. hochadelige Kreise, sondern 

durchaus auch jene gesellschaftlichen Schichten, die für die politische Diskussion in der Frühen 

Neuzeit eine geringe bzw. nur allmählich wachsende Bedeutung gewann: Niederer Adel, Bürgertum 

und sogar der „gemaine Mann“ sollten dadurch angesprochen werden. 

All  diese  Elemente  der  Kommunikation  wurden  in  der  Frühen  Neuzeit  sehr  bewusst 

eingesetzt, um das eigene Bild zu prägen und politisches Handeln zu legitimieren. In seinem Buch 

„Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II.“ zeigte Karl Vocelka 1981, dass diese verschiedenen 

Formen  politischer  Kommunikation  in  der  Frühen  Neuzeit  durchaus  mit  dem  Überbegriff 

„Propaganda“  bezeichnet  werden  können9.  Darüber  hinaus  legt  Vocelka  dar,  dass  die 

„Öffentlichkeit“ des 16. Jahrhunderts eben nicht mehr nur in den Fürsten und ihrem engsten Umfeld 

zu sehen war,  sondern weist  zu Recht auf die  „ständisch geprägte Öffentlichkeit“  hin,  also die 

Reichs- bzw. Landstände, die als „Meinungsmultiplikatoren“10 wirkten. Deren Funktion beschrieb 

Otto Brunner 1965 mit den Worten „Die Landstände repräsentieren nicht das Land, sie sind es.“11, 

und entsprechend sei - so Vocelka - diese „ständische Öffentlichkeit“ auch Hauptzielgruppe von 

8 Hierzu u.a Wolfgang Schmale – Europapropaganda und essentialistische Sichtweisen auf Europa. In: Rainer Gries u. 
Wolfgang Schmale (Hgg) – Kultur der Propaganda. (= Wolfgang Schmale (Hg) – Herausforderungen. Historisch-
politische Analysen. Bd.16). Bochum 2005. S.304.

9 Karl Vocelka – Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. 1576-1612. Wien 1981.
10 Karl Vocelka – Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. 1576-1612. Wien 1981. S.86.
11 Otto Brunner – Land und Herrschaft. Wien 1965. S.423.
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Propaganda gewesen12. Diese Analyse gilt ebenso wie die Beschreibung von Propaganda für das 16. 

Jahrhundert  auch  noch  heute.  Weder  Bürger-  noch  Bauerntum  besaßen  im  16.  Jahrhundert 

ernstzunehmenden  politischen  Einfluss,  und  dennoch  richtete  sich  die  sehr  reichhaltige 

Flugschriftenliteratur  an sie.  Dies  zeigt,  dass  die  politische Gewalt  zwar nach wie vor von der 

ständischen Gesellschaft ausging, sich aber vor allem im 16. Jahrhundert weitere politische Ebenen 

entwickelten.

Wichtig für das Verständnis von Propaganda im 16. Jahrhundert ist überdies, dass sich über 

die  Technik  des  Buchdrucks  nun  auch  freie  Gelehrte  –  Erasmus  von  Rotterdam  ist  nur  das 

prominenteste Beispiel einer großen Gruppe – in die politische Diskussion einmischen konnten. 

Zwar war die Existenz einer kritischen und unabhängigen gelehrten Gesellschaft nicht neu, doch 

zeigt die Rezeption so wichtiger staatstheoretischer Werke wie „de monarchia“ von Dante Alighieri, 

dass  deren  politische  Wirkung  im  Mittelalter  allenfalls  marginal  war13.  Diese  „gelehrte 

Öffentlichkeit“ gewann durch den Buchdruck also zumindest indirekten politischen Einfluss auf die 

„ständische  Öffentlichkeit“  und  konnte  aber  über  die  oben  genannten  höfischen  Propaganda-

Instrumente  nur  bedingt  erreicht  bzw.  beeinflusst  werden.  Daher  ist  die  staatstheoretische  und 

juristische Publizistik am Hof Karls V. nicht nur als wissenschaftliche Diskussion unter gelehrten 

Räten  zu  sehen,  sondern  auch  als  Auseinandersetzung  mit  einer  neuen  Gruppe  im politischen 

Diskurs. Vor diesem Hintergrund sind auch Gattinaras publizierte Traktate als eine von mehreren 

Formen kaiserlicher Propaganda unter Karl V. zu sehen.

1.2 Politik und Propaganda Karls V.

„Quod in celis sol/ hoc in terra Ceasar est!“ – „Was die Sonne am Himmel, das ist der Kaiser auf  

Erden!“. Auf einer von Karl V. 1548 gedruckten Schaumünze ist dieser Satz zu lesen. Sie zeigt den 

kaiserlichen  Doppeladler  zwischen den  beiden  Säulen  des  Herkules,  den  Grenzen  der  Welt.  In 

seinen Fängen hält er die östliche und die westliche Welthälfte, während er seine Schwingen über 

dem  Atlantik  ausbreitet.  Auf  der  Rückseite  findet  sich  nicht  mehr  der  alte  Wahlspruch  der 

mittelalterlichen Kaiser, „semper Augustus“, „stets Mehrer des Reiches“14, sondern Karls Devise 

lautet „Plus ultra!“15.

Die deutsche Geschichtsschreibung um Karl Brandi, vor allem aber Peter Rassow folgerte 
12 Karl Vocelka – Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. 1576-1612. Wien 1981. S. 13 bis 90.
13 Hierzu: Francis Cheneval - Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559. 

Metamorphosen eines philosophischen Werks. (= Humanistische Bibliothek. Texte und Abhandlungen. Reihe I. 
Abhandlungen. Band 47). München 1997.

14 Der Ehrenname „Augustus“ bedeutet eigentlich „der Erhabene“ und war schon in römischer und frühbyzantinischer 
Zeit Teil der Kaisertitulatur. Im Mittelalter änderte sich die Bedeutung des Titels, den fortan auch die Römisch-
Deutschen Kaiser trugen zu dem synonym verwendeten „stets Mehrer des Reiches“.

15 Die Münze befindet sich im Besitz des Instituts für Stadtgeschichte Frankfurt. Vgl. auch: Ferdinand Seibt – Karl V. 
Der Kaiser und die Reformation. 2.Aufl. Berlin 1998. S.9 u. S.231.
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aus  diesem  offenen  Anspruchsdenken,  dass  Kaiser  Karl  V.  der  Ideologie  seines  Beraters,  des 

kaiserlichen Großkanzlers Mercurino Gattinara gefolgt sei16. Dieser hatte den jungen König schon 

seit  dessen  Herrschaftsantritt  in  Spanien  beraten  und sich  schnell  zum wichtigsten  Exponenten 

habsburgischer  Herrschaftsansprüche  entwickelt.  Gattinara,  ein  aus  dem  Piemont  stammender 

Jurist, stand zunächst in den Diensten von Karls Tante Margarete von Österreich, wurde später von 

Kaiser  Maximilian  zu  diplomatischen  Missionen  –  vor  allen  Dingen  bei  Verhandlungen  mit 

Frankreich – verwendet und stand schließlich dem Burgundischen Parlament vor, bevor er 1518 den 

Dienst  als  Großkanzler  Karls  V.  antrat.  Seiner  Person  kommt  jedoch  weniger  aufgrund  seiner 

herausgehobenen Stellung eine besondere Bedeutung zu, als vor allen Dingen aufgrund seiner regen 

schriftstellerischen Tätigkeit; denn Mercurino Gattinara war nicht nur ein sehr versierter Jurist und 

Diplomat, sondern befasste sich auch intensiv mit staatstheoretischen Fragen. Neben zahlreichen 

politischen  Traktaten  für  Karl  V.  verfasste  er  auch  eine  ausführliche  Autobiographie,  was  für 

Ministeriale des 16. Jahrhunderts  außergewöhnlich ist.  Über diese Autobiographie lässt sich gut 

erahnen, dass Mercurino Gattinara nicht nur über außergewöhnlichen Intellekt verfügte, sondern 

offensichtlich auch um seine überdurchschnittlichen Geistesgaben wusste. Sein programmatischer 

Geist paarte sich so mit einer ganz erheblichen Arroganz und vor allen Dingen mit ausgeprägter 

Eitelkeit. Entscheidend für diese Arbeit wird es also sein, Mercurino Gattinara sowie seine Rolle am 

Hof Karls V. richtig einzuordnen.

Vor der Römisch-Deutschen Königswahl 1519 warb Gattinara bei den Kurfürsten für seinen 

Herrn, indem er dem Reich die Eroberung der Welt durch Karl versprach: Nur ein starker Kaiser sei 

fähig, Italien wieder für das Reich zu unterwerfen und dessen mittelalterliche Herrlichkeit nicht nur 

wieder  herzustellen,  sondern für  das  Reich und die  Christenheit  die  ‚monarchia universalis’ zu 

errichten.  Das Ziel  dieser  ‚monarchia’ sei  letztlich ein dauerhafter  Weltfrieden,  wie  er  nur  von 

einem Kaiser mit einer Hausmacht, wie sie Karl inne hatte, garantiert werden könne. In der Wahl 

zum  ‚rex  romanorum’ sah  die  kaiserliche  Propaganda  eine  klare  Überordnung  Karls  V.  über 

sämtliche Herrscher, schließlich verkörpere sie die Tradition des antiken Römischen Reiches. Aus 

dieser  Tradition  leitete  vor  allem  Gattinara  einen  Rechtsanspruch  ab,  welcher  sich  auf  die 

Territorien  des  antiken  Reiches,  also  auf  die  ganze  ‚alte  Welt’  bezog.  Die  angestrebte 

Universalmonarchie,  die  ‚monarchia  orbis’ galt  als  Vollendung  des  Kaisertums.  Karls  ererbte 

Reiche wurden als dazu Vorstufe, als Basis, gesehen. 

Die Idee, dass gerade Karl der Vollender des christlichen Weltreiches sein sollte, fußte in 

einer  Weltsicht,  die  stark  vom  Endzeitgedanken  geprägt  war.  Karls  Propaganda  griff  diese 

16 Vgl. Karl Brandi – Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines Weltreiches. 4 Aufl. 
München 1937-42.  Peter Rassow - Die Kaiseridee Karls V dargestellt an der Politik der Jahre 1528-1540. Berlin 
1932.
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Endzeitgedanken, die immer auch mit einer Heilsvorstellung verbunden waren, natürlich dankbar 

auf, verband sie mit des Kaisers Kampf gegen die Türken, mit den Prophetien des Joachim von 

Fiore, sowie mit der Tradition der Katholischen Könige und stellte Karl schließlich in ein beinahe 

prophetisches Licht17. 

Befasst man sich mit der Politik Kaiser Karls V. wirkt diese nur auf den ersten Blick als 

folge sie einem universalen Anspruch: Den Konflikt mit Frankreich um die burgundischen Gebiete 

und um die Vorherrschaft in Italien erbten Karl V. und Franz I. von Frankreich bereits von Kaiser 

Maximilian  I.  (Habsburg  1486/93-1519)  bzw.  Karl  VIII.  (Frankreich,  1483-1498).  Dank  Karls 

spanischem  Erbe  und  der  daraus  resultierenden  Umklammerung  Frankreichs  durch  die 

habsburgischen Besitzungen in den Niederlanden und Spanien sowie dem Königtum im Reich, 

wurde  auf  französischer  Seite  die  Angst  vor  einer  dauerhaften  habsburgischen  Hegemonie  in 

Europa weiter geschürt und der Konflikt umso verbissener geführt.

Auch die wichtigste kaiserliche Aufgabe, der Kampf gegen die Ungläubigen (Osmanen) und 

der Schutz der Christenheit, scheinen weder Karl V. noch Ferdinand I., der in den Erbländern sowie 

in Böhmen und (Rest-) Ungarn regierende Bruder, aus ideologischem Antrieb erfüllt zu haben: Zu 

Lande sah man sich spätestens nach der Belagerung Wiens durch die Osmanen in die Defensive 

gedrängt, wie der geheime Friedensvertrag von 1547 eindrucksvoll beweist, erkennen hier doch die 

Habsburger den Sultan als obersten Herrscher an und erklären sich bereit, Tribut zu zahlen18. Dies 

ist  nur  eines  von vielen Beispielen,  die  die  habsburgische Politik  im 16.  Jahrhundert  in  einem 

deutlichen Gegensatz zu ihrem propagierten Selbstverständnis erscheinen lassen. 

Gleichzeitig gilt es, Mercurino Gattinaras politische wie persönliche Schriften systematisch 

auszuwerten und zu prüfen, ob diese tatsächlich ein so homogenes, auf die 'monarchia universalis' 

gerichtetes Bild abgeben, wie bisher angenommen. Vor allem Gattinaras Autobiographie sowie sein 

bislang kaum beachteter, sehr ausführlicher Brief an Karl V. aus dem Jahr 1517, in dem er seine 

Gedanken  zur  Monarchia  Universalis  entwickelt,  wecken  Zweifel  an  dem  ideologischen 

Fanatismus, der Gattinara stets unterstellt wurde.

Bei dem Versuch, Gattinara und die von ihm geprägte Ideologie richtig einzuordnen ist es 

darüber hinaus wichtig, sich auch die Rolle sowie den Einfluss anderer wichtiger Berater vor Augen 

zu führen und nach deren staatstheoretischen Ansichten zu fragen. Anhand dieser verschiedenen 

Ansätze  soll  geprüft  werden,  ob  die  von  Mercurino  Gattinara  wesentlich  geprägte  Ideologie 

tatsächlich als die persönliche politische Leitidee Karls V. betrachtet werden darf.

Um  die  Bedeutung  der  'monarchia  universalis'  auf  die  Kaiseridee  Karls  V.  richtig 

17 Vgl. zu Gattinara: Ilse Kodek – Der Großkanzler zieht Bilanz. Die Autobiographie Mercurino Gattinaras aus dem 
Lateinischen übersetzt. (= Geschichte in der Epoche Karls V. Bd.4) Münster 2004. 

18 Ernst-Dieter Petritsch - Der Habsburgisch-Osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985.

8



einschätzen  zu  können ist  es  zudem hilfreich,  den  Blick nicht  nur  auf  das  Habsburgerreich zu 

richten. Schließlich existierte während der Regierungszeit Karls V. mit dem Osmanischen Reich ein 

Staatswesen,  dass  ebenfalls  Ambitionen auf  Weltherrschaft  hegte.  Die  Gegenüberstellung dieser 

beiden zur selben Zeit  vorgetragenen Weltherrschaftsideologien wurde in der Forschung bislang 

unterlassen,  sie  ist  aber  Grundvoraussetzung  für  eine  angemessene  Bewertung  der  jeweiligen 

Herrschaftsidee. Da sich meine Arbeit mit Kaiser Karl V. und dessen Herrschaftskonzeption befasst, 

sind zum osmanischen Weltherrschaftsgedanken keine ausgiebigen Studien nötig, zumal die jüngere 

Forschung hierzu sehr viel beigetragen hat19.  

Ebenso  ist  zu  hinterfragen,  weshalb  die  'neue  Welt'  in  der  Konzeption  der  'monarchia 

universalis'  Karls  V.  keinen  herausgehobenen  Platz  einnimmt,  obwohl  die  Größe  der  neuen 

Territorien  sowie  die  damit  verbundene einmalige  Missionsarbeit  hinlänglich   bekannt  und die 

habsburgische Politik maßgeblich vom Reichtum dieser Gebiete abhängig war. Hier zeigt sich ein 

starkes konzeptionelles Beharren auf der mittelalterlichen Idee eines Endzeitkaisers. Diese hatte im 

ausgehenden Mittelalter hauptsächlich Frankreich auf sein Königtum bezogen, zuletzt hatte Franz I. 

1515 seine Ansprüche auf Oberitalien mit diesem Gedankengut zu untermauern versucht. Die von 

Gattinara vorgetragene Ideologie beschränkte sich seit 1517 darauf, den französischen Anspruch zu 

widerlegen  und  statt  dessen  Karl  V.  in  das  prophetische  Licht  des  Endzeitkaisers  zu  rücken. 

Gleichzeitig macht sie nicht Gebrauch von den propagandistischen Möglichkeiten, die sich aus der 

Eroberung und Missionierung der 'neuen Welt' ziehen ließen. Auch dies ist ein Hinweis darauf, dass 

es sich bei der von Karl V. propagierten 'monarchia universalis' nicht um eine politische Leitlinie 

handelte. 

Bezieht man abschließend noch in die Bewertung ein, dass Karl V. seine Propaganda den 

jeweiligen  politischen  Konstellationen  anpasste  und  beispielsweise  gegenüber  dem Papst  einen 

Weltherrschaftsanspruch vehement verneinte, stellt sich die von Mercurino Gattinara entworfene 

Kaiserideologie als keineswegs prägend dar. 

19 Besonders Suraiya Faroqhi, Cornell Fleischer, Pál Fodor, Colin Imber, Cemal Kafadar, Gülru Necipoğlu, Gilles 
Veinstein und Christine Woodhead sind in diesem Zusammenhang zu nennen, die sich in den letzten zehn Jahren 
ausführlich gerade mit dem Herrschaftsanspruch Sultan Süleymans I., des Prächtigen auseinander gesetzt haben.
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1.3 Ziel der Arbeit und Auswahl der Quellen

Ziel der Untersuchung ist, das Verhältnis zwischen propagierter Ideologie und gelebter Politik in der 

Regierung Kaiser Karls V. zu untersuchen. 

Hierbei  soll  es vermieden werden,  durch einseitige Betrachtung von Propagandamaterial 

lediglich  die  Selbstdarstellung  des  Hauses  Habsburg  nachzuzeichnen.  Vielmehr  möchte  ich 

versuchen, anhand bislang nicht oder kaum berücksichtigter Quellen wie der Autobiographie des 

kaiserlichen Großkanzlers Mercurino Gattinara, dessen 'Bewerbungsschreiben' aus dem Jahr 1517, 

dem Friedensvertrag zwischen dem Haus Habsburg und dem Osmanischen Reich von 1547 sowie 

über  die  tatsächliche  Politik  mich  Karl  V.  zu  nähern  und  so  die  bekannten  Quellen  der 

Selbstdarstellung besser einzuordnen. 

Bei  der  Auswahl  der  Quellen  ist  daher  auf  die  staatstheoretischen  und  die  (tages-) 

politischen Traktate besonderes Augenmerk richten. Die Sicht auf die staatstheoretischen Schriften 

gibt  Einsicht   in  die  Grundlagen  sowie  die  strategische  Ausrichtung  der  kaiserlichen  Politik, 

während sich anhand der Diskussion um die Tagespolitik das Verhältnis von politischer Theorie und 

Praxis am besten nachprüfen lässt. Eine Sonderstellung nehmen hierbei die graphischen Bildnisse 

Karls  V. ein,  die – durch den Buchdruck massenhaft  verbreitet  – durchaus von tagespolitischer 

Relevanz waren. Ihre Wirkung und Verbreitung wird hier in die Argumentation miteinbezogen ohne 

diese Quellengattung gesondert zu erschließen, da dies jüngst durch Rainer Wohlfeil sehr gut und 

gründlich geschehen ist20. Ebenso verhält es sich mit den öffentlichen Auftritten Karls V., die für die 

Argumentation natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber ebenfalls bereits gut aufgearbeitet sind21. 

Miteinzubeziehen  ist  ebenfalls  die  zeitgenössische  Panegyrik,  die  aber  in  den  letzten  Jahren 

ebenfalls intensiv aufgearbeitet wurde22.

Jene Quellen, deren Zweck es war, das Bild Karls V. für die Nachwelt festzuhalten, sollen 

nur dann mit einbezogen werden, wenn sie auf die staatstheoretische Diskussion oder die praktische 

Politik  Einfluss  nehmen  konnten.  Da  sie  aber  meist  das  Ergebnis  dieser  staatstheoretischen 

Diskussion ausdrückten, geben sie keinen neuen Einblick in das Verhältnis von politischer Theorie 

und  Praxis.  Hierzu  sind  vor  allen  Dingen  die  „Commentaires“  Karls  V.  zu  zählen,  seine 

Lebenserinnerungen, die er ab 1550 diktierte23. Aus den politischen Testamenten und Instruktionen 
20 Rainer Wohlfeil – Graphische Bildnisse Karls V. im Dienste von Darstellung und Propaganda. In: Alfred Kohler 

(Hg) - Karl V. 1500 – 1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002.
21 Grundlegend hierzu: Roy Strong – Feste der Renaissance 1450-1650. Kunst als Instrument der Macht. Freiburg/ 

Würzburg 1991 sowie Jean Jacquot (Hg) - Bd.2: Fêtes et Cérémonies au temps de Charles Quint. 2. Aufl. Paris 
1975.

22 Zum Forschungsstand: Franz Römer – Zur Panegyrik in der Epoche Karls V. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500 – 
1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002 sowie Gabriele Haug-Moritz - „Zu 
Lob und Ehre Römischer Kaiserlicher Majestät“. Karl V. in der pro-kaiserlichen Liedpublizistik des 
Schmalkaldischen Krieges (1546/47). In: Friedrich Edelmayer (Hg) – Plus Ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift 
für Alfred Kohler zum 65. Geburtstag. Münster 2008.

23 Leopold August Warnkönig (Hg) – Commentaires de Charles-Quint. Leipzig 1862.
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des Kaisers für seinen Sohn Philipp II. geht hervor, dass Karl V. im Grunde genommen schon in den 

1540er Jahren resignierte und fortan vor allen Dingen darum besorgt war, der Nachwelt nicht als 

schwacher und glückloser Herrscher zu erscheinen24. Daher sind seine Memoiren, die nach dem Tod 

Karls  V.  einsetzende  Panegyrik25,  aber  auch  die  berühmten  Tapisserien  von  Jan  Cornelisz 

Vermeyens die 1546 in Auftrag gegeben wurden, als Versuch zu sehen, das Andenken Karls V. zu 

beeinflussen  und dürfen  in  ihrer  Aussagekraft  über  die  politischen Leitlinien  des  Kaisers  nicht 

überbewertet werden26. In diesem Kontext sind auch die zahlreichen Herrschergemälde zu sehen, 

etwa von Tizian. Nur eine kleine, hochadelige Gesellschaft bekam sie überhaupt zu sehen und sie 

erfüllten besonders den Zweck, das Andenken in späteren Generationen zu wahren27. Daher soll das 

sehr  gut  erforschte Bildprogramm Karls  V.  hier  keine größere  Beachtung finden28.  Von größter 

Wichtigkeit für die Selbstdarstellung des Kaisers für die Nachwelt ist ohne Zweifel auch dessen 

Palast in der Alhambra zu Granada, der im Innern des wohl wichtigsten Symbols der maurischen 

Epoche Spaniens ein besonders kraftvoller Ausdruck des Sieges über den Islam werden sollte29. 

Doch spielte er für die politische Diskussion am Hof Karls V. wohl ebenso wenig eine Rolle wie 

sonstige Fresken, Plastiken, (Schau-) Münzen, Bildnismedaillen, Medaillons, Siegel, Miniaturen, 
24 Armin Kohnle (Hg) – Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. Darmstadt 2005.
25 Elisabeth Klecker – Karl V. in der neulateinischen Habsburg-Panegyrik des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Alfred 

Kohler (Hg) - Karl V. 1500 – 1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002. 
26 Zu den Tapisserien: Wilfreid Seipel (Hg) - Der Kriegszug Kaiser Karls V. gegen Tunis. Kartons und Tapisserien. 

Wien 2000 sowie Anina Huck – Der Feldzug Kaiser Karls V. nach Tunis (1535). Der Versuch einer Deutung der 
propagandistischen Intention der Kartons Vermeyens bzw. der Tapisserien de Pannemakers. Ungedruckte 
Diplomarbeit. Wien 2001, Handrik J. Horn – Jan Cornelisz Vermeyen. Painter of Charles V. and his Conquest oft 
Tunis. 2 Bde. Doornspijk 1989.

27 Rainer Wohlfeil – Graphische Bildnisse Karls V. im Dienste von Darstellung und Propaganda. In: Alfred Kohler 
(Hg) - Karl V. 1500 – 1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002. S.25.

28 Hierzu zusammenfassend: Alfred Kohler – Karl V. 1500-1558. Eine Biographie. München 2000. S. 111-116. sowie 
Einzelstudien wie Diane H. Bodart – La codification de l'image de Charles-Quint par Titien. In: Revues des 
archéologues et historiens d'art de Louvain. Louvain-La-Neuve 30/1997, Wolfgang Braunfels – Tizians Augsburger 
Kaiserbildnisse. In: Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kauffmann. Berlin 1956, Fernando Checa Cremades – 
Carlos V. y la imagen del héroe en el Renaciemiento. (= Ensayistas 275). Madrid 1987, ders. - Carlos V. La imagen 
del poder en el renaciemiento. Madird 1999, ders. - Fernando Checa Cremades – Kunst und Macht in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Karl V. und die Kunst. In: Kaiser Karl V. 1500-1558. Macht und Ohnmacht Europas. 
Katalog der Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Bonn/Wien 2000, 
ders. - Das Bild Karls V. In: Hugo Soly u. Wim Blockmans (Hgg) – Karl V. und seine Zeit. Köln 2003, Alfred 
Kohler – Kaiserikonographie und Reichsemblematik. In: Rainer A. Müller (Hg) – Bilder des Reiches. (= Irseer 
Schriften 4). Sigmaringen 1997,  Jörg Oberhaidacher – Zu Tizians Reiterbild Karls V. Eine Untersuchung seiner 
Beziehungen zum Georgsthema. In: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 78/1982, Artur 
Rosenauser – Karl V. und Tizian. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500 – 1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft 
in Europa und Übersee. Wien 2002, Georg Poensgen – Bildnisse des Kaisers Karl V. In: Peter Rassow u. Fritz 
Schalk (Hgg) - Karl V. Der Kaiser und seine Zeit. Kölner Colloquium 26.29. November 1958. Köln/Graz 1960, 
Gunter Schweikhart – Tizian in Augsburg. In: Klaus Bergolt u. Jochen Brünning (Hgg) – Kunst und ihre 
Auftraggeber im 16. Jahrhundert. Venedig und Augsburg im Vergleich. Berlin 1997, Rainer Wohlfeil – Kaiser Karl 
V. Vom „burgundischen Ritter“ zum „Ahnherrn Österreichs“. In: Christine Roll, Bettina Braun u. Heide 
Stratenwerth (Hgg) – Recht und Reich im Zeitalter der Reformation. Festschrift für Horst Rabe. Frankfurt 1996,, 

29 Hierzu vor allem: Rainer Wohlfeil – Kriegsheld oder Friedensfürst? Eine Studie zum Bildprogramm des Palastes 
Karls V. in der Alhambra zu Granada. In: Christine Roll (Hg.) - Recht und Reich im Zeitalter der Reformation. 
Festschrift für Horst Rabe. Frankfurt 1996 sowie ders. – Las Alegorías de la Paz de la fachanda occidental del 
Palacio de Carlos V. In: Cuadernos de la Alhambra 31,31/ 1995,1996 und Earl E. Rosenthal – El Palacio de Carlos 
V. en Granada. Madrid 1988.
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Teppiche, Glasfenster und dergleichen mehr30. All diese Quellen sind gut erforscht und sollen hier 

nur  am  Rande  mit  einbezogen  werden,  wenn  es  notwendig  erscheint;  eine  systematische 

Auswertung aber ist hier nicht angezeigt.

Zweifellos war die mittelalterlich anmutende Selbstsicht im 16. Jahrhundert bei Karl V. nach 

wie  vor  vorhanden  und  auch  im  Anspruchsdenken  der  Umwelt  durchaus  noch  verankert. 

Gleichzeitig zeichneten sich aber gerade auch die habsburgischen Brüder Karl und Ferdinand durch 

äußerst pragmatisches Handeln aus, ohne dass sich dies auf den artikulierten Herrschaftsanspruch 

entscheidend ausgewirkt hätte. Hier einfach nur Konzeptionslosigkeit zu unterstellen wäre etwas zu 

einfach  und  angesichts  der  Institution  des  Kaisertums,  dessen  Bild  durch  eine  Vielzahl  von 

Akteuren geprägt wurde, nicht aufrecht zu erhalten.

Die Idee der 'monarchia universalis'  wurde bekanntermaßen vor allen Dingen durch den 

kaiserlichen  Großkanzler  Mercurino  Gattinara  vertreten.  Dieser  konnte  aber  erstens  nur  bis  zu 

seinem Tode 1530 Einfluss auf die kaiserliche Politik nehmen und kann darüber hinaus zu keinem 

Zeitpunkt als alleiniger politischer Berater Karls V. betrachtet werden. Dennoch wird die von ihm 

vertretene  Ideologie  häufig  mit  des  Kaisers  eigener  politischen  Idee  gleichgesetzt,  was 

hauptsächlich der Vielzahl staatstheoretischer Traktate Gattinaras geschuldet ist. Doch die Quantität 

der Quellen sagt zunächst nichts aus über deren Bedeutung und Wirkung. Daher soll diese Arbeit 

auch einen Beitrag dazu leisten, den Einfluss des kaiserlichen Großkanzlers auf die Politik Karls V. 

genauer zu untersuchen. 

Der  Blick  auf  den  osmanischen  Weltherrschaftsanspruch,  der  mit  der  von  Karl  V. 

propagierten  Kaiseridee  in  direktem  Konflikt  stand,  soll  helfen,  die  Ideologie  der  'monarchia 

universalis'  in dem Kontext zu  verstehen, in dem sie Geltung beanspruchte:  Im 16. Jahrhundert 

kann  eine  Weltherrschaftsidee  aus  einem  rein  eurozentrischen  Blickwinkel  nicht  vollständig 

verstanden werden. 

Diese Arbeit  soll  also eine Brücke schlagen zwischen der Ideengeschichte,  die  nach der 

Entwicklung  von  Herrschaftskonzepten  fragt  und  der  klassischen  politischen  Geschichte,  die 

30 Hierzu generell die Ausstellungskataloge Wilfried Seipel (Hg) - Kaiser Karl V. 1500-1558. Macht und Ohnmacht 
Europas. Katalog der Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Bonn/Wien 
2000 und Hugo Soly u. Johan van de Wiele (Hgg) – Carolus. Charles-Quint 1500-1558. Katalog der Ausstellung, 
Kunsthal De Sint-Pietersabdij Gand 1999-2000. Gand 1999 sowie die Einzelstudien Fernando Checa Cremades – La 
symbolique impériale à travers les arts plastique. In: Hugo Soly (Hg) – Charles-Quint 1500-1558 et son temps. 
Anvers 1999 (Plastik), Wolfgang Schulten – Deutsche Münzen aus der Zeit Kaiser Karls V. Typenkatalog der 
Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559). Frankfurt 
1974. (Münzen), Max Bernhart – Die Bildnismedaillen Karls des Fünften. München 1919 sowie Georg Habich – 
Die Schaumünzen des 16. Jahrhunderts. München 1929. (Bildnismedaillen), Julius von Pflugk-Harttung (Hg) – Im 
Morgenrot. Die Siegel Kaiser Maximilians und König Karls von Spanien. Hersfeld 1912 (Siegel), Fernando Pino 
Rebolledo (Hg) – Un retrato de Carlos V. en el archivo municipal de Valladolid. Valladolid 1990 (Miniaturen), 
Georg Kugler – Macht und Mäzenatentum. In: Wilfried Seipel (Hg) – Kaiser Karl V. 1500-1558. Macht und 
Ohnmacht Europas. Bonn 2000 (Teppiche).
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anhand  des  Handelns  der  politischen  Akteure  die  Geschichte  deutet.  So  soll  ein  Beitrag  zum 

besseren Verständnis der (Weltmacht-) Politik Kaiser Karls V. entstehen.

1.4 Methodik

Die Frage nach dem Verhältnis von Propaganda und Politik eines Herrschers erfordert vor allen 

Dingen eine ausgiebige Quellenkritik. Sie ist die methodische Grundlage jeder wissenschaftlichen 

Arbeit des Historikers, aber gerade bei dieser Fragestellung von besonderer Wichtigkeit. Durch die 

Einführung des Buchdrucks am Übergang von Mittelalter zu Früher Neuzeit ergaben sich für die 

politischen Akteure ganz neue Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit. Erstmals war es möglich, 

Propaganda  ohne  großen  Aufwand  massenhaft  zu  verbreiten,  was  zu  einem  Zuwachs  an 

Quellenmaterial  führte.  Diese Fülle  bietet  dem Frühneuzeithistoriker  einerseits  die  Möglichkeit, 

durch ausführliche Quellenstudien ein sehr detailliertes Geschichtsbild zu entwerfen. Andererseits 

birgt  sie  jedoch  auch  die  Gefahr,  sich  in  den  Quellen  zu  verlieren  und  die  Quellenkritik  zu 

vernachlässigen. Grundlage dieser Arbeit ist also die kritische Betrachtung der Propaganda Karls V. 

Der  hierin  vertretene  Anspruch  auf  Führerschaft  innerhalb  der  Christenheit  sowie  auf  der 

Beherrschung  des  gesamten  Erdkreises  ist  weithin  bekannt,  wurde  aber  bisher  noch  nicht 

systematisch der tatsächlichen Politik Karls V. gegenübergestellt. Dabei muss sich eine politische 

Gesinnung doch gerade an tatsächlicher Politik messen lassen – unabhängig vom publizistischen 

Aufwand, durch den sie dargestellt wird.

Um einen möglichst ergiebigen Vergleich beider Themenblöcke zu gewährleisten, müssen 

zunächst sowohl die Propaganda, als auch die Politik nach Grundlagen und Möglichkeiten kritisch 

befragt werden. Daher sollen zunächst die mittelalterlichen Grundlagen der 'monarchia universalis' 

herausgearbeitet werden. Dieser christliche Weltherrschaftsgedanke zieht sich wie ein roter Faden 

durch  das  gesamte  Mittelalter  und  unterliegt  dabei  steter  Veränderung.  Die  auf  Karl  V. 

zugeschnittene Deutung dieses Gedankenguts lehnt sich stark an Dante Alighieris „De Monarchia“ 

an, ohne diese jedoch offen als Grundlage zu benennen. Ebenso fließen mittelalterliche, häufig auf 

Joachim von Fiore zurück gehende Prophetien ein, die einen Endzeitkaiser vorhersagen. Vertreten 

wurde  diese  Idee  der  'monarchia  universalis'  hauptsächlich  von  Mercurino  Gattinara,  dem 

Großkanzler Karls V. Nach dessen Tod 1530 verringert sich die Zahl der ideologischen Traktate 

zwar deutlich. Gleichwohl greift die kaiserliche Propaganda das Thema immer wieder auf, wenn es 

politisch opportun war. 

Die  Frage  nach  den  Möglichkeiten  des  Einflusses  der  Propaganda  bzw.  dieses 

Gedankengutes auf die Politik lässt sich in erster Linie über die kaiserlichen Berater beantworten. 

Hier ist eine genaue Analyse der ideologischen Einstellung der jeweiligen Amtsträger sowie von 
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deren Einfluss auf den Kaiser vorzunehmen. 

Eine weitere wichtige Perspektive zur Beurteilung der politischen Prägekraft der 'monarchia 

universalis'  ist  die  Gegenüberstellung  des  osmanischen  Weltherrschaftsanspruchs.  Wer  eine 

Weltherrschaftsidee richtig beurteilen will, der muss auch konkurrierende Systeme berücksichtigen. 

Die Osmanistik hat hierzu in den vergangenen Jahren ausgiebig gearbeitet, sodass es leicht fällt, 

christliche und muslimische Konzeption abzugleichen. 

Die  Vielzahl  der  Perspektiven  soll  eine  differenzierte  abschließende  Bewertung  des 

Verhältnisses  zwischen  Propaganda  und  Politik  Kaiser  Karls  V.  ermöglichen  und  die 

Vielschichtigkeit  seiner politischer Entscheidungen berücksichtigen.  Erst  auf dieser Basis ist  die 

kritische  Beurteilung  des  reichen  propagandistischen  Quellenmaterials  möglich,  die  eine 

differenzierte Sicht auf die Geschichte erlaubt.

2. Zur Person Kaiser Karls V. und zum Hause Habsburg
Bevor  in  den  folgenden  Abschnitten  die  Herrschaftsideologie  Karls  V.  untersucht  wird,  ist  ein 

kurzer  Überblick  über  sein  Leben  und seine  Politik  nützlich,  damit  bei  der  Beschäftigung mit 

Einzelfragen andere Leitlinien  im Leben des  Karls  V.  nicht  vergessen  werden.  Eine  detaillierte 

Lebensgeschichte aus allen relevanten Blickwinkeln bietet „Karl V. 1500-1558. Eine Biographie.“ 

von Alfred Kohler aus dem Jahr 200031. Als knappere Einführung eignet sich die ebenfalls 2000 in 

der Beckschen Reihe „Wissen“ erschienene Biographie von Luise Schorn-Schütte.

Karl V. wurde am 24. Februar 1500 in Gent als ältester Sohn Philipps des Schönen, Herzog 

von Burgund, und der Johanna von Kastilien geboren. Seine Großeltern waren mütterlicherseits die 

Katholischen Könige Ferdinand II. von Aragon und Isabella von Kastilien, väterlicherseits Kaiser 

Maximilian I. und Maria von Burgund. Er hatte fünf Geschwister: Eleonore von Kastilien (1498-

1558) heiratete 1519 König Manuel I. von Portugal und, nachdem dieser schon zwei Jahre nach der 

Hochzeit  verstarb,  1530  König  Franz  I.  von  Frankreich.  Isabella  von  Österreich  (1501-1526) 

heiratete 1515 König Christian II. von Dänemark. Ferdinand I. (1503-1564) war seit 1521 Regent in 

den habsburgischen Erblanden in Österreich, ab 1526 König von Böhmen und Ungarn, von 1530 an 

Römisch-Deutscher  König  und  ab  1556  Kaiser  Ferdinand  I.  Er  heiratete  im  Rahmen  der 

Doppelhochzeit  von 1521 Anna,  die  Schwester  des  Böhmisch-Ungarischen  Königs  Ludwig II., 

während zugleich die dritte Schwester Karls, Maria von Kastilien (1505-1558), König Ludwig II. 

von Böhmen und Ungarn heiratete. Katharina von Kastilien (1507-1578) schließlich heiratete  1525 

mit Johann III. von Portugal den Stiefsohn ihrer Schwester Eleonore.

Karl lernte seinen Vater nie kennen (seine Mutter erst 1517) und wuchs nach dessen frühem 
31 Alfred Kohler – Karl V. 1500-1558. Eine Biographie. München 2000.
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Tod  1506  unter  der  Vormundschaft  seiner  Tante  Margarete  von  Österreich,  Tochter  Kaiser 

Maximilians  I.,  in  den  burgundischen Niederlanden auf.  Adrian  von Utrecht,  der  spätere  Papst 

Hadrian VI., war mit der religiösen Erziehung Karls betraut32. Dessen durchaus reformorientierte, 

dabei  aber  unerschütterlich  papsttreue  Gesinnung  hat  Karl  vermutlich  stark  geprägt  und  ist 

sicherlich mitverantwortlich für sein späteres Streben nach einer umfassenden Kirchenreform bei 

gleichzeitig strikter Ablehnung des Protestantismus33. Durch den Tod seines Vaters erbte Karl schon 

1506  die  burgundischen  Niederlande,  während  sein  Großvater  Ferdinand  II.  neben  seinem 

Königtum  Aragon  auch  für  Karls  regierungsunfähige  Mutter  Johanna  in  Kastilien  die 

Regierungsgeschäfte führte. Nach dessen Tod 1516 erbte Karl also formal zunächst nur die Krone 

von Aragon, zu der auch das Königreich Sizilien sowie die „Neue Welt“ gehörte, und führte in 

Kastilien  nur  die  Amtsgeschäfte  seiner  kranken  Mutter.  Jedoch  blieb  er  zunächst  in  den 

Niederlanden  und  trat  erst  1517/  18  die  Herrschaft  in  Spanien  an.  Als  im Jahr  darauf  Kaiser 

Maximilian I. starb, bewarb sich Karl erfolgreich um die Nachfolge seines Großvaters als Römisch-

Deutscher König und setzte sich bei der Wahl der Kurfürsten am 28.06.1519 gegen Heinrich VIII. 

von  England,  Kurfürst  Friedrich  den  Weisen  von  Sachsen  (deren  Kandidatur  kaum eine  Rolle 

spielte), vor allem aber gegen den französischen König Franz I. durch. Am 23.10.1520 wurde er in 

Aachen gekrönt und nannte sich fortan bis zu seiner Kaiserkrönung zehn Jahre darauf „erwählter  

Römischer Kaiser“.

1521 bis 1526 führte Karl in Italien einen Krieg mit Frankreich um die Vorherrschaft in 

Oberitalien.  Hierbei  gelang  seinen  Truppen  an  Karls  25.  Geburtstag  die  Gefangennahme  des 

französischen Königs Franz I. Doch da dieser den hierauf folgenden Vertrag von Madrid direkt nach 

seiner  Freilassung  widerrief,  brachte  der  große  Sieg  für  Karl  keine  Lösung  im  Konflikt  mit 

Frankreich. Der Sacco di Roma 1527, der nicht zuletzt auf Karls ausbleibende Soldzahlungen und 

die  Duldung  der  Gewaltherrschaft  seiner  Heerführer  in  Norditalien  zurückzuführen  war, 

verschlechterte die habsburgische Situation in Italien erneut. Erst der sogenannte Damenfrieden von 

Cambrai 1529, in dem Karl Oberitalien zugesprochen wurde und beide Seiten die Teilung Burgunds 

akzeptierten,  brachte eine – zeitweilige – Lösung des Dauerkonflikts  mit  Frankreich. Hier hatte 

auch die Ehe zwischen Karls Schwester Eleonore und seinem Dauerrivalen Franz I. ihren Ursprung.

Im Reich hatte Karl inzwischen auf dem Wormser Reichstag 1521 Martin Luther angehört 

und für gesetzlos erklärt, im selben Jahr seinem Bruder Ferdinand die habsburgischen Erblande in 

Österreich  überschrieben  und  sich  aus  den  Bauernkriegen  1524  bis  1526  weitgehend 

herausgehalten.  Für  die  Reichspolitik  sowie  für  die  Abwehr  der  Osmanen,  die  1529  Wien 

32 Alfred Kohler – Karl V. 1500-1558. Eine Biographie. München 2000. S.49.
33 Heinz Schilling – Veni, vidi, Deus vixit – Karl V. zwischen Religionskrieg und Religionsfrieden. In: Archiv für 

    Reformationsgeschichte 89/1998. S. 155.
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belagerten, war daher hauptsächlich Ferdinand zuständig, den Karl auf dem Augsburger Reichstag 

1530 auch zum Römisch-Deutschen  König  wählen  ließ  und diesem damit  seine  Nachfolge  im 

Kaisertum sicherte. Auf diesem Augsburger Reichstag, der unmittelbar auf Karls Kaiserkrönung 

durch  Papst  Clemens  VII.  in  Bologna  folgte,  fanden  auch  die  Religionsgespräche  über  die 

Confessio Augustana mit den protestantischen Reichsständen statt,  die allerdings kurz vor einer 

Einigung von beiden Seiten abgebrochen wurden. Außerdem erließ Karl hier die zwei Jahre später 

in  Nürnberg  von  den  Reichsständen  ratifizierte  Halsgerichtsordnung  Constitutio  Criminalis 

Carolina, das erste einheitliche Strafgesetzbuch im Reich.

Als Reaktion auf die gescheiterten Religionsgespräche schlossen sich die protestantischen 

Reichsstände  zum  Schmalkaldischen  Bund  zusammen,  der  fortan  nicht  nur  ein  militärisches 

Bündnis gegen mögliche gewaltsame Versuche der Rekatholisierung, sondern zunächst vor allem 

ein politisches Druckmittel darstellte: Wollte der Kaiser politische oder militärische Unterstützung – 

beispielsweise für den Türkenkrieg -, so musste er diese mit politischen Zugeständnissen erkaufen, 

was zu immer stärkerer politischer Autonomie der einzelnen Reichsterritorien führte. 

1535 eroberte Karl V. an der Spitze seiner Flotte Tunis von dem in osmanischen Diensten 

stehenden  Korsaren  Chaireddin  Barbarossa;  er  bezeichnete  diesen  Sieg  über  die  Piraterie  im 

westlichen  Mittelmeer  in  propagandistischer  Manier  als  siegreichen  Feldzug  gegen  Sultan 

Süleyman den Prächtigen. Tatsächlich zeigte Karl aber nie ein besonders hohes Interesse am Krieg 

gegen die Osmanen, wie später noch genauer dargelegt wird. Der Tunisfeldzug stellt also ebenso 

wie  das  desaströse  Algier-Unternehmen  von  1544  eher  den  Versuch  dar,  die  Schiffahrtsroute 

zwischen Karls Königreichen in Spanien und Sizilien gegen die überhand nehmende Piraterie zu 

sichern. 

Der  1544,  nach vielen  weiteren mehr  oder  weniger  erfolglosen  Kriegen,  mit  Frankreich 

geschlossene  Vertrag  von  Crépy  verschaffte  Karl  die  Möglichkeit,  im  Reich  gegen  den 

Schmalkaldischen Bund vorzugehen. Im Schmalkaldischen Krieg von 1546 bis 1548 war Karl V. 

vor allem dank einer sehr defensiven Kriegführung erfolgreich, da er zunächst jegliche Schlacht 

vermied, den Krieg auf diese Weise in die Länge zog und den schmalkaldischen Fürsten finanziell 

arg zu schaffen machte, bis sich deren Heer im November 1546 teilte bzw. auflöste. Bei einem 

eigentlich nur kleineren Gefecht bei Mühlberg am 24. April besiegten die kaiserlichen Truppen den 

Rest des kursächsischen Heeres und entschieden so den Krieg mit den Protestanten für Karl. Im 

„Augsburger  Interim“,  erlassen  auf  dem  1548  dem  Krieg  folgenden  Reichstag  in  Augsburg 

versuchte Karl, die Religionsfrage bis zu einem Konzil vorläufig zu regeln und gleichzeitig seine 

Position im Reich zu verbessern.  Doch stießen die als erzwungen empfundenen Beschlüsse des 

„geharnischten“  Reichstags,  welche  die  Souveränität  der  Reichsstände schmälerten,  bei  beinahe 
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allen Reichsständen auf wachsenden Widerstand, der schließlich in die Fürstenopposition von 1552 

mündete.  Bedrängt  von  herannahenden  Truppen  unter  Moritz  von  Sachsen,  musste  Karl  von 

Innsbruck  nach  Klagenfurt  fliehen  und  schließlich  dem  von  seinem  Bruder  Ferdinand 

ausgehandelten  Vertrag  von  Passau  zustimmen.   Darin  wurden  die  Bestimmungen  von  1548 

zurückgenommen  und  eine  die  fürstliche  Souveränität  betonende  religionspolitische 

Kompromissformel gefunden, die im Augsburger Religionsfrieden von 1555 festgeschrieben wurde: 

„Cuius regio, eius religio“. Für den Feldzug von 1552 hatten sich die opponierenden Fürsten die 

Unterstützung von König Heinrich II. von Frankreich gesichert, indem sie ihm die Bistümer Metz, 

Toul und Verdun versprachen; erfolglos versuchte Karl von 1552 bis 1556 in seinem letzten Krieg 

gegen Frankreich diese zurück zu gewinnen. 

Zermürbt von politischen wie militärischen Niederlagen und gezeichnet von der Gicht, die 

wohl hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass er als letzter „Reisekaiser“ große Teile seines 

Lebens unterwegs verbracht hatte, dankte Karl V. 1556 freiwillig ab. Die spanischen Königreiche 

samt  Burgund,  Sizilien  und  der  „Neuen  Welt“  übertrug  er  seinem  Sohn  Philipp  II.  Die 

habsburgischen Erblande in Österreich sowie der Kaisertitel gingen auf seinen Bruder Ferdinand I. 

über. Seinen Lebensabend verbrachte Karl V. als Gast – nicht als Mönch – im Kloster San Jeronimo 

de Yuste, wo er 21. September 1558 an Malaria verstarb. 

2.1 Die Kaiseridee Karls V. in der Geschichtsschreibung  

Karl V. ist eine der Herrschergestalten, die seit jeher besondere Aufmerksamkeit bekommen haben. 

Sei es aufgrund der Größe seines Reiches, sei es aufgrund der Reformation oder sei es aufgrund 

seines freiwilligen Amtsverzichts. Die Zahl der Werke, die sich mit ihm befassen, sind Legion, der 

Übergang zwischen Belletristik, populärwissenschaftlichen Werken und ernsthafter Forschung ist 

häufig fließend. Zum Bild des Kaisers in Belletristik, populärwissenschaftlicher Publizistik sowie 

Historiographie und damit auch zur breiten Wahrnehmung von Forschungsergebnissen seien neben 

dem sehr gelungenen Band von Martina Fuchs „Karl V., eine populäre Figur?“34 auch der Aufsatz 

von  Alfred  Kohler  „Ein  Blick  500  Jahre  zurück:  Bilanz  und  Defizite  einer  endlosen  

Forschungsgeschichte“35 sowie vor allem der Sammelband von Martina Fuchs und Scott  Dixon 

„The  Histories  of  Emperor  Charles  V.“  mit  Aufsätzen  zur  deutschsprachigen  Historiographie 

(Alfred  Kohler),  populärwissenschaftlichen  deutschen  Forschung  (Martina  Fuchs),  der 

niederländischen  (Raymond  Fagel),  spanischen  (José  Martínez  Millán),  italienischen  (Christine 

34 Martina Fuchs – Karl  V.  Eine  populäre  Figur?  Zur Rezeption des  Kaisers  in  deutschsprachiger  Belletristik.  (= 
Martina Fuchs u. Alfred Kohler (Hgg) – Geschichte in der Epoche Karls V. Band 1). Münster 2002.

35 Alfred Kohler – Ein Blick 500 Jahre zurück: Bilanz und Defizite einer „endlosen“ Forschungsgeschichte. In: Alfred 
Kohkler, Barbara Haider u. Christine Ottner (Hgg) - Karl V. 1500-1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in 
Europa und Übersee. Wien 2002.
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Shaw),  französischen (David  Potter),  britischen (Scott  Dixon),  skandinavischen (Jason Lavery), 

ungarischen (Zoltán Korpás), tschechischen (Jaroslav Pánek),  polnischen (Natalia Nowakowska) 

und sogar osmanischen (Marlene Kurz) Geschichtsforschung genannt36. Er liefert die Basis für ein 

schnelles Erfassen der wichtigsten europäischen Forschungstraditionen und bietet gleichzeitig die 

Möglichkeit, sich Karl V. mit einem supranationalen Blickwinkel zu nähern. Besonders wichtig für 

die Kaiseridee Karls V. ist der ebenfalls in diesem Sammelband erschienene Beitrag „Karl V. und 

die Universalmonarchie in der deutschsprachigen Geschichtsforschung“ von Arno Strohmeyer, der 

bereits in der Einleitung besprochen wurde. 

Der aktuelle Forschungsstand ist also in verschiedenen Beiträgen gut dargestellt und muss 

hier nicht weiter ausgebreitet werden. Daher seien in diesem Rahmen nur jene Werke kurz erwähnt, 

die  zum  heutigen  Bild  der  Kaiseridee  Karls  V.  entscheidend  beigetragen  haben  und  damit 

gewissermaßen das Grundgerüst dieser Arbeit bilden.

Nachdem  Leopold  von  Ranke  mit  seiner  „Deutsche(n)  Geschichte  im  Zeitalter  der  

Reformation“37 im frühen 19. Jahrhundert sich erstmals intensiv mit der Gestalt und Politik Karls V. 

auseinander gesetzt  hatte,  versuchte sich mit Hermann Baumgarten erstmals ein Historiker über 

eine ausführliche Biographie dem Kaiser zu nähern, in dessen Reich die Sonne niemals unterging38. 

Allerdings blieb dieses groß angelegte Werk unvollendet  und beschreibt  lediglich die  Jahre bis 

1540. Baumgarten erkennt, dass man Karl V. nur mit einem supranationalen Blickwinkel begreifen 

kann,  und  liefert  damit  die  Grundlage  für  die  moderne  Karl-Forschung.  Allerdings  geht  diese 

übernationale  Sicht  auf  Karls  Politik  nur  so  weit,  sie  im  Gegensatz  zum  „modernen“ 

Nationalstaatsdenken als veraltet abzutun. Eine heute leicht zu belächelnde Ansicht, die aber allen 

jüngeren Forschergenerationen eine Warnung sein sollte,  in  ihrer  Deutung der  Geschichte nicht 

unkritisch in das andere, heute moderne Extrem des Übernationalen als einzig positiver Staatsform 

zu verfallen.

Baumgartens Schüler Karl Brandi hatte zunächst lediglich vor, das begonnene Werk seines 

Lehrers zu beenden. Doch zahlreiche Archivaufenthalte in ganz Europa ließen bei ihm eine ganz 

neue Sicht auf Karl V. wachsen, so dass er schließlich eine eigene Biographie vorlegte39. Noch heute 

gilt Brandi als einer der bedeutendsten Biographen Kaiser Karls V. Er schildert das Alte Reich – 

ganz in der Tradition der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts - als kaum handlungsfähige 

36 Martina  Fuchs  u.  Scott  Dixon  (Hgg)  –  The  Histories  of  Emperor  Charles  V.  Nationale  Perspektiven  von 
Persönlichkeit und Herrschaft. (= Martina Fuchs u. Alfred Kohler (Hgg) – Geschichte in der Epoche Karls V. Band 
6.) Münster 2005.

37 Leopold v. Ranke – Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Hg von Paul Joachimsen, 6 Bde. München 
1925/26.

38  Hermann Baumgarten – Geschichte Karls V. 3 Bde. Stuttgart 1885-92.
39 Karl Brandi - Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines Weltreiches. Hier verwendet wird 

die 4.Aufl. München 1942.

18



Macht und skizziert den Kaiser in der Tradition Maximilians I. als letzten Ritter mittelalterlichen 

Ideals. 

Im Dynastischen Prinzip sieht Brandi die maßgebende politische Leitlinie Karls V., und die 

hierfür  gelieferten  Belege  wie  die  Mailand-  oder  Florenzpolitik  des  Kaisers  sind  bekannt  und 

unumstritten40. Schwerer zu belegen ist indes die von Brandi ohne nähere Erläuterung festgestellte 

Verschmelzung  des  universalen  Kaisergedankens  mit  dem  Dynastischen  Prinzip  des  Hauses 

Habsburg41. Brandi verweist hier sowie in seinem Aufsatz „Der Weltreichsgedanke Karls V.“42 auf 

die  überragende  Rolle  des  kaiserlichen  Großkanzlers  Gattinara  sowie  auf  Karls  gesteigertes 

Interesse an den italienischen Verhältnissen, deren Klärung Karl erst eine universale Kaiserpolitik 

ermöglicht hätten43. Hier prägt Brandi ebenso bis heute die Geschichtsschreibung wie in der hiermit 

eng verwandten Frage nach Karls Ambitionen als Glaubenskrieger. Die als Kreuzzug proklamierte 

Eroberung von Tunis deutet er als Karls wichtigsten Schritt zu selbstverdientem kaiserlichem Ruhm 

einerseits44 und als eine wichtige Schlacht für die gesamte Christenheit andererseits45. 

Am drastischsten formulierte Peter Rassow seit den 1930er Jahren die universale Kaiseridee 

Karls V. In zahlreichen Publikationen stellt er Karl V. als einen euphorischen Glaubenskrieger dar, 

dessen Kaiseridee ihm Härte gegen die äußeren und Milde gegen die inneren Feinde abverlangt 

habe. Obwohl Rassow im Dritten Reich Ordinarius in Köln war, stand er dem NS-Regime wohl 

recht  kritisch  gegenüber,  was  ihn  aber  nicht  hinderte,  in  vielen  Fällen  den  Leitmotiven  der 

nationalistischen Historiographie zu folgen46. So schildert er den französischen König Franz I. als 

notorischen  Lügner,  bar  jeder  Ehre,  während  Karl  V.  stets  aufrichtig  und friedfertig  zu  seinen 

Zusagen gestanden habe. Den Konflikt zwischen Frankreich und den Ländern Karls sieht Rassow 

primär als Kampf um Friede und Einheit innerhalb der res publica christiana, also als vornehmste 

Aufgabe eines Kaisers. Mögliche dynastische, machtpolitische oder wirtschaftliche Beweggründe 

werden  dabei  ebenso  gänzlich  ausgeklammert  wie  die  in  aragonesischer  Tradition  stehenden 

Interessen  beim  Tunis-Feldzug  1535.  Diesen  sieht  Rassow  als  eine  „rein  gegen  den  Sultan 

gerichtete“  Militärkampagne47.  Sein  Werk ist  geprägt  von der  Überzeugung,  Karl  V.  habe  sich 

ausschließlich  als  Kaiser  mittelalterlicher  Prägung  verstanden.  Entsprechend  bezieht  er  die 

Herrschaftsansprüche  Karls  auch  zuvorderst  auf  das  christliche  Abendland.  Bezug  auf 
40  Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.295ff.
41  Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.78.
42  Karl Brandi – Der Weltreichsgedanke Karls V. In: Ibero-Amerikanisches Archiv 13 (1939/40).
43  Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.300.
44  Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.301.
45  Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.313.
46 Vgl. Arno Strohmeyer – Karl V. und die Universalmonarchie in der deutschen Geschichtsforschung. In: Martina 

Fuchs u. Scott Dixon (Hgg) – The Histories of Emperor Charles V. Nationale Perspektiven von Persönlichkeit und 
Herrschaft. (= Martina Fuchs u. Aalfred Kohler (Hgg) – Geschichte in der Epoche Karls V. Band 6.) Münster 2005. 
S.35.

47 Peter Rassow – Die Kaiseridee Karls V. S.87.
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Staatstheoretiker wie Gattinara nimmt Rassow nur indirekt, indem er Karl V. zuschreibt, selbst ein 

großer  Staatsdenker  gewesen zu  sein48.  Gattinara,  Chievres  und andere  wichtige  Berater  hätten 

allenfalls versucht, den Kaiser negativ zu beeinflussen. Gleichzeitig setzt Rassow aber zahlreiche 

Kernaussagen von Gattinaras Weltherrschafts- Ideologie mit der Kaiseridee Karls V. gleich.

 Der Spanier Manuel  Fernandez Alvarez steuerte  1975 ebenfalls  eine Biographie bei,  die 

1977 in Deutschland unter dem Titel ‚Imperator Mundi, Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen  

Reiches  Deutscher  Nation’ erschienen  ist49.  Als  ausgewiesener  Kenner  gerade  der  spanischen 

Archive lässt Fernandez Alvarez zahlreiche Quellen in seine Betrachtungen einfließen. Aus einer 

auf die spanischen Königreiche zentrierten Sichtweise vermittelt Fernandez Alvarez den Eindruck, 

Karl  habe durch die Verbindung der spanischen Königs- mit der Kaiserwürde berechtigterweise 

aussichtsreiche Ansprüche auf eine weltweite Hegemonie erheben können. Daher liefert Fernandez 

Alvarez ein gutes Beispiel für eine Geschichtsbetrachtung, die nach der Summe von Titeln eine 

entsprechende Geisteshaltung unterstellt.

Wegweisend  für  die  Sicht  auf  die  Herrschaftsidee  Karls  V.  ist  noch  heute  die  1969 

erschienene  Dissertation  von  Hans-Joachim König  mit  dem Titel  „Monarchia  Mundi  und  Res  

Publica  Christiana.  Die Bedeutung des  mittelalterlichen Imperium Romanum für  die  politische  

Ideenwelt Kaiser Karls V. und seiner Zeit, dargestellt an ausgewählten Beispielen“50. Neben dem 

ideologischen Vordenker  Karls  V.  Gattinara  befasst  sich König auch mit  der  Ideenwelt  anderer 

Berater wie Miguel de Ulcurrum, Pedro Ruiz de la Mota, Antonio de Guevara und Alfonso des 

Valdes. König richtet  also seinen Blick nicht nur auf Gattinara, erschließt somit eine besonders 

breite Basis und macht dabei deutlich, dass Gattinara keineswegs der einzige Berater Karls V. war, 

der sich Gedanken über die Form der anzustrebenden Monarchie gemacht hat. Besonders Antonio 

de  Guevara  sah  in  der  von  Gattinara  propagierten  Universalmonarchie  eine  unrechtmäßige 

Tyrannei, welche nur Krieg und Leid über die Menschheit bringen werde. Mit der Schlussfolgerung, 

dass Karl nicht an einer durch Eroberung geschaffenen Weltherrschaft interessiert gewesen sei und 

seinen Machtanspruch immer auf  die  römische Christenheit  gerichtet  verstanden wissen wollte, 

widerspricht König der These, nach der Gattinara die Monarchie-Idee Karls entscheidend geprägt 

habe. 

In seinem Aufsatz „Plus Ultra. Ein Weltreichs- und Eroberungsprogramm?“ stellt König den 

Dualismus  von  kaiserlich-universaler  Ambition  einerseits  und  der  unabhängigen  spanischen 

48 Peter Rassow – Die politische Welt Karls V. S.9.
49  Manuel Fernandez-Alvarez – Imperator Mundi. Karl V. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.  

     Stuttgart 1977. 
50 Hans-Joachim König – Monarchia mundi und res publica christiana. Die Bedeutung des mittelalterlichen  Imperium 

Romanum für die politische Ideenwelt Kaiser Karls V. und seiner Zeit. Hamburg 1969. 
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Tradition  andererseits  heraus51.  In  dieser  Konkurrenz  sieht  König  die  Aufteilung  von  Karls 

Weltreich unter Ferdinand I. und Philipp II. begründet. Den kaiserlichen Wahlspruch bezieht er vor 

allen  Dingen  auf  die  Mission  in  der  Neuen  Welt  und  auf  ein  eigenständiges,  spanisches 

Weltreichsprogramm.  

Dem Problem, inwieweit Karls Politik sich von Gattinaras Vorstellungen hat leiten lassen, 

widmete sich John Headley in seinem Buch „The emperor and his chancellor“52 Hierin wird das 

Verhältnis  zwischen  dem  Kaiser  und  seinem  Großkanzler  anhand  von  vielen  Quellenzitaten 

nachgezeichnet.  Einen  wichtigen  Teil  nimmt  hier  die  antipäpstliche  Propagandakampagne  von 

1526/27 ein.  Headley verdeutlicht,  wie sehr diese gegen den Beitritt  des  Papstes zur  Liga von 

Cognac gerichtete Kampagne von Gattinara geprägt ist. Dabei macht er grundlegende Vorstellungen 

Gattinaras deutlich: Ein Papst, der seine geistlichen Aufgaben vernachlässige und sich an dem Zwist 

christlicher Herrscher beteilige, gefährde nicht nur die angestrebte Monarchia Universalis, sondern 

sogar  die  gesamte  Christenheit.  Konflikte  zwischen  Kaiser  und  Kanzler  führt  Headley auf  ein 

Gefühl  des  geistigen  Übergewichts  Gattinaras  über  Karl  und  einen  Unabhängigkeitsdrang  des 

Kaisers zurück53. 

In  dem von  Heinrich  Lutz  1982  herausgegebenen  Sammelband  „Das  römisch-deutsche 

Reich im politischen System Karls V.“54  befasst sich Headley mit der besonderen Rolle Gattinaras 

für  Karls  Reichs-  und  Monarchie-Idee55.  Im hier  erwähnten  Beitrag  beschränkt  er  sich  darauf, 

Gattinaras Herrschaftskonzeption nachzuzeichnen, ohne jedoch den Einfluss dieses Gedankenguts 

auf die kaiserliche Politik zu bewerten. Headley zeigt anschaulich, wie schwer fassbar die Ideologie 

Gattinaras war und ist;  sein Ergebnis,  dass Gattinara unter universaler Herrschaft  deutlich mehr 

verstand als  eine moralische Autorität,  jedoch auch weniger als  die direkte  Herrschaft  über die 

ganze Welt, ist plausibel belegt. Diese angestrebte weltweite Hegemonie des Kaisers sollte in Italien 

beginnen,  über  Europa  (inklusive  Frankreich)  gelten  und  schließlich  wenigstens  das  antike 

Römische Reich umfassen. 

Ebenfalls zu nennen ist  ein Aufsatz Headleys im Archiv für Reformationsgeschichte mit 

dem Titel 'Gattinara, Erasmus and the Imperial Configuraton of Humanism’56. Hier weist Headley 

auf die Verknüpfung Gattinaras mit dem Humanismus hin.  Anhand der Diskussion der Freunde 
51 Hans-Joachim König – Plus Ultra. Ein Weltreichs- und Eroberungsprogramm? Amerika und Europa in politischen 

Vorstellungen im Spanien Karls V. In: Alfred Kohler (Hg) – Karl V. 1500-1558.  
52 John Headley – The emperor and his chancellor. A study of the imperial chancellery under Gattinara.  Cambridge 

1983.
53 Rainer Wohlfeil (Hg) – Fritz Walser. Die spanischen Zentralbehörden und der Staatsrat Karls V. Grundlagen und 

Aufbau bis zum Tode Gattinaras. Göttingen 1959.
54 Heinrich Lutz (Hg) – Das römisch deutsche Reich im politischen System Karls V. München/ Wien 1982.
55 John Headley – Germany, the Empire and Monarchia in the Thought and Policy of Gattinara. In: Heinrich Lutz (Hg) 

– Das römisch-deutsche Reich im politischen System Karls V. München/ Wien 1982.
56 John  Headley  –  Gattinara,  Erasmus  and  the  imperial  configurations  of  Humanism.  In:  Archiv  für 

Reformationsgeschichte 71/ 1980.  
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Gattinara und Erasmus v. Rotterdam zeigt Headley, dass der kaiserliche Großkanzler keinesfalls von 

Ignoranz gegenüber Andersdenkenden geprägt war. In der Frage nach der richtigen Politik für die 

Christenheit gingen die Meinungen zwischen Gattinara und Erasmus jedoch auseinander. Der große 

Humanist sah einzig Christus in einer universalen Rolle, während er ein stark aristotelisch geprägtes 

Monarchiebild  vertrat.  Ihm  entgegen  stand  mit  Gattinara  der  Vorkämpfer  einer  eusebischen 

Kaisermonarchie. Einigkeit zeigten Erasmus und Gattinara in ihrer Haltung zum Luthertum: beide 

sprachen sich für eine versöhnliche Haltung aus.

In  der  aktuellen  Debatte  um die  Kaiseridee  Karls  V.  nimmt  Franz  Bosbach  seit  seiner 

Habilitationsschrift „Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit.“57 eine 

herausgehobene Stellung ein.  Seither  veröffentlichte  er zu diesem und nah verwandten Themen 

zahlreiche Aufsätze, die hier nur zum Teil zu nennen sind. In „Monarchia Universalis“ schildert 

Bosbach  die  Grundzüge  und  Entwicklungen  des  Gedankens  der  Universalmonarchie  vom 

Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Karl V. unterstellt er gleich zu Beginn seines Kapitels über ihn 

und seine Universalmonarchie, diese als realistische politische Möglichkeit besessen und begriffen 

zu haben58. Bosbach schildert präzise Gattinaras Ideologie der Monarchia Universalis, ohne jedoch 

klar  zwischen  dem  Gedankengut  von  Kanzler  und  Kaiser  zu  unterscheiden.  Im  Jahr  2000 

veröffentlichte Bosbach den Sammelband „Angst und Politik in der europäischen Geschichte“, zu 

dem er einen Beitrag mit dem Titel „Angst und Universalmonarchie“ beisteuert59. Hier schildert er 

sehr  anschaulich die  andere Seite  der  Weltherrschafts-Propaganda:  Franz I.  und Papst  Paul  III. 

unterstellen Karl in ihrer Propaganda den Versuch, eine Universalmonarchie aufzurichten und damit 

die  Welt  in  Knechtschaft  zu  führen.  Bosbach  liefert  hiermit  einen  wichtigen  Beitrag  zur 

Rezeptionsgeschichte  der  kaiserlichen  Propaganda  und  verdeutlicht,  dass  diese  keineswegs  nur 

positiv aufgefasst werden konnte. In dem Aufsatz „Selbstauffassung und Selbstdarstellung Karls V.  

bei der Kaiserkrönung in Bologna“60 weist Bosbach darauf hin, dass Karl sich in Bologna explizit 

nach  dem  römischen  Zeremoniell  habe  krönen  lassen,  um  nicht  wegen  des   „falschen“ 

Krönungsortes als Universalmonarch angezweifelt werden zu können. Weiter habe sich Karl dort 

nicht nur mit der Reichs- sondern auch mit der Langobardenkrone krönen lassen und so seinen 

universalen Anspruch untermauert. Für den Tagungsband zum 150-jährigen Bestehen des Instituts 

für Österreichische Geschichtsforschung „Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie“ 

trug er den Titel  „Imperium Turchorum oder Christianorum Monarchia – Die Osmanen in der  

57 Franz Bosbach – Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit. Göttingen 1988.
58 Franz Bosbach – Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit. S.35. 
59 Franz Bosbach – Angst und Universalmonarchie.  In:  F.  Bosbach (Hg) – Angst  und Politik in der europäischen  

Geschichte.  Dettelbach 2000. 
60 Franz Bosbach – Selbstauffassung und Selbstdarstellung Karls V. bei der Kaiserkrönung in Bologna. In:  Alfred 

Kohler, Barbara Haider, Christine Ottner (Hgg) - Karl V. 1500-1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa 
und Übersee. Wien 2002.
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heilsgeschichtlichen Deutung Mercurino Gattinaras“ bei61. Bosbach bringt hier den Türkenkampf 

zur Verteidigung der Christenheit in Verbindung mit heilsgeschichtlichen Prophetien, wonach der 

Endzeitkaiser Jerusalem erobern und dort seine Herrschaft an Jesus übergeben werde. Auch in dem 

Aufsatz „Karl V. und die Universalmonarchie“62 liefert  Bosbach neue Einzelheiten zur Idee der 

Monarchia Universalis, setzt diese aber nicht in Relation zur tatsächlichen Politik der handelnden 

Personen. So erhalten wir ein sehr gutes Bild der hauptsächlich von Mercurino Gattinara geprägten 

Idee, wie sie hauptsächlich in Propaganda ihren Ausdruck fand. Seine Studien sind also als reine 

Ideengeschichte sehr wichtig,  müssen für eine Betrachtung von Politik und Persönlichkeit  eines 

Herrschers aber erst eingeordnet werden.

Die 1993 erschienene Dissertation von Ursula Czernin mit dem Titel „Gattinara und die  

Italienpolitik Karls V.“ muss allein schon aufgrund ihrer Fragestellung hier Erwähnung finden63. 

Der Untertitel „Grundlagen, Entwicklungen und Scheitern eines politischen Programms“ lässt auch 

eine  eingehende  Behandlung  der  Idee  der  Monarchia  Universalis  erwarten.  Czernin  zeigt  die 

mittelalterlichen Grundlagen der Monarchia-Ideologie und ihre Entwicklung hin zur Frühen Neuzeit 

und beleuchtet die Rivalität zwischen Gattinara und Chievres. Czernin schreibt jedoch weniger eine 

Ideengeschichte, als eine klassische politische Geschichte. Dementsprechend fließt eine Analyse des 

Gedankenguts Gattinaras natürlich in die Arbeit ein, ist aber nicht Hauptthema. Sie zeichnet das 

Scheitern der  Weltherrschaftspolitik  Karls  nach und gibt  damit  der  realpolitischen Komponente 

Raum, wobei sie Karl V. unterstellt, den Glaubenskampf nach Vorbild der spanischen Könige und 

der mittelalterlichen Kaiser „mit Hingabe verfolgt“64 zu haben. 

Zum 500. Geburtstag Karls V. erschien unter anderem eine neue, hervorragende Biographie 

von Alfred Kohler.  Sehr kenntnisreich und nah an den Quellen gibt „Karl V.,  1500-1558. Eine  

Biographie“ der  Karl-Forschung  neue  Impulse65.  Kohler  begnügt  sich  nicht  damit,  nur  die 

Chronologie eines Herrscherlebens nachzuzeichnen, sondern erweitert das Blickfeld um Fragen der 

Verwaltung und Regierungspraxis ebenso wie um eine familiär-dynastische Komponente. Durch ein 

glaubhaftes  Gleichgewicht  zwischen  spanischer,  italienischer,  burgundischer  und  deutscher 

Perspektive setzt diese Biographie neue Maßstäbe.

Eine große Erleichterung bei der Beschäftigung mit der Ideenwelt Gattinaras stellt die 2004 

erschienene, von Ilse Kodek edierte und übersetzte Autobiographie des kaiserlichen Kanzlers dar. 

61 Franz Bosbach -  Imperium Turchorum oder Christianorum Monarchia – Die Osmanen in der heilsgeschichtlichen 
Deutung Mercurino Gattinaras. In: Marlene Kurz, Martin Scheutz, Karl Vocelka u. Thomas Winkelbauer (Hgg) - 
Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. (=MIÖG Ergänzungsband 48) Wien/München 2005.

62 Franz Bosbach – Karl V. und die Universalmonarchie. In: Staletí Objevu, Diplomacie a Válek. Prag 2005.
63 Ursula  Czernin  –  Gattinara  und  die  Italienpolitik  Karls  V.  Grundlagen,  Entwicklungen  und  Scheitern  eines 

politischen Programms. Frankfurt 1993. 
64 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.223.
65  Alfred Kohler – Karl V. 1500-1558. Eine Biographie. München 1999.  
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Der Titel „Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. Die Autobiographie Mercurino Gattinaras  

aus dem Lateinischen übersetzt“ lässt nicht erkennen, dass es sich um wesentlich mehr als eine 

Editions- und Übersetzungsleistung handelt66.  Ilse Kodek stellt  der Übersetzung allerdings noch 

einen knapp 100 Seiten langen Kommentar vornan, in dem sie nicht nur biographische Angaben 

macht  und auf  die  Ideenwelt  Gattinaras  eingeht,  sondern  auch die  Übersetzung quellenkritisch 

erläutert. Weiters liefert Kodek eine gut sortierte Literaturliste. Die Übersetzung ermöglicht es, ohne 

großen Aufwand sich selbst ein Bild von den vielzitierten Anschauungen Gattinaras zu machen.

In der Beckschen Reihe „Wissen“ erschien im Jubiläumsjahr 2000 eine kleine Biographie 

Karls V. von Luise Schorn-Schütte, die trotz ihres geringen Umfangs einige neue Aspekte in Bezug 

auf  die  Persönlichkeit  des  Kaisers  bietet67.  Schorn-Schütte  zieht  eine  klare  Linie  zwischen  der 

Ideologie der Monarchia Universalis und Karls Persönlichkeit. Sie betont in Anlehnung an Erasmus 

die sakralen Elemente der Monarchia Universalis deutlich stärker und sieht den Universalherrscher, 

der Karl ihrer Ansicht nach durchaus zu werden anstrebte, eher als obersten Friedensrichter denn als 

Weltherrscher und -eroberer. Diese Gegensätze zwischen Charakter und Außendarstellung hätten 

sich  gerade  in  der  Freilassung  Franz'  I.  nach  der  Schlacht  bei  Pavia  gezeigt:  Aus  dem 

Selbstverständnis  des  Hirten der Christenheit  habe Karl  gegenüber  dem besiegten Feind Gnade 

walten lassen.

Die Geschichte Karls V. ist auf den ersten Blick also relativ gut erforscht, was gewiss auch 

seinem gewaltigen Reich sowie dem Aufkommen der Reformation in der Zeit seiner Regierung 

geschuldet ist. Auch zu seiner Herrschaftsidee ist bereits viel publiziert worden, wobei auffällt, dass 

die älteren Arbeiten doch teilweise sehr einseitig werten und die neueren Publikationen zwar sehr 

quellengesättigt sind, doch meistens einen rein ideengeschichtlichen Anspruch verfolgen. Die Lücke 

zwischen Ereignis- und Ideengeschichte zu schließen soll im Folgenden versucht werden.

2.2 Die Rolle der Dynastie in der Herrschaftsidee Karls V.

Der Stammsitz des Hauses Habsburg, die Habichtsburg, liegt im Aargau in der heutigen Schweiz. 

Im 12. und 13. Jahrhundert schafften es die Habsburger, einerseits durch gute Kontakte zur Kirche, 

in  der  zahlreiche  Familienmitglieder  Karriere  machten,  und  andererseits  durch  geschickte 

Heiratsverbindungen,  Macht  und  Ansehen  des  Hauses  Habsburg  kontinuierlich  zu  steigern.  Im 

Jahre  1273  erfuhr  dieser  Prozess  einen  ersten  Höhepunkt,  als  Graf  Rudolf  IV zum Römisch-

Deutschen  König  gewählt  wurde.  Grund  für  diese  Wahl  waren  gerade  nicht  das  überragende 

Ansehen seines Geschlechts oder eine bedeutende Hausmacht, sondern eher die politischen Wirren 

66 Ilse  Kodek  –  Der  Großkanzler  zieht  Bilanz.  Die  Autobiographie  Mercurino  Gattinaras  aus  dem  Lateinischen 
übersetzt. (= Geschichte in der Epoche Karls V. Bd.4). Münster 2004.  

67 Luise Schorn-Schütte – Karl V. Kaiser zwischen Mittelalter und Neuzeit. München 2000.
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im Reich nach dem Untergang der Stauferdynastie. Rudolf nutzte die Möglichkeiten, die sich ihm 

und seinem Geschlecht nach dieser unerwarteten Standeserhöhung  boten: Er errang den Herzogtitel 

von Österreich und sicherte so dem Haus Habsburg seine ‚Erblande’. Außerdem besiegte er König 

Ottokar  II.  von  Böhmen,  verband  beide  Reiche  durch  Ehen  und  erlangte  so  die  Böhmische 

Königswürde. 

Lange  hielten  diese  Erfolge  jedoch  nicht  an:  Seit  1307  schrumpfte  der  habsburgische 

Herrschaftsbereich mehr und mehr zusammen, bis im 15. Jahrhundert nur noch die durch Erbteilung 

zerstückelten  österreichischen  Kernlande  in  Familienbesitz  verblieben.  Als  im  Jahre  1440  die 

Königswahl  im  Reich  anstand,  setzte  sich  in  Ermangelung  von  Alternativen  der  Herzog  von 

Steiermark und Kärnten, Friedrich von Habsburg, durch. Als Kaiser Friedrich III. begründete er die 

Kaisertradition der österreichischen Habsburger, welche bis zum Ende des Alten Reiches, also rund 

450 Jahre andauern sollte. Friedrich III. zeichnete sich in seinen 53 Regierungsjahren weniger durch 

eine energische Amtsführung aus, als durch Beharrlichkeit. Seine größten politischen Erfolge waren 

zweifelsfrei die Wahl seines Sohnes Maximilian zu seinem Nachfolger im Reich sowie dessen Ehe 

mit der Erbtochter Herzog Karls des Kühnen, Maria von Burgund. Das Haus Habsburg stieg durch 

das Erbe von Burgund in Jahre 1477/ 83 schlagartig zu einer der mächtigsten Dynastien Europas 

auf. Dem Prinzip dynastisch kluger Ehen blieb auch Kaiser Maximilian I. treu. Sein ältester Sohn 

Philipp  'der  Schöne'  heiratete  Johanna,  die  Tochter  der  Katholischen Könige  Ferdinand II.  von 

Aragon und Isabella von Kastilien. Ein Jahr darauf kam die Ehe zwischen Maximilians Tochter 

Margarete mit dem Thronerben von Aragon und Kastilien, Juan, zu Stande. Als in den folgenden 

Jahren bis auf Philipps Frau Johanna alle Kinder und Enkel der Katholischen Könige starben, fiel 

die Erbfolge auf den ältesten Sohn Philipps des Schönen von Habsburg, Karl V.

Das  Haus  Habsburg  hatte  sich  binnen  zwei  Generationen  ein  Reich  zusammen  geerbt, 

welches sich über Österreich, Burgund und Flandern sowie über die Königreiche Neapel, Sizilien, 

Aragon und Kastilien mitsamt der Neuen Welt erstreckte. Ferdinand I., dem zweiten Sohn Philipps 

des Schönen, fielen nach 1526 auch noch die Königreiche Böhmen und Ungarn zu. Die Tatsache, 

dass all diese Gebiete nicht durch Eroberung, sondern durch Erbschaft zusammengetragen wurden, 

ließ bei den Familienmitgliedern die Überzeugung reifen, von Gott zum Herrschertum auserwählt 

zu sein68. Unterstützt wurde dieses Gedankengut durch eine konstruierte Genealogie, welche Karl 

den  Großen  und  andere  berühmte  Herrscher  als  Ahnen  der  Habsburger  auswiesen69.  Von 

herausragender  Bedeutung  für  die  genealogische  Herrschaftslegitimation  war  jedoch  die 

Zusammenführung  der  Häuser  Trastámara,  Habsburg  und  Burgund  (Valois)  als  eine  Fusion 

herausragender Dynastien zu dem bedeutendsten Herrschergeschlecht Europas: Die Vereinigung der 
68  Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.115.
69  Karl Vocelka u. Lynne Heller – Die Lebenswelt der Habsburger. Wien 1998. S.121.
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Reconquista-Tradition der Katholischen Könige mit der Kaiserwürde des Hauses Habsburg und mit 

Burgund, einem der drei Nachfolgereiche des karolingischen Reiches, erhöhte das Haus Habsburg 

im  Bewusstsein  seiner  Mitglieder  über  alle  anderen  Dynastien.  Mit  der  Verschmelzung  dieser 

Dynastien  wuchs nicht  nur  die  Basis  der  Herrschaftslegitimation  deutlich an,  sondern  auch die 

Herrschaftsambitionen: Sowohl die spanischen Königreiche, als auch das Kaisertum hatten gerade 

im 15. Jahrhundert (wieder) begonnen, sich auf die Monarchia Universalis zu berufen, während 

Burgund auf seinen karolingischen Ursprung verweisen konnte.

Die  Kaiserwürde  spielte  für  das  habsburgische  Selbstbewusstsein  eine  nicht  zu 

unterschätzende Rolle. Über sie ließ sich nicht nur eine Verbindung zu den großen Kaisern des 

Mittelalters  herstellen,  sondern  auch  zu  den  Imperatoren  des  antiken  Rom.  Die  Tatsache,  dass 

Christus unter dem römischen Kaiser Augustus geboren wurde, ließ das Römische Reich und die 

Herrschaft seiner Kaiser als gottgewollt erscheinen. Diese Interpretation wurde gestützt durch die 

Christianisierung  des  Römischen  Reichs  durch  Kaiser  Konstantin.  Die  Verschmelzung  des 

gottgewollten  antiken  Römischen  Weltreiches  mit  dem Christentum habe  es  Karl  dem Großen 

ermöglicht, durch die ‚translatio imperii’ vom Papst die Kaiserwürde  zu empfangen und das antike 

Römische Reich fortzusetzen. Dies sei notwendig gewesen, damit sich die biblische Prophezeiung 

von den vier  Weltreichen (Babylon,  Persien,  Griechenland und Rom) erfüllen konnte,  an deren 

Ende das Jüngste Gericht erwartet wurde70. 

Die Weiterführung der Idee der 'translatio imperii' in die Gründungszeit von Rom, also in die 

antike  Mythologie,  ist  eine  besonders  schillernde  Facette  der  habsburgischen  Selbststilisierung. 

Ausgehend von der Sage der Argonauten sowie der Geschichte der Zerstörung Trojas und der sich 

anschließenden Gründung von Rom durch Aeneas, hatte in augusteischer Zeit Vergil eine imperiale 

Ideologie  entwickelt,  welche  von  den  Habsburgern  gerne  aufgegriffen  und  weitergesponnen 

wurde71. Die Vermischung der antiken Sagenwelt mit alttestamentarischen Überlieferungen ergab 

eigenartige  Deutungen,  so  sahen  sich  die  Habsburger  nicht  nur  als  Nachfahren  der  antiken 

Römischen Kaiser, sondern auch König Davids. Diese mythologischen Legitimationslinien fanden 

seit  Friedrich III.  Ausdruck in Gebäuden, Gemälden und anderen Kunstwerken72.  Unter Karl  V. 

erreichte die Bezugnahme auf solche Traditionen einen Höhepunkt. Karl V. trug den burgundischen 

Orden des Goldenen Vlieses, der an die griechische Argonautensage anknüpfte, mit besonderem 

Stolz, denn im Gegensatz zu anderen Orden oder Insignien findet man diesen auf beinahe allen 

Gemälden des Kaisers73. Im Sinne solcher antiker Traditionen habe sich der regierende Kaiser Karl 

70 Karl Vocelka u. Lynne Heller – Die Lebenswelt der Habsburger. S.117ff.
71 Karl Vocelka u. Lynne Heller – Die Lebenswelt der Habsburger. S.118.
72 Karl Vocelka u. Lynne Heller – Die Lebenswelt der Habsburger. S.120.
73 Ferdinand Seibt – Karl V. Der Kaiser und die Reformation. Berlin 1998. S.43.
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V. als lebender Erbe des Aeneas stilisiert74. 

Diese heutzutage beinahe unwirklich scheinende Selbststilisierung sagt viel  aus über die 

Bedeutung  der  Dynastie  für  die  Habsburger  des  16.  Jahrhunderts.  Die  Ernennung  Mercurino 

Gattinaras  als  Großkanzler  Karls  V.  war  1518  sogar  von  dessen  Gegnern  wie  Chievres 

vorangetrieben worden, um das dynastische Verständnis des jungen Oberhauptes der Habsburger zu 

stärken75. Die Überzeugung, dass die Habsburgerdynastie als Kaisergeschlecht von Gott auserwählt 

sei, zeigt sich nicht nur in den Plänen zur Nachfolge Karls im Reich, welche zeitweise auf eine 

zwischen  spanischer  und  österreichischer  Linie  wechselnde  Erbfolge  des  Kaisertums  abzielten. 

Sogar die Belagerung von Wien wurde als Zeichen der Auserwählung gesehen: Eine gigantische 

türkische Übermacht hatte es nicht vermocht, die nur notdürftig ausgebauten Verteidigungsanlagen 

der Stadt zu überwinden. Dauerregen und ungewöhnlich niedrige Temperaturen erschwerten die 

osmanischen Eroberungsbemühungen ungemein, und als sich die Kräfte der wenigen Verteidiger 

dem Ende zuneigten und die Kapitulation unausweichlich schien, gab es bereits am 29. September 

den ersten Frost, der dann auch anhielt und den Sultan zum Rückzug zwang76. Die Schlussfolgerung 

aus diesem glücklichen Umstand war klar: Gott selbst habe die habsburgische Residenzstadt Wien 

beschützt und die Ungläubigen durch schlechtes Wetter zum Abzug gezwungen. Die Tatsache, dass 

es sich hier nicht um die Residenz des Kaisers, sondern von dessen Bruder Ferdinand I. handelte 

zeigt, dass Karl V. sich primär als Oberhaupt seiner Dynastie verstand.

Doch  nicht  nur  in  der  Deutung  von  Kriegsglück  und  der  Konstruktion  von 

Herrschaftslegenden zeigte sich das dynastische Selbstverständnis Karls V. Auch seine Politik lässt 

immer wieder klare Bezugspunkte einer dynastisch orientierten Machtpolitik erkennen: Karl setzte 

die habsburgische Tradition geschickter politischer Ehen fort. Von besonderer Bedeutung war die 

Vermählung seiner  zweiten  Tochter  Maria  mit  ihrem Cousin,  dem österreichischen Thronfolger 

Maximilian II.  womit die Stärke der Dynastie gewährleistet  werden sollte.  Die Ehen von Karls 

Schwester Isabella mit König Christian II. von Dänemark sollte die Stellung des Hauses Habsburg 

im Norden festigen und die Beziehungen zwischen den Niederlanden und Dänemark stabilisieren. 

Die Doppelehe von Ferdinand I. und seiner Schwester Marie mit dem königlichen Geschwisterpaar 

Anna  und  Ludwig  II.  von  Ungarn-Böhmen  hatte  noch  Karls  Großvater  Kaiser  Maximilian  I. 

ausgehandelt. Dass Ferdinand I. seinen Schwager Ludwig II. beerbte77 und dem Haus Habsburg so 

die  Königreiche  Böhmen  und  Ungarn  zufielen,  ließ  sich  zwar  nicht  planen,  doch  war  die 

Möglichkeit durchaus in Erwägung gezogen worden. Ähnlich verhielt es sich bei den Verbindungen 

74 Karl Vocelka, Lynne Heller – Die Lebenswelt der Habsburger. S.120.
75 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.3-16.
76 Christine Turetschek – Die Türkenpolitik Ferdinands I. von 1529-1532. Wien 1968. S.127ff.
77 Zwar  handelte  es  sich  bei  Böhmen  und  Ungarn  um eine  Wahlmonarchie,  tatsächlich  war  eine  Erbfolge  aber 

durchaus üblich.
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mit der Krone Portugals durch Karl mit Isabella und Karls Schwester Katharina mit Juan III. sowie 

durch Karls  Kinder  Philipp II.  mit  Maria  von Portugal  und Juana mit  dem Witwer ihrer  Tante 

Katharina, Juan III.

Das  erste  „politische“  Testament  mit  Instruktionen  für  seinen Sohn Philipp  II.  vom 05. 

November 1539 gibt einen guten Eindruck von dem Stellenwert, den die dynastische Heiratspolitik 

und die innerfamiliären Beziehungen für Karl V. einnahmen, denn es gilt fast ausschließlich diesem 

Thema. Nachdem der Kaiser kurz den Grund für seine Reise in die Niederlande erläutert und seinen 

Sohn ermahnt hat, mit allen christlichen Herrschern Freundschaft zu halten, legt er verschiedene 

Möglichkeiten  von Heiratsverbindungen  dar.  Der  Herzog  von  Orléans  soll  entweder  mit  Karls 

Tochter Maria  oder mit  Ferdinands zweitältester Tochter  verheiratet  werden. Als Mitgift  kämen 

entweder Mailand oder die Niederlande in Frage78. Darüber hinaus plant Karl auch die Ehen von 

Ferdinands zweitem Sohn, der Margarete von Frankreich heiraten soll, sodann dem Infanten von 

Portugal, der als Alternativlösung für die französische Prinzessin genannt wird, sowie Ferdinands 

ältestem Sohn Maximilian mit der Infantin von Portugal; außerdem bespricht er die Möglichkeiten 

für  seine  Nichte  Christine  von Dänemark und für  Karls  Tochter  Johanna,  die  den Prinzen von 

Portugal bekommen soll. Zuletzt legt er Philipp, dem Adressaten des Testaments ans Herz: „[…] 

raten wir ihm und ermahnen den besagten Prinzen, unseren Sohn, dass er diese Praxis weiterführen  

und verstehen soll,  sie zu vollenden...“79.  Zum Abschluss seiner Instruktionen weist  Karl  seinen 

Sohn dann noch einmal ausdrücklich auf die Wichtigkeit hin, ein gutes Verhältnis zu seinen engsten 

Verwandten, namentlich Ferdinand I. und Maria von Ungarn, zu pflegen. 

Das große Vertrauen und das dynastische Selbstverständnis Karls V. lassen sich jedoch nicht 

nur  anhand  seiner  Testamente  gut  ablesen,  sondern  auch  an  den  eingesetzten  Statthaltern  und 

Regenten  der  einzelnen Reichsteile:  Ferdinand wurde  zunächst  mit  der  Statthalterschaft  in  den 

österreichischen Erblanden beauftragt, Karls Tante Margarete von Österreich vertrat ihren Neffen in 

Burgund, nach ihrem Tod trat Karls Schwester Maria von Ungarn – entgegen vielen Warnungen - 

ihre Nachfolge an, und während Karls Abwesenheit in Spanien waren zunächst seine Frau Isabella, 

später sein Sohn Philipp II. und seine Tochter Maria mit ihrem Gemahl, Karls Neffen Maximilian 

II.,  als  Regenten  eingesetzt.  Auch  die  Königreiche  Sizilien  und  Neapel  wurden  zeitweise  von 

Familienmitgliedern  verwaltet,  oder  aber  von  Vizekönigen,  welche  dem  Königshaus 

verwandtschaftlich  nicht  verbunden  waren.  Da  Karl  V.  als  letzter  Kaiser  die  Tradition  des 

Reisekönigtums fortsetzte und weite Teile seines Lebens auf Reisen durch seine Länder verbrachte, 

wurden diese die meiste Zeit nicht vom  Monarchen selbst regiert, sondern von seinen Verwandten. 

Die Form der Erbteilung zeigt, dass Karl V. diese Statthalterschaften nicht nur aus Vertrauen 
78 Armin Kohnle (Hg) - Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. Darmstadt 2005. Nr.1. S.28.
79 Armin Kohnle (Hg) - Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. Darmstadt 2005. Nr.3. S.36.
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gegenüber seiner Verwandtschaft, sondern tatsächlich aus dynastischem Verständnis heraus in dieser 

Form verwalten lies. In seinem politischen Testament von 1548 ermahnte der Kaiser seinen Sohn 

Philipp, nicht auf Vizekönige zu vertrauen, sondern möglichst die eigenen Kinder oder andere enge 

Verwandte mit diesen Aufgaben zu betrauen80.

Karl  V.  fühlte  sich  als  das  Oberhaupt  seines  Geschlechts,  folglich  stünde auch  ihm die 

Kaiserwürde  zu,  doch  sah  er  seinen  Bruder  Ferdinand  ebenfalls  zum selbständigen  Herrschen 

bestimmt.  Bereits  1521 wurde  diesem nach der  Erzherzogswürde auch die  Herrschaft  über  die 

österreichischen Erblande übertragen, wobei sich Karl stets Herrschaftsrechte vorbehielt. Die Wahl 

zum Römisch-Deutschen König 1530/31 und damit zu Karls Nachfolger im Kaisertum sowie zu 

dessen legitimem Vertreter im Reich schloss Karls Sohn als seinen Nachfolger aus. Freilich verlieh 

er nicht seinem Bruder Ferdinand, sondern seinem Sohn Philipp die Stadt Mailand als Lehen. 

Auch Karls Pläne der Nachfolge als Kaiser zeigen deutlich dessen Dynastieverständnis: Der 

Kaiser war also nicht darauf bedacht, für sich und seinen Sohn Macht zu erlangen und auszubauen, 

sondern  war  offensichtlich  durchdrungen  von  einem  eindeutigen  Verständnis  der  Dynastie  als 

Herrschaftsträger. Der Plan der ‚Spanischen Succession’, nach welcher die Kaiserwürde von Karl 

auf  Ferdinand  I.,  von  diesem auf  Philipp  II.  von  Spanien  und  schließlich  auf  Maximilian  II.  

übergehen, also stets zwischen der österreichischen und der spanischen Linie wechseln sollte zeigt, 

dass  nicht  die  Erschaffung  eines  Weltreiches  im  Vordergrund  stand,  sondern  die  Stärke  der 

Dynastie.  Die  Teilung  seines  ‚Weltreiches’  nahm  Kaiser  Karl  V.  bewusst  in  Kauf,  das 

Auseinanderdriften der beiden Linien indessen strebte er zu verhindern,  indem er seine Tochter 

Maria  mit  seinem  Neffen  vermählte  und  –  wenn  auch  erfolglos  -  versuchte,  die  ‚Spanische 

Succession’ umzusetzen. 

2.3 Die Neue Welt und ihre Bedeutung für die weltpolitischen Ambitionen Karls V.

„Zum Abendland mit seinen alten Ideen, Titeln und Ansprüchen trat eine neue Welt, unübersehbar  

weit und reich. Jetzt also war wirklich ein Weltreich von ganz neuer Art entstanden“81. Karl Brandi 

sah  die  Entdeckung  und  zunehmende  Wirtschaftlichkeit  Karls  neuer  Reiche  in  Amerika  als 

wichtigen Teil der Weltherrschaftsideologie dieser Tage an. Tatsächlich spielte die ‚Neue Welt’ im 

Bewusstsein  des  Kaisers  wohl  eine  gewichtige  Rolle,  denn in  den politischen Instruktionen an 

seinen Sohn Philipp aus dem Jahr 1548 ging Karl besonders intensiv auf die überseeischen Gebiete 

ein82. War die ‚Neue Welt’ tatsächlich ein wichtiger Baustein der universellen Kaiseridee, die im 16. 

80 Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.502.
81 Karl Brandi – Der Weltreichsgedanke Karls V. In: Ibero- Amerikanisches Archiv 13/ 1940. S.267.
82 Horst Pietschmann - Karl V. und Amerika: Der Herrscher, der Hof und die Politik. In: Alfred Kohler (Hg) – Karl V. 

1500-1558. S. 535-540.
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Jahrhundert gerade bei den Habsburgern eine wahre Renaissance erlebte83? Oder erlangten die neu 

eroberten Gebiete nur aufgrund ihrer reichen Edelmetallvorkommen Bedeutung für Kaiser Karl V.?

In  fünf  Briefen,  mit  welchen  er  versuchte,  seine  eigenmächtigen  Eroberungen  im 

Aztekenreich seit 1519 zu rechtfertigen, unterbreitete Hérnan Cortés Karl V. die Aussicht auf ein 

Weltreich.  Die  ‚Neue  Welt’ biete  wirtschaftlich  wie  territorial  die  Möglichkeit,  ein  Reich  zu 

errichten, welches Karls Besitzungen in Europa bei weitem übertreffe84. 

In welcher Weise Karl V. sich von diesen Briefen beeinflussen ließ, lässt sich nicht genau 

klären,  ein  ernsthaftes  Interesse  des  Kaisers  an  den Verhältnissen  dieser  so  vielversprechenden 

‚Neuen Welt’ lässt sich jedoch weder vor noch nach den Briefen des Hérnan Cortés feststellen. 

Zwar erwähnt Karl V. 'Indien' in seinem großen politischen Testament für Philipp II. vom 18. Januar 

1548 und weist auch auf dessen Wichtigkeit hin: „Ihr wisst, dass es von größter Bedeutung für die  

Gegenwart und die Zukunft ist, und es wäre gut, wenn Ihr große Sorgfalt auf die Entscheidung  

darüber verwenden würdet aus den oben schon erwähnten Gründen.“85. Allerdings bezieht sich Karl 

in seiner Mahnung vor allem darauf, dass Korruption und Amtsmissbrauch der Behörden in der 

Neuen Welt zu unterbinden seien. Eine Bedeutung für seine Herrschaft, wie er sie beispielsweise 

Italien im selben Text beimisst, lässt sich in Bezug auf die Neue Welt nämlich nicht finden 86. Karl 

scheint vielmehr ernsthaft besorgt um seine Untertanen, die „Indianer“, und legt deren Fürsorge 

seinem Sohn besonders ans Herz: „[...] um den Indianern Schutz und die nötige Erleichterung zu  

verschaffen“87.

Karl war sich also der Probleme, die die rücksichtslose Eroberung der Neuen Welt mit sich 

brachten,  durchaus bewusst und versuchte,  diese zu lösen oder wenigstens zu verringern.  Doch 

nicht  nur  die  Spitze  der  spanischen  Regierung  wusste  um  diese  massiven 

Menschenrechtsverletzungen, auch in der politischen gelehrten Öffentlichkeit wurde hierüber heftig 

diskutiert.  Dominierend  in  den  Debatten  über  die  Rechtmäßigkeit  der  Conquista,  als  deren 

Hauptprotagonisten  Las  Casas  und  Sepúlveda  agierten,  war  die  Aufgabe  der  Ausbreitung  des 

christlichen Glaubens. Die Rechtmäßigkeit dieses missionarischen Ansatzes war unumstritten, die 

Art  und  Weise  der  Missionierung,  bzw.  Unterwerfung  der  Indios  sorgte  jedoch  für  reichlich 

Konfliktstoff88.  Aus  dieser  Debatte  stammt  auch  eine  der  wenigen  ausführlicheren  Äußerungen 

Karls V. über die überseeischen Gebiete: In der oben zitierten Instruktion für seinen Sohn Philipp 

83 Frances A. Yates – Charles Quint et l’idée d’Empire. In: Jean Jacquot (Hg) - Bd.2: Fêtes et Cérémonies au temps de 
Charles-Quint. 2. Aufl. Paris 1975.

84 Claus Litterscheid (Hg) – Hernan Cortes. Die Eroberung Mexikos. Drei Berichte von Hernán Cortés an Kaiser Karl 
V. Frankfurt 1992.

85 Armin Kohnle (Hg) - Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. Darmstadt 2005. Nr.3. S.92f.
86 Armin Kohnle (Hg) - Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. Darmstadt 2005. Nr.3. S.87.
87 Armin Kohnle (Hg) - Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. Darmstadt 2005. Nr.3. S.92.
88 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.236ff.
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ermahnte der Kaiser seinen Sohn, eine Ausbeutung der Indios zu verhindern und die drastische 

Entvölkerung  der  eroberten  Gebiete  aufzuhalten89.  Ansonsten  überließ  Karl  V.  die 

Regierungsgeschäfte der ‚Neuen Welt’ seinen Beamten des Indienrates. Dieses kastilische Gremium 

hatte umfangreiche Entscheidungsbefugnis, sodass der Kaiser sich kaum mit den so weit entfernten 

Gebieten befassen musste. Offensichtlich setzte Karl V. auch großes Vertrauen in seinen Indienrat: 

Trotz der enormen wirtschaftlichen Bedeutung der amerikanischen Silberlieferungen mischte sich 

der Kaiser nur äußerst selten in dessen Arbeit ein90.

Dennoch lässt  sich nicht  sagen,  Karl  sei  die  ‚Neue Welt’ eher  gleichgültig  gewesen,  zu 

wichtig waren die Silberlieferungen für seine europäischen Kriege und offensichtlich regte sich 

zumindest in der zweiten Hälfte der 1540er Jahre auch ein schlechtes Gewissen ob der unwürdigen 

Behandlung seiner  Untertanen.  So verwundert  es nicht,  dass  der  Kaiser den Indienrat  stets  mit 

engen Vertrauten besetzte, dem auch der kaiserliche Großkanzler Mercurino Gattinara sowie der 

kaiserliche  Beichtvater  Antonio  de  Guevara  angehörten.  In  den  die  überseeischen  Gebiete 

betreffenden Denkschriften für den Kaiser spricht Gattinara von der ‚Neuen Welt’ und ermahnt den 

Kaiser  stetig,  die  Missionierung  in  den  neu  eroberten  Gebieten  voranzutreiben.  Einen  Bezug 

zwischen dieser ‚Neuen Welt’ und der Monarchia Universalis stellte Gattinara jedoch nie her. Nicht 

einmal er als der enthusiastischste Vertreter einer kaiserlichen Weltherrschaft Karls V. integrierte 

also  die  amerikanischen  Kolonien  in  seine  Weltreichsideologie,  obwohl  er  mit  der  Verwaltung 

dieser  Gebiete  betraut  war.  Gleichzeitig  zeigt  der  Kaiser  kein  sichtbares  Interesse  an  den 

überseeischen Eroberungen, obwohl sie längst ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für seine Staats- 

und vor allem Kriegsfinanzen waren.  

Zwar wurde die Mission der Indios in der Tradition der Reconquista im Spanien des 16. 

Jahrhunderts sehr ernst genommen, die Möglichkeit der Integration dieser bedeutenden Territorien 

in die Ideologie der Monarchia Universalis blieb jedoch auch in diesem Zusammenhang ungenutzt, 

obwohl beispielsweise Ulcurrum explizit den Weltkreis inklusive aller Ungläubigen als Ziel der 

kaiserlichen Expansion forderte. Hans-Joachim König erklärt dies mit dem Hinweis, Gattinara habe 

als Geltungsbereich der angestrebten Universalmonarchie stets das christlich-katholische Abendland 

betrachtet91. Doch ist diese These durchaus umstritten, zumal nicht ohne weiteres davon auszugehen 

ist, dass sich die Kaiserideen von Gattinara und Karl tatsächlich deckten. Karl V. lag die Mission 

der Indios, die er keineswegs als Untertanen zweiter Klasse betrachtete, sowie vor allen Dingen 

deren Wohlergehen und Rechtssicherheit am Herzen. Hinweise darauf, dass er die Neue Welt als 

89 Horst Pietschmann - Karl V. und Amerika: Der Herrscher, der Hof und die Politik. S.237ff.
90 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.236.
91 Hans-Joachim König – Plus Ultra. Ein Weltreichs- und Eroberungsprogramm. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500 

– 1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002.  S.205.
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ideologische Basis für seine Herrschaftslegitimation gesehen habe, gibt es nicht. Das ideologische 

Desinteresse  des  Kaisers  an  den  amerikanischen  Eroberungen  zeigt  Karl  V.  eher  als  einen 

Monarchen, der seine Politik pragmatisch auf die jeweiligen Verhältnisse abstimmte und nicht etwa 

eine Weltreichsutopie zur politischen Leitlinie erhob.

3. Die politische Ideenwelt an der Wende von Mittelalter zu Früher Neuzeit
3.1 Die Idee der Monarchia Universalis

Drei Worte Jesu prägten im Mittelalter die Idee der christlichen bzw. kaiserlichen Weltherrschaft 

entscheidend: „Gehet hinaus in alle Welt und lehret die Völker und tauft sie im Namen des Vaters  

und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“92; „Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch  

in anderen Ställen sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meinem Ruf  

folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben.“93; „So gebt dem Kaiser, was des  

Kaisers  ist,  und Gott,  was  Gottes  ist.“94.  Hiervon  ausgehend entwickelte  sich  ein  theoretischer 

Weltherrschaftsanspruch  der  Kaiser,  der  immer  wieder  mit  dem  Anspruch  des  Papstes  auf 

Oberhoheit  kollidierte  und  das  gesamte  Mittelalter  hindurch  in  unterschiedlicher  Intensität 

ausgetragen wurde. Der Konflikt zwischen Papst und Kaiser in dieser Frage ist hinlänglich bekannt, 

daher sollen hier nur Ursprung und Legitimation des kaiserlichen Machtanspruchs näher erläutert 

werden. 

3.1.1 Das Buch Daniel und seine Bedeutung für die Idee der Monarchia Universalis

Eines der wichtigsten Argumente für den kaiserlichen Anspruch auf Vorrang ist die Geschichte von 

den sieben Weltreichen im 2.Buch Daniel95. Hierin deutet Daniel Nebukadnezar einen Traum, in 

dem dieser eine Gestalt gesehen hatte mit goldenem Kopf, silberner Brust, einem Bauch aus Erz, 

Lenden aus Eisen sowie mit Füßen, von denen einer aus Ton, der andere aus Eisen war. Zerschlagen 

wurde die Gestalt von einem Stein, der zu einem Berg wurde und die ganze Welt bedeckte. Daniel 

deutete die Materialien der Statue als  sechs Weltreiche, wobei die Füße zwei verwandte Reiche 

darstellten, von denen eines stark und das andere schwach sei. Der Berg schließlich sei das ewige 

Reich Gottes. 

Diese Weissagung galt den Vordenkern der kaiserlichen Partei als gottgegebener Auftrag, 

unter kaiserlichem Banner die Weltherrschaft zu errichten. Nach mittelalterlicher Auslegung war zu 

Beginn  des  letzten,  des  Goldenen  Zeitalters,  welches  der  Ankunft  des  Antichristen  und  dem 

Jüngsten Gericht voranginge, ein Friedenskaiser zu erwarten96. So legitimierte sich das Römisch-
92 Die Bibel. Mt. 28,19.
93 Die Bibel. Joh. 10, 16.
94 Die Bibel. Mk. 12, 17.
95 Die Bibel. Dan. 2,28-45.
96 Marjorie Reeves u. Beatrice Hirsch-Reich – The Figurae of Joachim of Fiore. Oxford 1972. S.297ff.
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Deutsche  Kaisertum des  Mittelalters  direkt  durch  eine  biblische  Vorsehung,  indem es  auf  die 

Nachfolge des antiken römischen Kaisertums verwies. Aufgabe dieses Kaisertums musste es also 

sein, sich die Welt untertan zu machen, um auf das Reich Gottes warten zu können.

Von nicht minder großer Wirkung war die apokalyptische Prophetie Daniels in dessen 7. 

Buch. Hier berichtet Daniel von einem Traum, in welchem er selbst vier Untiere aus dem Meer habe 

aufsteigen sehen, über die Gott dann Gericht gehalten habe. Da dem 7. Buch Daniels eine besonders 

wichtige Rolle bei der Idee des Endzeitkaisertums zukam, es aber in der Literatur häufig nur durch 

seine Auslegung besprochen und hierdurch teilweise falsch wiedergegeben wird, soll es mitsamt 

den Grundlinien seiner Rezeption hier kurz umrissen werden. Daniel schreibt, das Meer sei von den 

vier widerstrebenden Winden gepeitscht gewesen, worauf hin die Tiere aus dem Wasser gestiegen 

seien: „Das erste sah aus wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu, bis daß ihm die  

Flügel ausgerauft wurden; und es ward von der Erde aufgehoben, und es stand auf zwei Füßen wie  

ein Mensch, und ihm war ein menschlich Herz gegeben. Und siehe, das andere Tier hernach war  

gleich einem Bären und stand auf der einen Seite und hatte in seinem Maul unter seinen Zähnen  

drei große, lange Zähne. Und man sprach zu ihm: Stehe auf und friss viel Fleisch! Nach diesem sah  

ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Parder97,  das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf  

seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe; und ihm ward Gewalt gegeben. Nach diesem sah ich  

in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, das vierte Tier war greulich und schrecklich und sehr  

stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und das übrige zertrat's mit  

seinen Füßen; es war auch viel anders denn die vorigen und hatte zehn Hörner. Da ich aber die  

Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes kleines Horn, vor welchen der  

vorigen  Hörner  drei  ausgerissen  wurden;  und  siehe,  dasselbe  Horn  hatte  Augen  wie  

Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge.“98

Nachdem  Daniel  die  Tiere  beschrieben  hat,  ließ  er  das  Weltgericht  anheben.  Wie 

wirkmächtig diese Prophetie war und wie sehr wir zum Teil auch heute noch in unserer Vorstellung 

von ihr beeinflusst werden, zeigt die Beschreibung Gottes: „  Des Kleid war schneeweiß, und das  

Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle“99. Daniel schreibt weiter, dass das vierte Tier sich dem 

Gericht widersetzt habe „Ich sah zu um der großen Reden willen, so das Horn redete; ich sah zu bis  

das Tier getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen ward und  der anderen Tiere  

Gewalt auch aus war; denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen  

sollte.“100. Im Anschluss an die Macht dieser Tiere prophezeit Daniel die Herrschaft eines göttlichen 

97 Gemeint ist ein Leopard oder Panther.
98 Die Bibel. Daniel 7, 4-8.
99 Die Bibel. Daniel 7, 9.
100 Die Bibel. Daniel 7, 11-12.
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Menschensohnes: „es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschen Sohn bis zu dem Alten  

und ward vor ihn gebracht. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, daß ihm alle Völker, Leute und  

Zungen dienen sollten.  Seine Gewalt  ist  ewig,  die  nicht  vergeht,  und sein Königreich  hat  kein  

Ende.“101. Von einem Traumdeuter habe Daniel schließlich erfahren, dass „diese vier großen Tiere  

sind Reiche, so auf Erden kommen werden.“102. Aus diesen Prophetien des Daniel entwickelte sich 

die mittelalterliche Diskussion um den heilsgeschichtlichen Verlauf der Weltgeschichte und damit 

verbunden über die Rolle des Kaisers in Gottes Heilsplan. Maßgeblich für diese Diskussion waren 

Hieronymus und Orosius.

3.1.2 Spätantike Bibelauslegungen und die Idee eines Endzeitkaisers

Die Arbeiten des spätantiken Mönchs, Theologen und Kirchenvaters Hieronymus († 419/20) waren 

der  Ausgangspunkt  für  wesentliche  Elemente  der  mittelalterlichen  und  frühneuzeitlichen 

Kaiseridee. Neben der Vulgata, einer Übersetzung der Bibel in das zeitgenössische Latein, waren 

vor  allem  seine  Übersetzungen  des  Alten  Testaments  aus  dem  Griechischen  und  seine  damit 

verbundene  Exegese  des  Buches  Daniel  wichtig  für  spätere  Staatstheoretiker.  Die  Auffassung, 

wonach das vierte und unheimlichste Tier der Antichrist sei, geht auf Hieronymus zurück. Ebenso 

die Auslegung der Winde als die Engel Gottes, nach denen dieser die Welt geordnet habe. Im Meer 

sieht Hieronymus das Sinnbild der ganzen Welt, aus der die Tiere/ Weltreiche hervor stiegen. Den 

Löwen  identifiziert  Hieronymus  als  das  Weltreich  der  Babylonier,  da  die  Flügel  auf  dessen 

Anmaßung gegen Gott verwiesen. Der Bär symbolisiere das Reich der Perser, weil er in seinem 

Maul die drei Rippen trage, die mit dem babylonischen, dem medischen und eben dem persischen 

Reich gleichzusetzen seien. Die Schnelligkeit des Leoparden verkörpere den rasanten Aufstieg des 

makedonisch-griechischen Reiches unter Alexander. Seine vier Häupter seien die vier Heerführer, 

auf  die  dieser  sein  Reich  aufgeteilt  habe.  Im  letzten  Tier  erkennt  Hieronymus  das  Imperium 

Romanum,  das  er  mit  dem  Antichrist  gleichsetzt103.  Hiermit  begründete  der  Kirchenvater  die 

Auslegungen,  welche  schließlich  zu  dem Schluss  kamen,  der  Endkaiser  müsse  den  Antichrist 

niederwerfen, bevor das Reich Gottes anbreche.

Doch nicht  nur  durch seine Daniel-Auslegungen erlangte  Hieronymus große Bedeutung. 

Seine Vulgata bildete den im Mittelalter verbindlichen Einheitstext der Bibel, und seine Exegesen 

wurden  zur  Grundlage  der  mittelalterlichen  Bibelauslegung104.  Darüber  hinaus  publizierte 

Hieronymus  eine  ins  Lateinische  übersetzte,  erweiterte  Version  der  Chronik  des  Eusebius  von 

101 Die Bibel. Daniel 7, 13-14.
102 Die Bibel. Daniel 7, 17.
103 Edgar Marsch – Biblische Prophetie und chronographische Dichtung. (= Philologische Studien und Quellen 65).  

Berlin 1972. S.24f.
104 Vgl. Georg Grützmacher – Hieronymus, eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte.  3 Bde. Leipzig 

1901-1908. Nachdr. Aachen 1986 sowie Alfons Fürst – Hieronymus. Askese und Wissenschaft in der Spätantike.  
Freiburg 2003.                                                                                                        
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Caesarea († 339/40) und schuf so eine „Weltgeschichte“ von Abraham bis in seine Gegenwart, die 

das  mittelalterliche  Geschichtsbild  entscheidend  prägte.   Hierin  sowie  in  von  ihm  übersetzten 

Texten findet sich immer wieder in verschiedenen Abwandlungen die Floskel „regna transferre“. 

Besondere Beachtung fanden Daniel 2,21 „(Deus) transfert regna et constituit“, das von Luther mit 

„er setzt  Könige ab und setzt  Könige ein“105 übersetzt  ist  und Sirach 10,8 „Regnum a gente in  

gentem transfertur  propter  iniusticias  et  iniurias“,  das  in  der  Lutherbibel  „Durch  Gewalt  und 

Habgier geht die Königsherrschaft auf andere Völker über.“106 lautet.  Diese Bibelstellen wurden 

zum Ausgangspunkt der Auffassung, wonach Gott selbst Urheber der Translatio Imperii sei107.

Orosius, ein Zeitgenosse des Hieronymus, griff dessen Weltgeschichte auf, als er seinerseits 

ein Geschichtswerk mit dem Titel „Historiarum adversum paganos libri VII“ verfasste, in dem er 

die gesamte Geschichte als zielgerichtetes Werk Gottes beschreibt. Auch Orosius weist in seinen 

Werken dem siebten Buch Daniel eine herausgehobene Stellung zu. Er belegt seine Vier-Reiche-

Lehre historisch und erklärt, dass die Reiche einander übertroffen hätten. Allerdings unterscheidet 

er  sich  von  Hieronymus  in  seiner  Zuordnung  der  Weltreiche:  Im  Löwen  sieht  auch  er  das 

babylonische  Reich,  im Bären  jedoch das  makedonisch-griechische  und in dem Leoparden das 

ägyptische Weltreich108. Als viertes und letztes Weltreich bilde das Römische Reich, in dem mit 

Jesus Christus der Erlöser erschienen sei, den Rahmen der Christianisierung der Welt, die dessen 

Wiederkunft und damit dem Weltende vorausgehen müsse. Somit verband Orosius das Christentum 

mit  der  Tradition  des  Imperium  Romanum  und  folgerte  daraus  die  heilsgeschichtliche 

Notwendigkeit der weltweiten Herrschaft des christlichen Roms109. Diese Vier-Reiche-Lehre prägte 

das Denken des Mittelalters nachhaltig und bereitete damit der Gewissheit den Weg, wonach das 

Imperium Romanum auf die Römisch-Deutschen Kaiser übergegangen sein müsse, weil sonst mit 

dem Fall  des  antiken  Römischen Reiches  das  Jüngste  Gericht  hätte  einhergehen müssen110.  Im 

Rahmen dieser spätantiken bzw. frühmittelalterlichen Diskussion entstand der Begriff ‚Monarchia’. 

Isidor von Sevilla († 636) führte das griechische Lehnwort in die Publizistik des Mittelalters ein und 

umschrieb es als Alleinherrschaft nach dem Vorbild Alexanders und Julius Caesars111.

Doch zunächst blieben diese theoretischen Grundlagen in der westlichen Christenheit ohne 

großen  Nachklang,  da  das  Byzantinische  Kaisertum  unangefochten  die  Nachfolge  Roms 

beanspruchen  konnte.  Die  Diskussion  um  den  Rang  der  Kaiserwürde  wurde  in  der  Folgezeit 
105 Die Bibel. Dan. 2,21.
106 Die Bibel. Sir. 10,8.
107 Vgl. hierzu Heinz Thomas – Translatio Imperii. In: LMA, Bd. 8, 944-946.
108 Edgar Marsch – Biblische Prophetie und chronographische Dichtung. (= Philologische Studien und Quellen 65).  

Berlin 1972. S.94.
109 Vgl. hierzu: Peter Witzmann - Zum Herrscherbild in der Spätantike: Aurelius Victor und Orosius. Berlin 1999 und 

Hans-Werner Goetz – Die Geschichtstheologie des Orosius. Damstadt 1980.
110 Vgl. hierzu: Conrad Trieber – Die Idee der vier Weltreiche. In: Hermes 27/1892.
111 Franz Bosbach – Monarchia Universalis. S.19f.
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zwischen dem byzantinischen Kaiserhaus und dem Papst ausgetragen. Besondere Bedeutung kam 

hier  Papst  Gelasius  I.  (Pontifikat  vermutlich  492-496)  zu,  der  die  Vorherrschaft  der  Kirche  in 

geistigen  Frage  herausstellte,  dem  Kaiser  gleichzeitig  jedoch  die  weltliche  Oberherrschaft 

zugestand und so die „Zwei-Schwerter-Theorie“ begründete, welche die mittelalterliche Kaiseridee 

entscheidend prägen sollte. In einem Brief an Kaiser Anastasius I. schrieb er:  „Duo quippe sunt,  

imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificum et regalis  

potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum  

in divino reddituri sunt examine rationem.“112. Obwohl Gelasius mit der Formulierung „auctoritas  

sacrata  pontificium“  auf  die  Höherwertigkeit  des  Papsttums  gegenüber  dem  Kaisertum,  der 

„regalis potestas“ hingewiesen hatte, diente sein Gedankengut das ganze Mittelalter hindurch auch 

als Beleg für die kaiserliche Herrschaftslegitimation. Auf die Idee, wonach der Kaiser einen ebenso 

universellen Machtanspruch besitze wie der Papst, der als Nachfolger Petri und Stellvertreter Jesu 

göttliche Macht auf Erden repräsentiere, berief sich die kaiserliche Publizistik immer wieder, wenn 

es  darum ging,  den  kaiserlichen  Machtanspruch  zu  untermauern.  Doch  zunächst  blieben  diese 

theoretischen  Grundlagen  in  der  westlichen  Christenheit  ohne  größere  Wirkung,  da  das 

Byzantinische Kaisertum unangefochten die Traditionen Roms für sich beanspruchen konnte. 

3.1.3 Die mittelalterliche Diskussion um die kaiserlichen Herrschaftslegitimation

Entscheidend für die Legitimation des kaiserlichen Anspruchs, Oberhaupt der Christenheit zu sein 

sowie für den damit verbundenen Auftrag der Mission bzw. der Erringung der Weltherrschaft war 

die Idee, dass das antike römische Kaisertum durch die Kaiserkrönung Karls des Großen auf die 

(Römisch-) Deutschen Könige und Kaiser  übergangenen sei. Diese „Translatio-Imperii“ prägte die 

Überlegungen der Staatstheoretiker während des gesamten Mittelalters und war als Idee auch noch 

in  der  Frühen Neuzeit  lebendig113.  Seit  Karl  der  Große  im Jahre  800  von  Papst  Leo  III.  zum 

römischen Kaiser gekrönt worden war, konnte wieder ein Kaiser Roms die Vorherrschaft in der 

Christenheit sowie die Herrschaft im Imperium Romanum beanspruchen. Allerdings sprachen, trotz 

aller  Konflikte,  weder  Karl  der  Große  noch  sein  Umfeld  dem byzantinischen  Kaisertum seine 

Berechtigung  ab114.  Die  so  entstandene  Zweikaiserproblematik  beschäftigte  die  Staats-  und 

Reichstheoretiker beider Seiten bis zum Fall von Konstantinopel. 

Um 850 erklärte zwar noch die „Vita Willehadi“, die Lebensbeschreibung Willehads, der für 

Karl  den  Großen  den  Norden  missioniert  und  den  Sachsenkönig  Widukind  getauft  hatte,  die 

112 Andreas Thiel (Hg) – Gelasius I.. Epist. 12,2. Epistolae Romanorum pontificium genuianae. Bd 1. Braunsberg 1867. 
S.350f.                                                                                                 

113 Zu der mittelalterlichen Herrschaftsidee siehe auch: Rudolf Stanka – Geschichte der politischen Philosophie. Bd.2. 
Die politische Philosophie des Mittelalters. Wien 1957.

114 Vgl. Peter Thorgau – Von Karl dem Großen zum Frieden von Zsitva Torok, In: HZ 279/2004.
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kaiserliche Gewalt sei durch die Wahl des römischen Volkes auf Karl den Großen übergegangen115, 

doch  war  dies  unter  Zeitgenossen  wohl  keineswegs  unumstritten.  Deutlich  wird  das  in  der 

Weltchronik Reginos von Prüm, die das Römische Reich für erloschen erklärt, mit der fränkisch-

karolingischen Herrschaft eine völlig neue Epoche angebrochen sieht und damit deutlich mit der 

Lehre  von  den  Vier  Weltreichen  bricht116.  Doch  nicht  nur  im  Ostfränkischen  Reich  fand  eine 

eschatologische Deutung des Römischen Reiches statt. Zwischen 945 und 949 arbeitete Adso, ein 

Mönch  aus  Montier-en-Der  in  Frankreich  für  die  Königin  Gerberga  an  einem Werk  über  den 

Antichrist und den Endzeitkaiser117. Hierin führt Adso aus, dass die Herrschaft des Antichristen am 

Ende  des  Römischen  Reiches  beginne.  Dieses  sei  zwar  inzwischen  zerfallen,  aber  keineswegs 

erloschen.  Seine „dignitas“  lebe im fränkischen Königtum weiter  und daher  sei  es dem letzten 

Frankenkönig – Adso differenziert hier nicht zwischen ost- und westfränkisch -  vorbestimmt, das 

alte Römische Imperium in seiner ganzen Größe wieder herzustellen und am Ölberg Krone und 

Zepter nieder zu legen, um das Zeitalter des Antichristen anbrechen zu lassen118. Das französische 

Königtum beanspruchte also ebenso wie das Römisch-Deutsche Kaisertum die Nachfolge Karls des 

Großen und die damit verbundene Vormachtstellung innerhalb der Christenheit. Ausdruck fand dies 

vor  allem  in  dem  Versuch  der  französischen  Könige,  sich  in  ihrer  Funktion  als  „rex 

christianissimus“  als  oberster  Schiedsrichter  aller  christlichen  Herrscher  zu  etablieren119.  Das 

zunächst  offenbar  kaum rezipierte  Werk Adsos fand erst  unter  der  Neuherausgabe Albuins  von 

Brixen im 11. Jahrhundert größere Beachtung. Im Rahmen der zum Ende des 12. Jahrhunderts sehr 

populären Endzeitdebatte wurde in Frankreich „Charles“, im Römisch-Deutschen Reich „Friedrich“ 

zum Namen jenes Endzeitkaisers120. Im Reich wurde gerade in Bezug auf Friedrich II. - und hier 

besonders von Petrus von Eboli – diese Deutung aufgegriffen, um im Kampf um das Erbkaisertum 

einen Vorteil zu erlangen. Die Gegenposition hierzu bildete die von Papst Innozenz III. maßgeblich 

geprägte Idee des „dominium mundi“, welches den Papst an der Spitze der Weltordnung sah und 

115 Heinz Thomas – Translatio Imperii. In: LMA Bd. 8, 944-946.
116 Heinz Löwe - Regino von Prüm und das historische Weltbild der Karolingerzeit. Bonn 1952. 
117 Vgl. Ernst-Ludwig Grasmück – Dante Alighieri: De monarchia. Zur politischen Idee vom Kaiser als Garanten des 

Friedens.  In:  Gerhard  Beestermöller  u.  Heinz-Gerhard  Justenhoren  (Hgg.)  -  Friedensethik  im  Spätmittelalter. 
Theologie im Ringen um die gottgegebene Ordnung. (= Beiträge zur Friedensethik 30). Stuttgart 1999. S.65f.

118 Adso Dervensis: De ortu et tempore Antichristi. In: Instrumenta lexicologica Latina.  Series A. Fasc. 151. Corpus 
Christianorum: Continuitatio Mediaevalis. 45/198. 45.  Turnhout 2003. S. 26. Zur mittelalterlichen Herrschaftsidee 
der französischen Könige siehe auch: Percy Ernst Schramm – Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie 
vom 9. bis zum 16. Jahrhundert. 2 Bde. Weimar 1939.

119 Hierzu: Wolfgang Schmale – Geschichte Frankreichs. Stuttgart 2000. Kapitel 11.1 sowie ders. - Europapropaganda 
und essentialistische Sichtweisen auf Europa. In: Rainer Gries u. Wolfgang Schmale (Hgg) – Kultur der Propaganda. 
(= Wolfgang Schmale (Hg) – Herausforderungen. Historisch-politische Analysen. Bd.16). Bochum 2005 und Michel 
François – L'Idee d'Empire en France à l'époque de Charles Quint. In: Charles V. et son temps. Colloques 
internationaux du centre national de la recherche schientifique. Paris 1959.

120 Ernst-Ludwig Grasmück  –  Dante  Alighieri:  De  monarchia.  Zur  politischen  Idee  vom Kaiser  als  Garanten  des  
Friedens.  In:  Gerhard  Beestermöller  u.  Heinz-Gerhard  Justenhoren  (Hgg)  -  Friedensethik  im  Spätmittelalter.  
Theologie im Ringen um die gottgegebene Ordnung. (= Beiträge zur Friedensethik 30). Stuttgart 1999. S.66.
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diesem bei der Kaiserwahl das letzte Wort zusprach121. Vor allem im Streit zwischen den Staufern 

und den Päpsten des Mittelalters spielte die Figur des Endzeitkaisers stets eine wichtige Rolle.

Mit  dem  Übergang  des  Römisch-Deutschen  Kaisertums  von  den  Karolingern  auf  die 

Sachsen und schließlich auf die Staufer bedurfte es im Reich jedoch neuerlich einer Legitimation 

des Wechsels und so berichtet Hrotsvit von Gandersheim († um 1002) in ihren „Gesta Oddonis“ 

von einer „translatio imperii frankcorum“ von Karolingern auf Sachsen. 1055 erklärte Adam von 

Bremen, die „summa imperii romani“, also alle römischen Reiche lägen nunmehr in den Händen 

der „populi teutonum“122 und bereitete damit die systematische Ausdeutung der Translatio Imperii 

auf den deutschen König durch Frutolf von Michelsberg vor. Dieser verband in seiner Weltchronik, 

die  von  der  Schöpfung  bis  1099  reicht,  erneut  die  Translatio  Imperii  mit  der  Idee  der  Vier 

Weltreiche und folgert hieraus, dass das Kaisertum Konstantins zunächst auf die Griechen (also 

Byzanz),  anschließend  auf  die  Franken  und  schließlich  auf  die  Sachsen  übergegangen  sei123. 

Ebenfalls  von großer  Bedeutung für  die  Reichsidee  in  der  Mitte  der  11.  Jahrhunderts  war  die 

Kaiserchronik, die sich nicht zuletzt auf die Daniel-Prophetien bezog, diese erstmals in die deutsche 

Sprache übersetzte und so einem breiten Publikum zugänglich machte124. 

Der letzte der hier zu nennenden politisch-historischen Vordenker des Mittelalters war Otto 

von Freising,  der mit seiner 1143-46 verfassten „Historia de duabus civitatibus“,  in der er  u.a. 

Orosius,  Augustinus  und  Frutolf  rezipiert,  die  Wahrnehmung  seiner  Zeitgenossen  noch  einmal 

deutlich prägte.  Die Vier Weltreiche des Orosius nimmt er auf, spricht jedoch präzisierend von 

sechs, bzw. sieben Zeitaltern, die er auf die sieben Tage der Schöpfungsgeschichte bzw. auf die 

sechs  menschlichen  Lebensalter  Infantia,  Pueritia,  Adolescentia,  Iuventus,  Senior  und  Senectus 

bezieht, wobei er den Tod – und damit die Heimkehr zu Gott - als das siebte Lebensalter darstellt.  

Das erste Zeitalter reiche von der Schöpfung bis zur Sintflut, das zweite von dort bis Abraham, das 

dritte  bis  König David,  das vierte bis  zur  babylonischen Gefangenschaft,  das fünfte bis  Christi 

Geburt und das sechste bis zu dessen Wiederkehr, dem Weltende. Das siebte Zeitalter sei dann das 

ewig währende Reich Gottes auf Erden. Somit könne das Römische Imperium vor dem Weltende 

gar nicht mehr abgelöst, sondern nur noch übertragen werden. Dementsprechend rechtfertigte Otto 

von Freising auch die Gleichsetzung von „Regnum Teutonicum“ und „Regnum Francorum“ mit 

dem Hinweis, es handele sich hierbei lediglich um zwei Namen für die selbe Sache125. 
121 Zuletzt bei: Andreas Sohn – Bilder als Zeichen der Herrschaft. Die Silvesterkapelle in SS. Quattro Coronati (Rom). 

In: Archivum Historiae Pontificiae 35/ 1997.
122 Heinz Thomas – Translatio Imperii. In: LMA, Bd. 8, 944-946.
123 Franz-Josef  Schmale  u.  Irene  Schmale-Ott  (Hgg)  –  Frutolfs  und  Ekkehards  Chroniken  und  die  anonyme 

Kaiserchronik. (= Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters. Bd. 15). Darmstadt 1972.
124 Edgar Marsch – Biblische Prophetie und chronographische Dichtung. (= Philologische Studien und Quellen 65).  

Berlin 1972. S.7ff.
125 Hans-Werner Goetz – Das Geschichtsbild Ottos von Freising. Ein Beitrag zur historischen Vorstellungswelt und zur  

Geschichte des 12. Jahrhunderts. Köln, Wien 1984.
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Auch  mit  der  Monarchia  als  Herrschaftsprinzip  hat  sich  Otto  von  Freising  eingehend 

beschäftigt und hierbei vier Ausformungen beschrieben: Neben der Weltherrschaft eines Monarchen 

auch  die  Herrschaft  Christi  über  Himmel  und  Erde,  ferner  die  Monarchia  als  Begriff  der 

Einzelherrschaft in Abgrenzung gegenüber der Machtverteilung und schließlich auch die Monarchie 

als Staatsform.  Bezug nehmend auf Isidor von Sevilla bildeten sich in der Kaiserdiskussion des 

Mittelalters  jedoch vor  allem zwei  Formen  der  Monarchia  aus:  Die  ‚Monarchia  Ecclesiae’ des 

Papstes und die ‚Monarchia Imperii’, welche der Kaiser innehatte126. 

Die Prophezeiungen im Buch Daniel blieben das gesamte Mittelalter hindurch sehr populär, 

was  beispielsweise  die  prächtige,  vom  Hochmeister  des  Deutschen  Ordens  Luther  von 

Braunschweig in den 1340er Jahren in Auftrag gegebene Übersetzung bezeugt127.  Schon um 400 

hatte Augustinus eine sechsteilige Zeitenskala aufgestellt und zu Beginn des siebten Zeitalters das 

Weltgericht  prophezeit.  Unzählige  Prognostiker  eiferten  im Mittelalter  dem Kirchenvater  nach, 

versuchten den genauen Zeitpunkt des Jüngsten Gerichts zu bestimmen, gerieten aber meist recht 

schnell wieder in Vergessenheit. Unter ihnen nahm der kalabrische Mönch Joachim von Fiore eine 

herausgehobene Stellung ein, da seine Deutungen bis in die Frühe Neuzeit hinein die Idee vom 

Endzeitkaiser prägten128 . Er hatte im späten 12. Jahrhundert die Daniel-Prophezeiung, vor allem das 

siebte  Buch,  sowie  die  Auslegungen  des  Augustinus  aufgenommen  und  anhand  einer 

mathematischen und theologischen Beweisführung einen Endzeitkaiser vorausgesagt. 

3.1.4 Die Prophetien des Joachim von Fiore

Als Sohn eines Notars aus Celico wurde Joachim von Fiore um 1130 geboren, ergriff zunächst den 

Beruf seines Vaters und trat später in die Dienste Wilhelm I. von Sizilien, in dessen Kanzlei er in 

Palermo arbeitete. In den Jahren 1166/67 unternahm Joachim eine Pilgerfahrt ins Heilige Land und 

zog hierauf als Prediger durch Italien bis er sich als Einsiedler bei Cosenza niederließ. Nachdem ihn 

der  Bischof  von  Catanzaro  zum  Priester  geweiht  hatte,  trat  Joachim  von  Fiore  in  das 

Zisterzienserkloster Corazzo ein, wo er bald zum Prior und nach einem Aufenthalt in Acri auch zum 

Abt aufstieg. 

Seit  den  1180er  Jahren  verstärkt  schriftstellerisch  tätig,  widmete  er  sich  besonders 

hermeneutischen  Studien.  Seine  Hauptwerke  sind  die  „Concordia  novi  ac  veteris  testamenti“, 

„Expositio in Apocalypsim“ und „Psalterium decem chordarum“, die alle vor 1200 entstanden. Aus 

der  Zeit  kurz  vor  seinem  Tod  datiert  der  ebenfalls  sehr  bekannte  Verfassungsentwurf  „Liber  

126 Herbert Schulze – ‚Monarchia’ und ‚monarcha’. In: Geschichtliche Grundbegriffe Bd.4; S.147ff.
127 Edgar Marsch – Biblische Prophetie und chronographische Dichtung. (= Philologische Studien und Quellen 65).  

Berlin 1972. S.106.
128 Grundlegend hierzu: Wilhelm Schmidt-Biggemann – Philosophia perennis.  Historische Umrisse abendländischer 

Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit. Frankfurt 1998.

39



figurarum“129. 

Ganz  der  mittelalterlichen  Denkweise  verpflichtet,  sieht  Joachim  von  Fiore  die 

Weltgeschichte  als  Teil  eines  göttlichen  Heilsplans  an,  der  schon  begonnen  habe  und  dessen 

weiterer  Verlauf  bereits  fest  stehe.  Aus der  Vergangenheit  versucht  er  so,  den eschatologischen 

Verlauf der Zukunft abzuleiten130. In seinen Hauptwerken führt Fiore den Beweis einer Konkordanz 

von Altem und Neuem Testament  und zieht  aus  immer  wiederkehrenden Typologien  in  beiden 

Teilen der Bibel Schlüsse auf den Gang der Geschichte. Diese Geschichtsdeutung wird von zwei 

Leitgedanken  getragen:  Erstens  dem  „Weltwochenschema“,  wonach  der  Lauf  der  Welt  in 

eschatologischer  Weise  in  sieben  Phasen,   die  sich  auf  die  Schöpfungsgeschichte  beziehen, 

gegliedert werden. Diese Deutung war allgemein gängig und stellte nichts Neues dar. Doch Joachim 

von Fiore entwickelte sie weiter, indem er sie mit einer zweiten Ebene versah, die auf einer der 

Trinität entsprechenden Dreiteilung der Weltgeschichte beruhte: Nach dem Zeitalter des Vaters, das 

sich im Alten Testament darstelle und dem Zeitalter des Sohnes, welches mit dem Neuen Testament 

gleichzusetzen sei, bilde das Zeitalter des Heiligen Geistes den Abschluss der Heilsgeschichte131. In 

der Auslegung der dem Alten und Neuen Testament gemeinsamen Typologien zeige sich schließlich 

das Zeitalter des Heiligen Geistes: „Gottes Selbstoffenbarung im Licht des Heiligen Geistes kündigt  

sich  gemäß  spiritueller  Erkenntnis  in  beiden  Testamenten  an,  um  auf  eine  kommende  

heilsgeschichtliche  Phase,  das  heißt  ein  geschichtliches  Stadium,  das  durch  das  Wirken  des  

Heiligen Geistes geprägt ist, hinzudeuten“132.

Besonders in der Johannes-Apokalypse zeige sich nach Joachim von Fiore der Heilige Geist. 

Die  dort  verheißene  tausendjährige  Friedensherrschaft  folge  direkt  auf  die  Niederwerfung  des 

Antichristen als ein irdisches Reich des Heiligen Geistes. Dieses irdische Reich wurde später als 

König- bzw. Kaiserreich gedeutet. Freilich ging Joachim von Fiore bei dem von ihm prophezeiten 

Endzeitherrscher keineswegs von einem Kaiser, sondern  einem Papst aus133.

Diese  Weissagungen  fanden  bei  Joachims  Zeitgenossen  großen  Anklang,  gerieten  nach 

seinem Tod 1202 allerdings weitgehend in Vergessenheit. Lediglich einige Franziskaner, seit dem 

Ende des 13. Jahrhunderts als „Joachiten“ verfolgt, bewahrten dieses Gedankengut und unterzogen 

es einer Vielzahl von Um- und Weiterdeutungen. Besonders die Aussage Joachims, dass die von 

ihm prophezeite dritte Phase der Weltgeschichte eine geistige, monastisch-asketische Endzeit sei 
129 Hierzu: Marjorie Reeves u. Beatrice Hirsch-Reich – The Figurae of Joachim of Fiore. Oxford 1972.
130 Anne Eusterschulte – Die Trinität der Geschichte. Zur Geschichtstheologie des Joachim von Fiore. In: Heinz Eidam, 

Frank Hermenau und Dirk Stederoth (Hgg) - Die Zukunft der Geschichte. Reflexionen zur Logik des Werdens. (=  
Kasseler Philosophische Schriften 35). Kassel 2002. S. 23.

131 Franz Förschner – Concordia. Urgestalt und Sinnbild in der Geschichtsdeutung des Joachim von Fiore. Freiburg 
1970. S.15.

132 Anne Eusterschulte – Die Trinität der Geschichte. Zur Geschichtstheologie des Joachim von Fiore. S.24f.
133 Matthias  Riedl  –  Joachim  von  Fiore.  Denker  der  vollendeten  Menschheit.  (=  Epistemata.  Würzburger  

Wissenschaftliche Schriften. Reihe Philosophie. Band 361/2004). Würzburg 2004. S.302-308.
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und  erst  durch  eine  spirituelle  Reform erreicht  werde,  barg  immensen  politischen  Sprengstoff. 

Besondere Wirkung zeigte sie immer dort, wo nach Reform der kirchlichen Verhältnisse verlangt 

wurde, so in der Fratizellenbewegung im Franziskanerorden des 14. Jahrhunderts sowie bei den 

Täufern und in der Reformationszeit134. 

Obwohl die Lehre Joachims von Fiore schon vom vierten Laterankonzil 1215 als Häresie 

verurteilt worden war, hatte sie besonders seit den 1240er Jahren einen sehr starken Einfluss auf die 

mittelalterliche Geschichtsidee und wurde schließlich immer stärker mit der Idee des universalen 

Endzeitkaisers verquickt135. Dieser prophezeite Endzeitkaiser sollte dann im 16.Jh. als Sohn eines 

Herrschers, dessen Name mit P. beginnen sollte, mit  großer Macht kommen und die Welt unter 

einem Hirten und Herrn anführen136.

3.1.5 Die Idee des universellen Kaisertums am Übergang von Mittelalter zu Früher Neuzeit

Die  theoretische  Diskussion  über  das  Kaisertum zog  sich  also  wie  ein  roter  Faden  durch  das 

Mittelalter und lieferte immer wieder die Grundlage für praktische Politik. 

Karl der Große hatte sich noch damit begnügt, sich als Kaiser neben Byzanz zu sehen, was 

dort natürlich nicht akzeptiert worden ist, doch war man nicht in der Lage, militärisch gegen das 

Frankenreich  vorzugehen.  Entsprechend  schwelte  der  Zweikaiserkonflikt  weiter,  ohne  zum 

Ausbruch zu  kommen.  Unter  den  Staufern  änderte  sich diese Situation  jedoch,  denn eines  der 

wichtigsten Legitimationsargumente für die Rechtmäßigkeit seines Römischen Kaisertums lieferte 

Kaiser Friedrich Barbarossa, indem er darauf verwies, Rom erobert und somit nicht nur theoretisch, 

sondern auch praktisch die rechtsgültige Nachfolge der antiken Kaiser angetreten zu haben. Auch in 

diesem Zusammenhang  wurde  der  Begriff  Monarchia  verwendet,  allerdings  war  wohl  eher  die 

Herrschaft  über  das  Zentrum  des  antiken  Imperium  Romanum  gemeint,  als  eine  tatsächliche 

Weltherrschaft.  Kaiser Heinrich VI.  dagegen bestand nicht nur auf  dem Vorrang des römischen 

gegenüber dem byzantinischen Kaisertum, sondern sah einzig das römische Kaisertum als rechtens 

an137.  Der  Plan,  Konstantinopel  anzugreifen  und  beide  Reiche  zu  vereinen,  scheiterte  1197  an 

Heinrichs unerwartetem Tod. Der byzantinische Geschichtsschreiber Niketas Choniates reagierte an 

der  Wende vom 12.  zum 13.  Jahrhundert  auf  das  neue  Selbstbewusstsein  der  Staufer  mit  dem 

bemerkenswerten Vorwurf, Heinrich VI. strebe die Monarchia an, also die gewaltsame Eroberung 

des Erdkreises und die Unterdrückung aller Völker nach dem Vorbild Alexanders des Großen138. Die 

Eroberung  und  Plünderung  Konstantinopels  durch  ein  Kreuzfahrerheer  1204  und  das  damit 

verbundene zwischenzeitliche Erlöschen des byzantinischen Kaisertums wies die in dieser Anklage 

134 Anne Eusterschulte – Die Trinität der Geschichte. Zur Geschichtstheologie des Joachim von Fiore. S.16.
135 Marjorie Reeves u. Beatrice Hirsch-Reich – The Figurae of Joachim of Fiore. Oxford 1972. S.297ff.
136 Ferdinand Seibt – Karl V. S.22ff.
137 Peter Thorgau – Von Karl dem Großen zum Frieden von Zsitva Torok. In: HZ 279/2004. S.315.
138 Franz Bosbach – Monarchia Universalis. S.23.
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mitschwingende  Sorge  als  durchaus  berechtigt  aus.  Die  Gleichsetzung  von  Monarchia  mit  der 

Erringung der Weltherrschaft durch Waffengewalt zeigt, dass dieser Begriff in seiner Auslegung 

recht variabel gehandhabt wurde, und dass der Begriff stets auch in einer negativen Konnotation 

gegen den Machtanspruch eines Konkurrenten gebraucht werden konnte. 

Als  im Laufe  des  Mittelalters  der  Römisch-Deutsche  Kaiser  mehr  und  mehr  an  Macht 

einbüßte, sich gegen andere Könige nur mehr durch Würde hervorhob und die meist sehr abstrakte 

Aufgabe als ‚defensor ecclesiae’ sich zur einzigen kaiserlichen Besonderheit entwickelte, erfuhr der 

Begriff Monarchia eine Aufwertung: Sie galt fortan nämlich nicht mehr nur als Kaisertum, sondern 

vielmehr als dessen Steigerung, Vollendung. Dem Träger der Monarchia sollte nach antikem Vorbild 

eine umfassende legislative Gewalt zustehen und die Herrschaftstheorie sah in der Monarchia mehr 

und mehr die oberste irdische Richtergewalt139. Ob es sich bei diesem jedoch um den Römisch-

Deutschen   König  oder  –  in  Tradition  des  westfränkischen  Reiches  –  um  den  französischen 

handelte, war hierbei keineswegs gesichert. Immer wieder wurde dieser stets schwelende Streit mit 

entsprechenden Traktaten fortgeführt, wie z.B. in den 1280er Jahren durch Alexander von Roes mit 

seiner „Denkschrift über den Vorrang des Römischen Reiches“140. Allerdings gelang es bis ins 16. 

Jahrhundert  hinein  keiner  Seite,  diesen  Anspruch  im  Bild  der  gelehrten  oder  ständischen 

Öffentlichkeit für sich allein zu beanspruchen. 

Auch  in  der  „Monarchia“  von  Dante  Alighieri,  die  die  spätmittelalterliche  und 

frühneuzeitliche Diskussion über das Kaisertum maßgeblich geprägt hat, lässt sich der Einfluss des 

immer  wieder  umgedeuteten joachitischen Gedankenguts  nachweisen141.  So wurde Joachim von 

Fiore  –  vermutlich  ohne  es  zu  wollen  –  zu  einem der  wichtigsten  Vordenker  der  kaiserlichen 

Weltherrschaftsidee in Spätmittelalter und Früher Neuzeit.

Die wichtigste philosophische Rechtfertigung eines kaiserlichen Universalgedankens lieferte 

Dante Alighieri zu Beginn des 14. Jahrhunderts142 mit seinem Traktat „De Monarchia“. Hiernach sei 

die  alleinige  Weltherrschaft  des  Kaisers  zwingende  Voraussetzung,  um  Kriege  und 

Ungerechtigkeiten zu vermeiden, also um das Wohl der Menschen sichern zu können. Dass dieses 

Kaisertum nur demjenigen gebühre, der Herr von Rom sei, begründet Dante hauptsächlich mit der 

heilsgeschichtlichen Tradition des römischen Volkes. In seinem dritten, abschließenden Argument 

für ein Universalkaisertum verweist er in Anspielung auf die genannten Bibelstellen darauf, dass der 

Kaiser  seine  Macht  nicht  durch  den  Papst  erhalte,  sondern  direkt  Gott  verpflichtet  sei143.  Die 

herausragende Bedeutung Dantes und die Parallelen in seiner und Gattinaras Biographie legen es 

139 Franz Bosbach – Monarchia Universalis. S.28ff.
140 Francis Cheneval – Die Rezeption Dantes Monarchia bis zur Editio Princeps 1559. München 1995. S.355-368.
141 Marjorie Reeves u. Beatrice Hirsch-Reich – The Figurae of Joachim of Fiore. Oxford 1972. S.317-330.
142 Die Forschung ist über das Jahr uneins, vermutlich aber 1308/09 oder 1312/13.
143 Dante Alighieri (Hg Ruedi Imbach) – Monarchia. vgl. LMA, Bd.3, Ruedi Imbach – Dante, V.. Sp.553-558.
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nahe, ihn und seine Ideen im Folgenden näher zu betrachten.

Ähnlich wie Dante argumentierte Antonio Roselli 1450 in seinem Werk „Monarchia sive  

tractatus de potestate Imperatoris et Pape“. Wie Dante war auch er Italiener und wünschte sich 

zunächst für seine zerstrittene Heimat die ordnende Hand des Kaisers, welcher schließlich die ganze 

Welt nach dem Vorbild Italiens unterwerfen, ordnen und letztlich befrieden solle144. 

3.2 Dante Alighieris „De Monarchia“

„De Monarchia“,  eines  der  Hauptwerke  Dante  Alighieris  war  für  die  Idee  des  Kaisertums  im 

Spätmittelalter  von maßgeblicher Bedeutung145.  Bevor ich genauer auf den Inhalt dieses Werkes 

eingehe, seien kurz die Lebenslinien des Verfassers dargestellt, denn es liegt nahe, dass sein Werk - 

ebenso  wie  das  Mercurino  Gattinaras  –  nur  vor  dem  Hintergrund  seiner  Biographie  richtig 

eingeordnet werden kann146.

Dante Alighieri  wurde im Mai 1265 in Florenz als Spross einer guelfischen Adels- bzw. 

Patrizierfamilie geboren und nahm im Juli 1289 an der Schlacht von Campaldino teil, in der die aus 

Florenz zuvor vertriebenen Ghibellinen geschlagen wurden. Doch wäre es verfehlt, Dante aufgrund 

seiner guelfischen Herkunft als grundsätzlich papsttreu und kaiserkritisch einzustufen. Als es um 

1300 in Florenz zum Bruch innerhalb des guelfischen Stadtadels kam, schlug sich Dante nämlich 

auf  die  Seite  der  „weißen  Guelfen“,  die  dem  Kaisertum  durchaus  positiv  gegenüber  standen, 

während  die  „schwarzen  Guelfen“  eine  extrem  papsttreue  und  kaiserfeindliche  Haltung 

einnahmen147. In diesem Jahr war Dante einer von sechs Prioren der Stadt Florenz und sprach sich 

ausdrücklich gegen eine gemeinsame Politik mit Papst Bonifaz III. und Karl von Valois aus. Doch 

Dantes Partei unterlag im innerstädtischen Machtkampf, und lediglich die Tatsache, dass er beim 

Einmarsch Karls von Valois in Florenz 1301 gerade als florentinischer Gesandter beim Papst in 

Rom weilte, rettete ihm das Leben: In Abwesenheit wurde er zunächst verbannt und später zum 

Tode verurteilt148.  Schon in  Florenz  war er  bei  den  Dominikanern  mit  dem Werk Thomas  von 

Aquins durch dessen Schüler Remigio de Chiaro de Girolamo in Berührung gekommen, mit der 

Spiritualität der Franziskaner befasste er sich durch seinen Kontakt mit Petrus Johannes Olivi. Vor 

allen Dingen beschäftigte er sich aber in den beiden Ordensschulen mit den Werken von Aristoteles, 

Cicero,  Vergil  und  Boëtius.  Dante  war  also,  ohne  dem geistlichen  Stand  anzugehören,  sowohl 

144 Hans-Joachim König – Plus Ultra. Ein Weltreich und Eroberungsprogramm? In:Alfred Kohler u.a. (Hgg) – Karl V.  
1500-1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. S.202.

145 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Aalen 1974.
146 Peter Herde – Dante als Sozialphilosoph. In: Peter Herde – Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze. Band 1. 

Stuttgart 1997. S.1.
147 Zur Geschichte von Guelfen, Neoguelfen und Neoghibellinen siehe Peter Herde – Guelfen und Neoguelfen. Zur 

Geschichte einer nationalen Ideologie vom Mittelalter zum Risorgimento. Stuttgart 1986.
148 Zu Dantes politischer Karriere: Peter Herde – Dante als Florentiner Politiker. Wiesbaden 1976.
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theologisch, als auch philosophisch gebildet. 

Dante konnte seit 1302 nie mehr nach Florenz zurückkehren und war für die letzten zwanzig 

Jahre  seines  Lebens  ein  Heimatloser,  der  sich  in  verschiedenen  Klöstern  und  an  zahlreichen 

italienischen Höfen aufhielt. In diese Zeit fällt der Schwerpunkt seiner literarischen Tätigkeit149 und 

vor dem Hintergrund seines Schicksals sollte diese auch gesehen werden. Er starb im September 

1321 am Hofe des Guido Novello da Polenta in Ravenna150.

Als  Gelehrter  sah  sich  Dante  ganz  der  spätantiken  und  mittelalterlichen  Tradition 

verpflichtet  sein  Wissen  weiter  zu  geben,  weshalb  seine  Schriften  auch  als  an  ein  breites 

(Oberschichts-) Publikum gerichtet betrachtet werden müssen. Dies gilt in besonderem Maße für 

die 1304 begonnene aber nie vollendete Schrift „Convivio“ (Das Gastmahl), in der vor allen Dingen 

die Frage nach dem „wahren Adel“ behandelt wird, der sich nicht durch Reichtum oder Geburt, 

sondern durch Tugend definiere. Diese Frage wird in der Monarchia ebenfalls erörtert, und auch ein 

Exkurs zur Monarchie in der Convivio macht dieses Werk zu einem wichtigen Referenzwerk zur 

Monarchia151. 

Ebenfalls  entscheidend für das richtige Verständnis von Dantes  Monarchia ist  neben der 

persönlichen  Situation  des  Autors  auch  die  allgemeine  politische  Lage  in  Italien.  Die  häufig 

wechselnden Päpste,  die  mit  vielen  Herrschern  Krieg führten – vor  allem Bonifaz  III.  sei  hier 

hervorgehoben – schürten sein Misstrauen gegen den Stuhl Petri. Gleichzeitig ließen die Wirren um 

Burgund  und  Oberitalien  im  frühen  13.  Jahrhundert,  vor  allem  aber  auch  das  unfriedliche 

Interregnum  im  Reich  eine  weit  verbreitete  Friedenssehnsucht  entstehen,  die  häufig  mit  der 

Hoffnung  auf  einen  Friedenskaiser  verbunden  war.  Entstanden  ist  die  Monarchia  vermutlich 

zwischen der Wahl des Luxemburgers Heinrichs VII.  zum Römisch-Deutschen König 1308 und 

dessen Romfahrt 1312. In einem Brief an die „Fürsten und Völker Italiens“ begrüßte Dante dessen 

Reise nach Italien als den Beginn des „goldenen Zeitalters“152 mit folgenden Worten: „Ecce nunc 

tempus acceptabile, quo signa surgunt consolationis et pacis“153. 

Gegliedert ist „De monarchia“ in drei Bücher in denen je eine Frage gestellt und die Antwort 

auf diese entwickelt wird. Das erste Buch beginnt mit einem Prolog und das letzte endet mit einer 

Art Epilog, Kernstück eines jeden Buches sind die Erörterungen der jeweiligen Frage. Das ganze 

149 In seiner Jugend hatte er sich bereits mit (Liebes-) Dichtung befasst.
150 Biographische  Angaben  vgl.  August  Buck  –  Dante  Alighieri.  In:  TRE  8  (1981).  S.  349-353  sowie  Antonio 

Altomonte – Dante. Eine Biographie. Tübingen 1987.
151 Ernst-Ludwig Grasmück  –  Dante  Alighieri:  De  monarchia.  Zur  politischen  Idee  vom Kaiser  als  Garanten  des  

Friedens.  In:  Gerhard  Beestermöller  u.  Heinz-Gerhard  Justenhoven  (Hgg)  -  Friedensethik  im  Spätmittelalter.  
Theologie im Ringen um die gottgegebene Ordnung. (= Beiträge zur Friedensethik 30) Stuttgart 1999. S.69.

152 Ernst-Ludwig Grasmück  –  Dante  Alighieri:  De  monarchia.  Zur  politischen  Idee  vom Kaiser  als  Garanten  des  
Friedens.  In:  Gerhard  Beestermöller  u.  Heinz-Gerhard  Justenhoven  (Hgg)  -  Friedensethik  im  Spätmittelalter.  
Theologie im Ringen um die gottgegebene Ordnung. (= Beiträge zur Friedensethik 30) Stuttgart 1999. S.70.

153 Luigi Blasucci (Hg) - Dante Alighieri. Tutte le opere.  Epistola V. Florenz 1965. S.323f.
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Werk ist also wie die einzelnen Bücher nach aristotelischer Regel in Ober-, Unter- und Schlußsatz 

gegliedert. Das erste Buch befasst sich als Einleitung mit allgemeineren Überlegungen und geht der 

grundsätzlichen Frage der Notwendigkeit kaiserlicher Herrschaft nach. Das zweite Buch zeigt, dass 

das  Kaisertum  alleine  dem  römischen  Volk  zusteht,  und  das  dritte  Buch  befasst  sich  mit  der 

entscheidenden Frage, ob kaiserliche „auctoritas“ direkt von Gott auf den Kaiser übertragen, oder 

ob sie vom Papst, dem „minister seu vicarius Dei“ in Stellvertretung Gottes erst verliehen wird.

Im ersten  Buch legt  Dante  zunächst  dar,  weshalb  er  sich  mit  der  zeitlichen  Monarchie 

befasst und weshalb diese für alle irdischen Belange von höchster Bedeutung ist. Diese „temporalis 

monarchia“, die mit Imperium gleichzusetzen ist, sei die Herrschaft eines einzelnen über alles, was 

von der Zeit begrenzt wird. Die zeitliche Begrenzung fungiert hier also als Trennlinie zwischen 

kaiserlicher und kirchlicher Autorität, womit er dem Kaiser die alleinige politische (All-) Macht 

über alles Irdische zuschreibt154.

Nachdem in Kapitel drei des ersten Buches, Aristoteles und Averroes folgend dargelegt wird, 

dass alles auf der Welt einem Ziel folge, arbeitet Dante in Kapitel vier den allgemeinen Zweck  und 

das allgemeine Ziel der Menschheit heraus: den Frieden. Schließlich sei der universale Frieden die 

höchste Stufe menschlichen Glücks, weshalb auch die Engel bei Jesu Geburt gesungen hätten „Ehre 

sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden“ und auch Jesus Christus selbst habe mit 

dem Friedensgruß „pax vobiscum“ hierauf hingewiesen155. Dieser Weltfrieden sei also das Ziel der 

Menschheit, und dementsprechend müsse sich alles menschliche Handeln an diesem Ziel messen 

lassen.

In Kapitel fünf schließlich stellt Dante die Frage nach der Notwendigkeit der Monarchie und 

beantwortet sie mit den beiden höchsten ihm bekannten Autoritäten: Aristoteles und Gott selbst. 

Aristoteles habe in seiner „Politik“ gezeigt, dass dort, wo mehrere Menschen einem Ziel zugewandt 

seien, sie eines Führers bedürften. Dies gelte für die Hausgemeinschaft, das Dorf, die Stadt, das 

Reich  und  ebenso  für  die  ganze  Welt.  Abschließend  belegt  Dante  diese  Erkenntnis  der 

philosophischen Autorität mit dem Wort Jesu nach Lukas 11,17 „Jedes Reich, das wider sich selbst  

uneins ist, wird verwüstet werden“156. Für die Menschheit gebe es also ein gemeinsames Ziel und 

hierfür sei auch ein gemeinsamer Anführer, der Kaiser, nötig.

In  den  Kapiteln  sechs  und  sieben  bestärkt  Dante  dann  diese  Argumentation  mit  den 

Beispielen  des  Heeres,  welches  auch  aus  einzelnen  Menschen  und  verschiedenen  Abteilungen 

154 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 2. Aalen 1974. S.84-87.
155 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 4. Aalen 1974. S. 91-93, Zitat S. 93.
156 Constantin  Sauter  (Hg)  –  Dante  Alighieri  –  Monarchie.  Buch 1,  Kapitel  5.  Aalen  1974.  S.  93-96,  Zitat  S.95. 

Übersetzung laut Lutherbibel: „Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt  
ein“. Lk 1,17.
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bestehe und nur funktionieren könne, wenn es dem einen Feldherren folge157. Ebenso sei die ganze 

Menschheit auch nur ein Teil des gesamten Universums, über das Gott herrsche. Dementsprechend 

müsse sich die ganze Menschheit dem einen Kaiser unterordnen, um Gott folgen zu können158. In 

Kapitel  acht  führt  Dante  den  Gedanken  weiter:  Gott  habe  den  Menschen  nach  seinem  Bilde 

geschaffen,  weshalb  es  die  wichtigste  Aufgabe  des  Menschen  sei,  Gott  nachzueifern.  Das 

Menschengeschlecht könne sich Gott aber nur nähern, wenn es als ein Volk einen weltlichen Führer, 

den Kaiser, habe. Je ähnlicher der Mensch Gott werde, umso besser ginge es ihm. „Daraus folgt  

auch,  daß  die  Unterordnung  auch  am  meisten  der  göttlichen  Absicht  entspricht.  Das  ist  

gleichbedeutend mit ihrem Wohle und Heil“159. Auch dieses Argument unterstreicht Dante im darauf 

folgenden Kapitel neun, indem er darauf hinweist, dass es dem Sohn dann am besten gehe, wenn er 

auf den Spuren seines Vaters wandle. Die Menschen seien aber Kinder des Himmels, weshalb sie 

auch den, oben dargelegten, Spuren des Himmels folgen sollten160.

In Kapitel zehn kommt Dante schließlich auf die praktische Rolle des Kaisers zu sprechen. 

Dieser solle die Rolle des obersten Richters einnehmen, da es immer Streit geben werde sowohl 

zwischen den Menschen als auch zwischen den anderen Fürsten. Denn so, wie die Fürsten unter 

ihren Untertanen Recht sprächen, um den Frieden zu erhalten, so müsse ein Kaiser bei Streitfragen 

der Fürsten Recht sprechen, um Kriege zu vermeiden161.  Dem ersten Ziel der Menschheit,  dem 

Weltfrieden, ordnet Dante in den folgenden Kapiteln elf bis fünfzehn untergeordnete Ziele bei, die 

ebenfalls nur durch den einen Monarchen garantiert werden könnten: Gerechtigkeit, denn nur wer 

alles bereits besitze, könne ohne Neid und Habgier richten162, sowie Freiheit, die nur gewährleistet 

sei, wenn ein über alle herrschender Monarch Tyrannei verhindere und selbst oberster Diener seines 

Volkes sei163.  Auch könne nur dieser oberste Monarch andere Herrscher mit den Erfordernissen 

guter  Regierung  ausrüsten,  da  nur  er  direkt  unter  Gott  stehe  und  somit  von  diesem  seine 

Regierungsweise ableite164. Auch sei es für die Menschen immer besser, wenn eine Sache durch eine 

Hand gelöst werde, als durch viele, die nur Verwirrung stifteten165. Auch sei der Mensch dann am 

glücklichsten, wenn er in Harmonie von Geist und Seele lebe. Für die gesamte Menschheit bedeute 

dies, dass sie als ein Volk unter einem Herrscher am glücklichsten sei166. Im sechzehnten und letzten 

Kapitel des ersten Buches schließt Dante mit der Feststellung, Jesus sei zur Zeit der Weltherrschaft 

157 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 6. Aalen 1974. S. 96.
158 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 7. Aalen 1974. S. 97.
159 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 8. Aalen 1974. S. 97f. Zitat S. 97.
160 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 9. Aalen 1974. S.98 f.
161 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 10. Aalen 1974. S.99f.
162 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 11. Aalen 1974. S.100-105.
163 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 12. Aalen 1974. S.105-109.
164 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 13. Aalen 1974. S.109-111.
165 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 14. Aalen 1974. S.111-114.
166 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 15. Aalen 1974. S.114-116.
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der  römischen  Kaiser  geboren,  welche  laut  den  Geschichtsschreibern  auch  eine  Zeit  des 

Weltfriedens gewesen sei. Also müsse sich in Erwartung der Wiederkehr Jesu alles so richten, wie 

es damals war: die ganze Menschheit unter einem Herrscher167.

Im zweiten Buch verfährt Dante nach dem gleichen Muster und erklärt, dass das Imperium 

ausschließlich dem Volke Roms zustehe, womit sich dann auch der Anspruch auf Vorherrschaft für 

den König der Römer ableiten ließe.

Wie bereits im ersten Buch verweist er auch hier darauf, dass unter Kaiser Augustus das 

Imperium Romanum die vollkommene Herrschaft gewesen sei. Diese These widersprach deutlich 

der Ansicht des Augustinus, der in jedem nicht christlichen Reich eine große Räuberbande gesehen 

hatte,  und  barg  damit  die  Gefahr,  Missfallen  und  Widerspruch  innerhalb  der  Kirche  zu 

provozieren168. Um dies zu vermeiden, erklärt Dante zunächst im zweiten Kapitel, dass Recht dort 

sei, wo Gottes Wille herrsche. Nun musste er in den folgenden Kapiteln nur noch darlegen, dass in 

der  Geschichte  des  römischen  Volkes  Gottes  Wille  waltete,  um  Eroberungspolitik  und 

Weltherrschaft  des  Imperium Romanum zu rechtfertigen.  Hierzu  begründet  Dante  zunächst  die 

Rechtmäßigkeit des Adels indem er darauf verweist, dass Adel erst durch Tugend entstehe, Tugend 

daher adle, also zur Herrschaft legitimiere. Aeneas, der Stammvater der Römer habe sich sowohl 

durch ererbten Adel, als auch durch selbst erworbenen Adel dermaßen ausgezeichnet, dass er die 

Römer zum edelsten aller Völker gemacht habe169. Darüber hinaus hätten nicht zuletzt Wunder den 

Aufstieg Roms begleitet.  Diese könnten aber nur von Gott  selbst bewirkt werden. Also sei  das 

Römische  Kaisertum  gottgewollt  gewesen170.  In  den  folgenden  Kapiteln  erweitert  Dante  diese 

Argumentation um einige weitere Punkte und schließt mit der Feststellung, das römische Volk habe 

das  Imperium durch  Gottes  Urteil  schon  vor  der  Geburt  Christi  erlangt,  also  nicht  durch  das 

Papsttum, weil das Imperium Romanum auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen gewesen sei171. Mit 

dem  Hinweis  auf  die  Hinrichtung  Jesu,  der  das  Urteil  des  kaiserlichen  Stellvertreters  Pilatus 

akzeptiert  habe,  entwickelt  Dante schließlich eine von Gott  gegebene Autorität  des heidnischen 

römischen Kaisers. Auf dieser Basis greift er anschließend Papst und Kirche massiv an: „So mögen 

sie  aufhören,  das  römische  Imperium  herunterzusetzen,  sie,  die  sich  als  Söhne  der  Kirche 

aufspielen!  Sehen sie  denn nicht,  wie Christus  der  Bräutigam am Anfang und am Ende seines 

Lebenskampfes ihm die Anerkennung gezollt hat?“172. 

Im dritten Buch stellt Dante schließlich dar, weshalb das Amt des Kaisers unmittelbar von 

167 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 1, Kapitel 16. Aalen 1974. S.116-118.
168 Dirk Lüddecke – Das politische Denken Dantes. Überlegungen zur Argumentation der Monarchia Dante Alighieris. 

(= Reihe Politisches Denken 3). Neuried 1999. S.86.
169 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 2, Kapitel 3. Aalen 1974. S.124-128.
170 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 2, Kapitel 4. Aalen 1974. S.128-130.
171 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 2, Kapitel 10-12. Aalen 1974. S.147-155.
172 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 2, Kapitel 13. Aalen 1974. S. 155-157. Zitat S.157.
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Gott abhänge. Hierbei widerlegt er zunächst das von den Päpsten immer wieder angeführte Sonne-

Mond-Gleichnis, welches auf einer Auslegung von Genesis 1,16 beruht: „Gott machte die beiden 

großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht“173. 

Hieraus folgerte der Papst, der sich als Sonne betrachtete, dass der Kaiser, der Mond sei, über kein 

eigenes Licht verfüge und seine Strahlkraft erst durch Sonne/ Papst erhalte. Dem hält Dante drei 

Argumente entgegen: Als erstes widerlegt er diese Auslegung per interemptionem assumpti, zeigt 

also, dass es auf einer falschen Basis beruht: Schließlich seien Sonne und Mond bereits vor dem 

Menschen erschaffen worden, weshalb sie als Abbild derselben unsinnig seien. Da Gott aber nichts 

ohne  Nutzen  erschaffe,  könne  es  sich  bei  Sonne  und  Mond  keinesfalls  um Papst  und  Kaiser 

handeln174. 

In  Kapitel  neun bespricht  Dante  dann die  Zwei-Schwerter-Theorie,  ausgehend  von dem 

Satz, den Petrus zu Jesus nach Lukas gesagt haben soll: „Siehe, hier sind die zwei Schwerter“175. 

Hieraus formulierte die päpstliche Partei die nach dem Sonne-Mond-Gleichnis bekannteste These, 

wonach der Papst als Nachfolger Petri auch über die weltliche Macht verfüge. Dante widerspricht 

dieser  Ansicht  mit  dem Hinweis,  Jesus habe seinem Jünger darauf keineswegs zugestimmt und 

belegt dies mit einer größeren Sicht auf besagte Bibelstelle, welche das letzte Abendmahl behandelt. 

Hier sagte Jesus zu seinen (zwölf) Jüngern: „wer aber keinen [Beutel] hat, der verkaufe die Tunika  

und kaufe sich ein Schwert.“176. Dante verweist hier darauf, dass also keineswegs nur Petrus ein 

Schwert haben sollte und schon gar nicht zwei bzw. alle beide Schwerter. Vielmehr sollten alle 

zwölf Jünger sich ein Schwert kaufen. Folglich könne keineswegs die Rede davon sein, Jesus habe 

Petrus die beiden Schwerter als Symbole der geistlichen und weltlichen Macht übertragen177 und 

überhaupt  sei  Petrus  ein  voreiliger  und  geschwätziger  Mensch  gewesen,  der  Jesus  nur  wieder 

einmal eine Antwort geben wollte, ohne gefragt zu sein178. 

Es folgt ein historisches Argument: die Konstantinische Schenkung, die zu Beginn des 14. 

Jahrhunderts noch nicht angezweifelt wurde. Dante bestreitet nicht direkt die Echtheit der Urkunde, 

sondern deren Rechtsgültigkeit. Die Herrschaft über Rom sei in dem Maße der Grundstein für die 

kaiserliche Herrschaft, wie das Gesetz die Grundlage für die richterliche Autorität bilde. Der Kaiser 

könne also ebenso wenig seine Machtbasis einfach verschenken, wie der Richter sich vom Gesetz 

trennen könne, da die kaiserliche Herrschaft über Rom ebenso wie das Gesetz unabhängig von der 

Person des Kaisers oder des Richters bestünden. Mit seinem zweiten Argument spricht Dante dem 

173 Die Bibel. Gen. 1,16.
174 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 3, Kapitel 4. Aalen 1974. S.171.
175 Die Bibel. Lk. 22,38.
176 Die Bibel. Lk. 22,36.
177 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 3, Kapitel 9. Aalen 1974. S.179f.
178 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 3, Kapitel 9. Aalen 1974. S.182.
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Papst die Möglichkeit ab, eine solche Schenkung überhaupt anzunehmen. Schließlich gelte nach 

Matthäus 10,9f auch für ihn das Verbot der Anhäufung weltlichen Besitzes: „Ihr sollt nicht Gold  

und Silber besitzen ...“. Ein Papst, der mit der Annahme einer solchen Schenkung gegen dieses 

grundlegende  Gebot  verstoße,  handle  ebenso  gegen  die  Grundlagen  seiner  Herrschaft  wie  ein 

Kaiser,  der  eine  solche  Schenkung  vornimmt.  Da  also  keiner  von  beiden  zu  diesem Geschäft 

berechtigt bzw. überhaupt befähigt gewesen sei, sei die Konstantinische Schenkung als ungültig 

anzusehen179. Auch die Translatio Imperii auf Karl den Großen durch Papst Leo III. erklärt Dante 

kurzerhand für unrechtmäßig.  Der Papst  habe Karl zum Kaiser gekrönt,  obwohl in Byzanz mit 

Michael ein rechtmäßiger Kaiser herrschte. Ein usurpierter Anspruch sei nicht zu verwechseln mit 

tatsächlichem Recht.  Darüber  hinaus  habe  Kaiser  Otto  auch Papst  Leo wieder  ein-  und seinen 

Widersacher Benedikt abgesetzt, was den Kaiser im Umkehrschluss wiederum zum Herrn über die 

Päpste mache. 

 Den Abschluss des dritten Buches und damit des gesamten Werkes bildet der Rückgriff auf 

die Frage, ob die kaiserliche Macht erst durch die Kirche übertragen wird. Hier verweist Dante 

darauf, dass das Kaisertum seine höchste Macht entfaltete, bevor es die Kirche überhaupt gab. Aus 

sich selbst heraus könne die Kirche also keinerlei Macht über den Kaiser beanspruchen. Es bleibe 

daher nur noch die Möglichkeit, dass die Kirche diese Macht durch Gott selbst bekommen habe. 

Das aber  widerlegt  Dante mit  dem Hinweis  auf ein göttliches Verbot  der weltlichen Macht  für 

Priester bei Mose 18,20: „Ihr sollt in ihrem Lande keinen Besitz noch Anteil unter ihnen haben“180. 

Nachdem er  bislang nur  die  päpstliche  Autorität  bestritten  hatte,  bemüht  sich Dante  im 

abschließenden  16.  Kapitel  darum,  den  direkten  Bezug  der  kaiserlichen  Herrschaft  zu  Gott 

herzustellen. Den beiden Methoden, Philosophie und Glaube entsprechend, bedürfe es auch zweier 

Autoritäten,  um  die  Menschheit  zu  führen.  Der  päpstliche  Führungsauftrag  sei  hierbei  rein 

spirituell, während dem Kaiser die weltliche Macht zustünde. Diese weltliche Macht könne aber nur 

Gott selbst verleihen; denn „wenn dem so ist, so wählt Gott allein, bestätigt allein. Einen höheren  

hat der Kaiser nicht über sich“181. 

Dante  nahm  in  seinem  Werk  also  auf  alle  wichtigen  Argumente  der  mittelalterlichen 

Monarchia-Diskussion  Bezug  und  arbeitete  sie  nach  aristotelischem  Vorbild  philosophisch  ab. 

Gleichzeitig  bedient  er  sich  auch  immer  wieder  zeitgenössisch-theologischer,  scholastischer 

Argumentationsweisen,  was  die  Plausibilität  seines  Werkes  sicherlich  noch  einmal  deutlich 

gesteigert  haben  wird.  Die  herausragende  Bedeutung  von  Dantes  Monarchia  für  die 

spätmittelalterliche  und  frühneuzeitliche  Staatstheorie  ist  unbestritten  und  wurde  von  Francis 

179 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 3, Kapitel 10. Aalen 1974. S.187ff.
180 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 3, Kapitel 15. Aalen 1974. S.197ff.
181 Constantin Sauter (Hg) – Dante Alighieri – Monarchie. Buch 3, Kapitel 16. Aalen 1974. S.203.
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Cheneval sehr gut veranschaulicht182.  Gerade Mercurino Gattinara und Miguel de Ulcurrum, die 

beiden  wichtigsten  Vertreter  der  kaiserlichen  Weltherrschaftsidee,  nahmen  im  16.  Jahrhundert 

Dantes Argumentation gerne auf, um die eigene zu untermauern.  Auf beide wird im Folgenden 

genauer  eingegangen.  Auch  die  Tatsache,  dass  Johannes  Basilius  Herold  die  Monarchia  in  der 

„editio princeps“ 1559 erstmalig in Druckform herausbrachte, um hierdurch Ferdinand I. im Streit 

mit Papst Paul IV zu unterstützen, zeigt deutlich, dass Dantes Gedankengut auch im 16. Jahrhundert 

noch immer von großer Relevanz war183. Daher ist die Kenntnis der Argumentation Dantes von 

großer Wichtigkeit, um die politischen Schriften des 16. Jahrhunderts richtig zu verstehen.

An dieses Gedankengut anknüpfend, präsentierte sich in den ersten dreißig Jahren des 16. 

Jahrhunderts  Mercurino  Gattinara.  Der  Großkanzler  Kaiser  Karls  V.  war  gleichzeitig  auch 

Vordenker  der  habsburgisch-kaiserlichen  Weltherrschaftsidee.  In  zahlreichen  Traktaten  und 

Denkschriften versuchte Gattinara unermüdlich,  Karl  V. als  den Endzeitkaiser  der  joachitischen 

Prophezeiung darzustellen. Die bereits besprochene Literatur über Karl V. und dessen universale 

Ambitionen fußen vorrangig auf dem politisch-ideologischen Konzept Gattinaras. Welchen Einfluss 

das Anspruchsdenken des Großkanzlers auf die Politik Karls V. hatte wird im Folgenden genauer zu 

beleuchten sein.

4. Mercurino Gattinara
4.1 Zur Person Mercurino Gattinaras

Mercurino Arborio di Gattinara wurde am 10.  Juni 1465 als ältestes von sieben Kindern auf dem 

großväterlichen Stammsitz,  Schloss Arborio bei Vercelli  in Piemont geboren.  Schreibt Gattinara 

über seinen Vater Paolino und seinen Großvater Lorenzo in seiner Autobiographie lediglich, sie 

hätten sich durch „außerordentliche Tüchtigkeit“184 ausgezeichnet, so nimmt die Schilderung seiner 

Familie mütterlicherseits deutlich mehr Raum ein. Felicita Edle von Ranzo stammte aus einer der 

angesehensten Familien Vercellis; ihr Vater, Mercurino Ranzo sei nicht nur zweifacher (Stände-) 

Präsident  von  Savoyen  und  Piemont,  sondern  auch  Leiter  der  Kanzlei  von  Savoyen  gewesen. 

Gattinara war dieser Großvater  wohl  nicht  nur deshalb besonders wichtig,  weil  er  nach diesem 

benannt war, sondern, weil sich an dessen Person die Tradition hohen Beamtentums belegen ließ. 

Über seine Familiengeschichte schreibt Gattinara, dass die Arborio bis Friedrich Barbarossa 

direkt dem Kaiser unterstanden und anschließend in Ermangelung eines Lehnsherren bis 1404 den 

182 Francis Cheneval – Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559. Metamorphosen 
eines  philosophischen Werkes.  (= Humanistische Bibliothek.  Texte und Abhandlungen.  Reihe I.  Abhandlungen. 
Band 47). München 1995.

183 Francis Cheneval – Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559. Metamorphosen 
eines philosophischen Werkes. S.400.

184 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.109.
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Status von de facto Allodialherren gehabt hätten. Dies habe sich 1404 grundlegend geändert, als der 

Söldnerführer Ambrogio da Casale die Gegend um Vercelli verwüstete. Da das „Heilige Römische 

Reich“  (und  der  Kaiser)  es  versäumten  ihnen  Schutz  gewähren,  seien  die  Arborio  gezwungen 

gewesen,  sich  unter  den  Schutz  des  Grafen  und  späteren  Herzogs  Amadeus  von  Savoyen  zu 

begeben. Doch auch dieser habe sie nicht geschützt, sondern sogar seinen neuen Lehnsleuten die 

Gerichtsbarkeit,  Regalien  und  Steuereinnahmen  genommen185.  Gattinara  erzählt  von  dieser 

doppelten Enttäuschung – ausbleibende Hilfe des Reiches/ Kaisers und Verlust der Souveränität – 

vermutlich deshalb so ausführlich, um einerseits die Würde seines Geschlechts herauszustellen und 

andererseits die zentrale Aufgabe von Reich bzw. Kaiser zu unterstreichen, seine Untertanen zu 

schützen.

Im Jahr 1479, Gattinara war 14 Jahre alt, starben Vater und Großvater, was die Familie in 

finanzielle  Schwierigkeiten brachte.  Dennoch war Gattinaras  Mutter in  der Lage,  mit  Andreetta 

Avogrado eine verwaiste,  vermutlich entfernt verwandte Nichte in ihren Haushalt  aufzunehmen. 

Vermutlich 1480 verlobte sich Gattinara heimlich mit der fünf Jahre älteren Andreetta, was nicht 

lange geheim blieb und einen großen Skandal  verursachte.  Gattinara wurde zunächst  zu einem 

Onkel  väterlicherseits  nach Vercelli  in  die  Ausbildung und anschließend zu Bartolomeo Ranzo, 

einem  Juristen  in  der  Präfektur  von  Cassine  geschickt.  Dieser  weckte  in  dem  wohl  recht 

schwierigen Jugendlichen die  Freude an der Juristerei  und motivierte  ihn,  1490 doch noch mit 

einem Rechts-Studium zu beginnen. Doch da das Studium die Familie finanziell zu sehr belastet 

hätte  lag es für  Gattinara nahe,  seine Verlobte Andreetta  doch noch zu heiraten und aus  deren 

Mitgift sein Studium in Turin zu bestreiten, wo er 1493 promoviert wurde186. Mit ihr hatte er eine 

Tochter, Elisa, die Alessandro di Lignana heiratete und Gattinara eine reiche Nachkommenschaft 

schenkte.

Noch  vor  der  Beendigung  seines  Studiums  erhielt  der  offensichtlich  äußerst  begabte 

Gattinara die Zulassung als Anwalt und feierte wohl einige Prozesserfolge. Herzog Philibert von 

Savoyen  blieb  das  große  juristische  Talent  nicht  lange  verborgen,  doch  lehnte  Gattinara  eine 

Stellung als herzoglicher Rat aus finanziellen Gründen ab. Erst nach dessen Hochzeit mit Margarete 

von Österreich, der Tochter Kaiser Maximilians I. trat Gattinara in den Staatsdienst ein – als deren 

offenbar gut bezahlter Sekretär. Für sie war er seit 1502 als Richter, Finanzberater und Hausjurist 

tätig, auch setzte ihn Kaiser Maximilian I. mehrfach in diplomatischer Mission ein, so z.B. bei den 

Verhandlungen die 1508 zur Liga von Cambrai führten. Vor allem am burgundischen Hof, dem 

Margarete von Österreich seit dem Tod ihres Gatten vorstand, machte Gattinara in den folgenden 

Jahren Karriere und war schließlich unter anderem als burgundischer Parlamentspräsident tätig.
185 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.106f.
186 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.111ff.
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1511 kaufte Gattinara das Schloss Chévigny bei Dôle und ließ es nach eigener Darstellung 

aufwendig renovieren187.  Doch die Verwandtschaft  der Verkäufer klagte gegen den Kauf, wollte 

Gattinara die Renovierungskosten aber  nicht erstatten,  so dass es zum Prozess kam. Die ersten 

Verhandlungen  fanden  vor  der  von  Gattinara  selbst  geleiteten  Ständeversammlung  statt  und 

verliefen  für  ihn  entsprechend positiv.  Schließlich  erreichten  die  Kläger  eine  Umbesetzung der 

Richterschaft und Gattinara verlor den Prozess, musste das (renovierte) Schloss wieder abgeben und 

sollte nicht einmal den Kaufpreis erstattet bekommen, da dieser mit den Prozesskosten verrechnet 

wurde.  Gattinara  ließ  nichts  unversucht,  das  Urteil  zu  revidieren  und  wandte  sich  in  dieser 

Angelegenheit wohl derart häufig an Margarete, dass diese ihm schließlich Audienzen verweigerte 

und ihn als Parlamentspräsident entließ. Gattinara war ruiniert und wollte zunächst nach Jerusalem 

pilgern,  wozu  er  allerdings  nicht  die  nötige  Erlaubnis  bekam.  Also  ging  er,  um das  Gelübde 

zumindest teilweise zu erfüllen, 1516 oder 1517 für einige Zeit ins Kloster. Hier verfasste er nach 

eigenen Angaben 1517 eine Bittschrift an den jungen Karl, um durch dessen Unterstützung doch 

noch  Recht  zu  bekommen.  In  diesem Brief  fügt  Gattinara  einen  prophetischen  Traum ein,  in 

welchem  er  Karl  die  Weltherrschaft  voraussagte188.  Dieser  Traum  wird  häufig  als  einer  der 

Kernpunkte von Gattinaras Kaiseridee dargestellt.  Auf ihn wird weiter unten, wenn nach seinen 

Vorstellungen von der Monarchia Universalis gefragt wird, noch genauer einzugehen sein. 

Am 08. Oktober 1518 trat Gattinara seinen Dienst bei Karl V. in Spanien an. Dass er bis zu 

diesem Zeitpunkt engeren Kontakt zu Karl V. gehabt hatte oder gar an seiner Erziehung beteiligt  

gewesen  war,  geht  aus  seiner  Autobiographie  nicht  hervor  und  darf  dementsprechend  als 

unwahrscheinlich gelten. In Spanien war Gattinara zunächst mit Verhandlungen mit den Cortes um 

eine Rechtsreform befasst. Als Kaiser Maximilian I. 1519 starb ohne seine Nachfolge durch Karl 

rechtsgültig  geregelt  zu haben, brach der bisher latent  geführte Machtkampf zwischen Spanien/ 

Habsburg und Frankreich offen aus. Nun zeigte sich, warum ausgerechnet Gattinara als Nachfolger 

von Kanzler Le Sauvage eingesetzt worden war: Karl, der bislang eine sehr zögerliche Haltung in 

Bezug auf  kaiserliche Ambitionen gezeigt  hatte,  präsentierte  sich selbstbewusst  und zupackend. 

Gattinara  hatte  seine  Aufgabe erfüllt,  den jungen Monarchen für  die  Thematik  der  universalen 

Ausrichtung der Habsburgermonarchie zu sensibilisieren189. 

Anfang  Mai  1529  war  Gattinara  gemeinsam  mit  Chievres  nach  Montpellier  entsandt 

worden, um mit einer französischen Abordnung über die Vermeidung einer Kampfkandidatur um 

die Kaiserkrone zu verhandeln.  Doch nach nur drei  Tagen starb einer  der beiden französischen 

187 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls zieht Bilanz. S.136.
188 Die Überlieferung dieser Denkschrift ist umstritten. Vgl.: Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz 

S.14f. und John Headley – The Habsburg World Empire and the Revival of Ghibellinism. S.96f.
189 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.109ff.
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Vertreter, Artus Gruffier, Herr von Boisy, sodass die Verhandlungen beendet waren, ehe sie richtig 

begonnen hatten.  Also leitete  Gattinara gemeinsam mit  seiner  alten Dienstherrin  Margarete den 

Wahlkampf  um  die  Römisch-Deutsche  Königswürde  und  damit  um  den  Kaisertitel.  Während 

Margarete es mit diplomatischen Mitteln versuchte, die Kurfürsten, vor allem jedoch potentielle 

Geldgeber  für  eine  Wahl  Karls  zu  gewinnen,  formulierte  Gattinara  in  zahlreichen 

Propagandaschriften  die  Notwendigkeit,  seinen  Herrn  zum  Kaiser  zu  wählen.  Neben  einer 

Verteufelung Franz’ I. und der Vorhersage, unter einer Hegemonie Frankreichs werde das Römisch-

Deutsche  Reich  mitsamt  seinen  Kurfürsten  zu  einem französischen  Vasallen  absinken,  zeigten 

Gattinaras Traktate vor allem die Vorteile der Habsburger: Um der Bevormundung durch Frankreich 

zu entgehen, brauche es einen starken Kaiser, der sich dem Römisch-Deutschen Reich verbunden 

fühle. Karl sei aufgrund seiner deutschen Vorfahren und seiner Jugend in Burgund als Deutscher zu 

betrachten, der seine Heimat schützen wolle. Weiter sei nur ein so mächtiger König wie Karl in der 

Lage, abtrünnige Territorien wie Reichsitalien wieder an das Reich zu binden und für den Kampf 

gegen  die  Ungläubigen  bringe  er  allerbeste  Voraussetzungen  mit,  sowohl  wegen  seiner 

Abstammung von den Katholischen Königen wie auch dank seiner große Hausmacht. 

Ob  Gattinaras  Argumentation  allerdings  maßgebend  war  für  den  Wahlausgang  darf 

bezweifelt werden. Vermutlich waren es in erster Linie die Kredite der Fugger, die den Habsburgern 

die entscheidenden Argumente und die Gunst der Kurfürsten sicherten.  Festzustellen ist  jedoch, 

dass der anfangs recht zögerliche Karl sich im Verlauf des Wahlkampfes immer deutlicher zu der 

universalen Rhetorik seines Großkanzlers bekannte190.

In seiner Autobiographie schreibt Gattinara, dass Papst Leo X. nach der Wahl von Karl, 

dessen ausgewiesener Gegner er bis dahin gewesen sei, Gattinara die Kardinalswürde angeboten 

habe.  Er  habe  jedoch  abgelehnt,  weil  er  überzeugt  sei,  dass  kirchliche  Würdenträger  ob  ihrer 

Ausschweifungen und ihres lasterhaften Lebens demnächst verfolgt werden würden, und er dieses 

Risiko nicht habe eingehen wollen. Er habe sich statt dessen vorgenommen, die Kirche von außen 

zu  reformieren191.  Gattinara  sah  also  durchaus  Reformbedarf  in  der  katholischen  Kirche,  kam 

allerdings  nicht  dazu  auf  diesem  Feld  prägend  aufzutreten,  da  er  noch  auf  dem  Weg  zum 

Augsburger Reichstag 1530 starb. Schon im Jahr zuvor hatte Karl darauf verzichtet, weiter auf ein 

von Gattinara stets vehement gefordertes Konzil zu drängen, um so den Papst aus der Liga von 

Cognac zu lösen192.

Der Konflikt zwischen Gattinara und Chièvres über die Frankreichpolitik und vermutlich 

auch  um  Karls  Gunst  steigerte  sich  seit  dem  Jahresende  1519  immer  weiter.  Über  den 

190 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.118f.
191 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.158f.
192 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.198.
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Geheimvertrag mit England aus dem Jahr 1520, der als Zeugen nur Thomas Wolsey, den Bischof 

von York auf englischer und Chièvres auf habsburgischer Seite nennt, schreibt Gattinara, dass er an 

diesem gleichberechtigt mit Chievres beteiligt gewesen sei193.

1520 erlitt  Gattinara  einen  ersten  schweren  Gicht-Anfall,  der  seine  Teilnahme  an  Karls 

Krönung zum Römisch-Deutschen König in Aachen verhinderte und ihn erst zum Reichstag 1521 in 

Worms  seine  Amtsgeschäfte  wieder  aufnehmen  ließ.  Durch  den  Tod  Chièvres',  seines  großen 

Gegenspielers am Hof, stieg Gattinara 1521 endgültig zum wichtigsten Berater Karls V. auf. Dies 

belegt  auch  die  Belehnung  mit  den  Grafschaften  Valenza  und  Sartiarana  sowie  mit  der 

Markgrafschaft Romagnano samt Valesia durch den Herzog von Mailand 1521/22. Darüber hinaus 

kaufte Gattinara noch die Territorien von Ozzano, Terrugia, Rivalta, Tonengo und Refrancore samt 

den dazu gehörigen Burgen, was ihn zu einem in Oberitalien äußerst begüterten Mann machte. Die 

Sorge  um  seinen  Besitz  war  wohl  –  zusätzlich  zu  seinem  grundsätzlichen  Misstrauen  gegen 

Frankreich – ein weiterer Grund dafür, sich strikt gegen die Freilassung Franz' I. nach der Schlacht 

von Pavia auszusprechen, um so die habsburgische Herrschaft in Oberitalien zu festigen. Auch an 

der  Aushandlung  des  Friedens  von  Cambrai  1529,  (im dem Frankreich  auf  alle  Ansprüche  in 

Oberitalien verzichtete) war der Großkanzler, diesmal in Zusammenarbeit mit seiner ehemaligen 

Dienstherrin Margarete von Österreich beteiligt. Anschließend begab er sich nach Bologna, wo er 

die Verhandlungen mit der Kurie über die Neuorganisation der italienischen Staaten leitete. Hier 

wurde auch die Vergabe Maltas an den Johanniterorden beschlossen, die Scheidungssache Heinrichs 

VIII.  besprochen,  über  den Zugriff  der  Krone auf  das  Vermögen der  spanischen Bistümer  und 

Ritterorden ebenso wie die Absolution für den Sacco di Roma verhandelt  sowie ein Konzil und 

nicht zuletzt die Kaiserkrönung Karls V. vorbereitet194. Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde 

Gattinara erneut – und diesmal erfolgreich – der Kardinalshut angeboten: Am 03. September 1529 

wurde er zum Kardinal von San Giovanni a Porta Latina geweiht. 

Nach der Kaiserkrönung Karls V. am 24. Februar 1530, die nicht zuletzt durch Gattinara 

propagandistisch breit ausgetreten wurde, widmete sich der inzwischen 65-jährige Großkanzler der 

Vorbereitung des im Sommer anstehenden Reichstages. Auf dem Weg von Bologna nach Augsburg 

starb Mercurino Gattinara jedoch am 05. Mai 1530 in Innsbruck. Seinem Testament folgend wurde 

sein  Leichnam in  seinen  Geburtsort  Arborio  transportiert  und  dort  in  der  von  ihm errichteten 

Pfarrkirche San Pietro beigesetzt.

193 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.161.
194 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.201ff.
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4.2 Die Monarchia Universalis in der politischen Idee Gattinaras

4.2.1 Gattinaras Idee der Monarchia Universalis

Aus der Tradition des antiken Römischen Reichs leite sich ein Rechtsanspruch des Kaisers auf die 

Weltherrschaft ab195. Der Universalmonarch habe als ‚lex animata’ die oberste legislative Gewalt 

und stelle zudem den höchsten irdischen Richter196. Die Kaiseridee Gattinaras beinhaltete sowohl 

die  oben  bereits  erwähnten  mittelalterlichen  Grundlagen  der  Monarchia  Universalis,  als  auch 

prophetisches Gedankengut und eigene neuartige Ideen197. Anderen christlichen Herrschern gestand 

er durchaus zu, über ihr Territorium zu herrschen, Karl solle sie nicht unterjochen, sondern ihnen 

vielmehr  als  übermächtiger  Hegemon  vorstehen198.  Die  ‚monarchia  universalis’ bedeutete  für 

Gattinara  die  Vollendung  des  Kaisertums  dadurch,  dass  der  Universalmonarch  vor  allem 

machtpolitisch  in  der  Lage sei,  die  von ihm beanspruchte  oberste  legislative Gewalt  sowie  die 

direkte  Weisungsbefugnis  auch  konsequent  durchzusetzen199.  Die  Legitimation  dieser 

Alleinherrschaft folgerte Gattinara aus dem Bibelzitat200 „Ich habe auch noch andere Schafe, die  

nicht aus dieser Herde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören,  

und es wird eine Herde sein und ein Hirte“ (Joh.10,16). Die Universalmonarchie war in Gattinaras 

Vorstellungen  also  gottgewollt  und  sollte  als  einzige  Regierungsform  dazu  in  der  Lage  sein, 

Frieden, Wohlstand und Ordnung auf der Erde zu garantieren201.

Trotz dieser kühn formulierten weltlichen Ambitionen der Universalmonarchie sah Gattinara 

das Kaisertum nicht als rein weltlichen Herrschaftstitel: Wohl beziehe sich der Herrschaftsanspruch 

des Kaisers auch auf Nichtchristen, dennoch sieht Gattinara in der Rolle des ‚defensor ecclesiae’ 

eine maßgebliche kaiserliche Aufgabe. Folglich habe der Kaiser den Papst zu schützen und in einer 

gleichberechtigten Partnerschaft mit diesem dafür zu sorgen, dass der katholische Glaube weitere 

Ausbreitung finde202. Entsprechend müsse der Papst aber auch den Kaiser bei dessen Bemühungen 

stützen,  die  Kircheneinheit  wieder  herzustellen,  die  Türken  zu  bekämpfen  und  die  Ketzerei 

auszurotten.  Komme der  Papst  diesen  Aufgaben nicht  nach oder  verbünde er  sich gar  mit  den 

Gegnern des Kaisers,  so verliere er  seine Autorität  und sei  mit  einem gewöhnlichen weltlichen 

Herrscher  gleichzusetzen.  Gattinara  verstand  die  Angelegenheiten  des  Kaisers  als  die 

Angelegenheiten der gesamten Christenheit, ohne damit dem Kaiser einräumen zu wollen, die ihm 

von Gott gegebenen Machtmittel für eigennützige Ziele verwenden zu dürfen203. 
195 Hans-Joachim König – Monarchia mundi und res publica christiana. S.64.
196 Franz Bosbach – Monarchia Universalis. S.39.
197 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.119.
198 John Headley - Germany, the Empire and Monarchia in the Thought and Policy of Gattinara. S.88.
199 Franz Bosbach – Monarchia Universalis S.63.
200 Ursula Czernin - Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.121.
201 Franz Bosbach – Monarchia Universalis. S.64.
202 Hans-Joachim König  – Monarchia mundi und res publica christiana; S.77ff.
203 Hans-Joachim König  – Monarchia mundi und res publica christiana; S.79.
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Über  die  Bedeutung des  Kaisertitels  schrieb  der  kaiserliche  Großkanzler  1530 in seiner 

Autobiographie: „...,weil der Kaisertitel als stärkster Rechtstitel auf Erringung der gesamten Welt  

angesehen werde, denn er stehe fest als von Gott selbst bestimmt, von den Propheten geweissagt,  

von den Aposteln verkündet und von Christus selbst,  unserem Erlöser, durch seine Geburt, sein  

Leben und seinen Tod, durch seine Worte und seine Taten bestätigt. Auch wenn die Kaiserherrschaft  

hier und da an machtlose Fürsten gefallen und diesen von Nachteil gewesen sei, müsse man doch  

ganz andere Erwartungen hegen, wenn einem ansonsten äußerst mächtigen König, der sich auf so  

viele bedeutende Königreiche und Länder stützen könne, der Kaisertitel beigegeben werde, unter  

dessen Schutz und Schirm es ihm möglich sei, nicht nur seine ererbten Königreiche und Länder zu  

bewahren,  sondern  noch  Größeres  zu  erreichen,  das  Kaiserreich  zu  mehren  und  sogar  die  

Weltherrschaft zu erlangen“204.

Eine herausragende Rolle in Gattinaras Konzeption der kaiserlichen Weltherrschaft spielte 

Italien. In Anlehnung an das antike Römische Reich könne nur Italien die Basis für ein wahres 

Kaisertum  darstellen205.  Seit  den  Anfängen  des  Römisch-  Deutschen  Reiches  galt  Italien  als 

zentraler Bestandteil kaiserlicher Herrschaft, unabhängig davon, ob als Teil des Reiches oder als 

Ziel  der  Machtausdehnung.  Schließlich  war  der  Schutz  von  Papst  und  Kirche,  das  Amt  des 

‚defensor ecclesiae’ eine der zentralen Aufgaben des Kaisers. Die antike Kaisertradition Roms und 

die Kaiserkrönung durch den Papst auf italienischem Boden bildeten gemeinsam mit der Wahl zum 

Römisch- Deutschen König durch die Kurfürsten das gesamte Mittelalter hindurch das Rückgrat 

kaiserlicher Herrschaftslegitimation. Doch konnten Kaiser selbstverständlich auch ihr Amt ausüben, 

ohne Italien zu beherrschen.

Die immense Bedeutung der Herrschaft über Italien, das seit dem Mittelalter der Krisenherd 

Europas war, für die angestrebte Monarchia Universalis stellt eine der markantesten Eigenheiten 

von  Gattinaras  Kaiseridee  dar206.  In  der  Sicht  vieler  Zeitgenossen  gingen  alle  wesentlichen 

Konflikte von den unsteten Machtverhältnissen in Oberitalien aus. Ein Beleg dafür, wie stark die 

Krisenregion Oberitalien die politische Sichtweise der Zeitgenossen prägte, ist die Wahlkapitulation 

Karls V. aus dem Jahr 1519: Damit Karl V. Oberitalien, bzw. Mailand erobern und ungehindert zu 

seiner Krönung nach Rom ziehen könne, genehmigten die deutschen Stände eine Romzugshilfe von 

4000  schweren  Reitern  und  20.000  Landsknechten207 auf  sechs  Monate,  welche  später  zur 

Türkenhilfe umfunktioniert  wurde.  Vergleicht man die Verhandlungen um die Romzugshilfe mit 

denen um die Türkenhilfe, so stellt man fest, dass jene problemlos bewilligt wurde, während diese 

204 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.153f.
205 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.162.
206   In diesem Zusammenhang gleichbedeutend mit Oberitalien, da der Vatikanstaat und das Königreich Neapel sich in 

      klaren Herrschaftsverhältnissen befanden.
207 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.163.
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erheblichen Aufwand an Verhandlungen erforderte208.

Gattinara ging wie die Ständevertreter davon aus, dass durch eine endgültige Befriedung 

Italiens  ganz  Europa  befriedet  werden  könne209.  Hieraus  resultierte  die  so  grundlegende 

machtpolitische Rolle Italiens für die angestrebte Monarchia Universalis. Denn einerseits käme die 

unangefochtene  Herrschaft  über  Italien  der  Hegemonie  Karls  V.  über  Europa  gleich,  und  böte 

andererseits  auf  diese  Weise  die  Grundlage  für  ein  friedliches  Europa.  Ergänzt  man  dieses 

Programm um die damals noch ausstehende Kaiserkrönung Karls V. durch den Papst, möglichst in 

Rom, und den Wert der antiken römischen Tradition, so ist die stete Forderung des Großkanzlers 

nach einem Romzug Karls V. leicht zu verstehen.

Gattinara propagierte die Idee der Monarchia Universalis mit einem Fanatismus, wie er auch 

bei seinen Mitstreitern kaum zu finden ist Auch tritt in Gattinaras Schreiben an Karl persönlich 

sowie  in  öffentlichen  Traktaten  und  anderen  Schriften  die  Radikalität  seines 

Weltherrschaftsanspruches offen zu Tage. So formulierte Gattinara in einer politischen Denkschrift 

von 1521 all jene Ziele, die oben bereits als theoretische Ausformungen einer Universalmonarchie 

beschrieben wurden: Die absolute legislative und judikative Gewalt des Kaisers und die Herrschaft 

des Kaisers als Hirte über den gesamten Erdkreis zur Erlangung des universellen Friedens210.

Quellenkritisch  zu  fragen  ist  bei  solchen  Ausführungen  allerdings,  wie  die  tatsächlich 

angestrebte Ausdehnung einer Universalmonarchie aussehen sollte. Ob sich Gattinaras Bild einer 

Weltherrschaft auf das Reich Alexanders des Großen, das antike Römische Reich als Weltreich, auf 

die Res Publica Christiana oder tatsächlich auf den gesamten Erdkreis erstreckte,  ist umstritten. 

M.E.  ist  jedoch  ohne  weiteres  davon  auszugehen,  dass  Gattinara  seine  Weltreichsambitionen 

zumindest die vom Osmanischen Reich beherrschten Gebiete Palästinas und Griechenlands umfasst 

haben musste, da gerade diese Regionen für die europäische Kultur von besonderer Bedeutung sind 

und deshalb auch damals im Bewusstsein der Weltherrschaftstheoretiker einen gewichtigen Platz 

eingenommen  haben  müssen.  Es  ist  also  von  einem Konflikt  zwischen  den  Ambitionen  einer 

Monarchia Universalis und dem Osmanischen Reich auszugehen.

In seinen Schriften lässt der kaiserliche Großkanzler keinen Zweifel an Art und Umfang der 

Weltherrschaftsambitionen: Karl V. sollte als Kaiser die Welt uneingeschränkt beherrschen und – 

nimmt  man  die  Traktate  als  Ausdruck  der  politischen  Überzeugung  des  Verfassers  -  glaubte 

Gattinara  fest  an  Karls  göttlichen  Auftrag.  Hieraus  jedoch  zu  schließen,  dass  der  Kaiser  diese 

Ambitionen uneingeschränkt teilte, wäre falsch, schließlich war Gattinara nicht der einzige Berater 

208  Die Romzugshilfe sollte durch die Eroberung von Mailand Karl die zeitnahe Kaiserkrönung in Rom ermöglichen,  
      während die Türkenabwehr in Ungarn nicht als Reichsangelegenheit betrachtet wurde.

209 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.165.
210 Wolfgang Lautemann (Hg) – Geschichte in Quellen. Bd.3. Renaissance, Glaubenskämpfe, Absolutismus. München 

1966. Q. 93, S.212f.
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Karls V. Auch scheint die Gleichsetzung von politischem Traktat und politischer Überzeugung bei 

Gattinara nicht ohne weiteres ratsam.  

4.2.2 Die Stellung Italiens in Gattinaras politischem Konzept

Besonders die Rolle Italiens und hierbei speziell der Nordwesten, die Heimat der Arborio, muss im 

literarischen  Werk  Gattinaras  genauer  betrachtet  werden,  will  man  sich  seinen  politischen 

Überzeugungen und den Hintergründen seines Fanatismus nähern. Gelegenheit hierzu bietet  vor 

allen  Dingen  seine  Autobiographie,  da  sie  weniger  auf  die  Tagespolitik  gemünzt  ist,  als  seine 

politischen Traktate. Einen wichtigen Teil nehmen hierin die Friedensverhandlungen mit Frankreich 

nach dem Sieg von Pavia ein: Der Vizekönig von Neapel brachte Franz I. erst spät nach Spanien, 

was die Verhandlungen mit den italienischen Staaten erschwerte. Für Gattinara haben jedoch diese 

Verhandlungen deutlich Priorität vor einem Frieden mit Frankreich und so wettert er massiv gegen 

den  sizilianischen  Vizekönig,  der  Karl  lediglich  die  Macht  über  Italien  sichern  wolle:  „Der 

Vizekönig riet, man solle die Angebote der Franzosen annehmen, mit denen Italien derart Zügel  

angelegt  werden könne,  daß es mit  einem einzigen Stab ganz leicht  gelenkt  werden könne und  

Kaiser Karl für immer unterworfen würde. Mercurino aber hielt dagegen, den Empfehlungen der  

Franzosen, die niemals gelernt hatten, ihr Wort zu halten, dürfe man keineswegs trauen, und sagte,  

Italien sei nicht mit Gewalt, sondern nur mit Liebe und Menschlichkeit für die Wünsche des Kaisers  

zu gewinnen.“211. Darüber hinaus verbindet Gattinara hier ausdrücklich den Frieden in Italien mit 

dem Frieden innerhalb der  Christenheit:  „[...]  und niemals  für Frieden und Ruhe der  Christen  

sorgen könne“212. Damit sprach sich Gattinara gegen eine direkte Vorherrschaft des Kaisers – oder 

irgendeines anderen Herrschers – über Italien aus, und forderte statt dessen eine Stabilisierung der 

vielen  italienischen  Staaten  durch  den  Kaiser.  Er  zeigt  weiter  Verständnis  für  die  italienischen 

Staaten,  die  fürchteten,  Karl  werde  auch  das  Fürstentum Mailand  dem Habsburgerreich  direkt 

einverleiben und damit alle anderen italienischen Staaten in Bedrängnis bringen213. Auch als die 

italienischen Staaten selbst gegen das im Herzogtum Mailand plündernde kaiserliche Heer rüsteten 

und dabei um Unterstützung aus England und Frankreich warben, schlug sich Gattinara eindeutig 

auf ihre Seite, verwies darauf, dass die Italiener angesichts der ohne kaiserlichen Befehl handelnden 

Hauptleute den Eindruck hätten bekommen müssen, dass Karl erst Mailand und schließlich Italien 

für sich unterwerfen wolle. Ausgehend von diesem „Missverständnis“ hält Gattinara es für legitim, 

gegen den Kaiser Krieg zu führen und mit den Franzosen zu paktieren, schließlich könnten die 

italienischen Machthaber nicht zulassen, „daß der Kaiser das von ihm Gewünschte erlange und in  

den Besitz  einer so gewaltigen Machtfülle komme, die ihm ermöglichen würde,  alle übrigen zu  

211 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.182.
212 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.182.
213 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.181.

58



unterdrücken und zu unterwerfen.“214. 

Es geht Gattinara also weniger um die Ausweitung kaiserlicher Macht als um ein freies und 

friedliches  Italien.  Er  hat  hier  die  Wahl  zwischen  der  in  vielen  seiner  Schriften  propagierten 

Herrschaft des Kaisers über Italien, die ja die Basis für die darauf folgende Weltherrschaft sein soll, 

und  der  italienischen  Eigenständigkeit.  Dass  Gattinara  sich  deutlich  für  die  Eigenständigkeit 

ausspricht  zeigt,  dass  seine  Schriften  nicht  zwingend  mit  seinen  persönlichen  politischen 

Überzeugungen  übereinstimmen  müssen.  Weiter  vertritt  Gattinara  in  den  Verhandlungen  mit 

Frankreich  jedoch einen  sehr  harten  Standpunkt  und besteht  auf  dem Herzogtum Burgund.  Im 

Gegensatz  zu  Italien  scheint  es  dort  weniger  wichtig  gewesen  zu  sein,  einen  Frieden  im 

Einverständnis  aller  Beteiligten  herbei  zu  führen.  Als  kaiserlicher  Verhandlungsführer  setzte  er 

durch, dass Karl den französischen Verzicht auf Burgund als Grundbedingung für die Freilassung 

Franz I. aufrecht erhielt, und dieser gleichzeitig versicherte, das Herzogtum Mailand nicht weiter 

für sich zu beanspruchen. Als Gegenleistung sollte Karl Frankreich zusichern, Mailand nicht seiner 

direkten Herrschaft zu unterstellen, sondern es mit einer Person zu besetzen, die allen italienischen 

Machthabern genehm sei215.

4.2.3 Die Diskussion um die Monarchia Universalis mit Erasmus von Rotterdam

Dass es verfehlt wäre, Gattinara als verbissenen oder gar fanatischen Ideologen darzustellen, zeigt 

auch seine Freundschaft mit einem seiner schärfsten Kritiker: Erasmus von Rotterdam. Mit ihm 

tauschte sich der kaiserliche Großkanzler immer wieder auch und gerade über Staatstheorie aus. 

Wie sehr Gattinara Erasmus schätzte und wie groß das gegenseitige Vertrauen war, zeigt ein Brief 

vom 12. März 1527. Es ist ein Begleitschreiben anlässlich der Übersendung eines äußerst seltenen 

Manuskripts von Dantes 'Monarchia', das Gattinara nach eigener Aussage erst wenige Tage zuvor 

sich hatte beschaffen können216. Zunächst weist Gattinara auf die große Bedeutung des Manuskripts 

hin, das sehr gefährdet sei, weil diejenigen, die die Monarchie unrechtmäßigerweise an sich reißen 

wollten,  danach  trachteten,  seine  Verbreitung  zu  verhindern.  Dantes  Werk  sei  von  höchster 

wissenschaftlicher Qualität und daher für ein größeres Publikum bestimmt.  Allerdings weise die 

vorliegende Abschrift einige qualitative Mängel auf, weshalb er Erasmus bittet, diese zu beheben. 

Erasmus sei ob seiner Gelehrsamkeit hierfür der geeignetste Mann, weshalb Gattinara ihm auch 

allein die Entscheidung überlasse, ob das Werk gedruckt werden solle oder nicht. 

Gattinara  überließ  die  Entscheidung über  den Druck der  wohl  wichtigsten  theoretischen 

Grundlage der kaiserlichen Weltherrschaftsideologie also ihrem wohl schärfsten Kritiker. Das ist 

214 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.188.
215 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.183.
216 Percy Stafford Allen (Hg) - Erasmus Desiderius Roterodamus. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Bd.6. 

Nr.1790a vom 12.03.1527. S.470f.
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bemerkenswert.  Schließlich  wäre  es  für  Gattinara  keineswegs  ein  Problem  gewesen,  einen 

geeigneten und zugleich politisch zuverlässigen Editor zu finden. Es stellt sich also die Frage, ob 

Gattinara entweder den ganz großen propagandistischen Wurf anstrebte, den die Publikation der 

Monarchia durch Erasmus zweifelsfrei  bedeutet hätte.  Das halte ich für unwahrscheinlich,  denn 

dann hätte sich Gattinara wohl wenigstens eine Kopie des Manuskripts anfertigen lassen, auf dessen 

Grundlage die Monarchia dann in Spanien hätte gedruckt werden können, wenn Erasmus sich gegen 

die  Publikation  entscheiden sollte.  Doch das  war  nicht  der  Fall.  Gattinara  sandte  Erasmus  das 

Original und ließ wohl keine Anschrift anfertigen217.  Es spricht also vieles dafür, dass Gattinara 

seinen  Freund  um  eine  ehrliche,  wissenschaftliche  Bewertung  der  Monarchia  bat  und  die 

Publikation tatsächlich von dessen Eindruck abhängig machte. Wie eng die Freundschaft zwischen 

Gattinara und Erasmus war, lässt die Anrede in besagtem Brief erahnen: „Multa sunt, mi Erasme,  

quae te scire cuperem“218. Die Gründe, weshalb es nicht zum Druck kam, sollen im Rahmen meiner 

Überlegungen zu Erasmus näher dargestellt werden.

Der Großkanzler, der sich sonst als so verbissener Vorkämpfer der Monarchia Universalis 

darstellte, verzichtete also zugunsten wissenschaftlicher, humanistischer Diskussion freiwillig auf 

die  Publikation eines potentiellen Hauptwerks kaiserlicher  Propaganda.  Vor diesem Hintergrund 

scheint es dringend geboten, die politischen Überzeugungen Gattinaras zu hinterfragen.

4.2.4 Die „Orario supplictoria“ aus dem Jahr 1517

Eine weitere wichtige Quelle, die zum besseren Verständnis der Weltherrschaftsideologie Mercurino 

Gattinaras beitragen kann, ist jener Brief, mit dem sich Gattinara 1517 an den jungen spanischen 

König Karl wandte und diesen um Protektion bat. Der Titel des Briefes lautet „Oratio supplicatoria  

somnium  interferens  de  novissima  orbis  monarchia,  ac  futuro  Christianorum  triumpho,  late  

enuncians  quibus  medijs  ad id  perveniri  possit“,  also „Bittrede  mit  einem eingefügten  von der  

neuesten Weltmonarchie und von dem zukünftigen Triumph der Christen, weithin verkündend, mit  

welchen Mitteln man dahin kommen könnte.“219.  Schon der Titel  des Dokuments weist  also auf 

dessen doppelgesichtigen Charakter hin. Da dieser Brief nicht nur auf besonders schöne Weise die 

von  Gattinara  meisterhaft  praktizierte  Verquickung  von  Staatsrhetorik  und  Eigennutz  darstellt, 

sondern  auch der  Beförderung des  in  Ungnade gefallenen Ministerialen  zum Großkanzler  aller 

Reiche unmittelbar vorausging, soll auf dieses Dokument näher eingegangen werden. 

Dem eigentlichen Schreiben an Karl stellt Gattinara einen Briefwechsel mit dessen Leibarzt, 

217 Francis Cheneval – Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Principes im Jahre 1559. Metamorphosen 
eines philosophischen Werks. (= Humanistische Bibliothel. Texte und Abhandlungen. Reihe I. Band 47). München 
1997. S.357.

218 Percy Stafford Allen (Hg.) - Erasmus Desiderius Roterodamus. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Bd.6. 
Nr.1790a vom 12.03.1527. S.470.

219 Der gesamte genannte Briefwechsel findet sich in der Handschriftenabteilung der British Library, Manuscripts, 
ADD 18008, SCH 95452, hier Blatt 13, Seite b.
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Aloysius Marlianus, Bischof von Tuy, voran. Hierin bittet Gattinara den Bischof zunächst um eine 

kritische Prüfung seines Schreibens an Karl. Gattinara war sich natürlich der Tatsache bewusst, dass 

einzig der junge König ihn noch würde rehabilitieren können, nachdem er sowohl bei Margarethe, 

als  auch  bei  Kaiser  Maximilian  bereits  in  Ungnade  gefallen  war.  Von  Marlianus  erhoffte  sich 

Gattinara  offensichtlich  Unterstützung,  zunächst  dadurch,  dass  der  Leibarzt  die  Lektüre  des 

Schreibens empfehlen und darüber hinaus möglichst dessen Inhalt befürworten sollte220. Allerdings 

wurde  Gattinara  hier  zumindest  teilweise  enttäuscht.  Marlianus  scheint  sich  der  politischen 

Dimension  der  Rivalität  zwischen  der  adeligen  und  ministerialen  Hofpartei  durchaus  bewusst 

gewesen zu sein und scheute es daher, klar Position zu beziehen: Seine Antwort ist äußerst knapp 

gehalten und empfiehlt Gattinara ganz generell, sich jederzeit an Karl wenden zu können221. Trotz 

dieser ausdrücklichen Vorsicht des herzoglichen Leibarztes, scheint Karl V. dieses Schreiben doch 

erhalten und gelesen zu haben. In wie weit auch Margarethe, Kaiser Maximilian oder hochrangige 

Hofbeamte Kenntnis von diesem Schreiben hatten, lässt sich nicht klären. Dass Gattinara hierdurch 

jedoch Erfolg beschieden war, liegt auf der Hand: 1518 wurde er zum Großkanzler aller Reiche 

ernannt.

Das Schreiben an Karl V. selbst beginnt Gattinara mit einem Gedicht, das den Leser auf das 

Thema Universalmonarchie einstimmt. Es folgt ein recht kurzes Anschreiben, in dem Karl zwar mit 

einer  verkürzten,  dafür  aber  sakralisierenden Titulatur  angesprochen wird:  „Ad Divum Carolum 

Maximum, Regem Catholicum“, also „An den göttlichen Karl den Großen, Katholischer König“222. 

Schon in  der  Anrede hebt  Gattinara Karl  also auf  eine sakrale  Ebene,  indem er  ihn weder  als  

Spanischen König, noch als Herzog von Burgund anspricht. Zwar ist diese Anrede nicht unüblich, 

doch ist davon auszugehen, dass Gattinara sich bewusst für diese Variante entschieden hat, um den 

Inhalt des Briefes bestmöglich vorzubereiten.

Doch Gattinara beginnt das eigentliche Schreiben nun keineswegs mit Ausführungen zur 

Monarchia Universalis. Statt dessen legt er zunächst ausführlich die eigene Familiengeschichte dar, 

wobei er an Lob für die Leistungen seiner stets kaisertreuen Vorfahren nicht spart. Anschließend 

stellt er sich und seine Verdienste um das Haus Habsburg dem Leser ausführlich vor und weist 

ausdrücklich  darauf  hin,  welch  wichtige  Position  er  gerade  bei  Kaiser  Maximilian  innegehabt 

habe223.  Sein  ganzes  Leben  habe  er  treu  dem  Hause  Habsburg  gedient,  nun  aber  sei  er  – 

unschuldigerweise – in Ungnade gefallen und frage sich, ob das vielleicht ein Fehler gewesen sei: 

„Quod sie forte erratum fuerit (non enim dii sumus) id potius humanae fragilitati quam malignanti  

220 British Library, Manuscripts [BL, MS], ADD 18008, SCH 95452, Blatt 7b bis 11a.
221 BL, MS, ADD 18008, SCH 95452, 11a bis 12a.
222 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 13a.
223 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 13a bis 17a.
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proposito, aut cuiquam perniciosae, seu detestandae sordi (quod abominor) ascribi, vel imputari  

posset“ also „Wenn man sich zufällig geirrt  haben sollte (wir sind nämlich keine Götter) dann  

könnte  das  eher  der  menschlichen  Schwäche  zugeschrieben  oder  angelastet  werden  als  einem  

böswilligen  Vorsatz  oder  einer  wie  auch  immer  gearteten  verderblichen  oder  widerwärtigen  

Verderbtheit  (die ich verabscheue)“224.  Mit dieser rhetorischen Frage setzt  Gattinara den jungen 

König stark unter moralischen Druck und schafft es gleichzeitig, sich für seinen Gunstverlust zu 

entschuldigen. Der Verweis auf die Fehlbarkeit des Menschen ist hierbei eine gängige Formel, die 

auch Karl V. in seinen Commentaires verwendet, um sich ganz pauschal von persönlicher Schuld zu 

befreien: „...aber Gott weiß, dass ich sie [die Commentaires] nicht aus Eitelkeit verfasste, und wenn  

er sich durch dieselbe beleidigt finden sollte, so ist meine Beleidigung eher meiner Unwissenheit,  

als meinem bösen Willen zuzuschreiben.“225. Gattinara verwendet also eine gebräuchliche und wohl 

auch allgemein akzeptierte Form, um sich einerseits selbst für jene Fehler zu entschuldigen, die zur 

Prozessniederlage geführt hatten. Andererseits lässt sich die Frage nach dem eigenen Fehler aber 

eben auch auf seine Tätigkeit für das Haus Habsburg beziehen, schließlich war Gattinara ja zu dem 

Zeitpunkt  des  Vertragsabschlusses  in  diplomatischer  Mission  für  Kaiser  Maximilian  unterwegs 

gewesen.  Durch  diese  Verquickung  von  allgemeiner,  demütiger  Entschuldigung  und 

unterschwelligem Vorwurf sollte der junge Herrscher also in die Pflicht genommen werden.

Hierauf folgt das eigentliche Anliegen, der Bericht über jenen Prozess gegen burgundische 

Adlige, der ihn seine Stellung und sein Vermögen gekostet hatte. Ausführlich legt er zunächst den 

Prozessverlauf  dar  und  weist  bemerkenswerter  Weise  darauf  hin,  dass  er  das  Streitobjekt,  das 

Schloß Chévigny in der Franche Comté, gar nicht selbst erworben habe. Vielmehr sei er zu diesem 

Zeitpunkt im Auftrag Kaiser Maximilians in diplomatischer Mission unterwegs gewesen, weshalb 

seine Bevollmächtigten den folgenschweren Kauf getätigt hätten226. Um seine Gutgläubigkeit weiter 

zu unterstreichen, beschreibt Gattinara im Folgenden die immensen Investitionen, die er an dem 

weitgehend verfallenen Gebäude habe vornehmen lassen. Erst diese Renovierungsarbeiten hätten 

schließlich jene zweifelhaften Erben auf den Plan gerufen, die ihn schließlich (durch Korruption) 

erfolgreich auf Rückgabe des Schlosses verklagt hätten. Die Bitte auf Revision des falschen Urteils 

unterstreicht Gattinara mit dem Hinweis, dass alle Menschen – also auch der gottgewollte Herrscher 

– nicht vor Fehlern gefeit seien. Aus dieser erneuten Anspielung auf die göttliche Allmacht und den 

gottgewollten  Herrscher  folgert  er:  „quum  etiam  ipsum  legislatorem  non  pudeat  errores  suos  

corrigere“  also  „denn  selbst  für  den  Gesetzgeber  ist  es  keine  Schande,  seine  Irrtümer  zu  

224 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 17a/b.
225 Leopold August Warnkönig (Hg) – Commentaires de Charles-Quint. Leipzig 1862. S.1.
226 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 17b.

62



korrigieren“227.

Diesem eigentlichen Anliegen folgt der Übergang zur theoretischen, nach humanistischem 

Muster verfassten Legitimation dieses Anliegens.  Hierzu distanziert  sich Gattinara zunächst von 

dem Vorwurf, in Streitereien zwischen der adeligen und der ministerialen Hofpartei verwickelt zu 

sei.  Denn  solcherlei  Hofintrigen  seien  tatsächlich  straf-  und  verachtungswürdig.  Statt  dessen 

schildert er die großen Sorgen, die ihm der Prozess bereitet habe. Diese Sorgen seien schließlich so 

erdrückend  und  die  Folgen  der  Prozessniederlage  so  vernichtend  gewesen,  dass  er,  da  er  nun 

ohnehin  nichts  Persönliches  mehr  hätte  verlieren  können,  sich  ganz  den  Gedanken  ums 

Gemeinwohl  gewidmet  habe:  „Tantorum  quippe  malorum  animadversione  omnis  rei  private  

cogitatio submovetur omnesque cogitationum conatus circa ea, quae ad Rempublicam pertinent  

transfunduntur“ also „Allerdings verliert  sich in Anbetracht so vieler Plagen alles Nachdenken  

über  private  Angelegenheiten und jeder  Ansatz  von Überlegungen ergießt  sich in  das  was das  

Allgemeinwohl betrifft“228. Diese Überlegungen habe er derart intensiv betrieben, dass er hierüber 

eingeschlafen sei. Im Traum habe er dann eine Stimme gehört, die gesagt habe, „Quam quaeris  

malorum causam, tibi principatuum pluralitas praebet“ also  „Den Grund den Du für diese Übel  

suchst, den liefert Dir die Vielfalt der Herrschaften“229. Auch hier zeigt sich wieder, wie Gattinara 

darum bemüht war, sein Schreiben in ein prophetisches Licht zu rücken, ohne sich hierbei selbst 

also Prophet zu bezeichnen und damit angreifbar zu machen. Also berichtet er, dass er – natürlich 

erfolglos – nach dem Redner gesucht habe und nun nicht ganz sicher sei, ob es sich bei der Stimme 

um eine  göttliche  Eingebung  oder  aber  lediglich  um ein  Traumbild  handele.  Doch da  ja  auch 

gewöhnliche Traumbilder meist einen wahren Kern hätten, habe er sich dazu entschlossen, diesen 

Brief zu schreiben und Karl seine Überlegungen zum Gemeinwohl darzulegen:  Haec ratio, Rex  

Catholice, edicto causam praebuit contulitque investigandi occasionem“ also „Diese Überlegung,  

oh Katholischer König, bot den Grund für das Gutachten, gab den Anlass zur Untersuchung“230. 

Gattinara  distanziert  sich  also  erneut  von  dem  Vorwurf  der  Hofstreitigkeiten  und  rückt  seine 

Darlegungen in ein prophetisches Licht. Die folgende Argumentation ist gleichermaßen einfach wie 

üblich:  Da  alles  Übel  in  unklaren  Machtkompetenzen  begründet  ist,  lassen  sich  folglich  die 

Mißstände  nur  dadurch  abstellen,  dass  es  nur  einen  souveränen  Herrscher  gibt,  der  dann  für 

Gerechtigkeit  bürgt.  Diese  Argumentation  ist  ein  Kernstück  der  mittelalterlichen  Theorie  der 

Monarchia Universalis und wird hier von Gattinara nur insoweit abgewandelt, dass offen bleibt, auf 

welcher  Ebene  sich  diese  Alleinherrschaft  abzuspielen  habe.  Gattinara  vermeidet  hier  eine 

227 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 23a.
228 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 27b/ 28a.
229 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 28a.
230 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 28b.
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Beschränkung der Herrschaftsebene auf das Verhältnis zwischen Fürsten, wie es in der Diskussion 

um die Monarchia Universalis sonst meist der Fall ist. So bezieht er diese geläufige Argumentation 

unausgesprochen auf die Herrschaft des einzelnen Fürsten über sein Reich. Dieser müsse alleine 

herrschen, um Gerechtigkeit zu garantieren, was die Regierungsgewalt des Adels ausschließt und 

gleichzeitig die Position der Ministerialen festigt. Aus dieser einzelstaatlichen Perspektive heraus 

kommt Gattinara schließlich zu einem Fazit, dass Karl als den unumschränkten Herrscher in seinen 

Ländern auch zum unumschränkten Herrscher über alle anderen Fürsten prädestiniert: „Aus der 

Notwendigkeit dieser Einheit heraus ist die Vielfalt der Herrschaften gänzlich zu verabscheuen und  

man muss bekennen, dass durch natürliche Gegebenheit die Monarchie auf Erden notwendig ist. 

Um nun alle Dinge auf diesem irdischen Globus auf richtige Weise zu ordnen ist ein Monarch nötig,  

ein höchster Fürst, ein König der Könige, ein Herr der Herrschenden dessen Willen die übrigen  

gehorchen, willfährig sind und Folge leisten, den allein alle wie einen Monarchen verehren, achten,  

Gehorsam bezeugen und huldigen, ohne den weder wahre Gerechtigkeit noch vollständiger Friede  

auf dem gesamten Erdkreis gefunden werden könnte“231. Dieses Fazit untermauert Gattinara dann 

mit  Zitaten  der  Kirchenväter  und  großer  Philosophen,  zahlreichen  Beispielen  aus  antiker  und 

christlicher  Mythologie,  geläufigen  Prophetien  sowie  dem  Verweis  auf  den  Kommentar  zur 

Apokalypse des Johannes von Viterbo. Hieraus schließlich folgert Gattinara, dass Karl jener Kaiser 

der  Endzeit  sein  und  die  Türken  unterwerfen  werde,  sodass  durch  seine  Herrschaft  das 

Tausendjährige Reich, die Herrschaft Christi und die letzte Auferstehung anbrechen könnte. Diesem 

Teil,  der in vielerlei Hinsicht den gängigen Weltherrschaftsprophetien gleicht,  folgen detaillierte 

Anweisungen zu  einer  Justizreform,  die  den Herrscher  in  den  Mittelpunkt  der  Rechtsprechung 

stellen und das Kompetenzgerangel unter Adeligen und Ministerialen beenden solle. 

4.2.5 Die Bedeutung von Eigeninteressen für Gattinaras Staatstheoretie

Gattinara entwickelt in diesem Schreiben also nicht nur eine Weltherrschaftsideologie für Karl V., er 

arbeitet  auch  eine  weitreichende  Justizreform  aus.  Kern,  Grund   und  eigentliches  Ziel  dieser 

großangelegten  Überlegungen  ist  jedoch  der  Prozess  um  Chévigny.  Die  unklaren  Formen  der 

Rechtsprechung begünstigten die Korruption und die Hofintrigen des Adels, denen er meint zum 

Opfer  gefallen  zu  sein.  Nun  kann  er  nur  noch  auf  die  höchstinstanzliche  Entscheidung  des 

Monarchen hoffen, der sich gegen seine Höflinge wenden müsste.  Aus dieser Erfahrung heraus 

konzipierte Gattinara ein Rechtssystem sowie jenes Konzept der Monarchia Universalis Karls V., 

das das Bild dessen Herrschaftsidee bis heute prägt.  Dieses Schreiben aus dem Jahre 1517 ist also 

in erster Linie als eine Bittschrift zu betrachten (was ja schon im Titel erwähnt wird) und erst in 

zweiter Linie als politisches Traktat.  Inwieweit Gattinara tatsächlich von dem hierin entworfenen 

231 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 29b/30a.
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Programm überzeugt war, lässt sich nur schwer beziffern. Die Intention des Schreibens sowie die 

Tatsache, dass Gattinara, wie oben gezeigt, in der Italienfrage zuweilen deutlich von der eigenen 

Weltherrschaftsideologie abwich, weisen jedoch darauf hin, dass man bei seinen politischen wie 

staatstheoretischen Ausführungen stets auch auf sein Eigeninteresse achten sollte.

Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die Struktur der Bittschrift noch einmal vor 

Augen führt: Dem einleitenden Briefwechsel zwischen Gattinara und Marlianus (gut neun Seiten) 

folgen 31 Seiten, in denen die persönlichen Interessen geschildert werden. Es folgen etwa 26 Seiten, 

in denen Gattinara die eigene Bitte staatstheoretisch durch die Monarchia Universalis überbaut. Der 

im Titel erwähnte Traum selbst nimmt hierbei jedoch lediglich die zitierten acht Worte ein 232 und 

bildet  die  Legitimation  für  die  folgenden  Ausführungen  über  die  Monarchia  Universalis.  Die 

restlichen 105 Seiten befassen sich schließlich mit den Details einer Rechtsreform, die Gattinara zu 

seinem Recht bzw. zur Wiedererlangung Chévignys verhelfen würde. 

Auch in seiner Autobiographie wird diese Gewichtung deutlich: Für ihn stand auch 1530 

nach wie vor der Prozess im Vordergrund: „Mercurino ertrug diese Verluste und Vorwürfe geduldig  

und sagte wie Hiob 'der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen; so wie es Gott gefallen  

hat,  ist  es  geschehen',  und  er  wollte  nicht  deshalb  vor  Erfüllung  seines  oben  genannten  

umgewandelten Gelübdes das Kloster verlassen. Inzwischen verfaßte Mercurino jedoch zur Zeit der  

Heimsuchungen, um sich selbst ein wenig aufzurichten, eine Schrift an den göttlichen Karl, der  

damals [schon] der Katholische König war. Sie enthielt ein dringendes Bittgesuch wegen dieser  

Heimsuchungen, aber Mercurino fügte auch einen Traum über die künftige Weltherrschaft und den  

künftigen  Triumph der  Christen durch die  Person dieses  göttlichen Karl  ein:  Er  sagte  voraus,  

dieser werde aus verschiedenen Gründen Kaiser, der Mächtigste und Alleinherrscher über alle sein.  

Diese Schrift ließ er dem göttlichen Karl überreichen, bevor dieser aus den Niederlanden aufbrach  

und  mit  dem  Schiff  nach  Spanien  fuhr,  als  eine  offenkundige  Prophezeiung  seines  künftigen  

Aufstieges. Nach Erfüllung seines Gelübdes im Jahr 1517 trat Mercurino vor die oben genannte  

Margarete und beschwerte sich über die Geschehnisse, vorwiegend aber über seine Amtsenthebung  

als Vorsitzender bzw. Präsident von Burgund.“233 

Ob  es  dem  Tod  seines  größten  Widersachers  am  burgundischen  Hof,  Jean  Sauvage, 

kaiserlicher  Fürsprache  oder  dem  Willen  des  jungen  Karl  bzw.  der  Wirkung  jener  Bittschrift 

zuzurechnen ist,  dass Gattinara bald darauf wieder in alle Ämter eingesetzt und sogar zu Karls 

Großkanzler  ernannt  worden  ist,  lässt  sich  hier  nicht  abschließend  klären.  Es  ist  jedoch 

anzunehmen, dass eben jene Weltherrschaftsideologie in der Bittschrift von 1517 bei den Spitzen 

des  Hauses  Habsburg bleibenden Eindruck hinterließ.  Vermutlich war es  in  erster  Linie  Kaiser 
232 BL, MS, ADD 18008, SCH 95542, 28a. „Quam quaeris malorum causam, tibi principatuum pluralitas prebet.”
233 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.146.
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Maximilian  I.,  der  in  Gattinara  jenen  Mann  sah,  der  den  am  Kaisertum  bis  dahin  eher 

uninteressierten Karl eben hierfür motivieren sollte234. 

Es fällt auf, dass Gattinara durch diesen Prozess nicht nur seine Karriere, ja seine Existenz 

aufs Spiel setzte, sondern diesem Vorgang auch im Nachhinein allergrößte Bedeutung beimaß: Der 

Umfang  der  Schilderung  dieses  Prozesses  in  seiner  Autobiographie  beträgt  bis  zu  Gattinaras 

Wiedereinsetzung 16 Seiten. Für die gesamte Zeit, während der ein in Diensten Margarethes  und 

Kaiser Maximilians stand (1501-1518) und in denen er u.a. die Verhandlungen rund um die Liga 

von Cambrai geführt hatte, wendet Gattinara in seiner Autobiographie 36 Seiten auf. Die Tatsache, 

dass  er  16  davon  ausschließlich  diesem  Prozess  und  seinen  Folgen  widmet,  zeigt,  welchen 

Stellenwert  dieser  für  ihn  hatte.  In  diesem Zusammenhang  muss  auch  jene  Bittschrift  an  Karl 

gesehen werden, die er in seiner Autobiographie in wenigen Zeilen abhandelt und offen als solche 

benennt. Die hierin vorausgesagte Universalmonarchie Karls V. ist vor diesem Hintergrund und in 

diesem Fall wohl eher als schmeichelndes Beiwerk einer Bittschrift denn als ein aus Überzeugung 

geborenes politisches Programm zu sehen. 

Auch  an  anderen  Stellen  verstand  Gattinara  es,  die  eigenen  Interessen  in  das  von  ihm 

vertretene Programm der Monarchia Universalis einzuarbeiten. In einem Brief an Karl V. vom 12. 

Juli 1519 gratuliert Gattinara dem frisch gewählten römisch-deutschen König, breitet dabei die Idee 

der  kaiserlichen  Weltherrschaft  aus  und  erinnert  gleichzeitig  an  die  damit  verbundenen 

Herrscherpflichten. Unter diesen nehme die Rechtsprechung und Gesetzgebung eine herausragende 

Rolle ein, daher sei es ratsam, dass Karl „den Spuren des guten Kaisers Justinian folge und zu guter  

Zeit  die  größten  Rechtsgelehrten  auswähle,  die  man  finden  kann,  um  über  die  Reform  der  

erwähnten kaiserlichen Gesetze zu beraten [...]235“. Dass Gattinara sich mit dieser Forderung um 

genau diese Verantwortung – erfolgreich wie wir wissen - bewarb, liegt auf der Hand. Auch die 

dringende  Warnung  des  Großkanzlers,  den  1521  von  Franz  I.  angebotenen  Waffenstillstand 

auszuschlagen,  sollte  vor  dem Hintergrund gesehen werden,  dass  Karl  zwar einige  militärische 

Erfolge verbuchen konnte, Mailand aber – und damit ganz Oberitalien – noch nicht in kaiserlicher 

Hand war. Wollte Gattinara aber seine Heimat nicht nur in Frieden, sondern auch sicher in der Hand 

seines Herren sehen, musste der Krieg weiter geführt werden, bis dieses Ziel erreicht war. Gattinara 

nimmt in dem dritten von sieben Gründen für einen Waffenstillstand – die er später als die sieben 

Todsünden  entlarvt  –  dann  auch  direkten  Bezug  auf  Norditalien:  „Als  dritten,  daß  die  

Unternehmungen gegen Mailand und Genua nicht das Ergebnis erbrachten, das man plante, und  

das  bei  der  gewaltigen  Belastung  und  der  großen  Gefahr,  die  mit  deren  Aufrechterhaltung  

234 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.109ff.
235 Gattinara an Karl V. vom 12.07.1519. In: Alfred Kohler (Hg) – Quellen zur Geschichte Karls V. Darmstadt 1990.  

S.60.
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verbunden  waren.“236.  Später  dreht  Gattinara  dann  dieses  Todsünden-Argument  um und fordert 

gerade den umso energischeren Kampf um Oberitalien.

Es zeigt  sich  also,  dass  Gattinara  es  blendend verstand,  die  eigenen Interessen in  seine 

Weltherrschaftsrhetorik einzuflechten und dabei keineswegs immer nur das Staatsinteresse im Sinn 

hatte. Es muss daher untersucht werden, wie groß der Einfluss des Großkanzlers tatsächlich war und 

welche Positionen andere Weltreichstheoretiker in Karls  Imperium einnahmen. So kann man zu 

einem Bild kommen, das – wenngleich immer noch gefärbt von Propaganda und Eigennutz der 

handelnden Personen – die politischen Leitlinien des Kaisers doch besser erhellen kann.

5. Weitere Berater Kaiser Karls V.
Die Darstellung der Kaiseridee Karls V. in der zeitgenössischen Publizistik war bis zum Jahr 1530 

tatsächlich maßgeblich von Mercurino Gattinara bestimmt. Diese Propaganda nahm nach dem Tod 

des Großkanzlers sowohl in ihrer Intensität wie auch in ihrer Form deutlich ab und flammte nur in 

dem Bemühen, Karls Sohn Philipp II.  doch anstelle Ferdinands I.  als Nachfolger im Kaisertum 

durchzusetzen,  1549/50  kurz  wieder  auf.  Dies  zeigt  deutlich,  dass  die  publizistische  Tätigkeit 

Mercurino Gattinaras keineswegs mit der Kaiseridee Karls V. gleichzusetzen ist. Gerade vor diesem 

Hintergrund ist es also ratsam, sich auch mit weiteren engen Beratern des Kaisers zu befassen, will  

man  sich  dessen  Idee  von  Herrschaft  und  Kaisertum nähern.  Ihre  Rolle  ist  in  der  bisherigen 

Forschung weitgehend vernachlässigt worden. Außer bei Karl Brandi lässt sich hierzu wenig finden; 

Alfred  Kohler  deutet  dieses  Desiderat  in  seiner  Karl-Biographie  an  und  nennt  die  wichtigsten 

Personen.  Im  Folgenden  sollen  diese  kurz  vorgestellt  und  nach  ihrem  Staats-  und 

Herrschaftsverständnis  befragt  werden.  Eine  umfassende  Untersuchung  dieses  Personenkreises 

kann hier allerdings nicht geleistet werden. Sie stellt ein dringendes Desiderat in der Forschung zu 

Karl V. und der frühneuzeitlichen Staatsidee dar.

Die  Verwaltung  der  Reiche  Karls  V.  war  zweigeteilt.  Auf  der  einen  Seite  standen  die 

spanischen Behörden mit Zuständigkeit für die spanischen Königreiche, Neapel/ Sizilien und die 

Neue Welt. Auf der anderen Seite die burgundische Administration, die für alle nicht-spanischen 

Angelegenheiten verantwortlich zeichnete. Ihr war auch die Reichskanzlei untergeordnet237. Hieraus 

erklärt sich auch, dass sich unter den engen Beratern Karls V. kaum Personen aus den Kerngebieten 

des Reiches finden, sondern hauptsächlich Spanier und Burgunder die Regierungsgeschäfte führten. 

Der Großkanzler stand als Bindeglied über beiden Verwaltungsebenen und sollte die Politik Karls V. 

einheitlich koordinieren. Allerdings existierte dieses Amt nur von 1515 bis 1530; bis 1518 hatte es 

236 Gattinara an Karl V. vom 30. Juli 1521. In: Alfred Kohler (Hg) – Quellen zur Geschichte Karls V. S.82.
237 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.121.
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der bereits als ärgster Widersacher Gattinaras erwähnte Jean le Sauvage inne, nach Gattinaras Tod 

1530 wurde es nicht wieder besetzt.

Am burgundischen Hof sind drei Ämter hervorzuheben, deren Inhaber einen besonderen 

Einfluss auf Politik und Person des Herrschers ausüben konnten. Sie bildeten den engsten Kreis des 

„conseil privé“, der aufgrund seiner Größe – weite Teile des burgundischen Hochadels waren hier 

vertreten - nur selten geschlossen zusammentraf und daher durch seine drei Häupter repräsentiert 

wurde. Neben dem „Audiencier“, dem ersten Sekretär der Kanzlei sowie dem Kanzler, dem „Chef“ 

derselben,  nahm  vor  allen  Dingen  der  Großkämmerer  eine  herausgehobene  Rolle  ein.  Er 

koordinierte die strategische Außenpolitik, während dem Kanzler lediglich die Aufgabe zukam, in 

Denkschriften und Instruktionen auf die Tagespolitik zu reagieren238. 

Nachdem Karl die spanischen Königreiche in Besitz genommen hatte, wurden hier unter 

Mercurino Gattinara zwei Behörden gegründet; das Staatssekretariat für die spanische Politik sowie 

die  „camara“,  das  Kabinett  für  die  kastilischen  Angelegenheiten.  Schließlich  wurde  mit  dem 

„Consejo de Estado“, der dem „Consejo Real de Castilla“ sowie dem „Consejo Real de Aragon“ 

übergeordnet war, auch in Spanien eine zentrale Regierung geschaffen239.

Neben diesen politischen Amtsträgern,  die offiziell  als Berater fungierten,  gab es jedoch 

auch Personen, die eher indirekt Einfluss auf Herrschaftsidee und Politik  Karls V. nahmen. Zu 

nennen sind hier vor allen Dingen Wilhelm von Croy, Herr von Chièvres, sowie Adrian von Utrecht. 

Chièvres versah schon vor Karls Regierungsantritt das Amt des burgundischen Großkämmerers und 

wirkte  darüber  hinaus  als  Erzieher  des  Prinzen  in  besonderem  Maße  auf  dessen  persönliche 

Entwicklung. Adrian von Utrecht, der spätere Papst Hadrian VI., war als Beichtvater und Erzieher 

in religiösen Fragen Karl ebenfalls seit seiner Kindheit ein enger Vertrauter.

5.1 Die Burgundische Partei

5.1.1 Wilhelm von Croy, Herr von Chièvres

Wilhelm I. von Croy, Herr von Chièvres gehörte dem burgundischen Hochadel an und vertrat stets 

eine explizit burgundische und pro-französische Politik. Seine Familie stammte ursprünglich aus 

der Grafschaft Ponthieu in der Picardie. An erster Stelle stand für ihn dementsprechend stets die 

Sicherung der burgundischen Niederlande durch eine Verständigung mit Frankreich und England. 

Wilhelm I. von Croy, geboren 1458 in Chièvres im Hennegau, war der zweite Sohn Philipps 

I.  von  Croy,  der  bereits  unter  Herzog  Philipp  dem  Guten  von  Burgund  wichtige  Staatsämter 

238 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.118ff.
239 Hierzu: Fritz Walser/ Rainer Wohlfeil – Die spanischen Zentralbehörden und der Staatsrat Karls V. Grundlagen und 

Aufbau bis zum Tode Gattinaras. (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, philosophisch-
historische Klasse, 3. Folge Nr. 43.) Göttingen 1953.
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bekleidete und schließlich von Maria von Burgund zum Erzieher Philipps des Schönen ernannt 

wurde. In dieser Zeit freundete sich Wilhelm mit dem jungen Herzog an, was seine Karriere am 

burgundischen Hof beschleunigte. Wie sein Vater war auch Chièvres ein wichtiger Exponent der 

pro-französischen Partei  am burgundischen Hof und Parteigänger des Statthalters von Flandern, 

Philipp von Kleve-Ravenstein. Dies brachte ihn in Konflikt mit Kaiser Maximilian, der ab 1486 

vermehrt versuchte, Einfluss auf die burgundische Politik zu nehmen. In dem hierauf folgenden 

Aufstand  des  burgundischen  Adels,  der  von  1486-89  andauerte  und  in  dessen  Verlauf  Kaiser 

Maximilian 1488 sogar in Brüssel belagert wurde, etablierte sich Chièvres als einer der Wortführer, 

versöhnte sich jedoch 1489 offiziell mit dem Kaiser. 

1491 wurde er in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen und avancierte 1494 zum 

offiziellen  Ratgeber  Philipps  des  Schönen.  1497  bis  1503  fungierte  er  als  Grand-Bailli  des 

Hennegau und seit 1503 als Statthalter von Namur. Während Philipps Aufenthalt in Kastilien 1501 

bis 1503 war Chièvres Mitglied des Regentschaftsrates von Burgund. 

Ab 1506 war er Hauslehrer und Gouverneur von Karl und dessen Schwester Eleonore und 

übernahm ab 1509 auch offiziell die Erziehung des Prinzen, der ihn unmittelbar nach Erlangung der 

Mündigkeit am 05. Januar 1515 zum leitenden Minister ernannte. Auch in der Folgezeit sparte Karl 

V. nicht mit Gunstbezeugungen gegenüber seinem väterlichen Freund: 1516 ernannte er ihn zum 

Admiral des Königreichs Neapel, 1518 zum Herzog von Soria und Archi sowie zum Baron von 

Roccaguglielma. Im Jahr darauf wurde Chièvres 1. Graf von Beaumont, 1. Marquis von Aarshot 

und Herr von Temse. 

Chièvres achtete die Belehnung des Herzogs von Burgund mit Gebieten wie dem Artois, 

Flandern  sowie  dem  Hennegau  durch  den  französischen  König,  und  versuchte  stets  die 

herausgehobene Stellung des burgundischen Adels zu bewahren. Am burgundischen Hof war er der 

wichtigste Exponent der Adelspartei und damit ein wichtiger Gegenspieler Margaretes. In Spanien, 

wohin er Karl V. begleitete, wurde er zum Exponent der burgundischen Höflinge Karls, denen man 

vorwarf,  dem einheimischen Adel die spanischen Pfründe wegzunehmen. Die Ernennung seines 

gerade 19-jährigen Neffen Wilhelm III. von Croy – seit 1516 bereits Bischof von Cambrai – zum 

Administrator des Erzbistums Toledo im Jahre 1517 sorgte für einen Sturm der Empörung beim 

spanischen Adel und gilt als einer der Auslöser für den Aufstand der Comuneros.

Die Protektion Mercurino Gattinaras durch Kaiser Maximilian I. und Erzherzogin Margarete 

darf durchaus als Reaktion auf den starken Einfluss Chièvres auf den jungen Karl V. betrachtet 

werden.  Bis  zu  Chièvres  Tod  1521  lieferten  sich  beide  einen  heftigen  Machtkampf.  In  seiner 

Autobiographie lässt Gattinara keine Möglichkeit ungenutzt, seinen Gegenspieler Chièvres  - und 

damit die burgundische Partei – als inkompetent darzustellen. Die Unterstellung, Chièvres stelle die 
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eigenen Interessen vor die des Kaisers, findet sich bei Gattinara immer wieder240 und war wohl 

hauptsächlich  an  die  spanische  Opposition  adressiert:  „Es  war  Chièvres  ein  Anliegen,  ein  

neuerliches  Treffen  mit  der  Mutter  des  Franzosenkönigs  abzuhalten  […]  Daher  trachtete  er  

danach, den Abschluß der Cortes von Barcelona hinauszuschieben, wobei auch die Bedachtnahme  

auf  persönliche Interessen,  die  er mit  dem Franzosen zu regeln hatte,  den Ausschlag zu geben  

schien. Mercurino aber hatte nur den Dienst für den Kaiser vor Augen [...]“241 oder „Danach solle  

er (Karl) versuchen, sich möglichst bald in Aachen nach dem Brauch krönen zu lassen und einen  

Reichstag  einzuberufen,  bevor  die  französischen  Parteigänger  ihr  Gift  verspritzen  könnten“242 

sowie „Daher suchte Mercurino nach dem Tode Chièvres – zu seinen Lebzeiten war dies unmöglich  

–  einen  Vertragsabschluß  des  Kaisers  mit  Papst  Leo  zu  erreichen,  damit  durch  gemeinsame  

Besatzung die Franzosen aus Italien verjagt würden […].“243.

Besonders in Karls Kindheit wird Chièvres eine herausragende Rolle für die Entwicklung 

des  Prinzen  bescheinigt.  Noch  1525  wurde  seinem  Einfluss  Karls  Eifer  und  Sorgfalt  in  der 

Beschäftigung mit Verwaltung und politischen Angelegenheiten zu geschrieben244. Andreas Walther 

umschreibt die Beziehung Karls  zu Chièvres als  eine „vertrauende Hingabe an eine überlegene 

Persönlichkeit“245. Bis zu seinem Tod 1521 war Chièvres der wichtigste Berater des Kaisers. Ihm 

brachte Karl,  wie der  venezianische Gesandte Corner  1521 berichtet,  bis  zu dessen Tod größte 

Verehrung, ja sogar „reverentia“ (Ehrfurcht) entgegen. 

Wilhelm  von  Croy,  Herr  von  Chièvres,  entstammte  dem  burgundischen  Hochadel,  der 

traditionell  viel  Macht  sowie  großen  Einfluss  auf  die  burgundische  Politik  besaß  und  enge 

Beziehungen  zu  Frankreich  unterhielt246.  Entsprechend  seiner  Herkunft  war  Chièvres  also  ein 

entschiedener  Gegner  zentralistischer  Staatsführung und lehnte  den universellen  Machtanspruch 

eines Herrschers prinzipiell  ab.  Den friedlichen Ausgleich mit Frankreich suchend trat  Chièvres 

immer  wieder  dafür  ein,  friedliche  Lösungen  in  dem Konflikt  mit  Frankreich  zu  finden.  Dem 

Vorrang des Großkämmerers vor dem Kanzler in außenpolitischen Angelegenheiten gemäß, führte 

er die Verhandlungen mit Frankreich oft persönlich oder gemeinsam mit Gattinara, und auch bei 

Unterredungen Gattinaras mit Gesandten war Chièvres meist anwesend247. Noch knapp zehn Jahre 

nach Chièvres Tod schildert Gattinara diesen Konflikt in seiner Autobiographie äußerst emotional 

und unterstreicht dadurch den herausragenden Einfluss Chièvres auf den jungen Karl248. Gerade die 
240 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.89.
241 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.159.
242 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.160.
243 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.164.
244 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.52f.
245 Andreas Walther – Die Anfänge Karls V. Leipzig 1911. S.208.
246 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.117 ff.
247 Ursula Czernin – Gattinara und die Italienpolitik Karls V. S.144.
248 z.B. Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.159.
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herausgehobene Stellung des Großkämmerers lässt Zweifel daran aufkommen, dass der junge Karl 

die auf eine Universalmonarchie zielende Propaganda seines Großkanzlers tatsächlich unkritisch als 

eigenen Herrschaftsanspruch übernommen haben könnte.

5.1.2 Adrian von Utrecht

Ein weiterer wichtiger Berater Kaiser Karls V. war Adrian von Utrecht, der spätere Papst Hadrian 

VI. Adryan Florensz (d.i. Florenssohn) wurde im Jahr 1459 in Utrecht als Sohn eines Schiffbauers 

geboren und trat nach dem frühen Tod des Vaters in den Orden der ‚Brüder vom gemeinsamen 

Leben’ in  Zwolle  ein.  Von  1476  bis  1478  studierte  er  an  der  Universität  Löwen  Philosophie, 

wechselte jedoch nach zwei Jahren das Fach und studierte anschließend zehn Jahre lang Theologie. 

Nach seiner Priesterweihe 1490 und Promotion 1491 stieg er 1493 zum Professor für Theologie an 

der Universität Löwen auf, die er auch als Rektor leitete, und erlangte großes Ansehen. Von 1507 

bis 1515 war er der wohl wichtigste Erzieher des Prinzen Karl, unterrichtete diesen vor allem in den 

alten Sprachen, Philosophie, Theologie und praktischer Religionsausübung und blieb bis zu seinem 

Tode 1523 Beichtvater des Kaisers249. Adrian von Utrecht stand bei den habsburgischen Herrschern 

in hoher Gunst und vertrat ab 1516 in Spanien die burgundischen Interessen: Er wurde zum Bischof 

von Tortosa sowie zum Generalinquisitor für Aragon und Navarra ernannt und übte gemeinsam mit 

Kardinal  Gonzales  Jimmenez  de  Cisneros  die  Regentschaft  über  Spanien  aus.  Nach  dem Tod 

Cisneros 1517 stieg er zum Kardinal und alleinigem Regenten auf. Im Jahr darauf wurde er auch 

zum Generalinquisitor für Kastilien und León berufen.  1522 folgte er durch massive Protektion 

Karls V. als Papst auf Leo X. Gemäß seiner Überzeugungen versuchte er, den Klerus zu reformieren 

und  reduzierte  den  Prunk  am  päpstlichen  Hof.  Dies  verschlechterte  sein  durch  seine  nicht-

italienische Herkunft ohnehin nicht großes Ansehen in Rom weiter. Er starb am 14. September 1523 

in Rom.

Die Religiosität, die Adrian dem jungen Prinzen vermittelte, wird stark geprägt gewesen sein 

von der in den Niederlanden am Beginn des 16. Jahrhunderts weit verbreiteten Idee der „devotio 

moderna“, deren Kern die Abkehr von der spätscholastischen Spekulation war250,. An ihre Stelle 

sollte der Versuch treten, durch ein tugendhaftes alltägliches Leben den Weg zu Gott zu finden. 

Nicht die mystische Vereinigung mit Christus war das Ziel dieser Bewegung, sondern die Nähe zu 

diesem durch  Nachahmung  dessen  Lebenswandels.  Die  „devotio  moderna“  brachte  zwar  keine 

großen Theologen hervor, jedoch nimmt der Orden der „Brüder und Schwestern vom gemeinsamen 

Leben“,  dem sowohl  Adrian  von Utrecht,  als  auch Erasmus von Rotterdam angehörten,  seinen 

Ursprung  in  ihren  Ideen251.  Adrian  vermittelte  dem  jungen  Prinzen  also  durchaus  die 

249 Johann Posner – Der deutsche Papst Hadrian VI. Recklinghausen 1962. S.21f.
250 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.49.
251 Erwin Iserloh – Devotio Moderna. In: LMA, Bd. III, 928-930.
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Reformbedürftigkeit der katholischen Kirche und die Notwendigkeit einer stärkeren Bezugnahme 

auf Jesus Christus, vertrat  aber gleichermaßen die Rechtmäßigkeit  der päpstlichen Herrschaft252. 

Sowohl später als Papst, als auch schon in seiner Zeit als Erzieher des Prinzen und dessen Regent in 

den spanischen Königreichen erwarb sich Adrian von Utrecht den Ruf als besonders frommer und 

tugendhafter  Geistlicher.  Seine  tiefe  Religiosität  im  Verbund  mit  der  Überzeugung,  für  eine 

Kirchenreform  eintreten  zu  müssen,  um  die  Geistlichkeit  wieder  auf  den  Pfad  der  Tugend 

zurückzuführen, soll den jungen Karl tief geprägt haben253. Adrian von Utrecht ließ – trotz aller 

Werbung für eine Reform der Kirche bzw. des Klerus – nie einen Zweifel  an seiner Papsttreue 

aufkommen.  Auch  war  er,  ähnlich  wie  Chièvres,  Frankreich  gegenüber  tendenziell  positiv 

eingestellt254. Seine Christusfrömmigkeit, die er auch von Karl V. erwartete, ließ sich nicht vereinen 

mit der Idee einer - im Zweifelsfall nur durch Gewalt zu erringenden – Hegemonie über Europas 

Fürsten oder gar einer tatsächlichen Herrschaft über die ganze Welt. Gleichwohl war Adrian von 

Utrecht Karl V. gegenüber immer loyal und auch als Papst bereit, das Haus Habsburg politisch zu 

unterstützen. Allerdings bot die Kürze seines Pontifikats kaum die Möglichkeit dazu, weshalb sich 

keine  belastbaren  Rückschlüsse  auf  seine  realpolitische  Einstellung  zur  Monarchia  Universalis 

ziehen lassen.

5.1.3 Jean le Sauvage

Mit  Jean  le  Sauvage  findet  sich  auch  der  erbittertste  Gegner  Mercurino  Gattinaras  unter  den 

Erziehern  des  Prinzen.  Sauvage  wurde  1455  in  Brügge  geboren  und  entstammt  einer 

Beamtenfamilie  aus  Flandern.  Somit  war  er  am burgundischen  Hof  jener  Partei  von  Beamten 

zuzuordnen, die sich gegen den großen Einfluss des Adels zur Wehr setzte, was ihn in heftigen 

Konflikt mit Chièvres brachte255. Er war der erste leitende Jurist, der nicht aus der Franche-Comté 

stammte, bekleidete von 1497 an das Präsidentenamt des provinzialen flandrischen Gerichtshofes, 

war ab 1508 Präsident des „Conseil  privé“,  zusätzlich stand er ab 1509 auch dem „Conseil  de 

Brabant“ vor und war von 1515 bis zu seinem Tod 1518 der erste Großkanzler. Über seine Haltung 

zur Idee der Universalmonarchie ist schon deshalb nichts bekannt, weil erst Mercurino Gattinara 

diese  1518  auf  die  politische  Tagesordnung  setzte.  Dennoch  wird  er  zumindest  indirekt  zur 

Entwicklung  der  Herrschaftsidee  des  jungen  Karl  beigetragen  haben,  indem  er  den  Kontakt 

zwischen seinem Freund Erasmus von Rotterdam und dem Prinzen herstellte.  

252 Heinz Schilling – Veni,  Vidi,  Deus vixit.  Karl  V. zwischen Religionskrieg und Religionsfrieden.  In:  Archiv für  
Reformationsgeschichte 89/1989. S.155.

253 Peter  Berglar  –  Die  kirchliche  und  politische  Bedeutung  des  Pontifikats  Hadrians  VI.  In:  Archiv  für 
Reformationsgeschichte 54/1972. S.101ff.

254 Johann Posner – Der deutsche Papst Hadrian VI. S.41ff.
255 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.123f.
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5.1.4 Erasmus von Rotterdam

Als enger Freund von Gattinaras Vorgänger Le Sauvage war Erasmus während Karls Jugendzeit in 

Burgund  als  Rat  an  der  Erziehung  des  jungen  Prinzen  beteiligt,  dem er  1517  den  berühmten 

Fürstenspiegel  „Institutio  principis  Christiani“  widmete.  Doch  nicht  nur  mit  le  Sauvage  war 

Erasmus befreundet, auch mit Mercurino Gattinara und Alfonso de Valdes verband er eine rege 

Korrespondenz.  So  ablehnend  Erasmus  also  der  gerade  von  Gattinara  so  leidenschaftlich 

vertretenen  Idee  der  Monarchia  Universalis  gegenüber  stand,  reizte  ihn  offensichtlich  der 

intellektuelle Austausch mit ihren Befürwortern. 1502 trat Erasmus sogar als Co-Autor des Traktats 

„De praecellentia potestatis imperatoriae“ von Jacob Antoniszoon, dem Generalvikar des Bistum 

Cambrai  auf.  Hierin  bekräftigt  Antoniszoon  im  Auftrag  Maximilians  I.  den  kaiserlichen 

Vormachtsanspruch gegenüber königlich-französischer Propaganda256. Wenngleich Erasmus hierzu 

nur  zwei  Gedichte  und einen  begleitenden  Brief  an  den Autor  beisteuerte,  zeigt  es  doch,  dass 

Erasmus  sich  keineswegs  scheute,  enge  Verbindungen  mit  seinen  ideologischen  Gegnern  zu 

pflegen.

Dennoch  bekämpfte  Erasmus  deren  Ideologie  geradezu  verbissen.  Der  genannte 

Fürstenspiegel, der hier zunächst besprochen werden soll, ist nur ein kleiner Teil seiner Schriften, in 

denen er sich vehement gegen monarchische Allmacht ausspricht257. Den Fürstenspiegel „Institutio  

Principis Christiani“ - die Erziehung des christlichen Fürsten – veröffentlichte Erasmus 1517 und 

widmete  ihn  ausdrücklich  den  Prinzen  Karl  und  Ferdinand.  Gegliedert  ist  das  Werk  in  elf 

unterschiedlich  lange  Kapitel:  Geburt  und  Erziehung,  Abwehr  der  Schmeichler,  Aufgaben  in 

Friedenszeiten, Steuern und Abgaben, die Wohntätigkeit des Fürsten, Schaffung und Verbesserung 

von Gesetzen, Behörden und Ämter, Bündnisse, Heiratspolitik, Aufgaben des Herrschers im Frieden 

sowie als letztes Kapitel die Last des Krieges. 

Durch  alle  Kapitel  zieht  sich  die  Wiederholung  der  Grundprinzipien  in  verschiedenen 

Beispielen, ein beliebtes didaktisches Mittel unter Humanisten. Daher bedarf es hier auch keiner 

ausführlichen  Analyse  der  einzelnen  Kapitel,  sondern  lediglich  einer  Übersicht  über  die 

Kernaussagen:  Immer  wieder  warnt  Erasmus  vor  dem  schmalen  Grat,  welcher  den  gerechten 

Herrscher  vom  Tyrannen  trenne.  Der  Herrscher  müsse  sich  mehr  als  alle  anderen  um  ein 

tugendhaftes  Leben  bemühen,  da  durch  seine  Fehler  alle  seine  Untertanen  in  Mitleidenschaft 

gezogen würden. Vor allen Dingen vor Eitelkeit und Müßiggang müsse sich der gerechte Herrscher 

vorsehen. Wichtigstes Kriterium eines gerechten Herrschers ist jedoch die Friedfertigkeit. Notfalls 

256 Franz Bosbach – Die Propaganda Karls V. in der Kritik des Erasmus.  In: Res publica Litterarum. Studies in the 
classical Tradition. 11/1988. S.34f.

257 Zitiert wird im folgenden aus: Werner Welzig (Hg) - Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften. Ausgabe in 
acht Bänden lateinisch und deutsch. Darmstadt 1968.
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müsse der gerechte Fürst bereit sein, seinen Besitz, seine Herrschaft oder gar sein Leben zu opfern, 

um  seinem  Volk  das  Unglück  des  Krieges  zu  ersparen.  Dementsprechend  sei  derjenige  der 

schlimmste aller Tyrannen, der versuche, mit Gewalt seine Herrschaft zu erweitern.

Über  diese  Grundlinien  hinaus  finden  sich  jedoch  in  dem  Fürstenspiegel  auch  einige 

interessante Details, die direkt auf Karl als Hauptadressaten abzielen. So spricht Erasmus davon, 

dass  der  Herrscher  um  so  mehr  an  seiner  Tugendhaftigkeit  arbeiten  müsse,  wenn  er  für  die 

Herrschaft über den ganzen Erdkreis – imo qui orbi instituitor - bestimmt sei258. Hieraus jedoch zu 

schließen, Erasmus habe Karls Anspruch auf Weltherrschaft zumindest theoretisch anerkannt, wäre 

völlig verfehlt. Vielmehr zeigt es, dass es sich bei der Rede über Weltherrschaft im 16. Jahrhundert 

oft lediglich um leere Phrasen gehandelt hat.

Interessant ist ebenfalls die immer wieder kehrende Warnung vor Schmeichlern. Diese seien 

besonders dann zu fürchten und zu verachten, wenn sie sich dem Fürsten zu nähern versuchten, 

indem  sie  ihm  durch  Prophetien  ein  langes  Leben  oder  große  Triumphe  vorhersagten259.  Den 

berühmt  gewordenen und bereits  besprochenen Brief  mit  dem Traum von Karls  Weltherrschaft 

verfasste Gattinara zwar erst ein Jahr nach Erscheinen des Fürstenspiegels. Die explizite Warnung 

aber vor genau diesen Schmeicheleien verdeutlicht, dass Gattinara mit seinem Brief keineswegs 

literarisches Neuland betrat, sondern sich wohl in eine lange Reihe von Bittstellern einreihen lässt.

Dass der Fürstenspiegel des Erasmus von Karl und Ferdinand keineswegs durchweg befolgt 

wurde, liegt auf der Hand. Entsprechend sparte Erasmus auch nicht mit Kritik, gerade an Karl V. 

und seinen vielen Kriegen. Nach der Schlacht von Pavia und der Gefangennahme Franz' I. spottete 

Erasmus in seinen „Colloquia familiaria“ über Karls  „nova monarchia“.  Derart  beißende Kritik 

konnte  die  kaiserliche  Seite  natürlich  nicht  auf  sich  sitzen  lassen,  und  so  veröffentlichte  der 

spanische Franziskaner Carvajal 1528 in seiner „Apologia“ auch schwere Vorwürfe gegen Erasmus. 

Dieser habe den Kaiser beleidigt und verleumdet sowie durch Anstiftung den weiteren Krieg samt 

dem  Sacco  die  Roma  zu  verantworten.  Anschließend  rechtfertigt  Carvajal  die  Monarchia 

Universalis anhand altbekannter Muster. Schon Aristoteles habe die Monarchie als beste Staatsform 

beschrieben, auch Jesus Christus habe den kaiserlichen Herrschaftsanspruch mit seinem Wort 'gebt 

dem Kaiser, was des Kaisers ist' bestätigt, darüber hinaus führte Carvajal einen Leitspruch Karls V. 

an „quod sol est in coelis, hoc caesar est in terris“, wonach der Kaiser vergleichbar sei mit der 

Sonne am Himmel260. Hierauf sah sich Erasmus genötigt, sich gegenüber seinem Freund Alfonso de 

Valdes,  der  ihm  die  „Apologia“  1529  geschickt  hatte,  zu  rechtfertigen  und  gleichzeitig  die 

258 Werner  Welzig  (Hg)  -  Erasmus  von  Rotterdam.  Bd.  5.  Institutio  Principis  Christiani.  S.116  (Latein)  /  117 
(Übersetzung).

259 Werner Welzig (Hg) - Erasmus von Rotterdam. Bd. 5. Institutio Principis Christiani. S.233.
260 Franz Bosbach – Die Propaganda Karls V. in der Kritik des Erasmus.  In: Res Publica Littearum. Studies in the 

classical Tradition. 11/1988. S.29f.
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Argumentation  Carvajals  zu  widerlegen261:  Nicht  der  Kaiser  werde  gemeinhin  mit  der  Sonne 

verglichen,  sondern  der  Papst.  In  diesem  Bilde  werde  der  Kaiser  mit  dem  Mond  verglichen. 

Aristoteles habe zwar die Monarchie als beste Staatsform anerkannt, doch habe er sich in seinen 

Ausführungen stets  auf Einzelstaaten bezogen und nicht auf die Weltherrschaft  eines einzelnen. 

Darüber hinaus habe er stets den wichtigen Vorbehalt gemacht, dass die Monarchie nur dann die 

beste Staatsform sei, wenn sie vom besten und weisesten ausgefüllt werde. Auch der Verweis auf 

die Worte Jesu tauge nicht zur Bekräftigung eines kaiserlichen Anspruches. Jesus habe lediglich auf 

die  Rechtmäßigkeit  von Steuern  durch  den  jeweiligen  Herrscher  des  Territoriums hingewiesen. 

Dieser war nur zufällig der römische Kaiser und hätte genauso gut auch der Herzog von Savoyen 

sein können. Ersamus bedient sich also der selben Argumente und der selben Autoritäten wie seine 

Gegner und kommt nur dadurch zu einem anderen Ergebnis,  dass er die verwendeten Zitate in 

ihrem  Zusammenhang  belässt.  Hierin  sieht  Franz  Bosbach  die  Überlegenheit  des  Humanisten 

gegenüber seinen nach mittelalterlichem Muster argumentierenden Gegnern262.

Durch Freundschaft war Erasmus auch Mercurino Gattinara verbunden, dem vehementesten 

Verfechter der kaiserlichen Weltherrschaftsideologie. Dieser politische Gegensatz hielt jedoch beide 

nicht  davon  ab,  einander  großes  Vertrauen  zu  schenken.  So  bot  Erasmus  dem  kaiserlichen 

Großkanzler 1526 mehrfach seine Dienste an und erbat gleichzeitig dessen Beistand gegen seine 

Widersacher  in  Löwen263.  Umgekehrt  erwies  Gattinara  Erasmus,  wie  schon  gezeigt,  größtes 

Vertrauen, als er ihm im Jahr darauf das Manuskript von Dantes Monarchia übersandte und deren 

Publikation dessen Entscheidung überließ. Doch Erasmus publizierte das Manuskript nicht. Die von 

Karl Brandi vertretene Auffassung, die 'Editio Princeps' Dantes Monarchia aus dem Jahr 1559 gehe 

auf Erasmus zurück, hat sich als falsch erwiesen264. Auch scheint es durchaus wahrscheinlich, dass 

Erasmus  den  Brief  samt  Manuskript  durchaus  empfangen  und  sich  gegen  die  Publikation 

entschieden hat265. Über die Gründe hierfür lässt sich nur spekulieren. Der Eindruck des Sacco di 

Roma mag hier ebenso eine Rolle gespielt haben wie der Unwille bei Erasmus, sich derart gegen 

seine politischen Ideen für die Sache des Kaisers benutzen zu lassen. 

Der Gedanke eines Friedens, der sich über Königreiche, die Kirche und die Gesellschaft 

261 Percy Stafford Allen (Hg.) - Erasmus Desiderius Roterodamus. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Bd.8. 
Oxford 1934. Nr.2126 vom 21.03.1529. S.89-96.

262 Franz Bosbach – Die Propaganda Karls V. in der Kritik des Erasmus.  In: Res Publica Litterarum. Studies in the 
classical Tradition. 11/1988. S.31.

263 Percy Stafford Allen (Hg) - Erasmus Desiderius Roterodamus. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Bd.6. Nr.  
1700 vom 29. 04. 1526.  S. 327 und Bd. 6 Nr. 1747 vom 03.09.1526. S.406-410.

264 Karl  Brandi – Dantes Monarchia und die Italienpolitik Mercurino Gattinaras.  In:  DDJ 24/1942. S.19. Dagegen 
Andreas  Burckhardt  –  Johannes  Basilius  Herold.  Kaiser  und  Reich  im  protestantischen  Schrifttum des  Basler 
Buchdrucks um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Basel/ Stuttgart 1996. S.198.

265 Francis Cheneval – Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559. Metamorphosen 
eines philosophischen Werks. (= Humanistische Bibliothek. Texte und Abhandlungen. Reihe I. Abhandlungen. Band 
47). München 1997. S.358.
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erstrecken sollte, ist eines der Leitmotive des Erasmus von Rotterdam. Weder Papst noch Kaiser 

seien in der Lage, diesen Frieden im Orbis Christianus zu gewährleisten, vielmehr müsse die res 

publica christiana, repräsentiert von unparteiischen, vermittelnden Fürsten und Geistlichen, diese 

Aufgabe gemeinsam lösen. Eine universale Herrscherrolle stehe keinem Menschen zu, nur Christus 

könne das Amt des ‚einen Hirten’ der Welt ausüben266. Erasmus genoss auch schon zu Lebzeiten 

große Aufmerksamkeit und hatte, wie sich nicht zuletzt an der Korrespondenz mit Gattinara und 

Valdes zeigt, hervorragende Beziehungen gerade zum Hofe Karls V. Die von ihm geprägte Sicht auf 

die  Monarchie  und die  Aufgaben eines  Herrschers  waren  Karl  V.  wie  seinen Hofbeamten also 

ebenso bekannt, wie die Ideen der Monarchia Universalis. Die Tatsache, dass sich dennoch keiner 

der europäischen Herrscher an die Leitlinien des Erasmus zu halten pflegte, zeigt, dass zwischen 

theoretischer  Reflexion  und  tatsächlicher  Politik  (auch)  in  der  Frühen  Neuzeit  eine  erhebliche 

Lücke klaffte.

5.1.5 Nicolas Perrenot de Granvelle

Ebenfalls zur burgundischen Partei im Beraterstab Karls V. ist Nicolas Perrenot, Herr von Granvelle 

zu  rechnen267.  Geboren  1484  in  Ornans  in  der  Franche-Comté,  studierte  er  in  Dôle 

Rechtswissenschaft und arbeitete zunächst in seinem Heimatort als Anwalt. Im Jahr 1519 war er 

Mitglied des Parlaments von Dôle und wurde im gleichen Jahr als „maitre des requêtes“ an den 

burgundischen Hof berufen. Er trat als Anwalt in den Dienst Margaretes und nahm 1521 an den 

Verhandlungen  in  Calais  teil.  Im Jahre  1525  wechselte  Granvelle  an  den  Hof  Karls  V.   nach 

Spanien,  wo  er  an  den  Verhandlungen  zum  Frieden  von  Madrid  erheblichen  Anteil  hatte.  In 

Frankreich sollte er  dessen Einhaltung kontrollieren und wurde bei dem erneuten Ausbruch des 

Krieges 1528 kurzzeitig von Franz I. gefangen gesetzt. Nach seiner Rückkehr an den Hof Karls V. 

war Granvelle zunächst Mercurino Gattinara unterstellt, begleitete diesen 1529 nach Italien und zu 

Karls  Kaiserkrönung  1530  in  Bologna.  Als  Karl  V.  nach  dem  Tod  Gattinaras  1530  keinen 

Großkanzler  mehr  bestimmte,  übernahm Granvelle  dessen  Amtsgeschäfte  für  Burgund und das 

Reich. Ab dem Augsburger Reichstag von 1530 bis zu seinem Tod am 27. August 1550 in Augsburg 

war Granvelle für die kaiserliche Reichspolitik verantwortlich268. Das politische Testament Karls V. 

für  seinen  Sohn Philipp  (II.)  von  1543,  in  dessen  geheimem Zusatz  Karl  V.  seinem Sohn die 

Parteien  an  seinem Hof  erklärt,  gibt  Aufschluss  über  das  Vertrauen,  das  der  Kaiser  Granvelle 

entgegen brachte. Hier bezeichnet er diesen als absolut vertrauenswürdig und äußerst beflissen in 

der europäischen Politik: „Für die politischen Angelegenheiten und zur Beurteilung alles dessen,  

266 John  Headley  -  Gattinara,  Erasmus  and  the  imperial  configurations  of  Humanism.  In:  Archiv  für 
Reformationsgeschichte 71/ 1980. S.72.

267 Biographische  Angaben aus:  Wilhelm Maurenbrecher  -  Granvelle,  Nicolaus  Perrenot.  In:  Allgemeine  Deutsche 
Biographie 9 (1879). S.580-584.

268 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.127f.
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was  die  Königreiche  Italien,  Niederlande,  Deutschland,  sodann  Frankreich  und  England  und  

andere  Könige  und  die  Herrscher  und  Regierungen  derselben  betrifft,  bin  ich  sicher,  dass  es  

niemanden gibt,  der  diese  besser  verstünde […]  als  Granvelle,  und er  hat  mir  darin sehr  gut  

gedient [...]“269 Gleichwohl sah Karl V. aber auch dessen Zugehörigkeit zur burgundischen Partei 

sowie dessen Hang zur persönlichen Bereicherung: „Er hat seine kleinen Schwächen, hauptsächlich  

betreffs Burgund, und das starke Begehren, seine Söhne reich zu hinterlassen. Und obwohl ich ihm  

viele Verleihungen gewährt habe, gibt er doch zu viel aus“270.

Granvelle sprach sich in beinahe allen Konflikten für die Diplomatie und gegen militärische 

Optionen aus. Besonders in Bezug auf Frankreich riet er regelmäßig zu ernsthaften Verhandlungen 

anstelle von Krieg. Ebenso plädierte er in den Verhandlungen mit den protestierenden Ständen zu 

Zugeständnissen, um einen offenen Bruch zu vermeiden. Auch führte Granvelle die Verhandlungen 

mit Moritz von Sachsen um Beistand im Schmalkaldischen Krieg. Als 1530 die Nachfolge von 

Gattinara anstand, ergriff Karls Beichtvater Garcia de Loaysa Partei für Granvelle und schrieb über 

diesen  an  Karl:  „Herr  von  Granvelle  ist  ein  gewandter  Anwalt  und  guter  Lateiner,  eine  

Persönlichkeit  und guter  Christ,  verständig in  den Geschäften271“.  Fortan  regelte  Granvelle  die 

Reichsangelegenheiten weitgehend eigenverantwortlich, für den Reichstag 1542 schickte Karl ihm 

sogar  Blanko-Exemplare  für  Ausschreibung  und  Instruktionen272.  Auch  die  Tatsache,  dass  der 

Kaiser sich einzig gegenüber Granvelle zu seiner Hinhaltetaktik gegen Ferdinand und das Reich 

einerseits sowie den spanischen Staatsrat andererseits bekannte, während er Beratern wie Naves 

oder de Praet weiter Halbwahrheiten schrieb, zeugt von der außerordentlichen Vertrautheit zwischen 

Kaiser und Vizekanzler273.

Nicolas Perrenot de Granvelle verstand sich wohl in erster Linie als Diplomat und scheint 

sich in den meisten Fällen zunächst grundsätzlich für eine friedliche Lösung eingesetzt zu haben274. 

Dass  er  sich  nicht  nur  gegenüber  Frankreich,  sondern  auch  gegenüber  Papst  und  Protestanten 

kompromissbereit  zeigte  sollte  jedoch  nicht  den  Blick  auf  seine  Herkunft  und  politische 

Sozialisation verstellen: Granvelle  war Burgunder.  Sein Mitwirken am Vertrag von Madrid und 

seine  daran  anschließende  gemeinsame  Gesandtschaft  mit  Lannoy  nach  Frankreich  zeigen  ihn 

deutlich als einen Teil der pro-französischen Fraktion am Hof Karls V. Eine auf die Erlangung der 

269 Armin Kohnle (Hg) – Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. S.65.
270 Armin Kohnle (Hg) – Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. S.65f.
271 Georg Heine – Briefe an Kaiser Karl V. geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-1532. Berlin 1848. 

S.15.
272 Silvia Schweinzer – Die Vorgeschichte des Reichstags von Speyer 1542 im Spiegel der politischen Korrespondenz 

Kaiser Karls V. In: Heinrich Lutz und Alfred Kohler (Hgg) – Aus der Arbeit an den Reichstagsakten unter Karl V.  
Göttingen 1986. S.243ff.

273 Karl V. aus Cartagena an Granvelle vom 05.12.1541. HHStA Wien, Belgien PA 35/1, f. 215Rv, Konz.
274 Biographische  Angaben aus:  Wilhelm Maurenbrecher  -  Granvelle,  Nicolaus  Perrenot.  In:  Allgemeine  Deutsche 

Biographie 9 (1879). S.580-584.
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Universalmonarchie ausgerichtete Politik lässt sich bei ihm nicht erkennen. Im Gegenteil: seine auf 

Ausgleich und Kompromiss bedachte Haltung gegenüber den (protestierenden) Reichsständen weist 

ihn  als  ausgesprochen  pragmatischen  Staatsmann  aus,  der  ganz  gewiss  nicht  einer 

universalmonarchischen Ideologie anhing.

5.1.6 Antoine de Granvelle

Auch Antoine, ältester Sohn des Nicolas de Granvelle, spielte am Hofe Karls V. eine bedeutende 

Rolle. Geboren am 20. August 1517 in Besançon, sollte Antoine Perrenot de Granvelle ebenso am 

habsburgischen Hof Karriere machen wie der Vater, der ihn zu diesem Zweck schon früh bei Hofe 

einführte. In Padua, Paris und Löwen studierte er Rechtswissenschaft, Philosophie sowie Theologie 

und befasste sich mit den zeitgenössischen Staatstheorien, etwa mit Nicolò Machiavelli. 1530 nahm 

er im Gefolge seines Vaters an der Kaiserkrönung in Bologna teil, wurde schon 1534 Mitglied des 

Staatsrates und 1538 zum Bischof von Arras ernannt275. Dies führte dazu, dass er immer wieder nur 

mit „Arras“ bezeichnet wurde. Schon 1543 durfte er – offensichtlich mit großem Erfolg – auf der 

Eröffnung des Trienter Konzils die kaiserliche Partei vertreten. Nicolas Granvelle scheint seinen 

Sohn fortan systematisch zu seinem Nachfolger aufgebaut zu haben und bestimmte ihn 1547 und 

1549 zu seinem Stellvertreter276. Dass Antoine de Granvelle nach dem Tod seines Vaters tatsächlich 

dessen  Ämter  erbte,  spricht  für  dessen  Machtfülle  und  Gunst  beim Kaiser,  der  ihn  in  seinem 

geheimen Testamentszusatz für seinen Sohn Philipp von 1543 folgendermaßen charakterisiert: „Ich 

weiß, dass Granvelle (d. Ältere) seinen Sohn gut ausbildet, und ich glaube in der Absicht, dass man  

sich seiner bedienen möge. Er ist noch jung, hat gut Grundlagen; ich  glaube, dass er zum Dienst  

geeignet sein wird […].“277. Als Karl V. in den Jahren nach 1550 immer weniger Interesse an den 

Reichsangelegenheiten hatte und sich langsam Resignation ausbreitete, wurde es für Arras immer 

schwieriger,  erfolgreiche  Reichspolitik  zu  machen.  Er  behielt  seine  Stellung  bis  zu  Karls 

Abdankung, ohne jedoch in der Reichspolitik noch deutliche Akzente setzen zu können.  Daher 

scheint  es  nicht  möglich,  eine  klare  Aussage  über  seine  politischen  Ideen  zu  treffen.  Mit 

Bestimmtheit  lässt  sich  jedoch  sagen,  dass  Antoine  de  Granvelle  sich  nie  als  Exponent  einer 

universalistischen  Kaiserpolitik  hervor  getan  hat.  Vermutlich  finden  wir  auch  deshalb  keine 

einschlägigen  Einlassungen,  weil  er  weite  Teile  seines  Lebens  am Hof  verbracht  und sich  nie 

wissenschaftlich  betätigt  hat.  Er  ist  also  eher  als  ein  pragmatischer  Hofbeamter  ohne 

staatstheoretische Ambition zu bezeichnen.

5.1.7 Georg Sigismund Seld

275 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.128.
276 Biographische  Angaben aus:  Wilhelm Maurenbrecher  -  Granvelle,  Nicolaus  Perrenot.  In:  Allgemeine  Deutsche 

Biographie 9 (1879). S.580-584.
277 Armin Kohnle – Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. S.66.
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Georg Sigismund Seld war einer der wenigen Reichsangehörigen, die unter Karl V. ein wichtiges 

Amt bekleideten und nicht aus den burgundischen Niederlanden stammten278. Geboren wurde er als 

Sohn  des  Goldschmieds  Georg  Seld  am  21.  Januar  1516  in  Augsburg.  Seine  älteren  Brüder 

Nikolaus und Christof sowie sein Halbbruder Hegemüller waren wie Seld Juristen in kaiserlichen 

bzw. bayerischen Diensten tätig.

1531 nahm Georg Sigismund Seld das Studium der Rechtswissenschaft in Ingolstadt auf und 

ging  von  dort  als  Begleiter  der  Söhne  Raimund  Fuggers  zum Studium nach  Padua,  Bologna, 

Bourges und Paris und wurde vermutlich 1536 in Bologna promoviert. Nach dem Studium trat er 

zunächst in den Dienst des Bischofs von Freising und später in den der bayerischen Herzöge, für die 

er 1544 am Reichstag zu Speyer teilnahm. Nachdem er seit 1546 bayerischer Gesandter am Hof 

Karls V. war, nahm dieser ihn im Jahr darauf in seine Dienste und ernannte ihn als Nachfolger von 

Johann von Naves zum Reichsvizekanzler. Politisch galt Seld als sehr zurückhaltend und führte 

wohl vor allen Dingen die von den beiden Granvelle entwickelte Politik aus. Über sich selbst soll er 

gesagt haben: „Ich bin ein Hofmann, was der Kaiser und der Bischof von Arras befehlen, das muss  

ich tun.“279. In der Religionsfrage zeigte sich Seld jedoch durchaus als eigenständig denkender Kopf 

innerhalb der kaiserlichen Partei. Er pflegte ein sehr gutes Verhältnis zu Philipp Melanchton, ärgerte 

sich über theologische Spitzfindigkeiten in den Religionsverhandlungen und war der Auffassung, 

dass ein gemeinsames Konzil mit den Protestanten durchaus möglich sei, wenn sich der lasterhafte 

Klerus reformwillig zeige.

Eine  wichtige  Stellungnahme  Selds  zum  Kaisertum  ist  sein  Rechtsgutachten  im  Streit 

zwischen Papst Paul V. und Ferdinand I. über die Rechtmäßigkeit dessen Kaisertums. Das 1612 

unter  dem  Titel:  "Außbündiger  treweyfriger  Rahtschlag,  darinn  von  der  Keyser  vnnd  Päbst  

Gewalt .... gehandelt würd" in Frankfurt gedruckte Traktat stammt bereits aus dem Jahr 1558 und 

kommt natürlich zu dem Schluss, dass Ferdinand als gewählter Römisch-Deutscher König nicht 

mehr der päpstlichen Bestätigung bedürfe, um als rechtmäßiger Kaiser zu gelten. Seld bezieht sich 

hierin auf die historischen Schriften Aventins und weist darauf hin, dass seit Ludwig dem Bayern 

dem  Kaiser  sogar  das  Recht  zustehe,  den  Papst  einzusetzen.  Er  bezieht  sich  damit  auf  die 

Einsetzung des  Gegenpapstes  Nikolaus  V.  durch  Ludwig  den Bayern  1328,  welche  zehn  Jahre 

später  im  Kurverein  von  Rhense  durch  die  Kurfürsten  bestätigt  worden  war.  In  diesem 

„Fürstenweistum“  erklärten  die  Kurfürsten,  ein  von  ihnen  gewählter  König  bedürfe  keinerlei 

Bestätigung, da ihre Wahl durch Gott gelenkt und legitimiert sei. Dies wurde im „Licet juris“, das 

278 Die biographischen Daten stammen, soweit nicht anders vermerkt aus: August v. Druffel - Seld, Georg Sigismund.  
In:  Allgemeine Deutsche Biographie 33 (1891).  S.673-679 sowie Walter  Vogel  –  Der Reichsvizekanzler  Georg 
Sigismund Seld. Sein Leben und Wirken. Leipzig 1933.

279 August v. Druffel - Seld, Georg Sigismund. In: Allgemeine Deutsche Biographie 33 (1891). S.675.
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die Unabhängigkeit von Kaiser und Reich vom Papst noch einmal unterstrich, auf dem Frankfurter 

Reichstag von 1338 beschlossen und somit in Reichsrecht umgesetzt. Seld konnte sich in seinem 

Gutachten nicht nur auf  vage historisch-theologische Deutungen berufen,  sondern auf geltendes 

Recht.

Unabhängig davon, ob das Gutachten nun seine politische Überzeugungen wiedergab oder 

im Lichte seiner Selbstbeschreibung gesehen werden muss, erscheint Georg Sigismund Seld, der 

auch noch den Kaisern Ferdinand I. und Maximilian II. diente, als absolut kaisertreuer Hofbeamter. 

Auch  seine  Zweifel  an  der  katholischen  Position  in  den  Religionsverhandlungen  ließen  ihn 

offensichtlich nie an der Rechtmäßigkeit der kaiserlich-habsburgischen Herrschaft zweifeln. Sein 

politischer und persönlicher Einfluss auf die regierenden Habsburger darf jedoch, gerade in Bezug 

auf  das Zitat,  in dem er  sich sogar deutlich unter  Granvelle  stellt,  als  eher gering eingeschätzt 

werden.

5.2 Die spanische Hofpartei

5.2.1  Pedro Ruiz de la Mota

Ein weiterer Berater Karls V., der sich zur Herrschaftsidee seines Dienstherren äußerte, war Pedro 

Ruiz de la  Mota.  In einer Rede vor den Cortes von Santiago – La Coruña am 31. März 1520 

skizzierte er  die kaiserliche Imperiums-Idee mit einem klaren Bezug zum Abendland.

Pedro Ruiz de la Mota entstammte einer adeligen Familie aus Burgos, war promovierter 

Jurist und gehörte bis 1506 dem Gefolge Philipps des Schönen an. Nach dessen Tod wich Mota dem 

Konflikt  mit  Ferdinand  von  Aragon  aus,  indem er  1507  an  den  Hof  des  Prinzen  Karl  in  die 

burgundischen Niederlande ging280. Dort fand er wohl Protektion durch Chièvres, dessen Sekretär 

für spanische Politik er später werden sollte281.  Nachdem er zunächst als Bote zwischen Kaiser 

Maximilian  und  Margarete  von  Österreich  fungiert  hatte,  sandte  ihn  der  Kaiser  auch  zu 

diplomatischen Missionen nach Frankreich und England. 1508 erscheint er als Rat und Almosenier 

des jungen Karl282 und wurde 1516 zum Bischof von Badajoz ernannt283. Im Gefolge Karls V. kehrte 

er 1517 nach Spanien zurück, wo er im kastilischen Kabinettsrat saß und zeitweise gemeinsam mit 

Garcia Padilla das Referat für die inneren Angelegenheiten Kastiliens leitete284. 1518 präsidierte er 

in  Valladolid den ersten von Karl  V. einberufenen Cortes  und spielte  auch auf  den Cortes  von 

Santiago – La Coruña 1520 eine wichtige Rolle, wo er die oben genannte Rede über die kaiserliche 

280 Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und Res Publica Christiana. S.99f.
281 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.119.
282 Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und Res Publica Christiana. S.99.
283 Es war im 16. Jahrhundert keineswegs üblich oder gar notwendig, dass ein Bischof in seinem Bistum residierte oder 

dort seinen klerikalen Pflichten nach kam. So war mit der Ernennung zum Bischof häufig nur der Genuss der 
Einkünfte aus dem jeweiligen Bistum verbunden.

284 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S. 119.
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Herrschaftsidee hielt.  Entsprechend beginnt  die  Rede auch mit  dem Hinweis  auf die  besondere 

Würde des spanischen Königtums, das sowohl aufgrund der Größe der Reiche, wie auch aufgrund 

der Ehre über anderen Königreichen stehe. Der Hinweis, Karl lerne daher ja auch die spanische 

Sprache verdeutlicht hier einerseits, wie sehr Mota um die Gunst der Cortes bemüht ist, wirft aber 

auch ein deutliches Licht darauf, dass Karl V. nach wie vor als Ausländer begriffen wurde. Weiter 

führt Mota aus, dass Karl sehr zufrieden sei mit seinen bisherigen Königreichen und die Römisch-

Deutsche Krone nicht aus Eigennutz annehme, sondern um als „defensor eccelsiae“ die Häresie zu 

bekämpfen und der osmanischen Gefahr entgegen zu treten285. In Bezug auf das römisch-deutsche 

Kaisertum entwickelte er eine Argumentation, wonach Karl V. durch seine Wahl zum Römisch-

Deutschen König die Tradition des Imperium Romanum fortsetze und folglich als „emperador del 

mundo“ gelten könne. Nach dieser allgemeinen Einführung bezog Mota aber eine explizit spanische 

Position indem er Karls Kaisertum durch seine spanischen Königswürden erhöhte. Spanien habe 

schon in der Antike bedeutende Kaiser wie Trajan, Hadrian und Theodosius gestellt, weshalb die 

römisch-antike Tradition in Karls Kaisertum eine weitere Aufwertung erfahre: „jetzt kommt das 

Reich, um den Kaiser in Spanien zu suchen und unser König von Spanien ist durch die Gnade  

Gottes   König  der  Römer  und  Kaiser  der  Welt!“286.  Doch  ließ  es  Mota  nicht  bei  dieser 

beschwichtigenden Argumentation bewenden. Im Gegenteil: Hieraus folge, dass Karl in Spanien die 

Basis für seine anderen Besitzungen habe und daher in Spanien leben, regieren und auch sterben 

solle287.  Diese  Weiterentwicklung  der  Argumentation  von  1518  steht  auf  den  ersten  Blick  im 

Gegensatz zu den Plänen des Kaisers, der im Begriff war, ins Reich aufzubrechen und scheint die 

kritische Position der Cortés zu bestätigen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass Mota 

Karl keineswegs die Treue gebrochen hatte, sondern im Gegenteil durch die Aufstellung einer Regel 

– des Verbleibs in Spanien – die Ausnahme – die Reise zu seiner Krönung – als spanisches Interesse 

darstellte.  So  verwundert  es  nicht,  dass  Mota  den  Kaiser  zur  Krönung  nach  Aachen  ebenso 

begleitete wie auf den Reichstag von Worms. Nach dieser Reise starb Pedro Ruiz de la Mota im 

September 1522 in  Santander.  Über  seinen Einfluss  am Hofe Karls  V. gibt  es  unterschiedliche 

Meinungen; so hält ihn Hans-Joachim König für „eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im 

Rate Karls V.“288, während Alfred Kohler ihm „eher geringen“ Einfluss einräumt289.

Bevor  man  die  Rede  von  Pedro  Ruiz  de  la  Mota  vor  den  Cortes  als  Ausdruck  seiner 

politischen Ansichten begreift,  sollte man sich die Schwierigkeiten bewusst  machen, die solche 

Quellen mit sich bringen: Erstens fehlen uns weitere Aussagen de la Motas über seine politische 

285 Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und Res Publica Christiana. S.103ff.
286 Zitat nach: Eberhard Straub – Das bellum iustum des Hernán Cortés in Mexiko. Köln/Wien 1976. S.16.
287 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.228.
288 Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und Res Publica Christiana. S.99.
289 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.21.
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Gesinnung.  Wir  kennen  weder  Denkschriften  noch  Briefe,  in  denen  er  sich  zu  der  Idee  der 

Monarchia Universalis äußert. Zweitens ist unbedingt die politische Lage in Spanien zu beachten, in 

deren Kontext die Rede gehalten wurde: Karl V. hatte in seinen ersten Regierungsjahren in Spanien 

große Schwierigkeiten, als Herrscher anerkannt zu werden. Er wurde – im Gegensatz zu seinem 

Bruder Ferdinand – als Ausländer betrachtet, der viele Staatsämter nicht mit Spaniern, sondern mit 

Burgundern besetzte. Dass für Steuererhöhungen, die Karl für seine Wahl zum Römisch-Deutschen 

König  auch  in  Spanien  hatte  durchführen  müssen,  vor  allem sein  engster  Vertrauter  Chièvres 

verantwortlich gemacht wurde, verschlechterte Karls Position in Spanien zusätzlich. Als die Cortes 

von Valladolid 1520 tagten, stand Karl kurz vor der Abreise zu seiner Krönung in Aachen und die 

innenpolitische Lage war sehr angespannt: Unmittelbar nach Karls Abreise sollte der Comuneros-

Aufstand losbrechen. Vor diesem Hintergrund ist  es kaum verwunderlich, dass nicht der allseits 

verhasste Burgunder Chièvres den aufgebrachten Cortes Karls Herrschaftsidee erklärte, vielmehr 

sollte mit Pedro Ruiz de la Mota ein Spanier darlegen, weshalb die Cortes mit großem finanziellem 

Aufwand Karl den Empfang der römisch-deutschen Krone ermöglichen sollten. Die Rede war also 

ganz und gar auf den tagespolitischen Zweck ausgelegt, von den Cortes die Finanzierung der Fahrt 

nach Aachen zu erreichen. Dementsprechend ist auch davon abzusehen, Pedro Ruiz de la Mota als 

einen  politischen  oder  ideologischen  Vordenker  darzustellen.  Der  venezianische  Gesandte 

Francesco Corner beschrieb Mota 1521 als einen „schlauen und weisen Mann, dem sowohl Karl V.,  

als auch Chièvres gewogen“ seien290. Mota war ein Gefolgsmann von Chièvres und gehörte also – 

trotz seiner spanischen Herkunft – im Grunde genommen eher der burgundischen Partei am Hofe 

Karls  V.  an.  Für  eine  universalmonarchische  Ideologie  als  Grundlage  seiner  Politik  fehlt  jeder 

Hinweis.

5.2.2 Antonio de Guevara

Antonio de Guevara war nicht nur ein hoher Kirchenfürst und Beichtvater Kaiser Karls V., sondern 

auch einer der bedeutendsten spanischen Schriftsteller im 16. Jahrhundert291. Er entstammte einem 

bedeutenden kastilischen Adelsgeschlecht, das mit Ferdinand von Aragon verschwägert war, und 

wurde um 1480 in Treceno bei Salamanca geboren. 1494 kam er mit seiner Mutter, einer Hofdame 

Königin Isabellas, an den Hof und wurde dort gemeinsam mit dem Prinzen Juan vor allem von 

Antonius  Nabrinensis  und  dem  italienischen  Humanisten  Petrus  Martyr  Anglerius  erzogen292. 
290 Zitat nach König – Monarchia Mundi. S.100.
291 Die grundlegenden biographischen Daten stammen aus: René Costes – Antonio de Guevara.  2 Bde: Sa vie. und 

Son Oeuvre. Paris, Bordeaux 1925/26 sowie Augustin Redondo – Antonio de Guevara (1480? - 1545) et l'Espagne 
de son temps. Genf 1976. Zu seiner literarischen Tätigkeit siehe: Herbert Walz – Der Moralist im Dienste des Hofes.  
Frankfurt 1984.

292 Hans-Joachim König zieht  diese Erziehung in Zweifel  (vgl.  Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und Res 
Publica  Christiana.  S.109,  Fußnote  1),  ich  neige  jedoch  dazu,  hierin  René  Costes  und  Otto  Lehnhoff  (Die 
Beichtväter Kaiser Karls V.) zu folgen. Sein plötzlicher Rückzug von Hofe nach dem Tod Königin Isabellas deutet  
m.E. auf eine enge Beziehung zur Königsfamilie hin.
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Nachdem nach Prinz Juan (1497) 1504 auch Königin Isabella starb, verließ Guevara den Hof und 

trat in den Franziskanerorden ein, wo er schnell Karriere machte. 1518 taucht er als Vorsteher der 

Klöster Arévalo, Soria und Avila auf. Im gleichen Jahr wird er nach eigener Aussage von Karl als 

Prediger  und   Chronist  an  dessen  Hof  geholt293.  Während  des  Comuneros-Aufstandes  1520-22 

fungierte  Guevara  als  kaisertreuer  Vermittler,  eine  Aufgabe,  die  ihn politisch  stark geprägt  hat. 

Seine – leider nicht erhaltene – Kaiserchronik begann er 1522, als er Karl auf dessen Reise nach 

England begleitete. In den Jahren 1525 und 1526 war Antonio Guevara im Königreich Valencia als 

Inquisitor und Missionar von Mauren tätig, im darauffolgenden Jahr wurde er zum Bischof von 

Guadix ernannt. Enden ließ Guevara seine Chronik 1535 auf dem Tunisfeldzug, zu dem er Karl V. 

ebenso begleitete wie auf dessen anschließender Heimreise über Neapel, Rom, Florenz und durch 

die Provence294. Nachdem er im November 1536 gemeinsam mit Karl nach Spanien zurückgekehrt 

war, berief ihn dieser zum Bischof von Mondonedo und erhob ihn im Jahr darauf in das Amt des 

kaiserlichen Beichtvaters, welches er bis 1542 ausfüllte. Als Karl V. 1543 aus Spanien abreiste, zog 

sich Guevara nach Mondonedo zurück,  wo er am 03.  April  1545 starb.  Sein literarisches Erbe 

umfasst  neben  dem  hier  vor  allem  zu  behandelnden  Fürstenspiegel  „Libro  Aureo  del  Gran 

Emperador Marco Aurelio, con el Relox de Principe“295 auch zahlreiche, teils sehr phantasievolle, 

historische Werke. 

Der Fürstenspiegel, den Antonio de Guevara Karl V. vermutlich 1518 - und damit vor seiner 

endgültigen Fertigstellung 1524 – vorlegte, wurde vor allem von Sprachwissenschaftlern häufig als 

unsystematisch  kritisiert.  Jedoch wies  Herbert  Walz  schon 1984 zu  Recht  darauf  hin,  dass  die 

Abweichung von der zeittypischen strengen Dreigliedrigkeit keineswegs die Bedeutung des Werkes 

schmälert296.  Sowohl  von  seinem Stil,  als  auch  vom Inhalt  her  lassen  sich  bei  Guevara  viele 

Parallelen  zu  dem Fürstenspiegel  des  Erasmus  von  Rotterdam ausmachen.  Gerade  die  häufige 

Wiederholung wichtiger Einsichten durch verschiedene Beispiele sei hier ebenso genannt wie die 

immer wieder kehrende Unterscheidung von Tyrann und Herrscher. Doch nennt Guevara in diesem 

Rahmen nicht nur Negativbeispiele, sondern führt dem Leser durch eine Biographie Marc Aurels 

vor Augen, wie sich der tugendhafte Herrscher zu verhalten habe. Dass Guevara es hierbei mit der  

historisch  korrekten Überlieferung nicht  so genau nahm und im Prolog sogar  fälschlicherweise 

angab, dessen Schriften – deren Existenz zwar bekannt war, die aber erst 1558 publiziert wurden – 

übersetzt und als Grundlage seiner Arbeit verwendet zu haben, sei hier der Vollständigkeit halber 

293 Otto Lehnhoff – Die Beichtväter Karls V. Ihre Tätigkeit und ihr Verhältnis zum Kaiser. Alfeld 1932. S.63.
294 Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und Res Publica Christiana. S.111.
295 Ich verwende hier die Übersetzung „Lustgarten und Weckuhr“, Leipzig 1619 aus der bayerischen Staatsbibliothek.
296 Herbert Walz – Der Moralist im Dienste des Hofes. Eine vergleichende Studie zu der Lehrdichtung von Antonio de  

Guevara und Aegidius Albertinus. Frankfurt 1984. S.29f.
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erwähnt297. Für die politische Aussage seines Werks, die hier kurz skizziert werden soll, spielt das 

jedoch ebenso wenig eine Rolle wie seine literarische Form298. 

Ähnlich  wie  Ulcurrum  greift  Guevara  zur  Rechtfertigung  der  Monarchie  als  einzig 

rechtmäßiger Staatsform auf die mittelalterliche Idee der Weltgeschichte zurück. Der Grundzustand 

der Menschheit sei ein loses Zusammenleben ohne klare Besitzverhältnisse gewesen, woraus sich 

schließlich  ein  Zusammenschluss  aller  unter  einem  Herrscher  entwickelt  habe.  Guevara 

argumentiert  im  Gegensatz  zu  dem  Juristen  Ulcurrum  entsprechend  seiner  Ausbildung 

philosophisch-theologisch, die Grundidee von Natur- und Völkerrecht findet sich auch hier. Auf 

diesem Wege begründet Guevara die Monarchie, also die Herrschaft eines gerechten Königs, als 

beste Staatsform für die res publica. Vermutlich vor dem Hintergrund des Comunero-Aufstandes 

warnt er hierbei entschieden vor der Herrschaft der Vielen. Sie führe zwangsläufig zu Zwietracht 

und Krieg. Der Krieg wiederum führe immer zur Tyrranis, die das Ende der res publica bedeute. Es 

sei  Gottes  Wille,  dass  sich  alle  nach  einem Guten  richteten,  so  regiere  Gott  als  Urheber  ihrer 

Herrschaft durch die Fürsten. Dementsprechend sei die Verweigerung des Gehorsams – auch hier 

scheint die Erfahrung des Comuneros-Aufstandes durch – das schlimmste Übel für die gesamte res 

publica299. Um diese These zu belegen verweist Guevara auf die gängige Argumentationskette, nach 

der der Vater das gottgewollte Oberhaupt der Familie sei – was zu bezweifeln niemandem in den 

Sinn gekommen wäre – entsprechend sei auch der Regent das rechtmäßige Haupt eines Landes, der 

Feldherr gezwungenermaßen der Anführer des Heeres, also sei auch der König von Gott selbst als 

Spitze des Königtums gesetzt worden. Die Königreiche der Welt schließlich fasse der Kaiser unter 

sich  als  oberster  Herrscher  zusammen.  Soweit  unterscheidet  sich  Guevara  kaum  von  Dante, 

Gattinara und Ulcurrum. Allerdings ist diese Legitimationslinie hier nicht einseitig: Guevara folgert 

hieraus, dass der Kaiser zwar theoretisch den Anspruch auf die Weltherrschaft  habe,  diese aber 

gegen die ebenfalls durch Gott legitimierten Könige durchsetzen müsse, was wiederum mit Gewalt 

zu bewerkstelligen sei, welche ja in Tyrannis ende. Die kaiserliche Herrschaft darf bei Guevara also 

die Position der Könige so wenig in Zweifel ziehen, wie die Autorität des Vaters über die Familie.

Im folgenden schildert Guevara die Tugenden eines gerechten Herrschers, der sich vor allen 

Dingen dadurch von einem Tyrannen absetzte, dass er nichts durch Gewalt erwirbt300. Anders als 

Erasmus ist Guevara aber kein Pazifist, er gesteht Fürst wie Kaiser zu, ja verlangt geradezu von 

ihnen, die res publica, wenn nötig mit Waffengewalt, vor der Tyrannis zu schützen301. 

297 Herbert Walz – Der Moralist im Dienste des Hofes. Eine vergleichende Studie zu der Lehrdichtung von Antonio de  
Guevara und Aegidius Albertinus. Frankfurt 1984. S.31.

298 Walz befasst sich ausführlich mit diesem Thema.
299 Vgl. auch Hans-Joachim König -  Monarchia mundi und res publica christiana. S.113.
300 Herbert Walz – Der Moralist im Dienste des Hofes. Eine vergleichende Studie zu der Lehrdichtung von Antonio de  

Guevara und Aegidius Albertinus. Frankfurt 1984. S.19.
301 Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und res publica Christiana. S.116.
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Am deutlichsten wird die  Ablehnung der  Weltreichsidee bei  Guevara in  zwei  bekannten 

Geschichten, die er für sein Werk wieder aufgreift. Die erste handelt von Alexander dem Großen 

und dessen Versuch, das barbarische Volk der Garamanten zu erobern. Allerdings zeigten diese – 

sehr zur Verwunderung Alexanders – keinerlei Interesse an Flucht oder Verteidigung, woraufhin 

Alexander deren weisen Anführer zu sich bestellt habe. Dieser habe ihm dann geantwortet, „Ihr 

Griechen haltet uns allhie für Barbaren, aber ihr sollt wissen, dass wir an der Sprache gleichwohl  

barbarisch,  aber  in  den Werken [Verhalten]  Griechen sind.  Hergegen habt  ihr  die  griechische  

Sprache aber barbarische Werke; denn derjenige ist nicht barbarisch, welcher wohl tut und übel  

redet, sondern der ist barbarisch, welcher eine spitze Zunge [hat] und ein böses Leben führt“302.

In die gleiche Richtung geht die Episode aus dem Leben Kaiser Marc Aurels und der Klage 

des Bauern von der Donau. Walz weist hierbei darauf hin, dass Guevara hierin explizit  auf die 

Mißstände  in  der  Neuen  Welt  anspielte,  die  er  als  Vorsitzender  des  Indienrates  immer  wieder 

anprangerte303. In dieser Geschichte, die Guevara Marc Aurel selbst erzählen lässt, klagt ein Bauer 

von der Donau vor dem römischen Senat über die Tyrannis, die die Römer in seinem Land übten 

und prangert dabei vor allen Dingen die Laster Habgier und Übermut an. Selbst er als einfacher 

Bauer wisse von der Rechtmäßigkeit seines Besitzes, weshalb sein Volk auch nicht danach strebe, 

andere Länder in Besitz zu nehmen. Auf die Verhältnisse in der Neuen Welt zielend lässt Guevara 

den Bauern schließlich noch ausdrücklich über die Willkür der römischen Richter klagen, die das 

eigene Wohl dem des gesamten Volkes vorzögen. Die Reaktion Marc Aurels auf diese Klage darf 

entsprechend  als  Aufforderung  an  Karl  verstanden  werden:  Die  Neubesetzung  der 

Provinzverwaltung304. Der Philosophenkaiser Marc Aurel, gebürtiger Spanier, sollte Karl also als 

Vorbild dienen. An den Eigenschaften, die Guevara jenem zuschrieb, sollte sich Karl – und jeder 

andere Herrscher – orientieren.

Antonio de Guevara lehnte die von Gattinara und Ulcurrum propagierte Weltherrschaft des 

Kaisers  also klar  ab.  Zwar  spricht  Otto  Lehnhoff  dem Fürstenspiegel  „  Libro Aureo del  Gran 

Emperador  Marco  Aurelio,  con  el  Relox  de  Principe“ die  politische  Wirksamkeit  ab305,  doch 

Guevaras wichtige Rolle als Beichtvater und Berater Karls V. lässt sich nicht leugnen. Allein die 

Tatsache, dass Karl V. vor der Abreise zu seiner Krönung in Bologna am 16. September 1528 im 

Staatsrat eine Rede hielt, die aus Guevaras – und nicht etwa wie früher angenommen aus Gattinaras 

- Feder stammt, deutet auf dessen politisches Gewicht hin306. Zwar war Antonio de Guevara nie 

302 Zitat nach: Herbert Walz – Der Moralist im Dienste des Hofes. Eine vergleichende Studie zu der Lehrdichtung von 
Antonio de Guevara und Aegidius Albertinus. Frankfurt 1984. S.20.

303 Herbert Walz – Der Moralist im Dienste des Hofes. Eine vergleichende Studie zu der Lehrdichtung von Antonio de  
Guevara und Aegidius Albertinus. Frankfurt 1984. S.20f.

304 Hans-Joachim König -  Monarchia mundi und res publica christiana. S.117ff.
305 Otto Lehnhoff – Die Beichtväter Karls V. Ihre Tätigkeit und ihr Verhältnis zum Kaiser. Alfeld 1932. S.65.
306 Vgl. hierzu: Ramon Menedez Pidal – Idea Imperial de Carlos V. 2.Aufl. Madrid 1963.
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Mitglied im Staatsrat oder in einer ähnlich bedeutenden Position mit direkter politischer Macht. 

Doch hatte er als Beichtvater ein sehr persönliches Verhältnis zu Karl V. und muss als weiterer 

wichtiger Exponent der kastilischen Partei bei Hofe gesehen werden.

5.2.3 Juan Garcia Loaysa y Mendoza

Juan Garcia Loaysa y Mendoza wurde im Jahre 1479 als Spross einer Adelsfamilie in Talavera de la 

Reina  bei  Toledo  geboren.  Seine  Mutter,  Katerina  de  Mendoza  gehörte  einer  der  ältesten  und 

angesehensten spanischen Adelsgeschlechter  an und auch die  Loaysa  hatten  schon am Hof der 

Katholischen Könige verschiedene Ämter inne307. Schon früh trat er in das Dominikanerkloster San 

Esteban in Salamanca ein, welches er aber aus gesundheitlichen Gründen wohl bald wieder verließ, 

und legte 1494 in Peňňafiel die Profess ab. Von hier aus ging er zum Studium der Theologie und 

Philosophie in den Konvent von Santo Tomas nach Acila. Im Colegio de San Gregorio arbeitete er 

zunächst als Lektor und stieg zum Lektor auf. Nach dieser wissenschaftlichen Karriere wurde er, 

nachdem er schon seit 1516 spanischer Provinzoberer seines Ordens war, 1518 im Alter von 39 

Jahren zum Ordensgeneral der Dominikaner erhoben. In dieser Funktion scheint er Karl V. begegnet 

zu sein, der ihn 1523 zu seinem Beichtvater machte. Alfred Kohler weist zu Recht darauf hin, dass 

Loaysas Berufung zum Nachfolger von Jean Galipon, der aus dem Maine stammte und noch von 

Chièvres ausgewählt worden war, als Teil einer ersten Phase der „hispanisacion“ an Karls Hof zu 

sehen ist308. Loaysa, inzwischen mit Mitte Vierzig schon ein alter Mann, begann nun eine politische 

Karriere  bei  Hofe:  1524  wurde  er  zunächst  zum Bischof  von  Osna  ernannt  und  anschließend 

Präsident des Indienrates, dem er bis 1543 vorsaß. Allerdings machte er sich offensichtlich recht 

schnell recht viele Feinde. So schrieb der venezianische Gesandte über ihn: „Loaysa ist von großem 

Geist und steht im Rufe großer Frömmigkeit, trotzdem war er nach Empfang der Ämter äußerst  

ehrgeizig; er hatte einen ziemlich unruhigen Geist,  so daß er bei allen viel von seiner Stellung  

verloren und auch beim Kaiser nichts erreicht hat“309. Besonders mit Mercurino Gattinara gab es 

heftigen Streit  über  die  Frankreichpolitik.  Loaysa trat  stets  für eine kompromissbereite  Haltung 

gegenüber  Frankreich  ein  und  sprach  sich  1525  für  eine  sofortige  Freilassung  Franz  I.  aus310. 

Allerdings  findet  sich  bemerkenswerterweise  bei  Gattinara  kein  Hinweis  auf  einen  Streit  mit 

Loaysa. Der häufiger anzutreffende Hinweis, Loaysa habe sich in einem bei Bradford abgedruckten 

Brief aus dem Jahr 1525 für Franz I. stark gemacht, lässt sich nicht erhärten: „Loyse“ steht hier für 

Luise von Savoyen, die Mutter des französischen Königs und nicht für Loaysa311. Auch in dem 1526 

307 Otto Lehnhoff – Die Beichtväter Karls V. Ihre Tätigkeit und ihr Verhältnis zum Kaiser. Alfeld 1932. S.34.
308 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.135.
309 Otto Lehnhoff – Die Beichtväter Karls V. Ihre Tätigkeit und ihr Verhältnis zum Kaiser. Alfeld 1932. S.28.
310 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.135.
311 William Bradford - Correspondence of the Emperor Charles V and his Ambassadors at the courts of England and 

France. 1519-1551. London 1850. S.131f.
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neu  geschaffenen  Staatsrat  „consejo  de  estadio“  gehörte  Loaysa  zur  Gruppe  der  kastilischen 

Opposition gegen den Großkanzler und den andauernden Krieg mit Frankreich. Es spricht für den 

großen Einfluss des Beichtvaters, dass er auch nach der Umbesetzung des Staatsrates zugunsten 

Gattinaras 1527 Teil desselben blieb und sogar gemeinsam mit seinem Widersacher den Großteil 

der Staatsgeschäfte zu erledigen hatte312. Auch dass Loaysa 1527 Karls Sohn Philipp taufte, deutet 

in  diese  Richtung,  allerdings  schien  sich  Gattinara  in  der  Folgezeit  immer  besser  gegen  den 

streitbaren Beichtvater durchsetzen zu können. Kohler bescheinigt ihm jedenfalls nur bis 1528 das 

uneingeschränkte  Vertrauen  Karls313 und  tatsächlich  berichtete  Salinas,  der  Gesandte  Erzherzog 

Ferdinands, am 21. März nach Wien, dass Loaysa aus dem Staatsrat ausgeschieden sei, das Amt des 

Beichtvaters  jedoch  behalten  hätte314.  Dass  damit  jedoch  keineswegs  die  völlige  Entmachtung 

Loaysas einherging, zeigt die Tatsache, dass sich die Stände Aragons noch im Juni 1529 mit der 

Bitte an ihn wandten, ihre Anliegen bei Karl zu vertreten. Auch berichtete Salinas am 06. Mai 1529 

aus Barcelona,  Loaysa sei  von Karl ebenso wie Gattinara und Cobos mit  Verwaltungsaufgaben 

bedacht worden315.  Nachdem Loaysa 1530 in Bologna die Kardinalswürde mit der Titularkirche 

Santa Susanna empfangen hatte, wurde er von Karl nach Rom gesandt und so – wenn auch auf 

ehrenvolle Weise - vom Hof entfernt. Das scheint ihn sehr getroffen zu haben, wie wir aus seinem 

regen Briefwechsel mit dem Kaiser zwischen 1530 bis 1532 sehen können. Dennoch scheint das 

persönliche  Verhältnis  zwischen  Karl  und  seinem einstigen  Beichtvater  unverändert  sehr  innig 

gewesen zu sein, da dieser jenen immer wieder ernst ermahnte und auch deutlich kritisierte. Ebenso 

lässt sich die Ernennung Loaysas zum Bischof der reichen Diözese von Sigüenza 1532 – gleich 

nach der Rückkehr von Karl und Loaysa aus Deutschland bzw. Rom – erklären, um die Loaysa Karl 

1530 in einem seiner Briefe gebeten hatte.  Auch die Erhebung zum Erzbischof von Sevilla 1538 

weist in diese Richtung. Insgesamt erscheint mir die These der Verbannung vom Hofe, die sich vor 

allen  Dingen  auf  den  besagten  Briefwechsel  bezieht  ein  wenig  zweifelhaft:  Zwar  beklagt  sich 

Loaysa besonders zu Beginn der Korrespondenz über die Trennung von Karl und spricht in diesem 

Zusammenhang auch immer wieder von einer Strafe. Gleichzeitig konnte Loaysa aber weiterhin zu 

allen wichtigen politischen Angelegenheiten sehr offen Stellung beziehen, wobei ihm Karl u.a. bei 

der  Nachfolgeregelung  für  Gattinara  folgte.  Vermutlich  hatte  sich  Loaysa  durch  seine 

undiplomatische Art in seiner wohl ziemlich offenen Feindschaft zu Gattinara angreifbar gemacht, 

sodass  Karl  ihm –  zumindest  offiziell  –  die  Gunst  entziehen  musste.  In  meinen  Augen deutet 

allerdings  einiges  darauf  hin,  dass  Karl  mit  seinem Beichtvater  neben seinem Gesandten  einen 

312 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.125f.
313 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.136.
314 Otto Lehnhoff – Die Beichtväter Karls V. Ihre Tätigkeit und ihr Verhältnis zum Kaiser. Alfeld 1932. S.38.
315 Otto Lehnhoff – Die Beichtväter Karls V. Ihre Tätigkeit und ihr Verhältnis zum Kaiser. Alfeld 1932. S.39.
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Mann  von  Einfluss  am Hof  des  Papstes  installieren  wollte,  um auf  ein  Konzil  hinzuarbeiten, 

während er im Reich die  Religionsfrage zu lösen versuchte.  Darüber hinaus gibt es von seiner 

Erhebung zum Großinquisitor bis zu Zitaten des Prinzen Philipp etliche Hinweise, dass Loaysa auch 

in  den  1540er  Jahren  noch  sehr  hoch  in  Karls  Gunst  stand316.  Erwähnenswert  ist  in  diesem 

Zusammenhang  auch  das  Traktat  „De  Coronatione“  von  dem  renommierten  Humanisten 

Hieronymus Balbi,  Bischof von Gurk317.  Es datiert  aus der Zeit,  in der Karl  V. - in Begleitung 

Loaysas – in Bologna seine Kaiserkrönung vorbereitet, also zwischen Dezember 1529 und März 

1530. Balbi legt hierin dar, weshalb die Kaiserkrönung durch den Papst diesen nicht ermächtige, 

hieraus irgendwelche Machtansprüche gegenüber dem Kaiser abzuleiten. Darüber hinaus sei Rom 

keineswegs als Krönungsort vorgeschrieben, weshalb Karl keine legitimatorischen Nachteile daraus 

entstehen könnten,  dass  er  in  Bologna gekrönt  werde.  Vom Inhalt  her  ist  es  also  lediglich  ein 

Baustein in der theoretischen und propagandistischen Absicherung der Krönung. Brisanz erhält es 

durch den Auftraggeber: Loaysa. 

Hieraus ergeben sich zwei Fragen: Weshalb verfasste Loaysa dieses Gutachten nicht selbst 

und beauftragte statt dessen Balbi? Hieronymus Balbi war ein anerkannter Humanist und hatte an 

verschiedenen  bedeutenden  Universitäten  gelehrt318.  Vor  allen  Dingen  war  er  als  päpstlicher 

Hausprälat  ein  Gefolgsmann  Clemens'  VII.  und  damit  weit   unverdächtiger,  ein 

Gefälligkeitsgutachten  für  Karl  zu  schreiben,  als  dessen  Beichtvater  Loaysa.  Die  zweite  Frage 

bezieht sich auf die tatsächliche Stellung Loaysas in der kaiserlichen Gunst. Stand es tatsächlich so 

schlecht  um Loaysa?  Wohl kaum,  denn sonst  hätte  Karl  ihn  gewiss  nicht  mit  dieser  wichtigen 

Angelegenheit  betraut.  Das Gutachten zeugt also einerseits von Vertrauen, andererseits weist  es 

Loaysa aber auch als einflussreichen Kirchenfürsten aus, von dessen Platzierung am Hof Clemens 

VII. sich Karl durchaus politische Vorteile versprechen konnte. Der Briefwechsel zwischen Kaiser 

und  Beichtvater  erscheint  gerade  vor  diesem  Hintergrund  sowie  durch  seine  außerordentliche 

Vertrautheit und die offene, strikte Ermahnung des Kaisers als eine glaubwürdige Quelle.

Obwohl sich Loaysa in dem ausführlichen Briefwechsel mit  Karl immer wieder zu allen 

Themen kaiserlicher Politik äußerte, lässt sich kaum eine klare Linie ausmachen. Die Häresie im 

Reich scheint ihn zunächst mit ehrlicher Sorge zu erfüllen. So schreibt er am 06. Juli 1530 hierzu an 

Karl, diese müsse mit allen Mitteln gelöst werden: „Ich erinnere mich, dass Ew. Majestät mir öfter  

sagte,  Ihr  wünschtet  Euer  Leben für  Christus  zu geben,  um für  die  erhaltenen Gnadenerweise  

einigermaassen zu danken. Dies ist jetzt die Zeit, nach der Ihr verlangtet; jetzt werden wir sehen,  

316 Otto Lehnhoff – Die Beichtväter Karls V. Ihre Tätigkeit und ihr Verhältnis zum Kaiser. Alfeld 1932. S.57ff.
317 In: Josef Friedrich Freiherr von Retzer – Nachrichten von dem Leben und den Schriften des ehemaligen Bischofs 

von Gurk Hieronymus Balbi. Wien 1790.
318 Unter anderem führte er 1494 das Studium des Römischen Rechts in Wien ein.
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ob Ihr Euch getäuscht, oder ob Euer Herz gesprochen. Ich sage das, um Ew. Majestät zu bitten,  

dass, wenn es nöthig wäre, ein Königreich zu verkaufen, um mit dem Gelde diese Krankheit zu  

heilen...“319. Nicht einmal zwei Wochen später, am 16. Juli 1530 schwenkt Loaysa dann um und 

fordert fortan immer wieder eine schnelle gewaltsame Lösung des Problems: „und wollen sie dann 

nicht  gehorchen,  dann ist  der  wahre Rhabarber,  um sie  zu  heilen  – die  Gewalt.“320.  In  diesem 

Zusammenhang findet sich auch eine erste Äußerung zur Universalmonarchie Karls: „Gott will in  

dieser Angelegenheit erkennen, ob ihr ihm ein treuer Sohn seid, und findet er das, so verspreche ich  

Euch, dass ihr unter allen Geschöpfen keine Kraft antreffen werdet, die hinreichen würde, Euch zu  

widerstehen. Alle werden nur dazu sein, dass Ihr an ihnen die Krone in dieser Welt gewinnt.“321. 

Wie wenig ernst es Loaysa mit dieser Anspielung auf Karls Universalmonarchie tatsächlich war, 

zeigte sich schon am Monatsende, als er Karl für den Fall, dass die Religionsfrage nicht so ohne 

weiteres zu lösen sei, empfahl: „Und dann setztet Euren Bruder zum König der Römer; auf diese  

Art wird Ew. Majestät thun, wie es Euch zukommt, und das Übel, das Ihr nicht heilen könnt, wird  

nicht Euch zur Last fallen […] so wird Ew Majestät geehrt, mächtig und mit Sicherheit dieses Land  

verlassen können.“322. Im Spätherbst 1530 bittet er Karl dann, sich mit den Ketzern zu vertragen. 

Hier zeigt sich eine Tendenz, die in vielen seiner Briefe durchscheint: Loaysa sieht in Karl in erster 

Linie den König Spaniens und erwartet  von ihm, dass er sich um sein Reich kümmert.  Andere 

Aufgaben, die mit seinen weiteren Titeln zusammenhängen, wie hier die Religionsfrage, werden in 

dem Moment hintangestellt, wo sie Karls langfristiges Engagement außerhalb Spaniens zu erfordern 

drohen.

In Bezug auf Frankreich vertrat Loaysa auch in den 1530er Jahren eine auf Kompromiss 

bedachte Politik,  was ihn ebenfalls unverdächtig macht,  einer universalmonarchischen Ideologie 

anzuhängen:  Für  die  Zustimmung  zu  einem  Konzil  empfiehlt  Loaysa  Karl,  Mailand  dem 

französischen König zu geben323. Auch empfahl er in diesem Zusammenhang, Modena und Reggio 

für 100000 Gulden an den Papst zu verkaufen324.

319 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. 06.Juli 1530. 
S.16f.

320 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. 18.Juli 1530. 
S.20.

321 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. 18.Juli 1530. 
S.20.

322 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. Gotthelf Heine. Berlin 1848. 31.Juli 
1530. S.24.

323 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. Gotthelf Heine. Berlin 1848. 26. Mai 
1531. S.129f.

324 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
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Am eindrucksvollsten zeigt sich aber die beinahe beliebige politische Haltung Loaysas in 

der  Türkenfrage.  Diese  erscheinen  bei  ihm  keineswegs  als  Antichrist,  sondern  nehmen  eine 

gleichberechtigte Rolle im Mächtespiel der Zeit ein: „Ich sagte auch in den verloren gegangenen  

Briefen,  dass  es  für  Euren Dienst  geeignet  sei,  ein  Bündnis  mit  den  Türcken,  und Friede  und  

Vertrag mit dem Woywoden zu machen. Habt ihr das, wenn es möglich war es zu Stande zu bringen,  

gethan,  so  habt  ihr  gethan,  was  für  beide  Brüder  zuträglich  ist.  Und  wenn  ich  das  sage,  so  

geschieht es mit dem Wunsche, Euch als Herrscher der ganzen Welt zu sehen; dazu, denke ich, ist es  

nöthig, dass Ihr das oben Angegebene auf friedliche Art zu erreichen sucht“325.  Gleichwohl tritt 

Loaysa  vehement  dafür  ein,  einen  nicht  abzuwendenden  Krieg  mit  dem Sultan  konsequent  zu 

führen. Nachdem es 1532 nicht zur von Loaysa erwarteten Entscheidungsschlacht gekommen ist, 

schwingt in seinem eher pflichtschuldigen Lob für die Tapferkeit Karls durchaus auch Kritik an 

dessen zögerlicher Haltung mit: „[...]; denn wer Euch liebt darf nach meinem Urtheil sich darüber  

nicht freuen, dass der Türke friedlich nach Hause zurückgekehrt ist,  nachdem er einen grossen  

Theil  Eures  Eigenthumes  nach Belieben geplündert  und verbrannt,  und darin  so viele  Monate  

gestanden hat, ohne dass Jemand ein böses Wort gesagt“326.

 Loaysa hielt  also offensichtlich nichts  von der  Ideologisierung der  kaiserlichen Politik, 

schreckte aber keineswegs davor zurück, hierauf anzuspielen, wenn es seinen Zielen dienlich war. 

In dem Bemühen, den Papst auf der kaiserlichen Seite zu halten berichtet Loaysa, er habe diesem 

erzählt, dass er bisher nicht an die Prophezeiungen über Karls Monarchie habe glauben wollen, was 

sich  aber  nun  geändert  hätte.  Hierauf  habe  der  Papst  von  einer  Prophezeiung  berichtet,  die 

vorhersagt, dass ein spanischer Kaiser erst den französischen König und anschließend den Sultan 

besiegen werde.  Loaysa schreibt weiter,  er  habe hierauf geantwortet:  „Heiliger Vater,  haltet  für  

gewiss,  dass,  wenn die  Kaiserliche Majestät  diese  Monarchia hat,  Eure Heiligkeit  wahrer  und  

unumschränkter Herr der Welt sein, und Euren Befehlen von Allen gehorcht werden wird“327. Der 

Papst habe darauf die Alleinherrschaft Karls erfleht und geschworen, dass er bereit sei, zu diesem 

Zweck die eigene Herrschaft zu opfern, worauf Loaysa zufrieden feststellte, dass der Papst auch 

weiterhin an Karl Seite stünde. 

Juan  Garcia  Loaysa  war  ein  äußerst  pragmatischer  Politiker,  der  bei  beinahe  allen 

Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. Gotthelf Heine. Berlin 1848. S.142.
325 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 

Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. Gotthelf Heine. Berlin 1848. 06.Juli 
1530.  S.16.

326 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. 05. Oktober 
1532. S.264.

327 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 
Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. 30. November 
1531. S.197f.
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politischen Fragen eine bis zur Beliebigkeit reichende Kompromissbereitschaft an den Tag legte. Er 

sah in  Karl  offensichtlich in  erster  Linie  den Spanischen König,  weshalb es ihm keine Sorgen 

bereitete, andere Reichsteile unter fremde Verwaltung zu stellen oder zu verkaufen. Immer wieder 

drängt er Karl, nach Spanien zurückzukehren. Dass Loaysa sogar bereit war, diesem Ziel das Reich 

und die  Religionsfrage zu opfern,  weist  ihn als  geradezu radikalen  Exponenten der  spanischen 

Partei an Karls Hofe aus, der möglichen universalen Zielen des Kaisers äußerst kritisch gegenüber 

stehen musste.

5.3 Die italienische Hofpartei

5.3.1 Miguel de Ulcurrum

Mit Miguel de Ulcurrum, befand sich am Hof Karls V. ein weiterer Jurist,  der den kaiserlichen 

Weltherrschaftsanspruch in einer Denkschrift propagierte. Über sein Leben ist nur das bekannt, was 

er selbst in der Einleitung zu einem 1521 in Burgos veröffentlichten juristischen Kommentar von 

sich  preisgab:  Aus  Pamplona  stammend  studierte  er  vor  allem  in  Bologna  und  Ferrara 

Rechtswissenschaft, war Doktor beider Rechte und Mitglied im Rat von Navarra328. Luciano Pereña 

Vicente bezeichnet ihn darüber hinaus als einen der wichtigsten Juristen am spanischen Hof und 

einen Günstling Adrian von Utrechts329. Mit dem kaiserlichen Herrschaftsanspruch befasste er sich 

in  seinem 1525  veröffentlichten  Werk  „Catholicum opus  imperiale  regiminis  mundi“330,  das  er 

neben Karl V., dem „König von Spanien und beider Sizilien, verschiedener Nationen Europas und  

Afrikas, dem König der Könige und Herrn der Herren“ auch seinem Großkanzler Gattinara, der 

„Leuchte  des  lus  humanum“  widmete331.  Nachdem  im  ersten  Teil  „de  lege“  vor  allen  die 

Rechtsvorstellungen  Thomas  von  Aquins  in  dessen  Schrift  „Summa  Theologica“  besprochen 

werden,  widmet sich Ulcurrum im zweiten Teil  „de conditore legis“ den Rechtsgrundlagen der 

Kaiserherrschaft. Bemerkenswert ist hierbei, dass Ulcurrum sich in seiner Beweisführung nicht nur 

auf die theologisch-philosophischen Argumente stützt, die hier besprochen werden sollen, sondern 

auch auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Reich und den anderen europäischen König- und 

Fürstentümern beschreibt. 

Ulcurrum  entwickelt  die  These,  der  Kaiser  habe  die  alleinige  oberste  gesetzgeberische 

Gewalt über den gesamten Erdkreis. Bemerkenswert ist hierbei, dass er sich tatsächlich und sehr 

328 Hans-Joachim König – Monarchia Mundi und res publica christiana. S.85f.
329 Luciano Pereña Vicente – Miguel de Ulcurrum, el Emperador, Organo y Garantia del Derecho de Gentes positivo.  

In: Revista Española de Derecho Internacional. 6/1953. S.313-323.
330 Ich beziehe mich hier auf einen Nachdruck aus dem Jahre 1584: Catholicum opus imperiale regiminis mundi. In:  

Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, de Dignitate et Potestate 
seculari. Tom XVI, Venedig 1584, S.103b-130b.

331 Luciano Pereña Vicente – Miguel de Ulcurrum, el Emperador, Organo y Garantia del Derecho de Gentes positivo.  
In: Revista Española de Derecho Internacional. 6/1953. S. 315.
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deutlich auf  eine tatsächliche geographische Weltherrschaft des Kaisers beruft, die sowohl über die 

Christenheit,  als auch über alle Ungläubigen gelte. Ulcurrum zeigt sich in seiner Argumentation 

stark geprägt von Dantes „de Monarchia“ und beruft  sich darüber hinaus auch auf Größen wie 

Aristoteles, Hieronymus, Augustinus und natürlich in  letzter Referenz auf die Bibel. Allerdings 

scheint er Dantes Monarchia nur indirekt gekannt zu haben, wie Francis Cheneval zeigt332. 

Den Kaiser sieht Ulcurrum weniger als absolutistischen Weltherrscher, als vielmehr obersten 

Gesetzgeber. Diese Autorität leitet Ulcurrum aus verschiedenen Entwicklungsstufen der Menschheit 

her,  denen  er  verschiedene  Rechtszustände  zuordnet:  Zunächst  habe  das  gesamte 

Menschengeschlecht  in  einer  einzigen  Gemeinschaft  zusammen gelebt,  die  vom „ius  naturale“ 

geleitet gewesen sei. Dieses Naturrecht sieht er als ein menschliches Grundbedürfnis an, welches 

keiner weiteren Autorität bedürfe. Als es innerhalb dieser menschlichen  Urgemeinschaft aber zu 

vermehrter Unruhe gekommen sei, seien erste Regeln nach dem „ius gentium“ aufgestellt worden. 

Die  gesetzgeberische  Autorität  hierzu  –  er  spricht  hierbei  sowohl  von  potestas,  als  auch  von 

auctoritas  und imperium – habe  zunächst  beim gesamten Volk gelegen und sei  schließlich  auf 

mehrere Könige übergegangen. Da diese aber Gesetze nur zu ihrem eigenen Vorteil erlassen hätten, 

sei  das ius gentium schließlich durch göttliche Vorsehung auf den Kaiser übergegangen, dessen 

Handeln von Vernunft und nicht von Eigennutz geleitet sei. Er solle nach Gottes Wille unparteiisch 

Gesetze erlassen, die für die gesamte Menschheit bindend seien. Der Kaiser übe das „ius gentium“ 

nun stellvertretend für alle Völker aus. Das „ius gentium“ sei also gleichbedeutend mit dem „ius 

imperatoris“: „ius gentium et ius imperatoris sunt idem“333. 

Ziel  dieses  durch  den  Kaiser  auszuführenden  „ius  gentium“  sei  vor  allen  Dingen  die 

Sicherung  des  Friedens  der  gesamten  Menschheit  sowie  daraus  folgend  das  allgemeine 

Wohlergehen. Darüber hinaus solle es die Menschen vom Bösen abhalten und so der gesamten 

menschlichen  Gemeinschaft  ein  glückliches  Leben  ermöglichen.  An die  Ideen  der  Reconquista 

anknüpfend,  unterstellt  Ulcurrum dieser  kaiserlichen Jurisdiktion nicht  nur  die  Völker  Europas, 

sondern ausdrücklich auch Juden, Muslime und andere Ungläubige, schließlich müsse der Kaiser 

für Ruhe und Frieden auf der ganzen Welt Sorge tragen334.

Da Könige stets Gefahr liefen, willkürlich und eigennützig Gesetze zu erlassen, bedürfe es 

eines  obersten  Herrschers,  der  den  jeweiligen  Königen  zwar  eine  weitgehende  Autonomie  in 

Verwaltung und Gesetzgebung zugestehen dürfe, jedoch das Recht habe, bei Machtmissbrauch zu 

332 Francis Cheneval – Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559. Metamorphosen 
eines philosophischen Werks. (= Humanistische Bibliothek. Texte und Abhandlungen. Reihe I. Abhandlungen. Band 
47). München 1997. S.363f.

333 Miguel de Ulcurrum – Catolicum opus imperiale regiminis mundi. In: Tractatus illustrium in utraque cum pontifici,  
tum Caesari iuris facultate Iurisconsultorum, de Dignitate et Potestate seculari. Tom XVI, Venetiis 1583. S.118.

334 Hans-Joachim König – Plus Ultra. Ein Weltreichs- und Eroberungsprogramm?; In: Alfred Kohler (Hg) – Karl V. 
1500-1558. S.208.
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intervenieren,  also  die  königlichen  Gesetze  außer  Kraft  zu  setzen  oder  gar  den  König  zur 

Rechenschaft zu ziehen. Ulcurrum ordnet hier das vom Kaiser auszuübende „ius gentium“ dem von 

anderen Herrschern nach regional spezifischen Anforderungen zu erlassenden „ius civile“ unter. 

Das königliche Recht zur Gesetzgebung könne also keineswegs als Beleg für eine Gleichrangigkeit 

von  Kaiser  und  Königen  dienen,  vielmehr  würde  den  Königen  ihre  regionale,  untergeordnete 

gesetzgeberische Teilgewalt erst vom Kaiser verliehen. Einen Sonderfall bilde hierbei der Papst, der 

eine der kaiserlichen Macht vergleichbare Rolle in allen geistlichen Dinge verkörpere. Diese sei 

aber – im Gegensatz zur kaiserlichen Herrschaft – auf die Christenheit beschränkt.

Hinter diesem ausdrücklich geographisch zu verstehenden Weltherrschaftsanspruch vermutet 

Hans-Joachim  König  eine  Rechtfertigung  der  Eroberung  der  Neuen  Welt.  Hierauf  weist  auch 

Ulcurrums Aussage hin, dass diejenigen Menschen, die die kaiserliche Macht nicht anerkannten und 

sich dadurch vom Kaiser lossagten – vergleichbar den Häretikern, die sich vom Papst lossagten - als 

Rebellen   zu behandeln  und zu verfolgen seien.  Allerdings  weist  König auch darauf  hin,  dass 

Ulcurrum  in  diesem  Zusammenhang  nie  explizit  über  die  Bewohner  der  Neuen  Welt  spricht, 

sondern lediglich Christen,  Juden und Sarazenen als  religiöse Gruppen aufführt335.  Ein weiterer 

wichtiger und absolut zeittypischer Beweis für die Richtigkeit universaler kaiserlicher Herrschaft 

sei  der  Verweis  auf  die  vier  Weltreiche  und  den  (osmanischen)  Antichrist,  der  die  christlich-

kaiserliche Herrschaft nun bedrohe und dem der universale Kaiser entgegen treten müsse, um die 

Vorsehung zu erfüllen. 

Die Argumentation im „Catholicum opus imperiale regiminis mundi“ ist sehr stark geprägt 

vom  römischen  Recht  (ius  gentium,  ius  civile),  von  Dante  (Aristoteles  und  die  Vernunft  als 

Referenzen) sowie von den mittelalterlichen Prophetien, wie sie vor allem von Gattinara häufig 

angeführt wurden. Ziel der kaiserlichen Politik bzw. der Institution des Kaisertums als ganzes sei 

die Sicherung des Friedens. Hieraus leite sich letztlich die Macht des Kaisers über alle anderen 

Herrscher  ab.  Ulcurrum argumentiert  also  auf  der  gleichen Ebene wie  Dante,  Machiavelli  und 

Gattinara. Allerdings heben sich seine Ausführungen insofern von jenen ab, dass sie nicht mehr in 

der mittelalterlichen Vorstellung von Welt und Reich verharren. Ulcurrum erkennt an, dass weite 

Teile  der  Welt  nicht  der  Christenheit  angehören  und  folgert  hieraus  die  klare  Unterscheidung 

zwischen kaiserlichem und päpstlichem Machtbereich: „cum igitur infideles nin sint de ecclesia  

[…]  Papa  non est  caput  ipsorum.“336.  Der  kaiserliche  Weltherrschaftsanspruch,  den  Miguel  de 

Ulcurrum  vertritt,  darf  also  als  eine  neuzeitliche  Abwandlung  der  bisherigen  Argumentation 

335 Hans-Joachim  König  –  Monarchia  Mundi  und  Res  Publica  Christiana.  Die  Bedeutung  des  mittelalterlichen 
Imperium Romanum für  die  politische  Ideenwelt  Kaiser  Karls  V.  und seiner  Zeit,  dargestellt  an  ausgewählten  
Beispielen. Hamburg 1969. S.92f.

336 Catholicum opus imperiale regiminis mundi. In: Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris 
facultate Iurisconsultorum, de Dignitate et Potestate seculari. Tom XVI, Venetiis 1584, fol 115a.
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gesehen werden.

Den Hintergrund und zugleich den eigentlichen Mittelpunkt seiner Überlegungen bildet auch 

hier  die  typisch  italienische  Friedenssehnsucht,  was  durch  seine  wissenschaftliche  Biographie 

erklärt werden kann. Die Universität von Bologna war bis weit ins 16. Jahrhundert hinein der Ort, 

an dem die Wirkung der Schriften Dantes, speziell der Monarchia, am besten nachgewiesen werden 

kann337. Daher ist davon auszugehen, dass Ulcurrum hier mit der politischen  Ideenwelt Dantes in 

Berührung kam und diese dann übernahm und weiter entwickelte. 

Miguel  de  Ulcurrum  ist  also  trotz  seiner  spanischen  Herkunft  aufgrund  seiner 

wissenschaftlichen und politischen Sozialisation als Teil der italienischen Fraktion am Hofe Karls 

V. zu betrachten. Dass er auf Karl V. persönlich oder auch nur auf dessen Politik einen besonderen 

Einfluss gehabt habe, muss bestritten werden. Denn die Mitgliedschaft im Rat von Navarra war – 

wie man anhand der Biographien der anderen hier behandelten Berater gut erkennen kann – keine 

Position, von der aus man die strategische Politik Karls V. entscheidend hätte prägen können. Das 

„Catholicum opus imperiale regiminis mundi“ ist also eher als  weiterer Ausdruck der in Italien 

herrschenden Friedenssehnsucht zu deuten, denn als Teil des politischen Programms Kaiser Karls V. 

5.4 Der Einfluss der Berater Karls V. auf dessen Politik

Betrachtet  man  neben  der  von  Mercurino  Gattinara  betriebenen  kaiserlichen  Propaganda  auch 

weitere  Berater  des  Kaiser,  lässt  sich  vor  allen  Dingen  eines  feststellen:  Die  konkurrierenden 

Staatstheorien am Hof Karls V. lassen sich den landsmannschaftlichen Gruppen zuordnen.

Die burgundisch-flandrische Partei, maßgeblich geprägt durch Wilhelm von Croy, Herr von 

Chièvres, vertrat eine dezidiert Frankreich-freundliche Politik und achtete darüber hinaus sehr auf 

die  Machtstellung  des  Adels  in  Karls  Königreichen.  Eine  absolutistisch  anmutende  kaiserliche 

Weltherrschaftsidee wurde von dieser Partei also konsequent verneint. Auf staatstheoretischer Seite 

war die burgundisch-flandrische Fraktion weit weniger aktiv als die anderen Hofparteien. Lediglich 

Erasmus von Rotterdam, der genau genommen nicht zu einer Hofpartei zu rechnen ist, jedoch in 

vielen Punkte die burgundische Sichtweise ausdrückte, lässt sich hier nennen. Ihr deshalb weniger 

Einfluss auf die Politik, besonders aber auf die politische Sozialisation Karls V. einzuräumen, wäre 

ein  Fehler.   Vielmehr  scheint  die  burgundisch-flandrische  Partei  am Hofe  Karls  V.  trotz  einer 

zunehmenden  Hispanisierung  die  mächtigste  landsmannschaftliche  Gruppe.  Gerade  die 

Unterordnung  der  Reichspolitik  unter  die  burgundische  Verwaltung  zeugt  von  der  Wichtigkeit 

dieses Teilreiches.

337 Francis Cheneval – Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559. Metamorphosen 
eines philosophischen Werks. (= Humanistische Bibliothek. Texte und Abhandlungen. Reihe I. Abhandlungen. Band 
47). München 1997. S.149.
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Einen  Eindruck  von  der  Stärke  der  burgundisch-flandrischen  Hofpartei  gibt  der  heftige 

Widerstand,  mit  dem Karl  V.  konfrontiert  wurde,  nachdem er  1517 seine  Königreiche  auf  der 

Iberischen Halbinsel in Besitz genommen hatte. Auf den Cortes von Valladolid von 1518 eskalierte 

der Streit zwischen Kastilischer und Flämischer Partei vor allem um die Frage des Vorsitzes, weil 

„der  flämische  Großkanzler  Don  Garcia  de  Padilla  als  Präsident  des  Rates  und  ein  weiterer  

flämischer Doktor“ den Vorsitz führen sollten338. Der Vertreter der Stadt Burgos, Dr. Zumel, forderte 

sogar,  diese  hinauszuwerfen!  Die  Procuradores  schrieben  in  diesem  Zusammenhang  an  Karl: 

„Zuerst bitten wir Eure Hoheit, daß sich die Königin unsere Herrin hier niederlassen möge, was  

Eurer königlichen Majestät ebenso gebührt wie der Königin und Herrin dieser Königreiche“339. 

Weiters wurde von ihnen der Versuch unternommen, die flämische Partei zu verdrängen, indem sie 

versuchten,  die  kastilischen  Strukturen  am Hof  Karls  V.  mit  dem Hinweis  auf  die  eigentliche 

Königin durchzusetzen: „Und wir ersuchen in den Klauseln des Testaments der Königin Donna  

Isabella,  unserer  glorreichen  Herrin,  nachzulesen,  denn  dort  steht,  weshalb  wir  vorstellig  

werden.“340. Trotz dieser, augenscheinlich nicht ganz unberechtigten Kritik an Karls Personalpolitik 

änderte sich zunächst wenig, was auch daran gelegen haben mag, dass Karl in Spanien zunächst 

einmal  die  Königreiche  Kastilien  und  Aragon  zusammen  führen  musste,  was  eine  erhebliche 

Verwaltungsaufgabe war341. Erst nach einer grundlegenden Reform dieser beiden iberischen Höfe 

konnte daran gegangenen werden, eine Verwaltung für alle Königreiche zu schaffen. Erst 1523 gab 

Karl dem Drängen der spanischen Partei  nach und ernannte neben 200 „gentileshombres“ auch 

vermehrt kastilische und aragonesische Amtsträger342. Der Einfluss der Spanischen Partei am Hofe 

Karls V. war also zunächst sehr gering, steigerte sich aber stetig und fand schließlich in Pedro Ruiz 

de  la  Mota,  Antonio  de  Guevara,  Alfonso  Aguilar,  Francisco  los  Cobos,  Juan,  Alfonso  und 

Hernando  Valdes  sowie  vor  allem  Juan  Garcia  Loaysa  sehr  starke  Ausprägung.  Dass  Mota 

zumindest  teilweise  der  burgundisch-flandrischen  Partei  zuzurechnen  ist,  wurde  oben  bereits 

gezeigt,  ebenso dass  Ulcurrum eher  der  italienischen Fraktion angehörte.  Der  staatstheoretische 

Vordenker der spanischen Hofpartei war also am ehesten Antonio de Guevara, der dem Kaiser zwar 

theoretisch einen Weltherrschaftsanspruch zugestand, diesen aber nicht über die Souveränitätsrechte 

der anderen Königreiche stellte. Er vertrat also eine Herrschaftsidee, die den Kronen Spaniens eine 

338 Zitat nach: José Martinez Millán – Der Hof Karls V.: Das Haus des Kaisers. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500-
1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002. S.126.

339 Zitat nach: José Martinez Millán – Der Hof Karls V.: Das Haus des Kaisers. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500-
1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002. S.126f.

340 Zitat nach: José Martinez Millán – Der Hof Karls V.: Das Haus des Kaisers. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500-
1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002. S.127.

341 Vgl. hierzu: José Martinez Millán – Der Hof Karls V.: Das Haus des Kaisers. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500-
1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002.

342 Zitat nach: José Martinez Millán – Der Hof Karls V.: Das Haus des Kaisers. In: Alfred Kohler (Hg) - Karl V. 1500-
1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Wien 2002. S.145.
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vom Reich gänzlich unabhängige Legitimation zugestand. Ohnehin scheint die Ablehnung eines 

kaiserlichen Weltherrschaftsanspruches  in  Spanien  eine  Mehrheitsmeinung gewesen zu  sein.  So 

schreibt auch der Jurist Francisco de Vitoria sicherlich ohne seinem Herrn damit zu nahe treten zu 

wollen: „Imperator non est dominus totius orbis.“343. Geprägt wurde diese weit verbreitete Ansicht 

maßgeblich durch die Herrschaftsidee der spanischen Könige, welche auch im 16. Jahrhundert von 

großer  Bedeutung  war.  Eine  Bestätigung  und  Weiterentwicklung  erfuhr  sie  im 15.  Jahrhundert 

durch den wohl bedeutendsten spanischen Historiker seiner Zeit, Sánchez de Arévalo. Dieser setzte 

sich in seinem Traktat „De origine ac differentia principatus imperialis et regalis“ mit der Theorie 

und Rechtmäßigkeit partikularer Kaisertümer auseinander und kam zu dem Schluss, dass nicht nur 

Spanien, sondern auch Frankreich eine partikulare Kaiserwürde inne habe. Das römisch-deutsche 

Kaisertum  sei  diesen  keineswegs  überlegen,  besitze  nur  Geltung  innerhalb  der  eigenen 

Reichsgrenzen und dürfe somit nicht die Weltherrschaft beanspruchen344.   Eine Haltung, die sich 

zumindest in ihrer Richtung auch bei den Vertretern der spanischen Hofpartei nachweisen lässt.

Die dritte Partei am Hofe Karls V. war die italienische, die vor allem in Mercurino Gattinara 

und Miguel de Ulcurrum ihre herausragenden Exponenten fand. Beide vertraten vehement die Idee 

der  Monarchia  Universalis  und waren schriftstellerisch  sehr  aktiv,  was  den Eindruck  entstehen 

lassen kann, dass sie die politische Meinungshoheit inne gehabt hätten. Hier ist jedoch Vorsicht 

geboten!  Die  Grundregel  der  Geschichtswissenschaft  ist  die  Quellenkritik,  und  dieser  sind  die 

unzähligen Propagandaschriften, die die Monarchia Universalis predigen, dringend zu unterziehen. 

Die  Menge  an  Quellen  lässt  nicht  automatisch  auf  deren  politische  Aussagekraft  schließen! 

Entscheidend bei der Frage nach der Herrschaftsidee Karls V. ist der politische Einfluss auf den 

Kaiser bzw. seine Politik. Miguel de Ulcurrum war als einfaches Mitglied des Rates von Navarra 

einer  von vielen  Hofbeamten.  Bedeutenden  Einfluss  hatte  also  auf  Seiten  der  Befürworter  der 

Monarchia  Universalis  nur  Mercurino  Gattinara.  Auch  an  seiner  politischen  Überzeugung  sind 

Zweifel  angebracht.  So  weist  ihn  seine  Freundschaft  mit  Erasmus  von  Rotterdam  und  sein 

bereitwilliger Verzicht auf die breitenwirksame Publikation Dantes Monarchia eher als Humanisten 

aus, der die wissenschaftliche Diskussion mehr liebte als seine politischen Standpunkte, denn als 

fanatischer Ideologe.

Vor diesem Hintergrund erweist sich die intensive Beschäftigung mit der Verwaltung und 

dem  Beraterstab  Kaiser  Karls  V.  als  wichtiges  Forschungsdesiderat,  um  dessen  politische 

Überzeugungen  besser  beleuchten  zu  können.  Feststellen  lässt  sich  jedoch  schon  jetzt,  dass 

343 James Brown Scott (Hg) - Francisco de Vitoria. De Indis et de Iure Belli Relectiones. Washington 1917. Sect. II., tit. 
I. S.234.

344 Viktor Frankl – Die Begriffe des mexikanischen Kaisertums und der Weltmonarchie. In: Saeculum. Jahrbuch für  
Weltgeschichte 13/1962. S.6.
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Mercurino Gattinara keineswegs die überragende Rolle zuzuschreiben ist,  wie dies immer noch 

geschieht. Für die politische Grundeinstellung des Prinzen zeichnete Chièvres verantwortlich, nach 

dessen  Tod  1521  sich  Gattinara  und  Loaysa  einen  Machtkampf  um  den  Einfluß  beim  Kaiser 

lieferten. Gattinara starb 1530 und als sein Nachfolger etablierte sich mit dem älteren Granvelle ein 

sehr  pragmatischer  Politiker,  dem jede Ideologie  fern  zu  liegen schien.  Gattinara  hatte  also zu 

keinem  Zeitpunkt  die  unumschränkte  Kontrolle  über  den  Kaiser.  Daher  scheint  es  durchaus 

zulässig, als Maßstab für die politischen Ideen Karls V. - in Ermangelung eindeutiger Quellen – 

dessen tatsächliche Politik heran zu ziehen. 

6. Die Herrschaftsidee Kaiser Karls V.
6.1 Propaganda oder Weltherrschaftsstreben?

Um die kaiserliche, hauptsächlich von Mercurino Gattinara geprägte Propaganda, die Karl V. die 

Monarchia  Universalis  zusprach,  richtig  deuten  zu  können,  liegt  ein  Blick  auf  deren 

Entstehungsgeschichte nahe345.

Wie schon gezeigt, war der Anspruch auf die Führerschaft innerhalb der Christenheit sowie 

auf  das Erbe des antiken Imperium Romanum keineswegs ein deutsches Monopol gewesen, da 

gerade Frankreich sich ebenso gut auf die Nachfolge Karls des Großen und die Translatio Imperii 

berufen  konnte.  In  markanter  Weise  tat  dies  König  Karl  VIII.  von  Frankreich,  als  er  1494  in 

Norditalien einfiel und dies mit dem Ziel rechtfertigte, an der Spitze eines Kreuzfahrerheeres gegen 

die Türken ziehen zu wollen. In einer großangelegten Propaganda beanspruchte das französische 

Königtum in der Folgezeit die Führungsrolle innerhalb der Christenheit und damit verbunden die 

Herrschaft über Italien, was den Konflikt mit dem Königtum Aragon befeuerte346. 

Wie Marjorie Reeves sehr schön gezeigt hat, schwenkten nun plötzlich die Prophetien weg 

vom Reich und auf das französische Königtum, da dieses wieder einen Herrscher namens Karl zu 

präsentieren  hatte.  Entsprechend  stellten  die  einschlägigen  Prophezeiungen  und  in  deren 

Windschatten  auch  die  französische  Propaganda  Karl  VIII.  als  den  Endzeitkaiser  dar,  der  die 

Christenheit einen, die Ungläubigen besiegen, am Berg Golgata schließlich seine Krone niederlegen 

345 Zu Inhalt und Richtung der kaiserlichen Propaganda wurde in den letzten Jahren ausreichend publiziert, sodass es 
hier nicht notwendig ist, auf ihre Einzelheiten einzugehen. Vgl. hierzu die Studien in den Sammelbänden: Alfred  
Kohler (Hg) - Karl V. 1500-1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee, Friedrich Edelmayer 
(Hg)  -  Plus  Ultra.  Die  Welt  der  Frühen  Neuzeit,  Marlene  Kurz,  Martin  Scheutz,  Karl  Vocelka  u.  Thomas 
Winkelbauer  (Hgg)  –  Das  Osmanische  Reich  und  die  Habsburgermonarchie,  Bodo  Guthmüller  und  Wilhelm 
Kühlmann (Hgg) – Europa und die Türken in der Renaissance, Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht  
Bilanz, sowie vor allem die zahlreichen Studien von Franz Bosbach und John Headley (siehe Literaturliste).

346 Zum französischen Anspruch: Wolfgang Schmale – Europapropaganda. Kultur der Propaganda. In: Rainer Gries u. 
Wolfgang Schmale (Hgg) – Kultur der Propaganda. Bochum 2005 sowie Michel François – L'Idee d'Empire en 
France à l'époque de Charles Quint. In: Charles V. et son temps. Colloques internationaux du centre national de la 
recherche schientifique. Paris 1959 und Yvonne Labande-Mailfert – Charles VIII et son milieu 1470-1498. La 
jeunesse au pouvoir. Paris 1975.
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und somit das Reich Gottes anbrechen lassen werde347. Der 1514 in Venedig publizierte und sehr 

populäre „Mirabilis Liber“ fasste alle bisherigen Prophetien zusammen und entwickelte hieraus den 

Beweis, dass sie alle auf den letzten großen Kaiser, der dem französischen Königshaus entstamme, 

hinaus liefen348. Als der französische König Franz I. im November 1515 Mailand einnahm, griff er 

auf  die   Propaganda  Karls  VIII.  zurück,  die  einen  französischen  König  als  den  Endzeitkaiser 

identifiziert  hatte349.  Unmittelbar  nach  der  Einnahme Mailands  kam es  dann  im Dezember  des 

gleichen Jahres in Bologna zu einem Treffen mit Papst Leo X., das für die spätere Propaganda Karls 

V. von großer Bedeutung war. 

Doch auch dieses Treffen ist nur in seinem historischen Kontext richtig zu verstehen: Die 

Politik  Leos  X.,  war  geprägt  von  Türkenangst  und  -  hieraus  resultierend  -  einem  starken 

Kreuzzugsgedanken. Im Dezember 1513 hatte der Papst zunächst versucht, Kaiser Maximilian I. für 

seine Pläne zu gewinnen und war vertröstet worden. Der Papst gab aber, getrieben von der Angst 

vor einer osmanischen Invasion in Italien, nicht auf und schickte im März 1515 Egidius von Viterbo 

zum Kaiser, um diesen endlich für einen Türkenzug zu gewinnen. Doch Maximilian I. wies das 

päpstliche Drängen auf eine große Offensive gegen die Osmanen mit den Worten zurück, erst müsse 

die Kirche reformiert werden und anschließend könne sich die einige Christenheit der Osmanen 

annehmen350. Vor dem Hintergrund dieser brüsken Zurückweisung ist die zögerliche Haltung der 

päpstlichen Truppen zu sehen, die eine französische Invasion in Italien eigentlich hätten verhindern 

sollen.

Über den Inhalt  der vertraulichen Gespräche ließen weder Leo X. noch Franz I.  Details 

verlauten, nicht einmal ihre Räte waren bei den viertägigen Unterhaltungen zugegen. Aus Briefen 

des Papstes an König Manuel von Portugal sowie von Franz I. an seinen Cousin in Navarra läßt sich 

der  Inhalt  der  Gespräche  jedoch  weitgehend  rekonstruieren351:  Auf  päpstlicher  Seite  war  die 

Planung eines Kreuzzuges gegen die Osmanen, an dessen Spitze Franz I. stehen sollte, das Ziel der 

Unterredung. Auch die Ermahnung Leos X. vom 15. Mai 1516, Franz solle wie versprochen die 

Verteidigung  Ungarns  mit  Subsidien  unterstützen,  weist  in  diese  Richtung;  zwei  Tage  später 

erinnerte der Papst den französischen König an dessen Vorhaben, persönlich nach Konstantinopel 

zu ziehen352. Franz I. bezweckte mit dem Treffen augenscheinlich die Allianz mit dem Papst gegen 
347 Marjorie Reeves – The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism. London 1993.  

S.354-358.
348 Marjorie Reeves – The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism. London 1993.  

S.379.
349 Kenneth Setton – Pope Leo X. and the turkisch Peril. In: Kenneth Setton – Europe and the Levant in the Middle 

Ages and the Renaissance. London 1974. S.369.
350 Kenneth Setton – Pope Leo X. and the turkisch Peril. In: Kenneth Setton – Europe and the Levant in the Middle 

Ages and the Renaissance. London 1974. S.393.
351 Kenneth Setton – Pope Leo X. and the turkisch Peril. In: Kenneth Setton – Europe and the Levant in the Middle 

Ages and the Renaissance. London 1974. S.388.
352 Geschichte der Päpste IV-1. 1956. S.111.
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das Haus Habsburg sowie die Verbesserung seiner Chancen für die Nachfolge Maximilians I. im 

Kaisertum.

Da die Inhalte der Gespräche aber zunächst geheim gehalten wurden machten sehr schnell 

Gerüchte die Runde: So habe der Papst dem französischen König die Nachfolge Maximilians I. im 

Kaisertum angetragen und ihn bereits zum Kaiser von Konstantinopel ernannt. Diesem Titel solle 

Franz I. nun nachkommen, indem er das oströmische Reich – auf eigene Kosten – zurück erobere. 

Daraufhin seien in Rom den königlich französischen Wappen die kaiserlichen Insignien hinzugefügt 

worden353.  Kurz nach dem Treffen zwischen Papst und französischem König wurde ein Traktat 

veröffentlicht, welches Franz I. in die Tradition des Endzeitkaisers stellte354. 

Diese Episode zeigt, dass Franz I. keinerlei Skrupel hatte, die Endzeitkaiser-Prophetien auf 

sich  zu  beziehen  und  somit  die  Monarchia  Universalis  anzustreben,  die  er  nach  seiner 

Wahlniederlage  gegen  Karl  V.  ab  1519  stets  als  Tyrannei  und  größtmögliches  Unrecht  zu 

brandmarken versuchte. Hierin eine Verlogenheit des französischen Königshauses zu erkennen wäre 

jedoch  gänzlich  falsch.  Schließlich  hielten  die  Verfasser  solcher  Prophetien  für  beinahe  jeden 

Herrscher des Spätmittelalters eine 'eindeutige' Auslegung parat: Neben den Königen mit Namen 

Karl wurde dem Endzeitkaiser der Name Friedrich ebenso zugeordnet wie Philipp oder Maximilian. 

Sogar Heinrich VIII. durfte sich einschlägiger Weissagungen erfreuen355. In Bezug auf Karl V. war 

dann  schließlich  zu  hören,  es  müsse  sich  um  einen  'carolus  philippi  filius'  handeln356.  Die 

prophetische Ausdeutung des Endzeitkaisers war also spätestens an der Wende zum 16. Jahrhundert 

beliebig  geworden und gehörte  offensichtlich  zu  den üblichen Schmeicheleien  bei  Hofe.  Einen 

Eindruck davon, wie weit verbreitet das prophetisch verbrämte Anbiedern an den Fürstenhöfen des 

frühen  16.  Jahrhunderts  war,  gibt  uns  der  Fürstenspiegel  des  Erasmus  von  Rotterdam.  Hierin 

widmet der große Humanist der Schmeichelei – die er als eines der Hauptübel betrachtet – sogar ein 

eigenes Kapitel  und schreibt über die Schmeichler und Propheten: „Weitaus verderblicher ist die  

Sippe der Wahrsager und Propheten, die den Königen langes Leben, Siege, Triumphe, Genüsse und  

Reiche  versprechen,  anderen  dagegen  plötzlichen  Tod,  Niederlagen,  Verdruß  und  Verbannung  

androhen,  wobei  sie  Hoffnung  und  Furcht  mißbrauchen,  die  beiden  Haupttyrannen  des  

menschlichen Lebens“357. Die weite Verbreitung dieser Prophetien ist also unbestritten. Aus ihrer 
353 Kenneth Setton – Pope Leo X. and the turkisch Peril.  In: Kenneth Setton – Europe and the Levant in the Middle 

Ages and the Renaissance. London 1974. S.387.
354 Franz Bosbach – Imperium Turchorum und Christianorum Monarchia. In: Marlene Kurz, Martin Scheutz, Karl 

Vocelka u. Thomas Winkelbauer (Hgg) - Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. (=MIÖG 
Ergänzungsband 48) Wien-München 2005. S.178.

355 Marjorie Reeves – The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism. London 1993.  
S.377f.

356 Marjorie Reeves – The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism. London 1993.  
S.359.

357 Werner Welzig (Hg) - Erasmus von Rotterdam. Bd. 5. Institutio Principis Christiani. Kapitel: S. 227-251.  Zitat: 
S.233/ Latein 232.
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Quantität  aber  Schlussfolgerungen  auf  ihre  politische  Wirkung  zu  ziehen,  halte  ich  für  sehr 

gefährlich. Schließlich ist davon auszugehen, dass der jeweilige Herrscher nicht nur die auf ihn 

selbst  bezogenen  Prophetien  kannte,  sondern  auch  diejenigen,  die  seinen  Konkurrenten  als 

Endzeitkaiser  identifizierten.  Für  eine  vorgeschobene  Herrschaftslegitimation  wurden  die 

mittelalterlich argumentierenden Traktate  gleichwohl eifrig  genutzt,  wenn auch ihre tatsächliche 

propagandistische Wirksamkeit erst noch kritisch überprüft werden müsste. 

Doch  der  französische  Anspruch  auf  das  Reich  bzw.  auf  die  nicht  deutschsprachigen 

Territorien des Reiches, leitete sich keineswegs nur aus vagen Prophetien her. 1463 erlangte Herzog 

Philipp  der  Gute  von  Burgund  als  „vicarius  imperii“  das  Reichsvikariat  über  die  französisch-

sprachigen Reichsteile. Das Herzogtum Burgund war zum guten Teil französisches Lehen und fiel 

nach dem Tod Herzog Karls des Kühnen und den anschließenden Kämpfen mit den Habsburgern 

zum Teil an die französische Krone. Hieraus konnten fortan auch die französischen Könige einen 

Anspruch im Reich geltend machen. Dass dieser französische Anspruch auf Reich und Kaisertum 

durchaus als rechtmäßig empfunden wurde, zeigen die Verhandlungen um die Wahl zum Römisch-

Deutschen  König  1519.  Hier  warb  Herzog  Heinrich  von  Braunschweig-Lüneburg  bei  Kurfürst 

Friedrich von Sachsen mit folgenden Worten für Franz I.: „Man mocht auch vielleicht den Weg  

treffen, das Frangreich uf das, so in Welscher nacion ist dem Reiche zustendig, kaiser wurd“358. Aus 

dem Vikariat  über  die  französisch-sprachigen  Reichsteile  war  also  das  Vikariat  über  alle  nicht 

deutschsprachigen  Teile  geworden,  was  sicherlich  auch  mit  den  politischen  Entwicklungen  um 

Oberitalien  nach  1515  zusammen  hing.  Auch  in  den  schmalkaldisch-französischen 

Bündnisverhandlungen  von  1546  wurde  dem  französischem  König  das  Reichsvikariat  „in 

Welschlanden“  zugesprochen.  Ebenso  bei  den  Verhandlungen  der  Kriegsfürsten  von 1552.  Der 

französische König habe das Vikariat über „die Stett. So zum Reich von alters her gehöret und nit  

Teutscher sprach sein“359. Hieraus rechtfertigte Heinrich II. dann die Besetzung von Metz, Toul und 

Verdun.

Für  das  Verständnis  und die  Deutung der  von Karl  V.  propagierten  Idee  der  Monarchia 

Universalis  ist  dieser  Zusammenhang von größter  Wichtigkeit.  Denn die  Struktur  der  ganz auf 

mittelalterliche  Deutungsmuster  ausgelegten  kaiserlichen  Propaganda  stimmt  exakt  mit  der  ihr 

vorangegangenen  französischen  überein.  Warum  aber  beschränkte  sich  Gattinara  in  seiner 

Propaganda darauf,  nur den französischen Anspruch zu widerlegen, obwohl sich doch dank der 

Eroberung  der  Neuen  Welt  ganz  praktische  Anknüpfungspunkte  für  eine  kaiserliche 

358 August  Kluckhohn  (Hg)  -  Deutsche  Reichstagsakten  unter  Kaiser  Carl  V.  Jüngere  Reihe.  Bd.  1  (1519-1523). 
München 1893. S.282.

359 Zitat  nach:  Heinrich  Lutz  –  Kaiser  Karl  V.,  Frankreich  und das  Reich.  In:  Heinrich  Lutz,  Friedrich  Hermann 
Schubert, Hermann Weber (Hgg) - Frankreich und das Reich im 16. und 17. Jahrhundert. Göttingen 1968. S.8.
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Herrschaftskonzeption  ergaben,  die  universelle  Ambitionen bestens  hätten  rechtfertigen  können: 

Was  die  Größe  und  den  Reichtum der  eroberten  Gebiete  betraf,  überragte  die  Neue  Welt  das 

christliche Abendland. Vor allem aber das Ausmaß der Missionstätigkeit machte Karl V. zu dem 

größten Verbreiter des Christentums seit dessen Anfängen. 

Diese Möglichkeiten waren Karl V. ebenso wie seinem Großkanzler Gattinara spätestens seit 

dem Schreiben von Hernan Cortés vom 05. März 1521 bekannt. Hierin weist der Conquistador, der 

sich vor allen Dingen für seine Eigenmächtigkeiten zu rechtfertigen sucht, den Kaiser ausdrücklich 

auf die zumindest propagandistischen Möglichkeiten der Neuen Welt hin: „Ich habe den Wunsch,  

daß Eure Hoheit die Angelegenheiten dieses Landes kennen; sie sind so bedeutend, daß […] Eure  

Hoheit  sich  von  neuem  als  Kaiser  desselben  bezeichnen  können,  und  zwar  mit  dem  gleichen  

Rangtitel und nicht geringerem Verdienst als es bei dem Kaisertum Deutschlands der Fall ist, das  

Eure  geheiligte  Majestät  durch  Gottes  Gnade  besitzt“360.  Um die  Möglichkeiten  dieses  neuen 

Kaisertums weiter zu verdeutlichen, fügte Cortes in dieses Schreiben überdies Berichte von der 

universalen Herrschaftsvorstellung des Moctezuma ein. Cortés habe einen Mexikaner gefragt, ob er 

auch Vasall von Moctezuma sei, worauf dieser mit der verblüfften Gegenfrage geantwortet habe, 

wer denn nicht Untertan von Moctezuma sei361. 

Auch Miguel de Ulcurrum hat, wie gezeigt, auf die propagandistischen Möglichkeiten der 

Eroberungen in der Neuen Welt aufmerksam gemacht. Auch dessen Ausführungen waren Karl und 

Gattinara ausdrücklich bekannt. Doch zu all diesen potentiellen Grundpfeilern eines kaiserlichen 

Weltherrschaftsanspruchs schwieg die  Propaganda Karls  V. beharrlich.  Statt  dessen bemühte sie 

eben jene Deutungsmuster, die sich zuvor die französische Partei zu eigen gemacht hatte. Beim 

Versuch, propagandistisch die Oberhand über die französischen Ansprüche zu erlangen, beschränkte 

sich die kaiserliche Partei also auf die Abwehr eines tradierten französischen Anspruchs auf das 

Vikariat im Reich und der Führerschaft in Europa. Hätte Mercurino Gattinara oder gar der Kaiser 

selbst  tatsächlich  die  Idee  der  Monarchia  Universalis  verfolgt,  so  hätte  die  Neue  Welt  für  die 

Herrschaftslegitimation also allerbeste Argumente geboten. Die Tatsache aber, dass die kaiserliche 

Propaganda  nicht  mehr  als  eine  Replik  auf  die  von  Franz  I.  mit  diesen  Mitteln  betriebene 

Bewerbung  um  die  Römisch-Deutsche  Königswürde  war,  rückt  Karl  V.  ebenso  wie  seinen 

Großkanzler Mercurino Gattinara in ein neues Licht: Für die Erlangung der Kaiserwürde reichte 

ihnen  eine  defensive  Propaganda  aus,  weshalb  der  Wahlkampfmanager  Gattinara  sich  darauf 

beschränkte, die französischen Ansprüche zu widerlegen. Das nach dem Sieg von Tunis verbreitete 

360 Zitat  nach: Viktor Frankl – Die Begriffe des  mexikanischen Kaisertums und der  Weltmonarchie.  In:  Saeculum. 
Jahrbuch für Universalgescichte. 13/1962. S.3f.

361 Viktor Frankl – Die Begriffe des mexikanischen Kaisertums und der Weltmonarchie. In: Saeculum. Jahrbuch für  
Universalgeschichte 13/1962. S.4.
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Bild des Kaisers als Weltherrscher bemühte sich Karl V. kurz darauf in Rom zu revidieren, weil es  

seinen politischen Zielen nicht mehr entsprach und einer Koalition mit dem Papst entgegen stand. 

Nachdem Karl im Jahre 1535 Tunis zurückerobert  hatte, stilisierte ihn die habsburgische 

Propaganda umso mehr als Vorkämpfer der Christenheit, als ‚defensor ecclesiae’: Während sich der 

Französische  König,  der  ‚rex  christianissimus’ mit  Protestanten  und  Türken  verband,  habe  der 

Kaiser durch seinen Kreuzzug einen heldenhaften Triumph für die Christenheit errungen. 

Ostern 1536 verbrachte Karl in Rom, um beim Papst Unterstützung gegen Frankreich zu 

gewinnen und das erhoffte Konzil zu erbitten. Schon der Einzug in die Stadt war lange vorbereitet 

worden  und  bildete  den  Höhepunkt  der  kaiserlichen  Triumphzüge,  die  er  in  jeder  wichtigeren 

italienischen Stadt seit seiner Rückkehr hatte veranstalten lassen: Auf der Via Triumphalis, auf der 

einst die antiken Imperatoren nach großen Siegen eingezogen waren, hatte Karl V. extra Häuser und 

Kirchen  abreißen  lassen,  um  genügend  Platz  für  seinen  triumphalen  Einzug  zu  haben362. 

Offensichtlich zeigte dieser Einzug aber beim Papst nicht die erhoffte Wirkung, sondern schien 

dessen  Ressentiments  gegen  Karl  eher  verstärkt  zu  haben;  denn  der  Kaiser  änderte  seine 

Selbstdarstellung, wohl ohne Vorbereitung seiner Räte, schlagartig: In einer wohl selbst verfassten 

Rede vor dem Papst und dessen Kardinälen bezog Karl klar Stellung zu Vorwürfen, er strebe die 

Weltherrschaft an: „Einige sagten, dass ich ein Universalmonarch zu sein versuche, Monarco del  

mundo, und meine Gedanken und meine Werke zeigen, dass ich das Gegenteil bin!...“363. Weiter 

dankte Karl dem Papst für seine (bisher noch nicht geäußerte) Konzilsbereitschaft, wies auf seine 

Erfolge im Kampf gegen die Türken hin und machte seine Zuhörer darauf aufmerksam, dass der 

französische Einmarsch in Piemont weitere Aktionen gegen den Antichristen deutlich erschwerten. 

In diesem Zusammenhang bat Karl den Papst, die Rolle des Schiedsrichters in einem persönlichen 

Duell mit Franz I. zu übernehmen, damit so die innerchristliche Disziplin wiederhergestellt werden 

könne.  Der  Kaiser  bot  dem  Papst  also  an,  jene  Rolle  des  obersten  (Schieds-)  Richters  zu 

übernehmen, die nach Gattinaras Idee der Monarchia Universalis Kernelement des Kaisertums sein 

sollte. Dies konterkariert die gesamten Bemühungen der habsburgisch-kaiserlichen Propaganda der 

vorausgegangenen Jahre, die ja vornehmlich darauf gezielt hatte, den französischen Anspruch auf 

das Amt des Schiedsrichters zu widerlegen.

In dieser Rede, die Karl auf kastilisch und nicht wie üblich auf italienisch oder französisch 

hielt, stellte sich der Kaiser explizit auf eine Ebene mit dem französischen König und betonte seine 

besondere Verantwortung lediglich in Bezug auf Protestanten und Christen. Schon die Sprache wies 

ihn dabei als kastilischen König aus und eben nicht als Herrscher mit universalem Anspruch. Karl 

leugnete  also  bewusst  die  Ziele  der  eigenen  Propaganda,  um  ein  politisch  wichtiges  Ziel  zu 
362 Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. S.215.
363 Übersetzung und Zitat nach: Ferdinand Seibt – Karl V. Der Kaiser und die Reformation. S.130f. 
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erreichen,  nämlich  die  Koalition  mit  dem  Papst  gegen  Frankreich  und  ein  Konzil  über  die 

Reformationsfrage. Über diese Tage in Rom und die Verhandlungen mit Papst bemerkte der Kaiser 

in seinen Commentaires: „...In Rom fanden hierüber Besprechungen statt, es kamen viele Dinge vor,  

waren aber nur Worte ohne That. Sie hatten Schreibereien zur Folge, auf welche der Kaiser zu  

antworten  sich  nicht  bemühen  wollte  als  auf  eitle  gehaltlose  Dinge.“364.  Karl  war  also  im 

Nachhinein darum bemüht, die Bedeutung dieser Verhandlungen mit dem Papst klein zu reden und 

sich  statt  dessen  als  strahlender  Sieger  über  die  Osmanen  darzustellen.  Das  zeigt,  dass  er  die 

Wirkung seiner Commentaires auf die Nachwelt durchaus bewusst einsetzte.

Nachdem der Kaiser. Rom wieder verlassen hatte, kehrte er dann aber flugs wieder auf die 

alte Linie zurück: Im Triumph zog der „Befreier Afrikas“ in ein Florenz ein, wo Fürst Alessandro de 

Medici gerade die Hochzeit mit Karls Tochter Margarete vorbereitete und dem Kaiser durch die 

Beauftragung  Giogio  Vernanis  einen  künstlerisch  wie  propagandistisch  besonders  hochwertigen 

Empfang bereiten ließ, der dann durch eine großangelegte Publikationsoffensive breitenwirksame 

Verbreitung fand365.

Gerade  vor  diesem  Hintergrund  erscheint  die  Propaganda  Karls  V.  eher  als  eine 

Defensivtaktik, die darauf abzielte, französische Ansprüche zu widerlegen. Darüber hinaus zeigt 

sich  in  der  Beliebigkeit  bei  der  Formulierung  bzw.  der  Rücknahme  universalmonarchischer 

Ansprüche je nach politischer Notwendigkeit bei Karl V. ein ausgeprägter Pragmatismus, der es als 

äußerst  unwahrscheinlich  erscheinen  lässt,  dass  die  Ideologie  der  Monarchia  Universalis  eine 

Leitlinie der Politik Kaiser Karls V. gewesen ist. Daher soll im Folgenden die Politik Karls V. auf 

dessen Herrschaftsidee hin untersucht werden.

6.2 Die Herrschaftsidee des Kaisers gemessen an seiner Osmanenpolitik

In dem häufig in der kaiserlichen Propaganda formulierten Anspruch Karls V. auf die Monarchia 

Universalis  nahm  der  Türkenkrieg  naturgemäß  eine  herausgehobenen  Stellung  ein.  An 

Möglichkeiten, seinen Anspruch auf die Führungsrolle innerhalb der Christenheit im Kampf gegen 

die  Osmanen zu untermauern  mangelte  es  in  der  ersten Hälfte  des  16.  Jahrhunderts  nicht:  Die 

osmanische Expansion hatte unter Süleyman dem Prächtigen sowohl im Mittelmeer, als auch auf 

dem  Balkan  eine  Dynamik  angenommen,  die  der  europäischen  Staatenwelt  bis  dahin  fremd 

gewesen war. 

6.2.1 Der Türkenkrieg zu Beginn der Herrschaft Karls V.

Doch  Karl  war  zunächst  einmal  mit  den  Kriegen  gegen  Frankreich  um  die  Vorherrschaft  in 

364 Leopold August Warnkönig (Hg) – Commentaires de Charles-Quint. Leipzig 1862. S.33.
365 Wim Blockmans – Emperor Charles V. 1500-1558. London 2002. S.173f sowie Gábor Ágoston – Ideologie, 

Propaganda und politischer Pragmatismus. S.215 und Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S. 106ff. und 245f.
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Oberitalien beschäftigt. Der Fall von Belgrad 1521 schien Karls Interessen noch nicht unmittelbar 

zu berühren. Zwar hatte Belgrad bis dahin als Vormauer der Christenheit gegolten, doch war das 

ungarische Reich immer noch so groß, dass zwischen der  Ostgrenze von Karls  Besitzungen in 

Österreich  und  der  osmanischen  Westgrenze  noch  einige  hundert  Kilometer  lagen.  Auch  die 

Vertreibung der Johanniterritter von Rhodos nahm Karl billigend in Kauf, als er – wie alle anderen 

europäischen  Mächte  auch  –  sich  weigerte,  den  Bitten  der  Ordensritter  nachzugeben  und  der 

mehrere Monate belagerten Insel Entsatz zu schicken.

Die Nachricht von der vernichtenden Niederlage des ungarischen Heeres bei Mohacs 1526, 

bei der Karls Schwager, der ungarische König Ludwig II., gefallen war, traf am spanischen Hof zu 

einem Zeitpunkt  größter  Freude  ein:  Im Jahr  zuvor  war  Franz  I.  bei  Pavia  besiegt  und  sogar 

gefangen  genommen  worden.  Karls  Großkanzler  Mercurino  Gattinara  schreibt  über  die  darauf 

folgenden  Verhandlungen  in  seiner  Autobiographie  sehr  ausführlich.  Die  Nachricht  von  der 

Niederlage  der  Ungarn  habe  den  Kaiser  erreicht,  als  er  gerade  dabei  war,  die  diplomatische 

Katastrophe des Sacco di Roma zu reparieren366. Wie wenig Eindruck dabei die Niederlage von 

Mohacs am Kaiserhof machte, zeigt die Art und Weise, wie Gattinara sie in seiner Autobiographie 

behandelt:  „[...]  die aber,  die mit  Don Hugo und den Colonna in der Stadt Rom eingedrungen  

waren, sollten vom Papst für diese Untat Absolution erhalten und noch während der Dauer des  

Waffenstillstandes  ins  Königreich  Neapel  zurück  geführt  werden.  Der  Vertrag  schloß  auch  die  

Sienesen und den Herzog von Ferrara ein. Seine Heiligkeit schickte dem Kaiser diese Botschaft,  

und zugleich zeigte er ihm die furchtbare Neuigkeit vom Sieg der Türken in Ungarn an mit dem  

schmerzlichen Tod des ungarischen Königs,  eines Schwagers des Kaisers,  und mit  dem Verlust  

jenes Königreiches und seiner Besetzung durch die ungläubigen Feinde. […] Der Kaiser zeigte auf  

Mercurinos Rat in Wort und Tat seinen tiefen Schmerz einerseits über die Niederlage in Ungarn,  

andererseits über die Geschehnisse in der Stadt Rom“367. Spätestens von nun an hätte sich Karl V. 

über das Ausmaß der osmanischen Bedrohung eigentlich im Klaren sein müssen, waren die Reiche 

seines Bruders Ferdinand doch nun in direkte Nachbarschaft zum Osmanischen Reich getreten. 

6.2.2 Ein neuer Hauptsitz für den Johanniterorden

Ferdinand I. war sich der Gefahr, die von der Osmanischen Expansion ausging, durchaus bewusst, 

allerdings fehlten ihm die finanziellen Mittel, um die Teile, die ihm von seinem ungarischen Erbe 

noch geblieben waren, wirkungsvoll zu verteidigen. Also setzte sich Ferdinand bei Karl intensiv 

dafür ein, nach dem Vorbild Friedrichs III. einen Ritterorden an der Landgrenze zum Osmanischen 

366 Zeitlich  kann  das  nicht  ganz  stimmen.  Die  Schlacht  von  Mohacs  fand  am  29.  August  1526  statt  und 
selbstverständlich wurden sowohl Karl als auch Ferdinand unmittelbar von diesem Ereignis informiert. Der Sacco di 
Roma fand erst am 06. Mai 1527 statt. Diese Ungenauigkeit in Gattinaras zeitlicher Erinnerung weist nochmals auf  
die untergeordnete Bedeutung Ungarns in der politischen Vorstellung des Großkanzlers hin. 

367 Ilse Kodek – Der Großkanzler Kaiser Karls V. zieht Bilanz. S.211.
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Reich einzusetzen, um so die Kosten für die Landesverteidigung möglichst gering zu halten. Da die 

Johanniter  ohnehin  gerade  heimatlos  waren  und  von  der  französischen  Seite  durch  die 

Gefangennahme Franz'  I.  wenig Widerstand zu erwarten war, schien dies zunächst durchaus im 

Bereich des Möglichen.

Ferdinand  wollte  hierbei  das  gleiche  Konzept  verfolgen,  das  Friedrich  III.  mit  dem St. 

Georgsorden  vergeblich  zu  verwirklichen  versucht  hatte.  Die  Idee  der  Ansiedlung  eines 

Ritterordens  zur  Abwehr  war  auch  bei  Ferdinands  Urgroßvater  Friedrich  eher  aus  Geldsorgen 

heraus  geboren.  Jedoch  plante  Friedrich  noch,  einen  eigenen  Orden  zu  diesem Zweck  neu  zu 

gründen, den er anfangs lediglich mit recht geringen Mittel ausstatten wollte, wofür der Orden im 

Gegenzug später die von ihm eroberten Gebiete als Lehen erhalten sollte. Nachdem Friedrich III., 

während er 1462 in der Hofburg von der Wiener Bevölkerung belagert wurde, diesen Plan in Form 

eines Gelübdes untermauert hatte, stiftete er im Jahre 1468 dann den St. Georgs-Ritterorden und 

wies ihm Besitzungen vor allem in Millstadt in Kärnten und in Wiener Neustadt zu368. Hier sollte 

auch  der  Hochmeister  residieren.  Aufgabe  des  Ordens  war  der  Kampf  gegen  die  Osmanen. 

Allerdings litt der Orden nicht nur unter geringen Einkünften, er hatte auch erhebliche Probleme in 

der Rekrutierung, sodass er in den ersten 25 Jahren nach seiner Stiftung urkundlich kaum erwähnt 

wird.

Um die personellen wie wirtschaftlichen Probleme des Ordens in den Griff zu bekommen 

und um sich  nach  dem Frieden von Senlis  um die  Türkenfrage  kümmern zu  können369,  erließ 

Maximilian I. in Innsbruck am 17. 9. 1493 ein Gründungsdekret für die St. Georgs-Bruderschaft370. 

Diese  sollte  nordwestlich  von  Zagreb,  in  Rann  (Breznica)  die  Errichtung  einer  Ordensburg 

finanzieren  und  dauerhaft  mit  2.000-3.000  Bewaffneten  sichern371. Kaiser  Maximilian,  Papst 

Alexander VI. und alle Kardinäle traten der Bruderschaft bei, und um deren Attraktivität weiter zu 

erhöhen, wurden ihren Mitgliedern geistliche wie weltliche Privilegien gewährt: Vom Ablass bis hin 

zur Amnestie für Totschläger.

Dennoch scheinen sich derart wenige Menschen der Bruderschaft angeschlossen zu haben, 

dass wir bis auf Druckwerke Maximilians I. weder von ihr, noch vom Orden selbst weiteres hören. 

Rann gelangte nie in Ordensbesitz, der letzte Hochmeister verstarb 1541 und im Jahre 1598 wurde 

der  nur  noch  auf  dem  Papier  existente  Orden  endgültig  aufgelöst,  ohne  dass  er  jemals 

nennenswerten Einfluss auf die Türkenkriege gehabt hätte.

368 Walter Winkelbauer, Kaiser Maximilian I. und St. Georg. In: MÖStA 7/1954. S.526.
369 Ferdinand Heinrich - Die Türkenzugsbestrebungen Kaiser Maximilians I. in den Jahren 1517 und 1518. Graz 1958. 

S.16.
370 Walter Winkelbauer - Kaiser Maximilian I. und St. Georg. In: MÖStA 7/1954. S.530.
371 Ingeborg Wiesflecker-Friedhuber - Maximilian I. und der St. Georgs-Orden. In: Herwig Ebner (Hg) - Forschungen 

zur Landes- und Kirchengeschichte. Festschrift Helmut Melzer-Andelberg, Graz 1988. S.544.
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Ferdinands  Plan,  nun  den  Johanniter-Orden  an  der  Türkengrenze  einzusetzen,  hatte  das 

gleiche strategische Ziel wie zuvor die Gründung des St. Georgs-Ordens, und der Reichtum der 

Johanniter, die in ganz Europa über Grundbesitz verfügten, sollte diesmal ein Scheitern verhindern.

Die Johanniter hatten bislang von Rhodos aus erfolgreich die osmanische Expansion im östlichen 

Mittelmeer  gestört  und  ihre  Kriegstüchtigkeit  unter  Beweis  gestellt.  Ihre  Erfahrung  im 

Türkenkampf sowie ihre zahlreichen ohnehin schon vorhandenen Besitzungen in Innerösterreich 

prädestinierten den Orden für einen weiteren Einsatz gegen die Osmanen.

Über seinen Gesandten Andreas de Burgo verhandelte Ferdinand I. mit Papst Clemens VII., 

welcher als ehemaliger Johanniterritter und Prior von Capua dem Orden sehr zugetan war, über die 

Verlegung des Ordenssitzes nach Kroatien372. Viele ehemalige Ordensburgen – Csurgo, Belovar, 

Pakrac, Dubica und Clissa – sollten in der von Ferdinand vorgesehenen Grenzverteidigung wichtige 

Stützpunkte  werden.  Als  neuer  Ordenssitz  war  die  Festung  Vrana  vorgesehen.  Über  die 

dalmatischen Häfen sollte der Orden weiter im Stande sein, den Seekrieg gegen die Osmanen im 

östlichen Mittelmeer zu führen und sollte gleichzeitig Habsburgs südliche Grenzregion zu Lande 

sichern373.

Trotz intensiver Bemühungen Ferdinands I. scheiterte dieses Projekt. Vor allen Dingen der 

französische  König  Franz  I.  fürchtete  den  habsburgischen  Einfluss  auf  den  Orden  und  schlug 

seinerseits Nizza als neuen Ordenssitz vor, um den ohnehin starken französischen Einfluss durch 

ein  Lehensverhältnis  weiter  zu  verstärken.  Der  französische  Großmeister  des  Ordens  Philipp 

Villiers de l’Isle Adam bemühte sich intensiv um die Annahme des französischen Angebots. Zum 

Streit, der im Ordenskapitel über diese Frage herrschte, schreibt Georg Schilling von Cannstatt an 

den Großprior Johann von Hattstein,: „dar wider der Maister mit etlich Zungen heftig ist, dar als  

Frantza, Offernya, und Proventza, so send Hispania, Ytalia, Engelandt, Alamania, Portugal374 der 

Mainung, Malta mit Goza375 anzunemen“ und weiter: „Es ist mains Maisters Sinnoschalck376 and 

ander (…) zu mir comen und mir gesagt, es stande der theutschen zungen halb als an mir, und so  

ich welle, werden die andern nicht dar wider sagen. Da hab ichs inen stracks abgeschlagen, also ist  

der Maister fast übel zufrieden über mich“377.

Da sich die Könige von England und Portugal neutral verhielten und weitere Alternativen 

wie Saragossa oder die Halbinsel Gallipoli (!) vom Orden nie ernsthaft in Betracht gezogen wurden, 

372 Adam Wienand (Hg) - Der Johanniter-Orden, Seine Aufgaben, seine Geschichte, Köln 1970, S.195.
373 Robert Dauber - Der Johanniter-Malteser Orden in Österreich und Mitteleuropa. Bd.2.  Privatdruck 1998. S.482.
374 Gemeint  sind  die  Ordenszungen  Frankreichs,  der  Auvergne,  der  Provence,  Spaniens,  Italiens,  Englands,  

Deutschlands und Portugals.
375 Gozo, eine kleine, Malta vorgelagerte Insel.
376  = Seneschall, ein dem Truchsess entsprechendes Hofamt.
377 Heinrich Meisner - Deutsche Johanniterbriefe aus dem 16. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 

10/1895. S.597.

106



kristallisierte sich schließlich die Insel Malta als Kompromiss heraus. Ähnlich wie zuvor Rhodos 

lag sie an strategisch günstiger Stelle im Mittelmeer, sodass der Orden weiter seinen militärischen 

Schwerpunkt auf den Seekrieg richten konnte. Doch da Malta als Teil des Königreichs Sizilien unter 

der Lehnshoheit Karls V. stand, war hier der heftige Widerstand der französischen Partei des Ordens 

zu  erwarten.  Dieser  letzte  Streitpunkt  wurde  schließlich  dahingehend  gelöst,  dass  jeder  neue 

Großmeister zwar ein Ehrengeschenk an den König von Sizilien abliefern musste, der Orden jedoch 

weder  tribut-  noch  heerfolgepflichtig  war.  Unter  Zusicherung  dieser  faktischen  Autonomie 

stimmten alle beteiligten Parteien Malta als neuem Ordenssitz zu. 

Ferdinand hatte bei seinem Versuch, eine effektive und kostengünstige Grenzverteidigung 

aufzubauen, nicht auf seinen Bruder zählen können. Dabei hatten die Habsburger nach dem Sieg 

von  Pavia  doch  alle  Trümpfe  in  der  Hand  gehabt,  den  starken  Einfluss  des  französischen 

Königshauses  auf  den  Johanniterorden  einzudämmen.  Natürlich  wäre  die   Ansiedlung  des 

souveränen Ordens in habsburgischem Lehnsgebiet auf den heftigen Widerstand der französischen 

Ordensritter  gestoßen,  doch  waren  nicht  nur  die  deutschen,  sondern  auch  die  spanischen 

Ritterbrüder  ebenso  gut  in  habsburgischem  Sinne  zu  gebrauchen,  wie  der  oben  zitierte  Brief 

Hattsteins  zeigt.  Hinzu  kommt,  dass  der  Orden  sich  in  einer  verzweifelten  Lage  befand  und 

dringend  einen  neuen  Hauptsitz  benötigte.  Eine  Regelung  dieser  Angelegenheit  in  den 

Friedensverhandlungen mit dem gefangenen französischen König und dem besiegten Papst wäre für 

Karl  V.  ein  leichtes  gewesen.  Dass  sich  die  französischen  Ordenszungen  nicht  nur  gegen  ihre 

deutschen und spanischen Mitbrüder, sondern auch gegen eine französische, kaiserliche und vor 

allem päpstliche Empfehlung hätten durchsetzen können, scheint unmöglich.

Dennoch zögerte Karl zunächst, seinem Bruder diesen dringenden Wunsch zu erfüllen und 

siedelte den Orden schließlich auf Malta an, das ebenfalls unter habsburgischer Lehnshoheit stand. 

Darüber  hinaus  wurde  dem  Orden  mit  der  nordafrikanischen  Hafenstadt  Tripolis  ein  weiterer 

Vorposten gegen die muslimische Piraterie im Mittelmeer verliehen. In Anbetracht der weiteren 

Osmanenpolitik  Karls  V.,  die  im Folgenden  besprochen  werden  soll,  verwundert  diese  Lösung 

keineswegs.  Malta  ist  der  strategisch  wohl  wichtigste  Ort  im  Übergang  vom  östlichem  zum 

westlichen Mittelmeer, Tripolis ein Brückenkopf in feindlichem Gebiet. Durch die Ansiedlung des 

Ordens auf  der  durch  seine  natürlichen Häfen gut  zu  verteidigenden Insel,  schaffte  Karl  einen 

Prellbock gegen die osmanische Expansion ins westliche Mittelmeer und damit in das unmittelbare 

Interessengebiet  der  aragonesischen  Krone;  die  Belehnung  mit  Tripolis  ist  ebenso  folgerichtig, 

bildet  die  Stadt  doch genau den südlichen Abschluss  der  Achse Sizilien – Malta  – Nordafrika. 

Gleichzeitig kam Malta den Ordensrittern auch deshalb entgegen, weil sie hier zwar nominell auch 

Lehnsleute  des  Königreichs  Sizilien  wurden,  durch  den  Besitz  einer  Insel  aber  eher  ihre 
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Unabhängigkeit wahren konnten als in einem von habsburgischen Ländern umgebenen Territorium 

in Kroatien. Dies war ein Zugeständnis, das nicht nur den Ordensrittern, sondern vermutlich auch 

Papst Clemens VII, der selbst einst Johanniter-Prior von Capua gewesen war, entgegen kam.

Zur Sicherung der Stellung Aragons im westlichen Mittelmeer und zur Vermeidung eines 

Konflikts mit Papst und Teilen des Ordens gab der Kaiser also nicht nur das östliche Mittelmeer 

preis,  sondern  verwehrte  seinem  Bruder  auch  die  Möglichkeit,  bei  der  Abwehr  der 

Hauptstoßrichtung  der  osmanischen  Expansion  die  Hilfe  des  Ordens  ins  Anspruch  nehmen  zu 

können. Ob dies nun strategisch richtig oder falsch war, ist spekulativ. Es bleibt jedoch festzuhalten, 

dass Karl V. schon in dieser Frage Ungarn und der osmanischen Expansion zu Lande weit weniger 

Gewicht beimaß als den Interessen des Königreichs Aragon.

Diese  Hauptstoßrichtung  der  osmanischen  Expansion  zeigte  sich  drei  Jahre  nach  der 

Schlacht von Mohacs deutlich, als sich Sultan Süleyman 1529 mit rund 200.000 Mann anschickte, 

Wien zu erobern. Für den immer wieder als Universalkaiser apostrophierten Karl V. schien nun die 

Möglichkeit gekommen, seinen Herrschaftsanspruch im Krieg gegen den Sultan zu untermauern. 

Doch weit gefehlt. Karl dachte gar nicht daran, seinem Bruder zu Hilfe zu eilen und seiner Aufgabe 

als Kaiser nachzukommen, das Reich zu beschützen. Statt dessen forderte er noch Truppen von 

Ferdinand, obwohl die Friedensverhandlungen mit Franz I. und Papst Clemens VII. bereits kurz vor 

dem Abschluss standen: Seit 1528 hatte Erzherzogin Margarete mit der Mutter des Französischen 

Königs verhandelt, der Waffenstillstand schließlich trat am 15. Juni in Kraft378. Auch mit dem Papst 

wurde am 29. Juni, über zwei Monate vor dem Beginn der Belagerung Wiens, Friede geschlossen. 

Spielraum für einen Türkenkrieg sah Karl hierdurch jedoch nicht, schließlich war seine Reise nach 

Italien  zu  seiner  Kaiserkrönung  lange  geplant  und  endlich  hatten  auch  die  spanischen  Stände 

eingewilligt, diese Unternehmung zu bezahlen.

6.2.3 Die Schlacht am Steinfeld

Nachdem Karl V. in Bologna am 25. Februar 1530 vom Papst gekrönt worden war, wandte er sich 

der Reichspolitik und der Glaubensfrage zu. Die Osmanen hatten durch das ungünstige Wetter – 

Mitte  September  gab  es  die  ersten  Frostnächte  –  am 15.  Oktober  1529 die  Belagerung Wiens 

abbrechen müssen,  und so spielte  die  Türkenfrage auf dem Augsburger  Reichstag,  der  von der 

Verlesung  der  Confessio  Augustana  sowie  den  Religionsgesprächen  geprägt  war,  nur  eine 

untergeordnete Rolle. Dies änderte sich jedoch im Jahr darauf, als im Spätsommer durch Berichte 

von Spionen, Kaufleuten und Gesandten immer deutlicher wurde, dass Sultan Süleyman für das 

Jahr 1532 eine groß angelegte Offensive gegen Wien plante: An Save und Drau wurden von den 

Osmanen  Kornspeicher  gebaut,  die  die  Versorgung  des  Heeres  gewährleisten  sollten,  die 

378 Alfred Kohler – Karl V. eine Biographie. S.199.
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osmanischen Statthalter auf dem Balkan und in Ungarn begannen bereits, Truppen zu sammeln und 

der Sultan ließ im großen Stil Holz für weitere Galeeren schlagen379.

Ferdinand I. versuchte sofort nach Eintreffen der ersten Berichte, die aus Geldmangel längst 

wieder ins Stocken geratenen Befestigungsarbeiten in Wien – so gut es mit seinen beschränkten 

finanziellen Mitteln möglich war – voranzutreiben. In Südtirol ließ er Holz für eine Donauflotte 

schlagen und beauftragte schon 1531 Hieronymus de Zara, sich in Venedig nach fähigen Seeleuten 

für diese umzusehen380.  Auch ließ Ferdinand im Herbst 1531 neue Geschütze in  Auftrag geben 

sowie  große  Mengen  Pulver  und  alle  verfügbaren  Kanonen  ankaufen.  Auch  die 

niederösterreichischen Landstände befassten sich noch 1531 mit der bevorstehenden Invasion und 

legten Ferdinand im Dezember 1531 eine Kalkulation für die Abwehr des osmanischen Angriffs 

vor. 90.000 Mann sollten demnach ausreichen, zu denen die Niederösterreicher auch Verbände aus 

Frankreich, England und anderen europäischen Reichen gerechnet hatte, sodass sie selbst nur einen 

sehr geringen Teil der Last zu tragen hatten381. Ferdinand wusste natürlich, dass er besser nicht mit 

ausländischer Hilfe rechnen sollte, lehnte die Kalkulation ab und ermahnte die Stände, großzügiger 

zu sein. Zur Jahreswende 1531/32 war Ferdinand schon mit allen Kräften dabei, zu rüsten. Sein 

Bruder Karl  hingegen sah sich hierzu nicht veranlasst,  obwohl auch er von der bevorstehenden 

Invasion  wusste:  Am  29.  Januar  1532  warnte  er  Ferdinand  in  einem  Schreiben  vor  dem  zu 

erwartenden Angriff auf Wien382.

Auf  dem  Regensburger  Reichstag,  der  ab  Februar  1532  tagte,  stand  dann  neben  den 

Religionsgesprächen auch eine 'eilende' Türkenhilfe auf der Tagesordnung. Doch die Beratungen 

liefen nur schleppend an, weil sich hartnäckig Gerüchte hielten, der Sultan werde gar nicht gegen 

Wien ziehen und die habsburgische Partei schiebe diese Warnungen nur vor, um anschließend mit 

den vom Reich bewilligten Truppen gegen die protestierenden Stände vorzugehen383. Karl V. nährte 

diese Gerüchte weiter,  als  er  am 28. Februar – einen Monat  und 22 Tage nach dem geplanten 

Beginn des Reichstages am 06. Januar – mit 1200 spanischen Soldaten in die Stadt einzog384. Ob 

Karl  diese  schon  für  die  Verteidigung  Wiens  mit  sich  führte  oder  als  Druckmittel  gegen  die 

protestierenden Stände nutzen wollte, lässt sich nicht klären. In jedem Fall war es angesichts der 

gebotenen  Eile  ein  großer  diplomatischer  Fehler,  ausgerechnet  spanische  und  nicht  etwa 
379 Christine Turetschek – Die Türkenpolitik Ferdinands I. 1529- 1532.  S.318.
380 Christine Turetschek – Die Türkenpolitik Ferdinands I. 1529- 1532.  S.318.
381 Aufstellung  der  niederösterreichischen  Landstände  über  Truppen  und Proviant  für  1532 vom Dezember  1530. 

Kriegsarchiv. Alte Feldakten 1521. Fasz. 12.
382 Karl  V.  an  Ferdinand  I.  aus  Bonn  vom  29.01.1532.  In:  Herwig  Wolfram  u.  Christiane  Thomas  (Hgg)  -  Die 

Korrespondenz  Ferdinands  I.  Band  3.  Familienkorrespondenz  1531  und  1532.  (=  Veröffentlichungen  der 
Kommission für neuere Geschichte Österreichs. 58) Wien 1984. Nr. 614. S.495.

383 Ascan Westermann – Die Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen Parteien auf dem Reichstag zu Regensburg 1532. 
(= Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 25). Heidelberg 1910. S.41ff. 

384 Ascan Westermann – Die Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen Parteien auf dem Reichstag zu Regensburg 1532. 
(= Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 25). Heidelberg 1910. S.42.
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burgundische  Einheiten  zu  diesem Zweck  mitzunehmen,  obwohl  er  in  seiner  Wahlkapitulation 

ausdrücklich versprochen hatte,  keine fremden Truppen ins Reich zu führen.  Entsprechend dem 

vorhandenen Misstrauen bei den Ständen zogen sich die Verhandlungen in die Länge.

Ferdinand  nutzte  die  Zeit,  mit  Pfalzgraf  Friedrich  einen  erfahrenen  und  auch  den 

protestierenden  Ständen  vertrauenswürdigen  Feldherren  zu  bitten,  das  Kommando  über  das 

Reichsheer zu übernehmen. Allerdings hatte dieser genaue Vorstellungen von der Truppe, mit der er 

Süleyman entgegen treten sollte: Insgesamt sollten 90.000 Mann kämpfende Truppe bis spätestens 

zum 15. August vor Wien stehen. 10.000 schwere Reiter, 20.000 leichte Reiter, 18.000 Schützen zu 

Fuß, 32.000 Knechte mit langen Spießen sowie 10.000 Knechte mit kurzen Spießen. Dazu noch 

2.000 Mann für die Geschütze und 500 für sonstige Dienste385.

Doch  Karls  mangelndes  Engagement  sorgte  für  reichlich  Spannungen  zwischen  den 

Brüdern. Am 17. März schrieb Ferdinand einen Brief an seinen Bruder, um diesem die von der 

osmanischen Invasion ausgehende Gefahr noch einmal zu verdeutlichen und seine Worte klingen 

geradezu flehend: Eine Niederlage vor Wien bedeute nicht nur den Verlust Österreichs, sondern 

auch  die  Eroberung  vieler  weiterer  christlicher  Länder  wie  Böhmen,  Mähren,  Istrien,  Krain, 

Kroatien,  Siebenbürgen  und  Polen.  Auch  das  gesamte  Reich  sowie  Italien  seien  unmittelbar 

betroffen. Süleyman strebe nach der Weltherrschaft und werde mit niemandem Frieden schließen, 

weshalb  nicht  nur  das  Schicksal  Ferdinands,  sondern  auch  das  Karls  sowie  der  gesamten 

Christenheit auf dem Spiel stünde386. 

Wie wenig sich der Kaiser währenddessen von diesen Worten beeindrucken ließ und sich um 

eine  angemessene  Vorbereitung  des  Krieges  bemühte,  zeigt  ein  Brief  seines  ehemaligen 

Beichtvaters aus Rom, wohin sich der Unmut über Karls Verhalten offensichtlich herumgesprochen 

hatte. Im April 1532 kritisiert Juan Garcia Loaysa in mehreren Briefen an Karl, dass dieser sich 

nicht um den Türkenkrieg kümmere und droht ihm mit der Vernichtung durch Süleyman als Strafe 

Gottes für die Sünden der Christenheit387: „Wie ich nun sehe, dass die Nachrichten von dem Einfall  

dieses gemeinsamen Feindes täglich an Kraft gewinnen; und man mir sagt, dass Ew. Majestät sich  

gar nicht zur Vertheidigung rüste, und thue, als wenn es hier in der Welt keine Türken gebe, da,  

gnädiger  Herr,  beginne  ich  zu  fürchten,  dass  wir  den  Himmel  so  sehr  beleidigt  haben,  dass  

anzunehmen ist, es komme Eure Sorglosigkeit und Eure Nichtachtung dessen, woran soviel gelegen,  

von oben.“388. Offensichtlich hatte sich Karl noch nicht einmal entschlossen, ob er sich überhaupt an 

385 Die Bedingungen des Pfalzgrafen Friedrich. Kriegsarchiv, alte Feldakten, Fasz. 9 und 12. Regensburg, ohne Datum.
386 Ferdinand an Karl am 17.03.1532. Familienkorrespondenz Ferdinands I. Band 3 (1531/32). Nr.470. S.72. 
387 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 

Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. S. 231ff.
388 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 

Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. Mittwoch nach 
Ostern 1532. S.233.
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der Verteidigung Wiens in diesem Jahr beteiligen werde. An seine Schwester Isabella schrieb er am 

06. April  1532, dass er es nicht  als  seine Aufgabe ansehe,  Ferdinand bei  der Verteidigung von 

dessen Reichen zu unterstützen und nur nach Wien ziehen zu wollen, wenn der Sultan tatsächlich 

persönlich erscheine: „si el turco viene en persona“389.

Doch  Ferdinand  ließ  sich  wohl  nicht  so  ohne  weiteres  entmutigen,  brachte  die 

Verhandlungen auf dem Reichstag sowohl über die Religionsfrage, als auch über die Türkenhilfe in 

Gang und schaffte es schließlich auch – unterstützt von der Nachricht, dass Süleyman den Feldzug 

persönlich leite – Karl von der Teilnahme am Türkenkrieg zu überzeugen. Kurz vor seiner Abreise 

vom Reichstag nach Wien, um dort die Rüstungen voranzutreiben, schrieb Ferdinand sehr zufrieden 

am 22. Juni an seine Schwester Maria von Ungarn,  dass er selbst  rund 55.000 Mann und Karl 

weitere  40.000  zusätzlich  zur  Reichshilfe  in  die  Schlacht  führen  könnten,  weist  aber  seine 

Schwester gleichzeitig darauf hin, dass er diese Truppen eigentlich gar nicht bezahlen könne und 

bittet sie daher, in Burgund Geld für ihn aufzutreiben390. Tatsächlich fanden sich, nachdem auch der 

Reichstag am 27. Juli  eine „eilende“ Türkenhilfe beschlossen hatte,  die etwa 90.000 Mann von 

Ferdinand und Karl sowie weitere rund 30.000 Mann Reichstruppen unter Pfalzgraf Friedrich vor 

Wien ein und bezogen ihr Lager in der Brigittenau. Die Zahl von rund 120.000 Mann kämpfender 

Truppe  dürfen  übrigens  durchaus  als  recht  exakt  angesehen  werden,  da  wir  neben  einigen  – 

erfahrungsgemäß  wenig  zuverlässigen  -  Augenzeugenberichten  auch  eine  Berechnung  für  den 

benötigten Proviant sowie den genauen Bericht von Ferdinands Flottenkommandeur Hieronymus de 

Zara kennen391.

Seit dem 18. August standen also rund 120.000 Mann kampfbereit vor Wien, um – angeführt 

vom Kaiser – die Entscheidungsschlacht mit dem Sultan zu suchen. Allein, der Kaiser fehlte. Schon 

am 10.  August  war  Ferdinand von Linz aus  nach Straubing zu  seinem Bruder  gereist,  um ihn 

aufzufordern,  endlich  nach  Wien  zu  seinem  Heer  zu  stoßen392.  Doch  Karl  kam  erst  am  23. 

September in Wien an, genau zwei Tage, nachdem Süleyman, der durch die Steiermark abgezogen 

war,  die  Drau  überquert  hatte393.  Im  Triumph  zog  der  Kaiser  in  die  Stadt  ein,  nachdem 

Reichstruppen unter Pfalzgraf Friedrich am 09. September bei Enns und am 19. September südlich 

von  Baden  bei  Wien  insgesamt  rund  2000  plündernde  Aikindschi  aufgerieben  hatten,  eine 

Niederlage, die der Sultan kaum gespürt haben wird. Doch für die Habsburger bedeutete dieser Sieg 

389 Karl V. an Isabella vom 06.04.1532. In: Manuel Fernández Alvarez (Hg) – Corpus documental de Carlos V. Bd. 1 
(1516-1539). Salamanca 1973. S.350.

390 Ferdinand I. an Maria von Ungarn aus Regensburg am 22.06.1532. In: Herwig Wolfram u. Christiane Thomas (Hgg) 
-  Die Korrespondenz Ferdinands  I.  Band 3.  Familienkorrespondenz 1531 und 1532.  (=  Veröffentlichungen der 
Kommission für neuere Geschichte Österreichs. 58) Wien 1984. Nr. 644. S.574ff.

391 Vgl. hierzu: Christine Turetschek - Die Türkenpolitik Ferdinands I. 1529- 1532. S.312f.
392 Franz-Bernhard Buchholtz – Geschichte der Regierung Ferdinands I. Wien 1832. Band 4. S.103.
393 Nicolae Jorga – Geschichte des Osmanischen Reiches. Gotha 1908-1913. Nachdruck Frankfurt 1990. Band 2. S.417.
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über die plündernde, irreguläre Reitertruppe den ersten militärischen Erfolg gegen die Osmanen 

überhaupt. Entsprechend wurde die „Schlacht am Steinfeld“ propagandistisch verarbeitet und Karl 

als siegreicher Feldherr gefeiert. Eine Fehleinschätzung, die sich auch bei Karl Brandi und sogar in 

der jüngeren Literatur immer noch  finden lässt394.

Um die Situation rund um den Feldzug von 1532 richtig einschätzen zu können, lohnt hier 

ein Blick auf den Gegner und den Eroberungszug, den das christliche Heer hatte aufhalten sollen. 

Sultan Süleyman war nach gründlichen Vorbereitungen am 23. April 1532 in Istanbul mit einem 

großen Triumphzug aufgebrochen, hatte das Bairamfest in Edirne gefeiert und war am 27. Juni in 

Belgrad angekommen, nachdem er in Niš eine längere Pause eingelegt und Ferdinands Gesandte 

Lamberg  und Nogarola  in  allen  Ehren empfangen hatte395.  Der  Sultan  zog an der  Spitze  eines 

Heeres,  das noch einmal größer  war als  jenes,  mit  dem er 1529 Wien belagert  hatte  und rund 

300.000  Mann  kämpfende  Truppe  zählte:  18.000  Janitscharen,  135.000  Fußsoldaten,  100.000 

Sipahi396, 24.000 Aikindschi397, eine Leibgarde mit 12.000 Schützen sowie rund 300 Kanonen, dazu 

etwa 50.000 Lasttiere. Auch diese Truppenstärke darf als recht zuverlässig betrachtet werden, da sie 

uns nicht nur durch einen offiziellen Bericht an die Bayerischen Herzöge, sondern auch durch den 

diplomatischen Verkehr Frankreichs belegt ist398. Ob auch noch die 15.000 Tartaren, die in Belgrad 

zum  Heer  stießen,  sowie  die  Truppen  des  Sandschakbegs  von  Bosnien,  die  sich  bei  Esseg 

anschlossen, hinzuzurechnen sind, lässt sich nicht genau klären; es spielt bei dieser Größenordnung 

aber auch keine bedeutende Rolle mehr.

Süleyman zog mit seinem gewaltigen Heer nicht entlang der Donau nach Wien, sondern 

folgte der Drau durch Kroatien und Westungarn nach Nordwesten und nahm auf diesem Weg die 

Festungen Siklos,  Egerszeg,  Babócsa,  Belovár,  Berezencze,  Kápolna,  Cicsó,  Safade,  Kapornak, 

Wutusch, Pölöske,  Rum Hidrég,  Körmendvar,  Ikervár,  Mesteri  und Szombathely ein,  bevor  die 

Invasion vor der eher kleinen Festung Güns am 09. August ins Stocken geriet. Vermutlich haben die 

Osmanen die schwierig zu belagernde Festung, in der nur rund 700 Verteidiger stationiert waren, in 

ihrer strategischen Bedeutung überschätzt. Jedenfalls zog Süleyman auch dann nicht weiter, als sich 

andeutete, dass Güns nicht im Handstreich zu nehmen sein würde. Zwanzig Tage berannten die 

osmanischen Truppen die Festung, die von ihrem Besitzer und Kommandanten Niklas Juritschitsch 

persönlich verteidigt wurde. Juritschitsch war als Gesandter für Ferdinand bereits an der Hohen 

394 Vgl.  Karl Brandi – Kaiser Karl V. S.315 oder auch Manuel Fernandez-Alvarez – Imperator Mundi. Karl V. Kaiser  
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Stuttgart 1977. S.115ff. 

395 Nicolae Jorga - Geschichte des Osmanischen Reiches. Gotha 1908-1913. Nachdruck Frankfurt 1990. Band 2. S.4.
396 Die berittenen Feudaltruppen.
397 Die als „Renner und Brenner“ bekannte, leichte Kavallerie. Eine unbesoldete, irreguläre Truppe.
398 Hieronymus Lasky am 25.07.1532 an die Bayerischen Herzöge. In: Karl Brandi (Hg) – Quellen und Ergänzungen. 

Bd.  4.  S.240.  Sowie  der  venezianische  Botschafter  an  seinen  römischen Kollegen  In:  Ernest  Charrière  (Hg)  – 
Negociations de la France dans le Levant. Paris 1848-1860. Bd.1. S. 207f.
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Pforte gewesen und war mit dem Großwesir Ibrahim Pascha persönlich bekannt, mit dem er am 29. 

August  schließlich  die  Übergabeverhandlungen führte.  Hierbei  verspottete  Ibrahim Juritschitsch 

und fragte diesen, wo denn sein Herr bleibe und weshalb Güns keinen Entsatz bekommen habe, 

obwohl nur wenige Fußmärsche entfernt das gesamte kaiserliche Heer lagere399.  Die Tatsache, dass 

Juritschitsch Ferdinand von dieser Frage berichtete, legt nahe, dass der „Held von Güns“ sich diese 

ebenfalls stellte. In diesem Brief schrieb Juritschitsch darüber hinaus, dass Süleyman nun an den 

Neusiedler See ziehen werde, um sich dort dem kaiserlichen Heer zu stellen, und tatsächlich zog der 

Sultan Anfang September mit seiner Streitmacht Karl etwa 30 Kilometer entgegen. 

Doch im kaiserlichen Lager war man nicht gewillt, sich den Osmanen zu stellen.  Ferdinand 

und  Pfalzgraf  Friedrich  waren  sich  durchaus  bewusst,  dass  die  Aufgabe  ihrer  strategisch  so 

günstigen Lage im Wiener Becken, noch dazu geschützt von den Donauarmen, große Risiken mit 

sich bringen würde400. Zudem fehlte dem kaiserlichen Heer ja immer noch sein Kaiser. Ferdinand 

und Friedrich entschlossen sich also, ihre strategisch so günstige Position zu halten und auf diese 

Weise zumindest die Stadt Wien zu schützen.

Als klar wurde, dass das kaiserliche Heer sich nicht der offenen Feldschlacht am Neusiedler 

See stellen würde, musste Süleyman entscheiden, ob er den Feind vor Wien angreifen oder abziehen 

sollte. Das christliche Heer war vor Wien in einer strategisch exzellenten Lage, und selbst im Falle 

eines osmanischen Sieges hätten sich die Unterlegenen dann immer noch in die befestigte Stadt 

zurückziehen  können.  Die  Aussichtslosigkeit  eines  Angriffs  hatten  die  Osmanen  trotz  aller 

Truppenstärke  auch  aufgrund  der  fortgeschrittenen  Jahreszeit  schon  zwei  Jahre  zuvor  erfahren 

müssen. Wien lag einfach zu weit entfernt von Istanbul, um in einer Saison eine Belagerung samt 

Aufmarsch und Rückzug logistisch bewältigen zu können. Also zog Süleyman ab, doch nicht auf 

direktem Wege,  sondern  von  Sopron  weiter  nach  Westen  und  dann  erst  gen  Süden  durch  die 

Steiermark,  die schwer verwüstet  wurde.  Die auf dem Rückzug noch im Handstreich eroberten 

Festungen Witschein,  Lemberg, Schleinitz und Radnitz beschreiben die Route des Osmanischen 

Heeres, das am 20. und 21. September die Drau überquerte, am 19. Oktober in Semendria Station 

machte und schließlich am 21. November – natürlich auch im Triumph – in Istanbul Einzug hielt401.

Als Karl V. am 23. September in Wien eintraf, war Süleyman also schon außer Reichweite. 

Ferdinand bat seinen Bruder dann, gemeinsam mit dessen Heer nach Ungarn ziehen und wenigstens 

Ofen zurückerobern zu dürfen, was Karl ihm aber wohl abschlug. Immerhin setzte sich der Kaiser 

schriftlich  bei  Pfalzgraf  Friedrich  dafür  ein,  dass  Ferdinand  über  die  Reichstruppen  verfügen 

399 Brief von Niklas Juritschitsch an Ferdinand vom 30. August 1530 aus Güns. In: Monumenta Hungarica Historia. 
Abt. 2. Band 1. S.172.

400 Christine Turetschek - Die Türkenpolitik Ferdinands I. 1529- 1532. S.315.
401 Nicolae Jorga – Geschichte des Osmanischen Reiches. Gotha 1908-1913. Nachdruck Frankfurt 1990. Band 2. S.417
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dürfe402.  Doch  war  hierbei  allen  Beteiligten  klar,   dass  Friedrich  klare  Order  hatte,  die 

Reichstruppen nur auf  Reichsgebiet einzusetzen.  Karl  blieb dann auch nicht  länger  als  nötig in 

Wien,  er  löste  das  Heer  auf  und verließ  die  Stadt  bereits  am 04.  Oktober  in  Richtung Italien. 

Ferdinand I. war fassungslos ob der so leichtfertig vertanen Chance, die Osmanen in Ungarn zurück 

zu drängen und beklagte sich in einem sehr offenen Brief an seine Schwester Maria von Ungarn 

bitterlich über seinen kaiserlichen Bruder403.

Dass Süleyman aufgrund der maritimen Erfolge von Andrea Doria auf der Peleponnes von 

seinem Zug gegen Wien abgebracht worden sein soll, halte ich für eine äußerst gewagte These. Ein 

Angriff auf Wien war, wie schon gezeigt, sowohl aus strategischen wie auch aus zeitlichen Gründen 

nicht möglich. Einer nur Stunden, höchstens aber Tage dauernden Feldschlacht war der Sultan aber 

keineswegs  ausgewichen.  Hier  waren  es  die  Kaiserlichen,  vor  allem  Karl  V.  selbst,  die  eine 

Konfrontation  scheuten.  Zudem  scheint  es  mir  wenig  einleuchtend,  weshalb  einige  kleinere 

Eroberungen in Griechenland den rund 2000 Kilometer entfernten Sultan zum Umkehren bewogen 

haben sollte.  Verteidigen konnte  Süleyman die  Peloponnes  in  diesem Jahr  ohnehin  nicht  mehr. 

Darüber hinaus wären die Nadelstiche Dorias im Falle einer Niederlage in einer Feldschlacht vor 

Wien ohnehin nicht mehr ins Gewicht gefallen. Im Falle eines Sieges aber wären sie gewiss nicht 

von  langer  Dauer  gewesen.  Die  These  von  einem  entscheidenden  Entlastungsangriff  der 

kaiserlichen Flotte unter der Beteiligung des Johanniterordens darf also ebenso ins Reich der Fabeln 

verwiesen  werden,  wie  die  große Bedeutung des  Sieges  am Steinfeld  und die  Bereitschaft  des 

Kaisers zu einer Entscheidungsschlacht mit Süleyman.

6.2.4 Das Tunis-Unternehmen 1535

Zur Verteidigung des Reiches gegen die Osmanen ließ sich Karl V., - zu Lande - also nur schwer 

bewegen. Drei Jahre nach dem Feldzug von Wien errang der Kaiser jedoch einen weiteren Sieg, der 

von  seiner  Propaganda  als  glänzender  Erfolg  gegen  den  „Erbfeind  des  Christlichen  Namens“ 

gefeiert werden konnte: Der Tunisfeldzug 1535.

Zwar richtete sich die großangelegte Flottenoperation nicht direkt gegen den Sultan, sondern 

gegen den Korsaren Chaireddin Barbarossa, der die Schifffahrtsroute zwischen Sizilien und Spanien 

immer wieder empfindlich störte und kurz zuvor den Hafsieden Mulay Hasan aus Tunis vertrieben 

hatte. Freilich ließ die kaiserliche Propaganda keinerlei Zweifel an dem Kreuzzugscharakter des 

Feldzuges: Am Mast der kaiserlichen Galeone „Bastarda“ wehten Kreuzzugsfahnen404. Doch über 

solch  symbolträchtige Aktionen hinaus  war  der  Kaiser  in  seiner  diplomatischen Korrespondenz 

402 Christine Turetschek - Die Türkenpolitik Ferdinands I. 1529- 1532. S.317.
403 Ferdinand I. an Maria von Ungarn aus Wien vom 02.10.1532. In: Herwig Wolfram u. Christiane Thomas (Hg) – Die 
Korrespondenz Ferdinands I. Bd 3. Familienkorrespondenz 1531 und 1532. (= Veröffentlichungen der Kommission für 
neuere Geschichte Österreichs. 58) Wien 1984. Nr.661. S.622f.
404 Heinz Duchhardt – Das Tunisunternehmen Karls V. 1535. In: MÖStA 37/1984. S.41.
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deutlich  sachlicher  geblieben.  Als  Karls  Rüstungen  offensichtlich  wurden  und  vor  allem  der 

französische König sich hierüber besorgt zeigte,  versuchte der  Kaiser  in einem Brief  an seinen 

Gesandten  am  französischen  Hof,  Lannart,  diese  Befürchtungen  zu  zerstreuen.  Der  geplante 

Feldzug  richte  sich  ausschließlich  gegen  Chaireddin  Barbarossa  und  sei  zu  verstehen  als  eine 

Aktion „pour la seurté et desfence de nos royaulmes, serivce et repos de la chrestienté“, also „für 

die Sicherheit und Verteidigung meiner (spanischen) Königreiche, (sowie) als Dienst an und für die  

Erholung der Christenheit“405. Diese Formulierung, die in der Folgezeit von der gesamten spanisch-

habsburgischen  Seite  als  Sprachregelung  übernommen  wurde,  weist  also  ausdrücklich  auf  die 

Bedeutung des Feldzuges für die spanisch-aragonesischen Interessen hin. Der Verweis auf Karls 

Aufgabe als Schutzherr der Christenheit steht hinten an, von einem Schlag gegen den Sultan direkt 

ist nichts zu lesen.

Karl  V.  segelte  am 30.  Mai  an  der  Spitze  einer  rund  500  Kriegs-  und  Transportschiffe 

umfassenden Armada von Barcelona aus zunächst nach Cagliari, wo sich seine Flotte mit deutschen 

und  italienischen  Verbänden  sowie  einer  Abordnung  des  Johanniterordens  vereinigte  und 

anschließend gegen Tunis vorstieß.  Am 17. Juni fand die Landung bei den Ruinen der antiken Stadt 

Karthago statt, von wo aus die Belagerung der Festung La Goletta begonnen wurde. Zwar war die 

Festung von Chaireddin Barbarossa nochmals ausgebessert worden, doch hielt sie dem Ansturm der 

kaiserlichen Armee nur kurze Zeit stand. Nach einer Feldschlacht gegen die Verteidiger, die die 

Kaiserlichen nach einem Ausfall für sich entscheiden konnten, fiel zunächst La Goletta. Im weitaus 

schwächer befestigten und bemannten Tunis selbst brach daraufhin eine Revolte der christlichen 

Sklaven los, sodass es den Angreifern leicht fiel, sich der Stadt zu bemächtigen. Karl hatte somit 

Chaireddin Barbarossa, der noch nicht einmal selbst in der Stadt weilte, Tunis entrissen und so den 

muslimischen  Piraten  im  westlichen  Mittelmeer  einen  Rückzugsort  abgenommen.  Osmanische 

Truppen  waren  an  der  Verteidigung  nicht  beteiligt  und  Nordafrika  durfte  1535  allenfalls  als 

theoretisch osmanisches Territorium gelten. Von einem Krieg gegen das Osmanische Reich kann 

hier also keine Rede sein.

Wie  ernst  es  dem  Kaiser  mit  dem  ausgerufenen  Kreuzzug  tatsächlich  war,  zeigt  sein 

Vorgehen nach dem Sieg: am 6. August schloss er mit Mulay Hasan einen Vertrag, der diesen in ein 

Vasallenverhältnis zum Kaiser stellte und zur Zahlung von Tribut verpflichtete. Der Kreuzzug, den 

der  Kaiser  ja  nach  offizieller  Lesart  „als  Dienst  an  und  für  die  Erholung  der  Christenheit“  

verstanden wissen wollte, endete also mit der Einsetzung eines muslimischen Herrschers in der von 

der christlichen Armee eroberten Stadt.

Das hinderte die kaiserliche Propaganda allerdings nicht daran, die Eroberung von Tunis als 

405 Charles Weiss (Hg) - Papiers d'etat du Carindal Granvelle. Bd. 2. Paris 1841. Nr. 61. S. 293.
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großartigen Triumph sowie als wichtigen Sieg über den Sultan zu stilisieren. Die anonyme, aber mit  

dem kaiserlichen Wappen und Wahlspruch versehene Flugschrift „Triumphierlich einreiten Röm. 

Keyserlicher Maiestat  zu Messina den 21. Octobris und zu Neapolis  den 25. Novembris.  Anno  

1535“ ist ein besonders schönes und bekanntes Beispiel  für die daraus resultierende kaiserliche 

Propaganda406. Hierin findet sich der Bericht, wonach der Kaiser auf seinem Einzug in Messina 

durch einen Triumphbogen geritten sei,  auf  dem gestanden habe,  dass Karl  nun nicht  nur über 

Europa, sondern auch über Afrika herrsche und Asien als nächstes unterworfen werde. In Neapel sei 

eine Siegessäule mit dem Bildnis des Scipio Africanus um eine Tafel bereichert worden, auf der zu 

lesen gestanden habe, dass dieser seinen Ehrentitel nun Karl überlasse: „Decentius Africa nomen“. 

Karls Sieg über Tunis wurde also mit dem Sieg der Römer über Karthago gleichgesetzt!

Besonders die Rolle des Johanniterordens an diesem Feldzug wird immer wieder heraus 

gestellt407. Tatsächlich beteiligte sich der Orden mit vier Galeeren, einem kleinen Ruderschiff und 

der großen Karake Sant' Anna. Diese war zwar eines der mächtigsten Kriegsschiffe ihrer Zeit und 

wird  auch  deshalb  besondere  Beachtung  gefunden  haben,  gemessen  an  der  Gesamtgröße  der 

kaiserlichen Armada kam dem Orden aber nur ein eher geringer Anteil  zu.  Dennoch findet der 

Einsatz  der  Ordensritter  sowie  speziell  der  Karake  Sant'  Anna,  dem  Flaggschiff  des 

Johanniterordens, in der kaiserlichen Propaganda sehr viel Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt auf den 

Tapisserien, die Karl V. 1546 in Brüssel in Auftrag geben sollte. Angesichts der oben aber bereits 

skizzierten  Kreuzzugssemantik  sollte  man  sich  aber  davor  hüten,  das  tatsächliche  militärische 

Gewicht des Ordens, der wie gesagt sechs von über 500 Schiffen stellte, überzubewerten. 

In diesen Kontext ist auch die Anekdote einzuordnen, wonach der Kaiser nach dem Sieg auf 

der Sant' Anna ein Festbankett gegeben hat und – tief bewegt von der ritterlichen Bescheidenheit 

der Johanniter – den Satz gesagt haben soll: „Hätte Gott mir nicht die Last eines Kaisers auferlegt,  

ich hätte auf dieser Welt keinen anderen Wunsch, als einer der Euren zu sein“408. Ob der Kaiser 

diesen  Satz  tatsächlich  so  gesagt  hat,  lässt  sich  nicht  nachprüfen.  Belegbar  ist  jedoch  die 

ausdrückliche Verbreitung dieses Satzes sowie der (entscheidenden) Teilnahme der Ordensmarine 

an dem Unternehmen. Sie sollte jedoch – ähnlich wie die stereotyp verwendeten Formulierungen 

osmanischer  Gräueltaten  –  daher  nicht  überbewertet  und  unbedingt  vor  dem  Hintergrund  des 

Zwecks ihrer Verbreitung gesehen werden. 

Die  Einnahme von Tunis  war  militärisch  nur  eine  Randnotiz  im großflächigen Konflikt 

406 Hierzu: Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. Die Auseinandersetzung der 
osmanischen und habsburgischen Großmächte und die mitteleuropäische Konfrontation. In: Martina Fuchs (Hg) - 
Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines Herrscherlebens. Münster 2003.

407 Zuletzt bei  Robert  Dauber – Kaiser Karl  V. und der Johanniter-Malteser-Orden. In:  Wilfreid Seipel  (Hg) - Der  
Kriegszug Kaiser Karls V. gegen Tunis. Kartons und Tapisserien. Wien 2000. S.37-41.

408 Zitat  hier  nach:  Ernst  Staehle  –  Die  Malteserritter.  Schild  der  Christenheit  im  Mittelmeer.  (=  Geschichte  der 
Johanniter und Malteser. Band 3). Gnas 2002. S.20. 
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zwischen Habsburg und dem Osmanischen Reich und selbst dieser kleine maritime Erfolg gegen 

die Osmanen wurde durch deren großen Sieg bei der Seeschlacht von Preveza 1538 schon kurze 

Zeit später getilgt409. Vermutlich war sich Karl V. auch sowohl der Leichtigkeit als auch der eher 

geringen Bedeutung dieses Sieges schon bei der Planung des Feldzuges bewusst. Wie sonst lässt es 

sich erklären, dass in dem kaiserlichen Gefolge gleich mehrere berühmte Maler wie Jan Vermeyen, 

Pieter Coecke van Aelst oder Maarten van Heemskerck teilnahmen, um den kaiserlichen Erfolg 

anschließend ins Bild zu setzen?410 In diesem Lichte erscheint der Tunis-Feldzug von 1535 eher als 

eine glänzende „PR-Kampagne“ denn als erfolgreicher Kreuzzug gegen den Sultan.

Geschmälert  wurde  der  Erfolg  dieser  auch  in  zahlreichen  Druckwerken  beschriebenen 

Unternehmung durch Berichte über die Plünderung der Stadt Tunis sowie durch die Beschreibung 

der von kaiserlichen Truppen begangenen Grausamkeiten. Neben der zunächst auf Französisch und 

1547 auch auf Latein erschienen Chronik des kaiserlichen Rats und hohen Diplomaten Antoine de 

Perrenin411 ist hier vor allem die – allerdings erst 1572 im Druck erschienene – wohl von einem 

Augenzeugen verfasste „Description General de Africa con todos los Sucessos de Guerra a Avido  

entre los Infideles y el Pueblo Christiano“412zu nennen.

Welch gewaltigen Stellenwert dieser einzige persönliche Erfolg gegen die Osmanen hatte, 

zeigt der 1546 dem Maler Jan Vermeyen erteilte Auftrag, zwölf großformatige Kartons von dem 

siegreichen Feldzug herzustellen, an dem Vermeyen selbst teilgenommen hatte. Aus diesen Kartons 

wurden in Brüssel bis 1554 prachtvolle Gobelins hergestellt, die die Heldentaten des Kaisers gegen 

die Osmanen in großartiger Weise würdigten. Auch die Tatsache, dass Karl V. 1550 einen Entwurf 

des  Chronisten  Paul  Jovius  über  das  Tunis-Unternehmen  persönlich  korrigierte,  weist  auf  die 

herausragende Stellung dieser Unternehmung in Karls Selbstverständnis hin413. Zu erklären ist dies 

sicherlich  zum  Teil  damit,  dass  Karl  V.  vor  Tunis  zum  ersten  (und  einzigen)  Mal  echte 

Kriegserfahrungen gesammelt hatte: Bei einem Gefecht geriet er in Bedrängnis, einer seiner Pagen 

fiel und sein Pferd wurde verwundet.  Angesichts der Leistungen der kaiserlichen Offiziere, die fast 

ununterbrochen Krieg an allen Fronten führten, mag diese Erfahrung gering erscheinen, sie sollte 

aber  in  ihrer  Wirkung sicherlich nicht unterschätzt  werden. Dass sich der Kaiser erst  in seinen 

späteren Lebensjahren so sehr um die Herausstellung dieses an sich eher unbedeutenden Feldzuges 

409 Vgl. hierzu J.F. Guilmartin Jr. - Gunpowder and galleys: Changing technology and Mediterranean warfare at sea in 
the 16th Century. Cambridge 1974. S.42-56.

410 Vgl. Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. S.214f.
411 De Perrenin publizierte hier unter dem Pseudonym Johannes Etronius.
412 James D. Tracy – Emperor Charles V. Impressario of war. Campaign Strategy, international Finance and domestic 

Politics. Cambridge 2002. S.149 sowie John B. Wolf – The Barbary Coast. Algerians under the Turks 1500-1830. 
New York 1979. S.21.

413 Vgl. hierzu auch: Anina Huck – Der Feldzug Kaiser Karls V. nach Tunis (1535). Der Versuch einer Deutung der  
propagandistischen  Intention  der  Kartons  Vermeyens  bzw.  der  Tapisserien  de  Pannemakers.  Ungedruckte 
Diplomarbeit. Wien 2001.
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bemühte, lässt sich wohl auch mit dessen Einsicht erklären,  dass er keine großen Erfolge mehr 

gegen die Osmanen zu erwarten hatte. Diese resignative Grundhaltung lässt sich schon in seinen 

politischen Testamenten für seinen Sohn Philipp erahnen, in denen der Krieg gegen die Türken gar 

nicht mehr erwähnt wird414. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass das wohl bekannteste und auch 

unter den Zeitgenossen Karls V. populärste historische Werk über die Kriege des Kaisers sich nicht 

etwa mit dem Türkenkrieg beschäftigt: Die „Comentario de la guerra de Alemannia“ erschienen 

zunächst  auf  Spanisch  und  wurden  bald  ins  Französische,  Niederländische  und  Englische 

übersetzt415.  Eine  deutsche  Übersetzung  ist  mir  nicht  bekannt,  was  allerdings  durchaus  in  das 

bisherige  Bild  passt,  wonach  Karl  V.  kein  gesteigertes  Interesse  daran  hatte,  seine  universalen 

Ambitionen und kaiserlichen Heldentaten in Deutschland auch rezipiert zu sehen.

All das deutet darauf hin, dass Karl schon sehr früh realisiert hatte, dass er gegen den Sultan 

keine großen militärischen Erfolge würde erringen können und wohl nicht zuletzt an dieser Einsicht 

resignierte. Er war sich der geringen Bedeutung seines Erfolges in Tunis also durchaus bewusst und 

versuchte nur,  Jahre später,  durch den kostspieligen und aufwendigen Verweis auf diesen einen 

Erfolg, seine Ehre zu retten.

6.2.5 Das Algier-Unternehmen 1541

Als der ungarische König und osmanische Vasall Johann Zapolya 1540 starb, sah Ferdinand wieder 

eine  Möglichkeit,  sein  ungarisches  Erbe  in  Gänze  an  sich  zu  bringen  und  versuchte,  das  nun 

führerlose Land zu erobern. Während Karl und Ferdinand im Frühsommer 1541 gemeinsam auf 

dem Reichstag zu Regensburg weilten, belagerten Ferdinands Truppen Ofen, doch ein Sturm der 

Stadt  wurde  am  2.  Juni  abgewehrt  und  gleichzeitig  trafen  Nachrichten  von  einem  starken 

ungarischen Entsatzheer ein. Sogar die Reichsstände, die sich sonst nicht für die Ungarnpolitik ihres 

Königs Ferdinand verantwortlich fühlten, erkannten die Gefahr, aber auch die Chance, die diese 

Situation bedeutete. Gemeinsam mit Ferdinand baten sie den Kaiser inständig, das Reich nicht zu 

verlassen und es in Ungarn zu verteidigen416. Doch Karl hatte andere Pläne. Er wollte in diesem 

Sommer  durch  eine  Marineoperation  gegen  Algier  die  spanische  Vorherrschaft  im  westlichen 

Mittelmeer ausbauen, bewilligte Ferdinand nur 3000 Mann für Ungarn und reiste noch im Juli ab. 

Über seinen Vizekanzler Nicolas Granvelle ließ der Kaiser seinem Bruder und den Ständen jedoch 

ausrichten, dass er sich für das kommende Jahr gerne zu einem großen Feldzug gegen die Osmanen 

in  Ungarn  bereit  fände,  sofern  der  Reichstag  eine  entsprechend  hohe  Türkenhilfe  gewähre. 

Ferdinand reagierte auf diese reichlich vagen Ankündigungen seines Bruders geradezu begeistert 

414 Armin Kohnle (Hg) – Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente.
415 Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. S.216.
416 Silvia Schweinzer – Die Vorgeschichte des Reichstags von Speyer 1542 im Spiegel der politischen Korrespondenz 

Kaiser Karls V. In: Heinrich Lutz und Alfred Kohler (Hgg) – Aus der Arbeit an den Reichstagsakten unter Karl V.  
Göttingen 1986. S.248.
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und  dankte  ihm  in  zwei  eigenhändigen  Briefen  vom  18.  und  20.  Oktober  geradezu 

überschwänglich: „Es wäre die größte Freude, wenn Sie wie vorgeschlagen [...] persönlich an der  

Expedition gegen die Türken teilnehmen. Und ich bin voller Zuversicht, dass [...] Ihre Durchlaucht  

mit  ihrem großen Herzen und ihrer sehr christlichen Intention,  dort freiwillig und gebeugt eine  

heilige Tat vollbringen werden“417.

Alfred  Kohler  formulierte  die  Haltung  des  Kaiser  im  Jahr  1541  sehr  treffend  mit  den 

Worten:  „Nicht  Ungarn,  sondern  Algier  eröffnete  die  Aussicht  auf  Waffenruhm  und  auf  eine  

maritime Konsolidierung des  spanisch-italienischen Herrschaftsbereiches  – beides  wurde durch  

den  Verlust  der  Flotte  am  24./25.10.1541  in  den  Herbststürmen  vor  der  Küste  von  Algier  

begraben.“418.  In  einer  Instruktion  an  seinen  Gesandten  am Hofe  seiner  Schwester  Maria  von 

Ungarn,  Louis  de  Praet,  erklärte  der  Kaiser  im August  1541  seine  Motivation  für  das  Algier-

Unternehmen: Ihm fehle das Geld für einen großen Krieg in Ungarn, darüber hinaus könne er durch 

die Schwierigkeiten mit Frankreich ohnehin nur auf dem Seeweg nach Spanien zurückkehren. Da 

biete sich ein Einsatz seiner Flotte gegen Algier an. Vielleicht könne er ja so den Sultan von Ungarn 

ablenken,  und  außerdem  sei  die  Eroberung  von  Algier  auch  im  Interesse  seiner  spanischen 

Herrschaft419. Doch das Jahr war schon weit fortgeschritten, als Karl sich in Genua einschiffte und 

seine Flotte bei Mallorca mit der des Genuesen Andrea Doria vereinigte. Die spanischen Galeeren 

unter  dem Herzog  von  Alba  waren auf  direktem Weg nach  Algier  gekommen.  Karl  hatte  alle 

Bedenken  erfahrener  Seeleute  in  den  Wind  geschlagen,  die  Operation  aufgrund  der  nahenden 

Herbststürme zu verschieben. Nachdem der Sultan Ungarn mit Leichtigkeit unterworfen und nun 

seiner  direkten  Verwaltung  unterstellt  hatte,  musste  Karl  zumindest  einen  Alibi-Gegenschlag 

ausführen, um seinen Abzug aus dem Reich rechtfertigen zu können. Am 21. Oktober 1541 erschien 

die kaiserliche Armada vor der nordafrikanischen Küste, konnte jedoch zunächst nicht angreifen, 

weil die einsetzenden Herbststürme eine Landung unmöglich machten. Erst nach zwei Tagen gelang 

es,  den  Kaiser  und  einen  kleinen  Teil  seiner  Truppen  sicher  an  Land  zu  bringen,  sodass  die 

Belagerung der Stadt zwar beginnen konnte, der Großteil der kaiserlichen Truppen aber immer noch 

auf den Schiffen ihres Einsatzes harrte. In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober zog, wie von 

vielen  Fachleuten  zuvor  schon  befürchtet,  ein  Orkan  auf  und  vernichtete  weite  Teile  der 

kaiserlichen  Flotte.  150  Schiffe  sanken  oder  wurden  schwer  beschädigt.  Nicht  nur  das 

Kanzleiarchiv Karls  V.  ging auf  diese  Weise der  Nachwelt  verloren,  große Teile  seines  Heeres 
417 Ferdinand an Karl vom 18. 10. 1541. HHStA Wien, Belgien PA 6/6, f. 3r – 4v sowie Ferdinand an Karl vom 20.10. 

1541. HHStA Wien, Hs. blau 596/I, f. 237v – 239v. Zitat aus 20.10. f.238r: „Ce m'a encoires esté la plus grant joye  
que  me sçauroit  advenir  d'  entendre  [...]  et  estatz  l'expédition contre  led Turc,  vous  offrez  y  employer  vostre  
personne.  Et  ay,  Monseigneur,  ferme  espoir  que,  [...]  estatz  vostre  tant  magnanime  cueur  et  très  chrestienne  
intention, ilz y seront proncipalement en une tant sainte euvre tant plus vouluntaires et inclinez“.

418 Alfred Kohler - Karl V., Kaiser (Karl I. als König von Spanien). In: Neue Deutsche Biographie 1 (1953). S.402.
419  Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.258.
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fanden kampflos den Tod. Gleichzeitig wurden die bereits gelandeten Truppen durch starken Regen 

und  Sturmschäden  im  kaiserlichen  Lager  vom  Nachschub  abgeschnitten,  was  die  Verteidiger 

Algiers zu erfolgreichen Ausfällen nutzten. Zwar gelang es den kaiserlichen Belagerungstruppen, 

bei einem Sturm in die Stadt einzudringen, doch das durch das nach wie vor stürmische Wetter 

ausbleibende  Unterstützungsfeuer  der  Galeeren  blieb  aus,  sodass  die  Angreifer  sich  schließlich 

unter schweren Verlusten zurück ziehen mussten. Der Angriff auf Algier, das nicht gut befestigt war 

und im Handstreich hatte genommen werden sollen war zum Fiasko geworden. Am 26. Oktober 

brach Karl die Belagerung ab und zog sich östlich nach Bugia zurück, wo er in Sicherheit  auf 

besseres Wetter warten konnte. Von hier aus sandte der nun schwer in der Kritik stehende Kaiser an 

seinen Bruder Ferdinand eine Schilderung des Unternehmens und versuchte gleichzeitig, sich für 

seine Entscheidung zu rechtfertigen420. Auf der propagandistischen Ebene schickte Karl zu diesem 

Zweck seinen Vizekanzler Granvelle vor, der den Reichsständen zu erklären versuchte, dass der 

Kaiser  erstens  Nachrichten  gehabt  habe,  wonach  Süleyman  gar  nicht  persönlich  in  Ungarn 

erscheinen werde. Denn dann hätte es die kaiserliche Ehre geboten, sich – wie 1532 – ritterlich dem 

Kampf zu stellen und den osmanischen Angriff  abzuwehren. Zweitens habe man Informationen 

gehabt,  wonach  der  Hauptangriff  der  Osmanen  in  diesem  Jahr  nicht  in  Ungarn,  sondern  im 

Mittelmeer hätte stattfinden sollen.  Daher habe Karl sich in seiner Funktion als Beschützer der 

Christenheit  in größter Eile nach Italien begeben, um an der Spitze seiner Flotte persönlich die 

christlichen Küsten des Mittelmeeres zu beschützen. Als der Kaiser in Genua schließlich von dem 

unerwarteten Erscheinen des Sultans in Ungarn erfahren habe, sei sofort das Treffen mit dem Papst 

in Lucca anberaumt worden, um über geeignete Maßnahmen zu beraten. Auch habe man Nachricht, 

dass Süleyman aus Angst vor der kaiserlichen Flotte von einem Angriff im Mittelmeer abgesehen 

hätte und nur nach Ungarn gezogen sei, um Karl aus dem Weg zu gehen. Da für den Kaiser von 

Genua aus ein Feldzug in Ungarn zu der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr möglich gewesen 

wäre,  habe  er  sich also zu einem Entlastungsangriff  der  ungarischen Front  gegen Algier  bereit 

gefunden, um sein Heer nicht ungenutzt zu lassen421.

Wie  nötig  diese,  erstaunlicherweise  erfolgreiche  Argumentation  -  sowohl  Ferdinand,  als 

auch die Reichsstände waren anschließend wenn nicht überzeugt, so doch wenigstens besänftigt - 

war, zeigen die vorausgegangenen Berichte von Naves und Granvelle. Über die Empörung unter 

den Ständen, dass der Kaiser sein Reich in Zeiten der Not im Stich gelassen habe, sowie über die 

offene Kritik am Kaiser hatte Naves schon am 12. November berichtet422.  Gleiches hatte Nicolas de 

420 Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S.260.
421 Silvia Schweinzer – Die Vorgeschichte des Reichstags von Speyer 1542 im Spiegel der politischen Korrespondenz 

Kaiser Karls V. In: Heinrich Lutz und Alfred Kohler (Hgg) – Aus der Arbeit an den Reichstagsakten unter Karl V.  
Göttingen 1986. S.254.

422 Naves an Karl V. vom 12. November 1541. In: Karl Lanz 2, Nr.480. S.328-335.
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Granvelle  am  21.  Dezember  1541  aus  Siena  geschrieben423.  Gegenüber  seinem  Vizekanzler 

Granvelle leugnet Karl dann auch gar nicht, dass er seinen Bruder und die Stände im Reich bewusst  

hinhalte und verweist auf den Druck, den der spanische Staatsrat auf ihn ausübe, endlich länger in 

Spanien zu bleiben. Karl beklagt sich hier über die unüberbrückbaren Konflikte zwischen seinen 

Aufgaben als spanischer König und römisch-deutscher Kaiser, weshalb er erst einmal versuchen 

wolle,  Zeit  zu  gewinnen  und  sowohl  den  spanischen  Staatsrat,  als  auch  die  Reichsstände 

hinzuhalten. Eine Teilnahme an einem Feldzug gegen die Osmanen im kommenden Jahr könne er 

sich  kaum  vorstellen424.  In  diesem  Brief  erscheint  Karl  deutlich  als  Getriebener  der 

Interessenvertreter seiner vielen Reiche, dem es gerade nach dem Scheitern des Algierunternehmens 

schwer fällt, klar eine eigene politische Position zu beziehen. Als geradezu verzweifelter Versuch, 

unausweichlichen Konflikten wenigstens so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen, ist auch 

Karls Brief an Ferdinand zu deuten, der ebenfalls auf den 5. Dezember datiert. Hierin stellt der 

Kaiser seinem Bruder die Teilnahme an dem für den kommenden Sommer geplanten Türkenkrieg 

erneut  vage  in  Aussicht  und  bittet  gleichzeitig  um  Geduld425.  Bestärkt  wurde  Karl  in  seiner 

Ablehnung  eines  persönlichen  Engagements  in  Ungarn  von  seinem  für  die  Reichspolitik 

zuständigen Vizekanzler Nicolas Granvelle, der den Kaiser im Winter 1541/ 42 in einer 48 Artikel 

umfassenden Denkschrift auffordert, sich nicht nur um die Türkenfrage zu kümmern, sondern die 

Gesamtheit seines Reiches in den Blick zu nehmen und sich wieder verstärkt um seine spanischen 

Königreiche  zu  kümmern.  Eine  langfristige  und  umfangreiche  Türkenhilfe  sei  von  den 

Reichsständen ohnehin nur durch übergroße religionspolitische Zugeständnisse zu erreichen, die 

von den Ständen für den Türkenzug geforderten, von Karl zu finanzierenden spanischen Truppen 

stellten ein großes finanzielles Problem dar, und der Papst habe zwar für einen Feldzug in Ungarn 

Truppen, nicht aber Geld versprochen426. Da die Bezahlung von  Hilfstruppen in aller Regel nur den 

Sold der Truppen, nicht aber den der Hauptleute und Kanoniere beinhaltete,  wären dem Kaiser 

hierdurch weitere Kosten entstanden.

In der Instruktion für den für den 14. Januar 1542 einberufenen Reichstag zu Speyer, die 

Granvelle  für  Karl  V.  verfasste,  klingen  diese  Argumente  an,  wobei  sie  natürlich  deutlich 

diplomatischer formuliert wurden. Obwohl der Kaiser sich längst entschieden hatte, 1542 nicht an 

einem  ungarischen  Feldzug  teilzunehmen,  stellte  er  eben  dies  in  Aussicht,  verlangte  aber  als 

Gegenleistung für seine Hilfe in Ungarn die Unterstützung des Reiches und auch Ungarns an der 

423 HHStA Wien, Belgien PA 34/4, f. 159r-162v.
424 Karl V. aus Cartagena an Granvelle vom 05.12.1541. HHStA Wien, Belgien PA 35/1, f. 215Rv, Konz.
425 Karl V. aus Cartagena an Ferdinand I. vom 05. 12. 1541. HHStA Wien, Belgien PA 4/3, f.1r.
426 Alfred Kohler – Zur Bedeutung der Juristen im Regierungssystem der „Monarchia Universalis“ Karls V. In: Die 

Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungswissenschaft 14,2/1981. S.192f.
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spanisch-französischen Grenze427.  Darüber  hinaus  wies  Karl  seinen Bruder  und die  kaiserlichen 

Kommissare an, bei den anstehenden Verhandlungen mit den Reichsständen über die Türkenhilfe 

darauf zu beharren, dass die von den österreichischen Ländern bereits geleistete Unterstützung mit 

der von den Habsburgern zu erbringenden Leistung zu verrechnen sei428.

Doch auch die kaiserlichen Räte wussten, dass Karls Hinhaltetaktik erhebliche Risiken für 

Ungarn  und das  Reich  mit  sich  brachte.  Entsprechend warnte  Granvelle  den  Kaiser   in  einem 

Schreiben vom 14. Januar 1542 dringend davor, seinen Bruder weiter in dem Glauben zu lassen, mit 

Unterstützung  in  Ungarn  rechnen  zu  können.  Ferdinand  könne,  solange  er  noch  auf  Karls 

Unterstützung  warte,  nicht  die  notwendigen  Vorbereitungen  treffen,  was  nicht  nur  für  Ungarn, 

sondern auch für das Reich schlimme Folgen haben könne429. Gleichzeitig mahnte der Vizekanzler 

den Kaiser  aber  zu einer  diplomatischen Formulierung seiner  Absage.  Die Reichsstände sollten 

ebenso wenig wie Ferdinand den Eindruck bekommen, hingehalten worden zu sein. Vielmehr solle 

Karl auf den durch den Gesandtenmord auf dem Po430 nun bevorstehenden Krieg mit Frankreich 

hinweisen, der es ihm unmöglich mache, sich persönlich in Ungarn zu engagieren431.

Tatsächlich war Ferdinand auf Unterstützung dringend angewiesen und musste angesichts 

der prekären Lage in Ungarn schnellstmöglich Planungssicherheit  haben. Die Belagerung Ofens 

hatten seine Truppen am 21. August 1541 wegen des unter der Führung des Sultans heranziehenden 

Entsatzheeres abbrechen müssen und hatten sich fluchtartig  zurückgezogen.  Der  Sultan war im 

Triumph in die Stadt eingezogen, und seine Vorhut hatte Ferdinands zurückweichendes Heer fast 

vollständig aufgerieben. 

Ferdinand war also dringend auf Hilfe aus dem Reich angewiesen. In der Proposition zum 

Speyrer Reichstag änderte er allerdings die in der Instruktion vorgegebene Argumentation ein wenig 

ab. Karl sei nur nach Algier gezogen, um die spanischen Stände zufriedenzustellen und so die für 

den  ungarischen  Feldzug  so  wichtige  Unterstützung  zu  erlangen.  Mit  dem Papst  habe  er  sich 

überdies nicht nur über die Stellung einer 2000 Mann starken Hilfstruppe verständigt, sondern vor 

allen Dingen über die Abhaltung eines Konzils und die Reform der Kirche im Reich zu verhandeln. 

Nun halte sich Karl nur in Spanien auf, um die Cortes abzuhalten und so die spanischen Truppen für 

427 Silvia Schweinzer – Die Vorgeschichte des Reichstags von Speyer 1542 im Spiegel der politischen Korrespondenz 
Kaiser Karls V. In: Heinrich Lutz und Alfred Kohler (Hgg) – Aus der Arbeit an den Reichstagsakten unter Karl V.  
Göttingen 1986. S.253.

428 Instruktion für den Reichstag zu Speyer vom 29. 12. 1541. HHStA Wien, Belgien PA 4/3, f. 10v. 
429 Granvelle aus Genua am 14. oder 17. (?) 1. 1542 an Karl V. HHStA Wien, Belgien PA 35/1.  f. 170v – 171v.
430 Am 3. Juli  1541 griff eine spanische Patrouille den französischen Gesandten an der Hohen Pforte Rincone auf  

dessen Rückreise nach Frankreich auf und ermordete ihn. Rincone hatte früher in Karls Dienst gestanden, und der 
Kaiser hatte offensichtlich den Mordauftrag erteilt, was ein Schreiben belegt, in dem sich Karl darüber ärgert, dass 
Rincone ihm „entschlüpft“ sei. Nach dem Mord bestritt Karl natürlich, die Verantwortung dafür zu tragen. Dennoch 
kam es natürlich in der Folge zu sehr ernsten Spannungen mit Frankreich und ein französischer Angriff auf Spanien  
wurde für 1542 erwartet. Vgl. hierzu Alfred Kohler – Karl V. Eine Biographie. S. 257f.

431 Granvelle aus Genua am 20. 01. 1542 an Karl V. HHStA Wien, Belgien PA 35/1. f. 187r – 192v.
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eine Offensive in Ungarn bewilligt zu bekommen. Aber schon für das Frühjahr plane Karl an der 

Spitze eines großen Heeres die Rückkehr ins Reich, um gemeinsam mit einem Reichsheer nach 

Ungarn zu ziehen. Ferdinand hatte die Hoffnung auf kaiserliche Unterstützung offensichtlich immer 

noch  nicht  aufgegeben.  Das  Thema  bestimmte  den  Briefwechsel  im  Frühjahr  1542  in  immer 

stärkerem Maße432. Erst am 14. März 1542 erteilte Karl den Forderungen und Hoffnungen seines 

Bruders eine Absage. Die Cortes hätten ihm nur die Finanzierung der Verteidigung Spaniens gegen 

den  zu  erwartenden  französischen  Angriff  bewilligt,  und  ihm  fehle  schlicht  das  Geld,  einen 

Türkenkrieg aus eigener Kasse zu unterstützen. Ferdinand solle versuchen, dies den Reichsständen 

möglichst  schonend  beizubringen,  damit  Karl  bei  diesen  nicht  in  einem  schlechten  Licht 

erscheine433.

Am 11. April 1542 gewährten die Reichsstände Ferdinand eine beträchtliche „beharrliche“ 

Türkenhilfe,  die  ihn  dazu  befähigen  sollte,  die  Grenze  zum Osmanischen  Reich  dauerhaft  zu 

befestigen  und  darüber  hinaus  langfristige  Planungssicherheit  für  Feldzüge  zu  haben.  Dass 

Ferdinand dennoch an seiner Forderung festhielt, Karl solle persönlich mit einem Heer erscheinen, 

um die Osmanen in Ungarn zu bekämpfen, zeigt einerseits die Verzweiflung, mit der Ferdinand 

versuchte, die osmanische Expansion in Mitteleuropa aufzuhalten. Andererseits zeigt Ferdinands 

immer wiederkehrende Ermahnung, Karl solle sein Versprechen einhalten auch, wie sehr der Kaiser 

von vielen verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt wurde. Karl V. erscheint in diesem Licht nicht 

als ein Kaiser, der den Vorstellungen der Monarchia Universalis nacheiferte. Vielmehr erscheint er s 

als ein von den verschiedenen Interessengruppen seines riesigen Reiches getriebener Herrscher, der 

sich  längst  von jeder  Herrschaftsideologie  verabschiedet  hatte  und mit  einem bemerkenswerten 

Pragmatismus versuchte, sein Reich nicht auseinander streben zu lassen. Der 1547 schließlich auch 

von Karl V. unterzeichnete Friedensvertrag mit dem Osmanischen Reich darf als Produkt dieser 

Haltung  gesehen  werden,  die  der  kaiserliche  Beichtvater  Juan  Garcia  Loaysa  schon  1530/  31 

propagiert hatte434.

432 Sutter-Fichtner – Dynasticism an its limitations: The Habsburgs and Hungary 1542. In: East European Quarterly IV, 
4/1971. S.394ff.

433 Karl V. aus Valladolid an Ferdinand I. am 14.03.1542. HHStA Wien, Belgien PA 4/3. f. 31r – 33r.
434 Gotthelf Heine – Briefe an Kaiser Karl V. Geschrieben von seinem Beichtvater in den Jahren 1530-32. In dem 

Spanischen Reichsarchiv zu Simancas aufgefunden und mitgetheilt von Dr. G. Heine. Berlin 1848. 6.Juli 1530. S.16.
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6.2.6 Der Friedensvertrag von 1547

Im  Jahr  1547  unterzeichnete  Karl  V.  mit  dem  osmanischen  Sultan  Süleyman  I.  einen 

Friedensvertrag, der sowohl in seiner Form, als auch von seinem Inhalt her bemerkenswert ist und 

in der bisherigen Forschung  nicht die notwendige Beachtung gefunden hat435.

Seit der Schlacht von Mohacs 1526 hatte Ferdinand immer wieder versucht, den Anspruch 

auf sein ungarisches Erbe beim Sultan auf diplomatischem Wege durchzusetzen. Zu diesem Zweck 

hatte er zahlreiche Gesandtschaften an die Hohe Pforte geschickt, mit der Befugnis, dem Sultan 

auch größte Summen für Ungarn anzubieten.  1541 hatten Niklas von Salm und Sigismund von 

Herberstein Vollmacht,  dem Sultan jährlich bis  zu 40.000 Gulden anzubieten für den schmalen 

Streifen  im Norden  Ungarns,  den  Ferdinand  tatsächlich  besaß436.  Doch  der  Sultan  wies  dieses 

Ansuchen  mit  dem  Hinweis  ab,  er  sei  reich  genug,  schloss  einen  Frieden  jedoch  nicht  aus. 

Allerdings  forderte  er  ausdrücklich  „Tribut“  sowie,  dass  wenn  „mein  großherrlicher  Befehl  in  

irgendeiner  Weise  erfolgt,  und  Dir  von  meiner  erhabenen  Herrschaft  mein  großherrliches  

Vertragswerk gegeben wird, dann soll gemäß diesem gehandelt werden.“437. Süleyman fordert von 

Ferdinand  also  nicht  nur  Tribut,  sondern  auch die  Anerkennung seiner  Befehlsgewalt.  Darüber 

hinaus  sollte  Ferdinand  noch  verschiedene  Festungen  und  Ländereien  abgeben,  was  für  den 

Habsburger aber gerade nicht in Frage kam, sodass die Verhandlungen scheiterten.

Im Jahr 1545 bemühten sich Karl und Ferdinand dann gemeinsam um einen Frieden mit den 

Osmanen. Karl entsandte Gerhard Veltwyck und Ferdinand Niccolò Secco, welche gemeinsam im 

Oktober  1545 einen mündlich  geschlossenen Waffenstillstand aushandeln  konnten438.  Allerdings 

erhoben die Osmanen weiterhin Anspruch auf in Ferdinands Besitz befindliche Territorien wie die 

Ländereien des Peter Perény, hier vor allem Erlau, ebenso wie auf die Güter des in osmanischer 

Gefangenschaft  befindlichen Valentin Török.  Darüber hinaus hatte Süleyman 1543 osmanischen 

Soldaten Timare in der Nähe von Gran verliehen, worauf er ebenfalls beharrte439. Nachdem Gerhard 
435 Ernst-Dieter  Petritsch  hat  den  Vertrag  zwar  ediert,  publiziert  und  mehrfach  auf  seine  Bedeutung hingewiesen, 

dennoch finden sich auch in jüngeren Publikationen meist nur kurze Hinweise. Vgl. Ernst-Dieter Petritsch – Der 
habsburgisch-osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985, ders. - Die diplomatischen Beziehungen 
Ferdinands I. mit den Osmanen. In: Gerhard Pferschy (Hg) – Siegmund von Herberstein. Kaiserlicher Gesandter und 
Begründer der Rußlandkunde und die europäische Diplomatie. Graz 1989, ders. - Tribut oder Ehrengeschenk? Ein 
Beitrag  zu  den habsburgisch-osmanischen  Beziehungen in  der  2.  Hälfte  des  16.  Jhs.  In:  Elisabeth  Springer  u.  
Leopold  Kammerhofer  (Hgg)  –  Archiv  und  Forschung.  Das  HHStA in  seiner  Bedeutung  für  die  Geschichte 
Österreichs und Europas. (= Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 20). Wien 1993,  ders. - Zur Problematik 
der  kontinentalen  Osmanenabwehr.  In:  Alfred  Kohler  (Hg)  –  Karl  V.  1500-1558.  Neue  Perspektiven  seiner 
Herrschaft in Europa und Übersee sowie Ignac Feigl (Hg) – Auf den Spuren der Osmanen in der österreichischen 
Geschichte. Frankfurt 2002.

436 Instruktion Ferdinands I. an Niklas Salm und Sigismund von Herberstein vom 29. August 1541. HHStA Turcica 5.  
Konv. 3. 1541 August bis Dezember. Fol.8-16. sowie das Antwortschreiben Süleymans bei Anton Schaendlinger – 
Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 2. S.6.

437 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 2. 
S.6.

438 Ernst-Dieter Petritsch -  Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985. S.53.
439 Ernst-Dieter Petritsch -  Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985. S.53.
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Veltwyck 1546 erneut, diesmal als gemeinsamer Gesandter von Karl und Ferdinand, nach Istanbul 

geschickt worden war, kam es im Frühsommer 1547 – der osmanische Hof hatte inzwischen seine 

Sommerresidenz bezogen – in Edirne zum schriftlichen Vertragsabschluss. Hatte Süleyman in den 

Jahren zuvor stets auf den oben genannten – für ihn ohnehin völlig unbedeutenden – Gebieten 

bestanden, überließ er sie nun Ferdinand, der sich verpflichtete, 30.000 Gulden jährlich für den 

status quo zu entrichten.

An den Vertrag, den es nun zu besprechen gilt, müssen also folgende Fragen gestellt werden: 

Was waren die Gründe für die habsburgische bzw. die osmanische Seite, den Vertrag ausgerechnet 

im Sommer 1547 abzuschließen? Welche Bedeutung kommt der Formulierung des Vertrages zu und 

wie ist sein Inhalt zu bewerten?

Der 1547 zwischen Habsburgern und Osmanen geschlossene Friedensvertrag kann deshalb 

als exemplarisch gelten, da er das  prägende Muster für alle weiteren Vereinbarungen zwischen 

beiden Mächten im 16. Jh. bildete. Erst der nach dem ‚Langen Türkenkrieg’ 1606 geschlossene 

Friede von Zsistva Torok  stellte ein neues Vertragswerk auf veränderter Grundlage dar.

Bis zu dem Vertrag von 1547 hatte  der Sultan stets  nur mündlich Frieden gewährt oder 

Absprachen getroffen. Zwar war der Freundschaftsvertrag mit Frankreich aus dem Jahre 1536 von 

Ibrahim  Pascha  schriftlich  ausgearbeitet  worden,  er  wurde  jedoch  nie  vom  Sultan  selbst 

unterzeichnet. Damit ist der Frieden von 1547 der erste schriftliche Vertrag der Hohen Pforte mit 

einer europäischen Macht.

Der Sultan stellt sich in dem Vertragstext klar über den Römisch-Deutschen Kaiser440. Die 

ausdrückliche Bestätigung, dass Ungarn der Besitz des Sultans sei und der jährlich zu entrichtende 

Tribut  –  anders  lässt  sich  dieses  ‚Ehrengeschenk’  wohl  nicht  bezeichnen  -  verleihen  dem 

Vertragswerk  eine  hohe  Brisanz.  Schließlich  ordnet  sich  der  Unterzeichner  –  wenn  auch  nur 

symbolisch - dem Sultan unter. 

Wie schon unter dem Propheten Mohammed üblich, wurde der Friedensvertrag zeitlich klar 

begrenzt, in diesem Fall auf fünf Jahre. Nur diese Tradition ermöglichte es den Muslimen, sich 

überhaupt auf einen Waffenstillstand mit Ungläubigen einzulassen, doch waren solche Verträge für 

einen Muslim keineswegs bindend. Sie sollten nur so lange Frieden gewährleisten,  bis  sich die 

muslimischen Truppen wieder mit Erfolg dieser Front im Glaubenskrieg zuwenden konnten441. Die 

Praxis des Vertragsbruchs, ‚müdara’, galt nämlich als ausgesprochene Tugend in der osmanischen 

Diplomatie. Entsprechend schwierig war es für christliche Mächte, Verträge mit den Osmanen zu 

schließen, und es war höchst problematisch, sich auf diese zu verlassen. Die einzige Möglichkeit für 

440 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. 
Urkunde 6. S.12f.

441 Hans-Joachim Kissling – Rechtsproblematiken in den christlich-muslimischen Beziehungen. Graz 1974. S.9ff.

125



Vertragssicherheit bestand im 16. Jahrhundert in der Zahlung – oft eines nur symbolischen - Tributs. 

Dieser Tribut wurde auch in dem Vertrag von 1547 festgehalten und kennzeichnet die Unterordnung 

unter den Sultan. Süleyman gestand Karl V. nicht einmal den Kaisertitel zu, sondern redete ihn 

ausschließlich mit ‚König von Spanien’ an. Erst im Friedensvertrag nach dem ‚Langen Türkenkrieg’ 

von  1606442 gestattete  es  der  Sultan  den  Habsburgern,  in  ihre  Titulatur  den  Kaisertitel 

aufzunehmen443. 

Dass  Karl  und  Ferdinand  diesen  Vertrag  mit  seinen  pompösen,  demütigenden 

Formulierungen nicht nur inhaltlich, sondern auch der Form nach akzeptierten, zeigt die Tatsache, 

dass sie 1547 ohne weitere Verhandlungen dem Vertrag zustimmten, während Ferdinand dann 1559 

Änderungen des Vertragstextes durchsetzte. Es ist also davon auszugehen, dass der Vertragstext von 

1547 für die politischen Kräfteverhältnisse in der Zeit von Süleyman I. und Karl V. exemplarisch 

ist.

Der  habsburgisch-osmanische  Friedensvertrag  von  1547  stellt  keine  von  beiden  Seiten 

unterzeichnete Urkunde dar, denn diese Praxis entwickelte sich erst später. Wie im 16. Jahrhundert 

üblich, wurde zunächst eine mit entsprechenden Vollmachten ausgestattete Gesandtschaft  an die 

Hohe Pforte geschickt, um mit dem Großwesir zu verhandeln. Die Friedensgespräche fanden also 

nicht  auf  oberster  Ebene  statt,  denn  der  Sultan  weigerte  sich  in  der  Regel,  die  Gesandten  zu 

empfangen. Wurden sie doch einmal zur Audienz zugelassen, so knieten sie gesenkten Hauptes vor 

dem Sultan, den sie nicht einmal ansehen durften, und führten das Gespräch mit dem Großwesir als 

Vermittler, da der Sultan nie direkt zu solch „unwürdigen Geschöpfen“ sprechen würde. Vorsorgend 

für den Fall, dass sich ein Gesandter unbotmäßig verhalten könnte, entwickelte sich bald die Praxis, 

dass die europäischen Gesandten, wenn sie eine Audienz beim Sultan erhielten, zwei Begleiter zur 

Seite  gestellt  bekamen,  welche  ihnen  die  Arme  auf  den  Rücken  bogen  und  sie  so  zu  einer 

angemessen demütigen Haltung zwangen444.  Dem Hofzeremoniell  entsprechend, dessen legendär 

gewordene Prachtentfaltung Süleyman in Europa den Beinahmen ‚der Prächtige’ einbrachte, wurde 

auch der Vertrag gestaltet: Eine ausführliche Titelzeile beschreibt die große Macht des Sultans und 

erhob ihn, den ‚Schatten Gottes auf Erden’ über alle anderen Herrscher der Welt. 

Der ausgehandelte Frieden wurde von osmanischer Seite auch nicht als solcher bezeichnet. 

Süleyman machte stattdessen deutlich, dass Ferdinand um ‚Frieden und Eintracht’ angesucht habe 

und gewährte lediglich ‚Schutz und Waffenruhe’445. Damit hielt sich der Sultan explizit offen, den 

442 Deutsche Übersetzung in: Ludwig Fekete (Hg) – Türkische Schriften aus dem Archiv des Palatins Nikolaus 
Esterhazy 1605- 1645. Budapest 1931. S.208.

443 Peter Thorau – Von Karl dem Großen zum Frieden von Zsitva Torok. S.332f.
444 Wilhelm Gust – Geschichte des Osmanischen Reichs. S.69ff.
445 Anton Schaendlinger – Die  Schreiben Süleymans  des  Prächtigen  an Karl  V.,  Ferdinand I.  und Maximilian II.; 

Urkunde 6 u. 7. S.12ff.
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Vertrag zu brechen, wann immer es ihm beliebte und erfüllte zugleich religionsrechtliche Vorgaben.

Das Originalschreiben des Sultans wurde in osmanischer Sprache verfasst und anschließend 

vom  Pfortendolmetscher,  einem  Wiener,  ins  Deutsche  übersetzt446.  Diese  Übersetzung  besaß 

amtlichen  Charakter  und  wurde  Ferdinand  bzw.  Karl  vermutlich  in  Italienisch  vorgelegt.  Die 

originale Übersetzung ins Deutsche ist im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv vorhanden, wurde 

von  Ernst  Dieter  Petritsch  ediert  und  neben  dessen  neue  Übersetzung  aus  dem  Osmanischen 

gestellt447. Darüber hinaus hat Anton Schaendliner in seiner Edition Die Schreiben Süleymans des  

Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. den Briefwechsel im Umfeld des Vertrages 

sowie die zwei, voneinander abweichenden Versionen der Vertragsschreiben an Karl und Ferdinand 

ediert, in denen sich sehr gut die Wandlung in der Wortwahl des Sultans ablesen lässt. 

In  der  Anrede  zu  Beginn  des  Vertrages  mit  Karl  V.  wird  dieser  folgendermaßen 

angesprochen: „Du, der Du der König Spaniens bist,  (Dir) sei kund“448. Gleichzeitig bezeichnet 

sich Süleyman unter anderem mit folgenden Titel: „Sultan der Sultane, Schatten Gottes auf Erden,  

Pādišāh und  Sultan  des  Mittelmeeres  […]  von  Rum“.  Süleyman  bezeichnet  sich  also  Karl 

gegenüber nicht nur als „Sultan der Sultane“, was in der zeitgenössischen deutschen Übersetzung 

mit „uber alli kayser grosmechtigster kayser“449 wiedergegeben wurde, sondern beansprucht auch 

den Titel des Kaisers von Rom (Rum), während er Karl nur das spanische Königtum zugesteht. 

Doch  damit  nicht  genug,  Karl  habe  „vom  Fuß  des  Thrones  […]  unsere  großherrliche  Gnade  

erbeten“450,  welche Süleyman zu gewähren bereit sei. Allerdings müsse Karl das in dieser Form 

bestätigen:  „Wenn  es  sich  nun  so  verhält“451. Darüber  hinaus  stellt  Süleyman  klar,  dass  die 

habsburgische Herrschaft in Ungarn unter seiner Oberhoheit steht: „Und das Land Ungarn ist unser  

Land“, für das die Habsburger jährlich 30.000 Goldstücke zahlen sollten452.  In Hinsicht auf Karls 

Mittelmeerpolitik bindet Süleyman explizit auch Nordafrika in den Frieden ein. Karl dürfe weder 

Algier  noch  „die  anderen  im  Westen  liegenden  islamischen  Länder“ bedrängen453.  Hierin 

eingeschlossen seien auch Venedig sowie „item der khaiser von Frainckhreich“454.  Für detaillierte 

Vertragsbestimmungen verweist Süleyman auf das Schreiben an Ferdinand und schließt mit dem 

446 Ernst-Dieter Petritsch – Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. S.60.
447 Ernst-Dieter Petritsch – Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. S.71-80.
448 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 6. 

S.13.
449 Ernst-Dieter Petritsch – Der habsburgisch-osmanische Friedensvertrag von 1547. S.73.
450 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 6. 

S.13.
451 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 6. 

S.13.
452 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 6. 

S.13.
453 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 6. 

S.13
454 Ernst-Dieter Petritsch – Der habsburgisch-osmanische Friedensvertrag von 1547. S.76
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Hinweis, dass Karl von nun an drei Monate Zeit habe, diese Bestimmungen zu akzeptieren. Der 

Sultan ließ in diesem Schreiben keine Gelegenheit aus, Karl herabzusetzen, zu verspotten und zu 

provozieren.  Besonders  der  Hinweis  auf  das  Kaisertum des  französischen  Königs  erscheint  als 

klares Indiz dafür,  dass Süleyman einerseits  seine Macht  demonstrieren,  andererseits  aber  auch 

testen wollte, wie weit sich Karl für einen Vertragsabschluss erniedrigen lasse.

An  Ferdinand  sind  aus  dieser  Korrespondenz  zwei  Schreiben  erhalten  und  von 

Schaendlinger  ediert:  Das  Pendant  zu  dem oben  besprochenen  Schreiben  an  Karl,  in  dem die 

Friedensbedingungen diktiert werden, sowie der Friedensvertrag als solcher, der ausgefertigt wurde, 

nachdem Karl und Ferdinand die Bedingungen akzeptiert hatten. 

Das Schreiben mit  den Vertragsbedingungen für Ferdinand datiert  aus der Zeit  zwischen 

dem 19. und 28. Juni 1547 und ist umfangreicher als Karls Exemplar. Süleyman verwendet hier die 

gleiche Titulatur wie zuvor bei Karl und bezeichnet Ferdinand diesmal allerdings nicht als König 

von Wien, sondern immerhin als „König des Landes Österreich“455. Auch hier spricht Süleyman 

davon,  dass  Ferdinand  „[...]  meine  großherrliche  Gnade  vom  Fuße  meines  Thrones,  des  

Zufluchtsortes  der  Welt,  erbeten“ habe456.  Süleyman  fordert  die  30.000  Gulden  jährlich  und 

verspricht Ferdinand hierfür Frieden und dass er die Gebiete behalten dürfe, die aktuell in seiner 

Hand seien, „aber nur unter der Bedingung, daß das Land Ungarn […] mein Land  ist.“457. Die 

30.000 Gulden pro Jahr stellen also in Süleymans Bedingungen eindeutig einen Tribut dar, den 

Ferdinand zu entrichten hat, nachdem er die Gnade des Sultans erbeten hat. Es handelt sich also 

nicht um einen Frieden zweier gleichrangiger Herrscher, sondern um den Abschluss eines auf fünf 

Jahre begrenzten Vasallenverhältnisses mit Herr und Untertan. Darauf weist auch die Passage, die 

die Jurisdiktion über Friedensbrecher regelt: „Doch sollen die Räuber unserer Seite, nachdem sie  

dort (in Ferdinands Gebieten) gefasst wurden, keinen Schaden erleiden. Sie sollen hierhergeschickt  

werden,  sodaß von ihrem Standort  die  Untersuchung geführt  wird  [...]“458.  Umgekehrt  ist  eine 

Auslieferung nicht vorgesehen. 

Die Antwort von Karl auf die Vertragsurkunde war sehr knapp gehalten und beschränkte 

sich auf ein kurzes Bestätigungsschreiben. Ferdinand dagegen fasste die osmanischen Bedingungen 

noch einmal zusammen und bestätigte sie ausdrücklich459. Interessant bei der Edition dieses Textes 

ist  das  Fehlen  von  Ferdinands  Titel,  welcher  in  der  Edition  nur  mit  etc.  abgekürzt  ist.  Diese 
455 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 7. 

S.16.
456 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 7. 

S.16.
457 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 7. 

S.16.
458 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 7. 

S.17.
459 Ernst-Dieter Petritsch - Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985. S.68-70.
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Abkürzung  entsprach  zwar  durchaus  der  gängigen  Praxis,  hatte  aber  in  diesem  Fall  doch 

bezeichnenden Charakter, da Ferdinand den Sultan im gleichen Text u.a. als ‚imperator turchorum’ 

(Kaiser  der  Türken)  bezeichnet460.  Gerade  diese  Antwort  Ferdinands  verdeutlicht,  dass  die 

Habsburger die oben zitierten Formulierungen offensichtlich nicht als Eigenart der osmanischen 

Urkundensprache  abtaten,  sondern  akzeptierten,  dass  in  der  Titulatur  des  Sultans  dessen 

Herrschaftsanspruch  zum  Ausdruck  kam.  Im  Gegenteil:  Ferdinand  verzichtet  auf  stolze 

Formulierungen und gesteht dem Sultan sogar  den Kaisertitel  zu; denn hätte  Ferdinand auf die 

offizielle habsburgische, bzw. römisch-katholische Kaiseridee Bezug genommen, so hätte er auf der 

Monopolstellung des Römisch-Deutschen Kaisertums bestehen und den Sultan beispielsweise als 

‚rex turchorum’ anreden müssen.

Nachdem also  sowohl  Karl  als  auch  Ferdinand  diese  Bedingungen  fristgemäß  bestätigt 

hatten, stellte Süleyman am 8.  Oktober 1547 die Vertragsurkunde für Ferdinand aus und fügte 

dieser ein Begleitschreiben an Ferdinand bei, das zwischen dem 6. und 14., vermutlich aber auch 

auf den 8. Oktober datiert ist. Beide Urkunden sind im Haus-, Hof- und Staatsarchiv erhalten, der 

Vertrag ist nicht nur in der osmanischen Version, sondern auch in Form der amtlichen Übersetzung 

des Pfortendolmetschers von Ernst-Dieter Petritsch ediert461. Süleyman schreibt nun also seinem 

Vasallen,  was schon in der Anrede des  Begleitschreibens  deutlich wird.  War Karl  in  der  voran 

gegangenen Korrespondenz nur der „König der Spanier“, so wird Ferdinand zwar nicht mehr als 

König  von  Österreich  angeredet,  doch  diesmal  mit  der  ergänzenden  Titulatur  „Vorbild  der 

mächtigen  christlichen  Fürsten,  Muster  der  geehrten  Großen  in  der  christlichen  

Glaubensgemeinschaft, Ordner der Angelegenheiten der christlichen Staaten, Träger der Schleppe  

von Ruhm und Würde, Inhaber der Zeichen der Majestät und der Ehre, König von Wien, König  

Ferdinand“  angesprochen462.  Süleyman  erkennt  also  Karl  die  Führungsrolle  innerhalb  der 

Christenheit  ab und spricht  sie stattdessen Ferdinand zu,  den er nun auch schriftlich als  seinen 

Vasall aufnimmt. Zu bemerken ist hier außerdem, dass Süleyman Ferdinand auch schon zwischen 

1533 und 1542 mit dieser oder ähnlich ehrenvollen Titulaturen angesprochen hat.  Zurückführen 

lässt  sich  dies  wohl  auf  die  mündlichen  Waffenstillstandsabkommen,  nach  dem  allerdings 

Großwesir Ibrahim Pascha, der trotz seines Amtes ein Sklave des Sultans war, Ferdinand in einem 

Brief vom 4. Juli als seinen Bruder bezeichnete463. In jedem Fall aber ist die Diskrepanz zwischen 

der Anrede vor und nach dem Vertragsabschluss von 1547 frappierend und muss unbedingt bei der 

460 Ernst-Dieter Petritsch – Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985.  S.68.
461 Ernst-Dieter  Petritsch  -  Der  habsburgisch-  osmanische  Friedensvertrag  von  1547.  In:  MÖStA 38/1985.  Das 

Begleitschreiben  findet  sich  bei:  Anton  Schaendlinger  –  Die  Schreiben  Süleymans  des  Prächtigen  an  Karl  V.,  
Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 8.

462 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 8.  
S.19.

463 Anton von Gevay – Urkunden und Actenstücke 2/1 (1841) 138-140 nn. S.66f.
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Wertung  des  Vertrages  und  der  Beziehungen  zwischen  Habsburgern  und  Osmanen  im  16. 

Jahrhundert  berücksichtigt  werden.  Weiter  erwähnt  Süleyman  in  dem  Begleitschreiben,  die 

Ratifizierung durch Karl und Ferdinand sei durch seinen „erhabenen Befehl“ erfolgt, außerdem sei 

„Zuwiderhandeln [ist] in keiner Weise gestattet.“464

Der Vertragstext an sich beginnt mit einer besonders pompösen Titulatur Süleymans,  die 

immer wieder auf seine Rolle als oberster Herrscher hinweist. Er sei der „… allerdurchleichdigister,  

grosmechtigister unndt ununberwuntlichister khaiser und her, der ganzen welt obrister, und Meche,  

Medine, Jerusalem, Constantinopolo, […] uber alli kayser grosmechtigister kay(ser), und uber alle 

hern unuberwuntlichister her, sultani sultan Sulimani Shachu […]“465. Ferdinand bezeichnet er nun, 

da er die osmanische Oberhoheit anerkannt hat, sogar als „Ro(misch) und noch full landen khunig  

ferdinandus“, Karl wird weiter nur als König von Spanien bezeichnet466. Im Anschluss werden die 

Vertragsbedingungen noch einmal ausführlich dargelegt, wobei Süleyman auch hier wieder auf die 

oben  bereits  besprochenen Formulierungen zurückgreift.  Die  Einbeziehung  von Frankreich  und 

Venedig, die in den Vertragsbedingungen für Ferdinand keine Berücksichtigung fand, taucht hier 

erneut auf. Das lässt darauf schließen, dass es sich in dem Hinweis auf den 'Kaiser von Frankreich' 

in  den Vertragsbedingungen für Karl  keineswegs nur um einen spöttischen Seitenhieb handelte. 

Neben  dem  Frieden  für  Nordafrika  ist  der  Friede  mit  Frankreich  und  Venedig,  die  zweite, 

offensichtlich ernst gemeinte Vertragsbedingung für Karl V. Denn Frankreich und Venedig hatten 

mit dem Sultan Freundschaftsverträge geschlossen und standen somit – wenn auch nur formell – 

unter dessen Schutz. Daher lautet die Bestimmung des habsburgisch-osmanischen Friedensvertrages 

hierzu:  „Item  der  khayser  von  Frainckhreich  mit  allen  seinen  landhern  und  alli  seini  gutti  

vertrautten frainden, welchi [es auch] seind, und der dux von Venedig mit allen seinen landhernen  

und  leithen“  seien  von  dem  Vertrag  informiert  und  in  diesen  eingeschlossen467.  Durch  die 

Formulierung „welchi [es auch] seind“  werden über das Haus Habsburg und dessen Verbündete, 

Venedig und Frankreich auch alle in den Vertrag mit einbezogen, die mit Frankreich paktierten. 

Damit  war  im Grunde genommen ganz Europa in  das  Vertragswerk eingebunden,  denn in den 

Konflikt zwischen Frankreich und Habsburg war in den letzten Jahren beinahe jede europäische 

Macht in irgendeiner Weise hineingezogen worden. Süleyman spricht Karl also nicht nur seinen 

Kaisertitel ab, sondern schwingt sich in dem Vertrag von 1547 auch zum Friedensrichter über die 

christliche Staatenwelt auf! 

Nun lässt  sich über  die  tatsächliche Wirksamkeit  solcher  Formulierungen kaum streiten. 

464 Anton Schaendlinger – Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Nr. 8. 
S.20.

465 Ernst-Dieter Petritsch - Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985. S.71-73.
466 Ernst-Dieter Petritsch - Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985. S.73.
467 Ernst-Dieter Petritsch - Der habsburgisch- osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985. S.76.

130



Beiden Seiten war klar, dass der Vertrag nur solange seine Gültigkeit behalten würde, bis eine Seite 

ein Interesse daran bekam, ihn zu brechen. Dennoch lassen sich seine Bestimmungen auch nicht so 

ohne  weiteres  für  null  und  nichtig  erklären,  denn  schließlich  waren  dem  Vertrag  jahrelange 

Verhandlungen voraus gegangen. Auch wurden die 30.000 Gulden von den Habsburgern entrichtet, 

wenngleich es sich mit der Zahlungsmoral etwas schwierig verhielt, was aber bei den Habsburgern 

des 16. Jahrhunderts als Selbstverständlichkeit galt. 

Es bleibt also festzuhalten, dass sowohl Karl als auch Ferdinand sich in dem Friedensvertrag 

von 1547 diesen demütigenden Formulierungen unterwarfen, den Sultan ihrerseits sogar als Kaiser 

titulierten,  Ungarn  als  osmanisches  Königreich  anerkannten,  folglich  für  die  von  ihnen 

kontrollierten  Gebiete  den  Vasallenstatus  akzeptierten,  Tribut  zahlten  und  den  Anspruch  des 

Sultans, als Friedensrichter der christlichen Mächte aufzutreten unwidersprochen ließen. Der Sultan 

seinerseits gewährte nur einen brüchigen Frieden und überließ Ferdinand die eingangs erwähnten, 

ohnehin in dessen Besitz befindlichen Ländereien.

6.2.7 Karl V. und Ferdinand I. als Vasallen des Sultans

Für Ferdinand I. war der Vertragsabschluss strategisch sicher sinnvoll, hatte er doch schon seit 1528 

dem  Sultan  immer  wieder  beträchtliche  Summen  für  die  Anerkennung  der  habsburgischen 

Ansprüche  auf  die  Ungarische  Krone  geboten.  Allerdings  hatte  er  damals  von  Süleyman  zur 

Antwort bekommen, Ferdinand solle schon einmal alles für einen Besuch des Sultans vorbereiten, 

damit  dieser  die  Ungarn-Problematik  direkt  mit  ihm  erörtern  könne468.  Im  Jahr  darauf  stand 

Süleyman vor den Toren Wiens. Den Abbruch der Belagerung begründete der Sultan übrigens mit 

dem lakonischen Hinweis, sein Ansprechpartner Ferdinand sei nicht in Wien und werde sich so 

schnell wohl auch nicht zeigen. Diese Anekdote spiegelt die Kräfteverhältnisse in der ersten Hälfte 

des  16.  Jahrhunderts  deutlich  wider.  Ferdinand  wusste  um  die  militärische  Überlegenheit  der 

Osmanen, was nicht nur seine Außenpolitik, sondern gerade auch seine Reichs- und Innenpolitik 

nachhaltig prägte. Dementsprechend waren auch die Verhandlungen im Vorfeld des Vertrages von 

1547 ausgefallen: Ferdinand hatte wiederholt versucht, Ungarn zu erobern, war aber immer wieder 

zurückgeschlagen worden. Nun versuchte er, wenigstens den kleinen nordwestlichen Landstrich zu 

sichern,  der ihm von seinem großen Erbe geblieben war. Dies war zum einen aus dynastischen 

Gründen von Bedeutung, denn so blieb immerhin der Anspruch auf Ungarn erhalten. Andererseits 

bot der ungarische Landstrich Ferdinand aber auch den strategischen Vorteil, dass die Front nicht 

unmittelbar  vor  Wien verlief,  und er  durch die  massive Befestigung eine  Pufferzone zu seinen 

Stammländern schaffen konnte, die Militärgrenze. Ferdinand ratifizierte den Frieden am 26. August 

– nachdem er in Prag den Aufstand der böhmischen Opposition niedergeworfen hatte.

468 Christine Turetschek – Die Türkenpolitik Ferdinands I. 1529- 1532. S.11.
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   Doch  nicht  nur  Ferdinand  unterzeichnete  den  Vertrag,  auch  Karl  war  explizit  mit 

eingebunden  und  verpflichtete  sich  zum  Beispiel,  künftig  von  Angriffen  auf  den  Maghreb 

abzusehen. Der Vertrag wurde am 28. Juni 1547 vom Sultan unterzeichnet und an Karl V. geschickt. 

Zu diesem Zeitpunkt stand der Kaiser auf dem Höhepunkt seiner Macht: Der kontinentale Kampf 

gegen die Osmanen wurde seit 1542 durch eine ‚beharrliche’, also regelmäßige Türkenhilfe, zu der 

auch der Papst etwas beisteuern wollte, finanziell unterstützt, sodass Habsburg diese Kosten nicht 

mehr allein zu tragen hatte. Von der beharrlichen Türkenhilfe wurden das Festungssystem weiter 

ausgebaut  und Vorräte  für  einen  Feldzug  gegen  das  osmanische  Ungarn  angelegt,  was  einigen 

Druck  von  der  osmanisch-habsburgischen  Grenze  in  Kroatien  und  Ungarn  nahm  und  gerade 

Ferdinand I. mehr finanziellen Spielraum verschaffte.

1546  war  mit  Chaireddin  Barbarossa  nicht  nur  der  Admiral  der  osmanischen 

Mittelmeerflotte, sondern auch der gefürchtetste Seeräuber des westlichen Mittelmeers verstorben. 

Barbarossa  hatte  durch  seine  von  der  nordafrikanischen  Küste  ausgehenden  Kaperfahrten  den 

Seeweg zwischen Sizilien,  Neapel und Spanien immer wieder empfindlich gestört,  was Karl V. 

schließlich zu den Flottenunternehmen gegen Tunis und Algier veranlasste. Da sich unter den vielen 

muslimischen  Piraten  im  Mittelmeer  nach  Barbarossas  Tod  zunächst  keine  Führungsperson 

etablierte, verlor die nordafrikanische Piraterie zunächst deutlich an Stärke. Gleichzeitig festigte der 

Johanniterorden auf Malta seine Position immer weiter und trennte so das östliche vom westlichen 

Mittelmeer; der westliche Teil war dadurch deutlich sicherer geworden.

Am 28. Januar 1547 starb König Heinrich VIII. und hinterließ die englische Krone seinem 

neunjährigen Sohn Eduard VI. Die Regierungsgeschäfte übernahm dessen Onkel mütterlicherseits 

Eduard  Seymor  als  Lordchancellor,  was  für  einigen  Unmut  im englischen  Adel  und  vor  allen 

Dingen  in  der  katholischen  Kirche  sorgte.  England  war  also  geschwächt  und  verlor  für  die 

folgenden Jahre an Bedeutung für die kontinentaleuropäische Politik.

Nach Heinrich VIII. starb am 31. März des Jahres auch Karls größter Widersacher Franz I. 

in Rambouillet. Dessen Sohn Heinrich II., der nach der französischen Niederlage bei Pavia einige 

Zeit in spanischer Geiselhaft hatte verbringen müssen, hatte zwar schon öffentlich angekündigt, den 

Frieden von Crépy nicht halten zu wollen, doch folgten wie üblich bei einem Herrscherwechsel 

zunächst  einige  Jahre  der  Konsolidierung.  Heinrich  II.  wurde  erst  am 24.  Juli  1547  in  Reims 

gekrönt und wartete mit seinem Krieg gegen das Haus Habsburg, bis sich er sich im Vertrag von 

Chambord im Januar 1552 mit den aufständischen Reichsfürsten um Moritz von Sachsen verbünden 

konnte. Auch von Frankreich ging im Jahr 1547 also keine unmittelbare Gefahr mehr aus.

Am 24. April des Jahres konnten die kaiserlichen Truppen das protestantische Heer in der 

Schlacht bei Mühlberg besiegen und damit die Anführer der Reformationsbewegung unterwerfen. 
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Johann  Friedrich  von  Sachsen  und  Landgraf  Philipp  von  Hessen  gerieten  in  kaiserliche 

Gefangenschaft, die sächsische Kurwürde wurde Johann Friedrich aberkannt und dem – zu diesem 

Zeitpunkt - kaisertreuen Moritz von Sachsen übertragen. Die Häupter des Schmalkaldischen Bundes 

waren  entmachtet  und  die  Reformationsbewegung  im  Reich  deutlich  geschwächt.  Für  den  im 

Sommer 1548 in Augsburg geplanten Reichstag hatte sich Karl vorgenommen, die Reichsstände in 

einem habsburgisch  geführten  Reichsbund zu  vereinen  und  ihnen  somit  die  Selbständigkeit  zu 

nehmen, also sich das Reich untertan zu machen. Gleichzeitig wurde an den Plänen der ‚Spanischen 

Succession’ gearbeitet,  welche die Kaiserwürde als erbliches Amt zwischen der österreichischen 

und der spanischen Linie der Habsburger wechseln lassen sollte.

Nicht zuletzt  hatte auch Ferdinand seine Stellung in Böhmen erheblich festigen können, 

nachdem er im Juli 1547 – also genau zu dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses – in Prag über die 

aufständischen böhmischen Stände zu Gericht saß.

Dennoch  unterzeichnete  Karl  V.  den  Vertrag  am  1.  August  1547,  also  während  des 

„geharnischten“  Reichstages  von  Augsburg.   Karl  willigte  nicht  nur  in  einen  demütigenden 

Vertragstext ein, in dem ihm der Kaisertitel verweigert und er folglich nur als ‚König der Spanier’, 

sein Bruder Ferdinand sogar nur als  ‚König von Wien’ – was dem Grade eines Bürgermeisters 

gleichkäme – bezeichnet wurde. Er versprach überdies auch, künftig Tributzahlungen an den Sultan 

zu leisten und somit in ein formelles Vasallenverhältnis einzutreten.

Auf der anderen Seite hatte Süleyman einen großen diplomatischen Sieg davon getragen, 

nahm 30.000 Gulden mehr im Jahr ein und durfte darüber hinaus den (römischen) Kaiser, dessen 

Titel seit der Eroberung Konstantinopels ja auch der Sultan beanspruchte, seinen Vasallen nennen. 

Dabei brauchte Süleyman 1547 eigentlich den Frieden an seiner Westgrenze mindestens ebenso 

nötig  wie  die  Habsburger:  Zwar  war  die  Schlagkraft  seiner  Armee  deutlich  höher  als  die  des 

Feindes; die Distanzen seines Reiches waren aber zu groß, um ganz Ungarn und eventuell auch 

noch Teile Österreichs langfristig beherrschen und verteidigen zu können. Zudem musste der Sultan 

auch  seine  östliche  Reichsgrenze  sowie  das  Mittelmeer  im Auge  behalten,  wo  der  Schah  von 

Persien einerseits und verschiedene christliche Mächte wie die Johanniter, Genua, der Papst und die 

Habsburger andererseits  nach wie vor für Unruhe sorgten.  Das Osmanische Reich hatte im 16. 

Jahrhundert eine Ausdehnung erreicht, die es schon aus logistischen Gründen nicht mehr erlaubte, 

jedes  Jahr  an  einer  anderen  Reichsgrenze  Krieg  zu  führen.  Doch  die  habsburgischen 

Verhandlungsführer machten offensichtlich keinerlei Anstalten, diese Zwänge als Druckmittel zu 

nutzen. Süleyman hätte also ohne weiteres auch wieder nur einen mündlichen Frieden gewähren 

und weiter auf seinen Ansprüchen in Nordungarn bestehen können. Doch vermutlich reizte den 

Sultan  einfach  die  Anerkennung  seiner  Oberhoheit  durch  den  Kaiser  und  dessen  Bruder. 
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Wenngleich  man  sich  an  der  Hohen  Pforte  sicherlich  keine  Illusionen  über  deren  politische 

Durchsetzbarkeit machte, galt doch nach islamischem Recht ein christliches Land schon dann als 

erobert, wenn sein Herrscher die Oberhoheit des Sultans anerkannte und Tribut zahlte. Vor diesem 

eher ideellen Hintergrund, auf den im Rahmen der osmanischen Staatsidee noch zurück zu kommen 

sein wird, war der Friedensschluss für Süleyman also ebenso vertretbar wie die Aufgabe seiner 

Ansprüche in Nordungarn. 

An einem Frieden mussten also beide Seiten ernsthaft interessiert sein. Dennoch fällt der 

Vertrag  sehr  einseitig  aus:  Der  Sultan  gewährte  den  Habsburgern  Frieden  und  diktierte  die 

Bedingungen, obwohl Kaiser Karl V. auf dem Gipfel seiner Macht stand. Hätte er tatsächlich die 

Ziele einer Universalmonarchie verfolgt, so wäre der Sommer 1547 der richtige Zeitpunkt gewesen, 

diese  auch  gegenüber  dem  Sultan  zu  vertreten.  Doch  spiegelt  der  Friedensvertrag  von  1547 

keineswegs das Selbstbewusstsein eines Universalmonarchen wider. Zwar war für den Inhalt dieses 

Vertrages  strengstes  Stillschweigen  vereinbart,  so  dass  Karls  Zustimmung  kurzfristig  keinen 

Einfluss  auf  kaiserliche  Propaganda  oder  Politik  hatte.  Doch  ließ  die  Miteinbeziehung  des 

französischen  Königs  erwarten,  dass  zumindest  jene  Teile  des  Vertrages  über  kurz  oder  lang 

öffentlich bekannt werden würden, in denen der französische König - im Gegensatz zu Karl und 

Ferdinand - nicht als osmanischer Vasall erscheint. 

Erklären lässt  sich der Vertragsabschluss zu diesem Zeitpunkt also nur mit  einer starken 

Kriegsmüdigkeit des Kaisers, gepaart mit außerordentlichem Pragmatismus. Ob der für letzteren 

bekannte Nicolas de Granvelle an den Beratungen über diesen Vertrag beteiligt war, lässt sich nicht 

ermitteln. Die universale Kaiseridee Karls V. aber erscheint vor diesem Hintergrund als ein reines 

Produkt  kaiserlicher  Propaganda.  Gleichzeitig  wird  deutlich,  dass  Karl  V.  kein  ausgeprägter 

Ideologe war, sondern politisch äußerst pragmatisch handelte. Schließlich war es 1547 nicht das 

erste Mal, dass Karl V. sich von den universellen Ansprüchen, wie sie seine Propaganda verbreiten 

ließ, distanzierte – man denke nur an seine berühmte Rede am Ostermontag 1536 in Rom. Die 

Aufrechterhaltung seiner Ansprüche gegenüber den Türken hätte vermutlich erneut Krieg nach sich 

gezogen, den zu gewinnen sich der Kaiser wohl nicht zutraute. Also fügte sich Karl V. dem Diktat 

des Sultans und unterzeichnete ein Schriftstück, in dem sich ein muslimischer Herrscher als ‚welt  

obrister’ und 'Kaiser der Kaiser’ bezeichnete. 
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6.3 Die Konkurrenz des habsburgischen und des osmanischen Herrschaftsanspruches

Der Stamm der Osmanen kam vermutlich erst im 13. Jahrhundert aus Zentralasien nach Anatolien, 

wo dann an der Wende zum 14. Jahrhundert ihr Aufstieg begann. Dementsprechend konnten die 

Osmanen  nicht  wie  andere  muslimische  oder  christliche  Dynastien  auf  einen  genealogisch 

begründeten  Herrschaftsanspruch  verweisen.  Die  Legitimation  ihrer  Herrschaft  bezogen  sie 

zunächst aus ihrem militärischen Erfolg, den sie allerdings bereits im 14. Jahrhundert mit einem 

religiösen  Auftrag  verbanden.  Nach  der  Eroberung  Konstantinopels  vollzog  sich  dann  ein 

grundlegender Wandel in der Selbstdarstellung der Sultane, die nun bemüht waren, sich als den 

anderen großen Dynastien der Zeit gleich- oder sogar höherwertig zu präsentieren. In die Amtszeit 

Mehmets II. fallen die ersten intensiven Bemühungen, den osmanischen Weltherrschaftsanspruch zu 

begründen, der unter Süleyman I. 'dem Prächtigen' dann seine Blüte erlebte. Diese Formulierung 

eines  Anspruches  auf  universale  Herrschaft  ist  in  vielen  Punkten  mit  der  christlichen Idee  der 

Monarchia  Universalis,  wie  sie  vor  allem von Mercurino  Gattinara  für  Karl  V.  geprägt  wurde 

vergleichbar. Süleyman I. und Karl V. waren Zeitgenossen, beide bestiegen 1520 den Thron, beide 

prägten  die  erste  Hälfte  des  16.  Jahrhunderts  maßgeblich  und beiden  gelang  es  recht  gut,  der 

Nachwelt zu vermitteln, ihre Herrschaft sei ein 'goldenes Zeitalter' gewesen469. 

Daher scheint  es mir für das Verständnis der Weltherrschaftsidee in der Politik  Karls  V. 

dringend  notwendig,  auch  einen  Blick  auf  die  zur  selben  Zeit  formulierten  Ansprüche  des 

Osmanischen Reiches zu werfen. Mit der Osmanischen Staats- und Weltherrschaftsidee hat sich die 

orientalistische und osmanistische Forschung in den letzten Jahren intensiv beschäftigt und ein recht 

deutliches Bild von Anspruch und Umsetzung gezeichnet470. Die folgenden Ausführungen beruhen 

469 Zur Vergleichbarkeit von Süleyman I. und Karl V. siehe Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer 
Pragmatismus.  Die  Auseinandersetzung  der  osmanischen  und  habsburgischen  Großmächte  und  die 
mitteleuropäische  Konfrontation.  In:  Martina  Fuchs  (Hg)  -  Kaiser  Ferdinand I.  Aspekte  eines  Herrscherlebens. 
Münster 2003. Zwar greift die Argumentation und Interpretation Ágostons gerade in Bezug auf das Osmanische 
Reich m.E. etwas zu kurz,  gleichwohl  zeigt  er  sehr gut,  dass Karl  V.  und Süleyman I.  durchaus vergleichbare 
Ansprüche auf z.T. sehr ähnlich Weise formulierten.

470 Als wichtigste Publikationen, die diesem Kapitel zu Grunde liegen seien hier genannt: Virginia H. Aksan u. Daniel  
Goffman  (Hgg)  -  The  early  modern  Ottomans.  Remapping  the  Empire.  Camebridge  2007;  Gábor  Ágoston  – 
Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. Die Auseinandersetzung der osmanischen und habsburgischen 
Großmächte und die mitteleuropäische Konfrontation. In: Martina Fuchs (Hg) - Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines  
Herrscherlebens. Münster 2003; Surayia Faroqhi -  Geschichte des Osmanischen Reiches. München 2001; Pál Fodor 
(Hg)  -  In  Quest  of  the  Golden  Apple.  Imperial  Ideology,  Politics  and  Military Administration  in  the  Ottoman 
Empire. Istanbul 2000; Colin Imber – The Ottoman Empire 1300-1650. Basingstoke 2002; Colin Imber – Studies in 
ottoman history and law. Istanbul 1996; Halil İnalık u. Cemal Kafadar (Hgg) - Süleyman the Second and his Time. 
Istanbul 1993;  Halil İnalık - The question of the emergence of the ottoman state. In: International Journal of Turkish 
Studies 2, 1981/2; Cemal Kafadar – Between two worlds. The construction of the ottoman state. Berkeley 1995; 
Gyulia  Kaldy-Nagy  –  Süleymans  Angriff  auf  Europa.  In:  Acta  Orientalia  Academiae  Scientarum  Hungaricae 
28/1974; Eugenia Kermeli (Hg) - The Ottoman Empire. Myths, realities and "black holes". Contributions in honour 
of Colin Imber. Istanbul 2006;  Metin Kunt u. Christine Woodhead (Hgg) - Süleyman the Magnificent and his age. 
London/ New York 1995; Ferenc Majoros u. Bernd Rill -  Das Osmanische Reich 1300-1922. Die Geschichte einer  
Großmacht.  Wiesbaden  2004;  Josef  Matuz  -   Das  Osmanische  Reich.  Grundlinien  seiner  Geschichte.  3.  Aufl.  
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also nicht auf archivalischer Forschung meinerseits, sondern geben lediglich einen synthetischen 

Überblick  über  den  Stand  der  Forschung  zur  Osmanischen  Herrschaftsidee.  Diese  Perspektive 

wurde  von  der  ideengeschichtlichen  Forschung  zu  Karl  V.  bzw.  zu  der  politischen  Ideenwelt 

Europas in der Frühen Neuzeit bislang kaum beachtet. Das folgende Kapitel soll also eine neue 

Perspektive  auf  Karl  V.  liefern  und  den  Weg  zu  tieferer  vergleichender  ideengeschichtlicher 

Forschung ebnen.

6.3.1 Die Osmanische Gründungslegende

Der  Beginn  der  weitgehend  souveränen  Herrschaft  der  Osmanen  wird  gewöhnlich  in  die  Zeit 

Osmans I. datiert, auf den auch der Gründungsmythos der Dynastie Bezug nimmt. Die Ursprünge 

des Osmanischen Reiches hier näher auszuführen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und 

ist angesichts der zu behandelnden Frage auch nicht nötig471. Statt dessen soll hier nur kurz jene 

Sage skizziert werden, auf die sich die Osmanen des 16. Jahrhunderts beriefen, wenn es darum 

ging, den Beginn ihrer Herrschaft zu terminieren und zu legitimieren. 

Nachweisen lässt sich der Gründungsmythos erst seit dem späten 15. Jahrhundert, also rund 

150 Jahre nach dem Tod Osmans 1323 und zu einem Zeitpunkt, als sich für die Dynastie nach der 

Eroberung  der  Kaiserstadt  Konstantinopel  1452  ganz  massiv  die  Frage  nach  Herkunft  und 

Herrschaftslegitimation  stellte472.  Dabei  wurde  rückwirkend  schon  seit  dem  Stammvater  der 

Osmanendynastie  ein  Anspruch  auf  Weltherrschaft  formuliert.  Diese  Praxis  der  nachträglichen 

historischen Legitimation war auch noch bei den Osmanen des 16. Jahrhunderts geläufig und wird 

in den folgenden Kapiteln häufiger Erwähnung finden. Besonders Sultan Süleyman I. beschäftigte 

an seinem Hof eine ganze Reihe von Historikern und Chronisten, die – sehr erfolgreich wie wir 

heute wissen - dafür Sorge zu tragen hatten, dass seine Regierungszeit als das „Goldene Zeitalter“ 

in die osmanische wie europäische Geschichtsschreibung einging.

In diesem Licht ist aus heutiger Sicht auch der Gründungsmythos der Dynastie Osmans zu 

sehen. Von den Zeitgenossen jedoch wurden sowohl diese Gründungslegende, als  auch das von 

Süleyman I. in den Chroniken gezeichnete Bild als Wahrheit betrachtet. Insofern sollten wir uns 

davor hüten, heute als Fälschungen identifizierten „Wahrheiten“ früherer Jahrhunderte ihre Wirkung 

abzusprechen.

Darmstadt  1994;  Peter  Thorau  –  Von  Karl  dem  Großen  zum  Frieden  von  Zsistva  Torok.  Zum 
Weltherrschaftsanspruch Sultan Mehmets II. und dem Wiederaufleben des Zweikaiserproblems nach der Eroberung 
Konstantinopels.  In:  Historische Zeitschrift  279,2/  2004; Gilles  Veinstein (Hg) -  Soliman le  Magnifique et  son 
temps. Paris 1992; Elizabeth Zachariadou (Hg) – The Ottoman Emirate 1300-1389. Rethymnon 1993.

471 Hierzu: Friedrich Giese – Das Problem der Entstehung des Osmanischen Reiches.  In:  Zeitschrift  für Semitistik 
2/1922, Colin Imber – The Ottoman Empire 1300-1650. London 2002. Mehmet Fuat Köprülü – The Origins of the 
Empire. Albany 1992,  Ernst Werner – Die Geburt einer Großmacht. Die Osmanen 1300-1481. Köln, Wien, Graz 
1972, sowie der Sammelband von Elizabeth Zachariadou (Hg) – The Ottoman Emirate 1300-1389.  Rethymnon 
1993.

472 Caroline Finkel – Osman's Dream. The Story of the Ottoman Empire 1300-1923. London 2005. S.2.
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Nach der Gründungslegende der Osmanen geriet der Stammvater der Dynastie, Osman Gazi, 

in einen Hinterhalt, als er eine christliche Stadt in Brand stecken wollte. In dem Gefecht sei Osmans 

erster Sohn als Märtyrer gefallen. Als Osman heimkehrte zu seiner Herde habe er für seinen Sohn 

gebetet und sich in den Schlaf geweint. In dieser Nacht habe Osman geträumt, dass aus der Brust 

eines besonders angesehenen Scheichs namens Edebali ein Mond gewachsen sei, welcher sich in 

Osmans Brust gesenkt habe. Hierauf sei aus Osman ein Baum gewachsen, der sich über die gesamte 

Erde erstreckt habe. Tags darauf sei Osman eilends zu jenem Scheich geritten und habe ihm von 

seinem  Traum  erzählt  und  um Deutung  gebeten.  Edebali  habe  daraufhin  dem  Geschlecht  der 

Osmanen die Weltherrschaft vorausgesagt und ihnen gleichzeitig die Rolle als Vorkämpfer für den 

Islam übertragen473.  Bekräftigt  wurde diese Aussage und die aus ihr entspringende Legitimation 

durch die Ehe Osmans mit Malhun, der Tochter Edebalis. Durch diese Ehe wurde das Haus Osman 

zusätzlich dazu legitimiert, als Dynastie nun direkt an die spirituelle Tradition des Propheten, in der 

der als Heiliger verehrte Edebali ja stand, anzuknüpfen474.

Die  Legende  beinhaltet  also  drei  Motive,  die  für  die  Legitimation  der  osmanischen 

Herrschaft von maßgeblicher Bedeutung waren: Erstens handelte es sich bei dem Stammvater der 

Dynastie Osman um einen Glaubenskrieger, der sich den Titel „Gazi“ durch seinen Kampf gegen 

die Ungläubigen und für die Ausbreitung des Islam rechtmäßig erworben und von einem heiligen 

Scheich bestätigt bekommen hatte. 

Zweitens war die Stammutter der Dynastie, Malhun, die Tochter eines Heiligen, der durch 

sein tugendhaftes Leben, vor allem aber durch göttliche Berufung in der spirituellen Tradition des 

Propheten stand. Durch die Ehe zwischen Osman und Malhun erfuhr dessen Gazitum also eine 

Erhöhung, weil seine Nachkommen sich in ihrem Kampf für den Islam (direkt) auf den Propheten 

und dessen Heiligen Krieg beziehen konnten. 

Das dritte Argument bildet der Traum selbst.  Durch ihn erhielt  Osman den persönlichen 

Auftrag Gottes, das muslimische Weltreich zu schaffen. 

Die  Osmanensultane  durften  sich  so  also  gleich  dreifach  zur  Weltherrschaft  legitimiert 

sehen: Durch ihr eigenes Handeln, durch ihre Nachfolgerschaft des Propheten und durch direkten 

göttlichen Auftrag.

Im 16.  Jahrhundert  war  diese Gründungslegende,  wie  gesagt,  weit  verbreitet  und galt  – 

zumindest  im  Osmanischen  Reich  –  als  akzeptierte  Wahrheit.  Doch  bildete  dieser  dreifache 

göttliche  Auftrag  nicht  die  einzige  Legitimationsgrundlage  der  Dynastie.  In  Propaganda  und 

Architektur, vor allem aber in ihrer Titulatur bezogen sich die Osmanen darüber hinaus auch auf die 

473 Richard Kreutel – Derwisch Ahmed Sohn. Vom Hirtenzelt zur Hohen Pforte. S.23ff.
474 Colin Imber – The Legend of Osman Gazi. In: Elisabeth Zachariadou (Hg) – The Ottoman Emirate 1300-1389. 

Rethymnon 1993. S.69ff.
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Herrschaftstraditionen  der  vier  großen  Regionen,  über  die  sich  das  Osmanische  Reich  im  16. 

Jahrhundert  erstreckte:  Als 'Khan' setzten sie sich in die asiatische Tradition der Mongolen und 

anderer Turkvölker Asiens und als 'Schah' beanspruchten sie das Erbe der Perser. Die Titel Sultan, 

Gazi und Kalif nahmen den größten Teil in der Titulatur ein und verwiesen auf die muslimisch-

religiöse Legitimation des Hauses Osman. Seit der Eroberung Konstantinopels kam dann noch der 

Titel Kaiser (oder Sultan, das wurde synonym gebraucht) von Rom (oder Rum) hinzu, womit die 

Osmanen deutlich auch ihren Anspruch auf das Erbe des antiken Imperium Romanum formulierten. 

Diese Legitimationslinien sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

6.3.2 Die asiatische Tradition

Die asiatische Legitimationslinie bezieht sich auf die ursprüngliche Herkunft der Osmanen. Im 11. 

Jahrhundert waren Turkvölker aus Zentralasien nach Westen gezogen, hatten zunächst Persien, dann 

weite Teile des Vorderen und Mittleren Orients erobert und schließlich 1055 in Bagdad das Große 

Seldschuken-Reich  gegründet.  Im Zuge  dieser  Migrationsbewegung  wanderten  auch  zahlreiche 

türkische Stämme in das bis dahin griechisch geprägte Anatolien ein, wo sich im Jahr 1081 die 

Rum-Seldschuken als Teil des Großen Seldschuken-Reiches etablierten. Durch die Expansion der 

Mongolen  nach  Westen  folgte  in  der  ersten  Hälfte  des  13.  Jahrhunderts  eine  weitere  große 

Einwanderungswelle  von  Turkstämmen  nach  Anatolien,  die  in  der  Etablierung  zahlreicher 

türkischer Fürstentümer mündete. Wann genau der Stamm Osmans nach Anatolien eingewandert ist, 

lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Unter Ertogul, dem Vater Osmans, kam er jedoch in der Mitte 

des 13. Jahrhunderts ins byzantinische Grenzgebiet Westanatoliens. Der Stammvater der Dynastie 

Osman I. hatte jedoch in jedem Fall einen recht engen Bezug zu den zentralasiatischen Traditionen 

seiner Familie.

Dementsprechend  spielte  die  zentralasiatische  Herkunft  der  Osmanen  auch  in  allen 

Chroniken und Geschichtswerken späterer Jahrhunderte eine wichtige Rolle. Einer der wichtigsten 

osmanischen Geschichtsschreiber war ‚Mewlana Idris’ oder auch ‚Idris  Bitlisi’ genannt475.  Seine 

Chronik  aus  dem  frühen  16.  Jahrhundert  enthält  eine  Sage,  die  die  Grundlage  für  die 

zentralasiatische Begründung des osmanischen Weltherrschaftsanspruchs bildete: Osman I. sei auf 

dem Weg zu seiner ersten Schlacht gegen die Byzantiner gewesen,  als ein Königsgeier seine Flügel 

über dem Haupt des jungen Osman ausbreitete. Da der Geier ein bei Persern und Türken hoch 

verehrtes Tier war, deutete ein mitreisender Derwisch dieses Zeichen als Vorsehung, dass sich die 

Flügel des Reiches der Osmanen über die ganze Welt ausbreiten würden. Nach dieser Weissagung 

habe Osman dann seinen ersten Sieg gegen die Ungläubigen errungen und ein Kloster gestiftet. 

Diese Vorsehungslegende lehnt sich eng an mongolische Traditionen, da auch der große Dschingis 

475  vgl. Franz Babinger – Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leipzig 1927.  Nr.28. S.45f.
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Khan ähnliche Legenden mit sich verband476. 

Da  es  sich  bei  den  osmanischen  Geschichtsschreibern  nicht  um freie  Autoren,  sondern 

beinahe ausschließlich um vom Sultan beauftragte Chronisten handelte,  die ihr Schaffen in den 

Dienst  der Propaganda stellten,  darf  die  osmanische Geschichtsschreibung des  16.  Jahrhunderts 

durchaus  als  Ausdruck  des  Selbstverständnisses  der  Sultane  gesehen  werden.  Der  Bezug  zur 

zentralasiatischen Herkunft sowie die hierdurch geknüpfte Verbindung zu Dschingis Khan war also 

von den Osmanen ausdrücklich gewollt, stellte sie doch eine weitere Herrschaftslegitimation dar. 

Gleichzeitig  ließ  sich  durch  den  Verweis  auf  den  großen  Eroberer  Dschingis  Khan  auch  ein 

Anspruch auf die Herrschaft in Asien ableiten.

An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert verfasste der osmanische Geschichtsschreiber 

Neşri die „Cihannüma“, eine Weltchronik, in der er die osmanischen Gründungsväter Ertogul und 

Osman als Erben der Seldschuken-Sultane darstellt. So legitimierte Neşri nicht nur die osmanische 

Herrschaft  in  Anatolien,  sondern  rechtfertigte  gleichzeitig  das  militärische  Vorgehen der  frühen 

Osmanen  gegen  die  Emire  Anatoliens.  Diese  Eroberungen  islamischer  Gebiete  waren 

religionsrechtlich verboten und stellten bis  ins 16.  Jahrhundert  ein erhebliches legitimatorisches 

Problem dar. Durch die Konstruktion  Neşris waren die Osmanen jedoch die rechtmäßigen Erben 

der Rum-Seldschuken und die anderen Emire Anatoliens lediglich Usurpatoren, deren Bekämpfung 

die  Durchsetzung  der  eigenen  legitimen  Erbansprüche  darstellte477.  Gleichzeitig  stellte  diese 

genealogische  Konstruktion  die  Osmanen aber  auch in  die  Reihe  der  großen zentralasiatischen 

Eroberer nach Dschingis Khan. Darüber hinaus hatten die Seldschuken den Sultans-Titel von dem 

Kalif  von  Bagdad  erhalten,  was  ihre  Herrschaft  auch  im  Rahmen  der  muslimischen 

Legitimationslinie als besonders gerechtfertigt auswies.

Doch  Neşri gab sich nicht mit dem genealogischen Beweis zufrieden, sondern erweiterte 

die  Ahnenreihe der Dynastie auch noch um den legendären Oğuz Khan478.  Oğuz Khan ist  eine 

mythische Gestalt und gilt als der Stammvater der Turkmenen. Durch die Berufung auf Oğuz Khan 

bekräftigten  die  frühneuzeitlichen Osmanen  ihren  Anspruch auf  Herrschaft  in  Zentralasien  und 

stellten sich gleichzeitig als Oberhäupter aller Turkvölker dar. So forderten die Sultane Loyalität 

auch von den Turkvölkern Zentralasiens, die nicht zum osmanischen Herrschaftsgebiet gehörten.

Dass dieser Herrschaftsanspruch auf Asien den Osmanen auch im 16. Jahrhundert durchaus 
476  siehe auch Ferenc Majoros u. Bernd Rill -  Das Osmanische Reich 1300-1922. Die Geschichte einer Großmacht. 

Wiesbaden 2004.  S.93ff.
477 Colin Imber – Ideals and legitimation in early Ottoman history. In: Metin Kunt u. Christine Woodhead (Hgg) – 

Süleyman the Magnificent and his Age. The Ottoman Empire in the early modern World. London, New York 1995. 
S.146f.

478 Colin Imber – Ideals and legitimation in early Ottoman history. In: Metin Kunt u. Christine Woodhead (Hgg) – 
Süleyman the Magnificent and his Age. The Ottoman Empire in the early modern World. London, New York 1995. 
S.149f. sowie Barbara Flemming – Political genealogies in the sixteenth century. In: Osmanlı araştırmaları VII-VIII/ 
1988. S.123-139.
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noch wichtig war, lässt sich gut an der Titulatur Süleymans I. erkennen: Er bezeichnet sich stets als 

Khan und setzt  diesen Titel  gewöhnlich direkt  hinter  seinen Namen,  was die  Bedeutung dieser 

Tradition  für  die  osmanische  Herrschaftslegitimation  nochmals  unterstreicht.  Gerade  der  immer 

wiederkehrende Verweis auf diese zentralasiatische Legitimationslinie zeigt, dass die Osmanen in 

ihrer  Herrschaftslegitimation  und  ihrem  Herrschaftsverständnis  keineswegs  nur  nach  Westen 

ausgerichtet waren.

Der  Versuch  der  osmanischen  Geschichtsschreibung,  die  Herrschaft  der  Sultane  durch 

mythologische Ausgangspunkte zu legitimieren, ist ein Element, das in Europa am Übergang von 

Mittelalter zu Früher Neuzeit durchaus üblich war. Zwar verwies beispielsweise Pedro Mexía in 

seiner „Historia del Emperador Carlos V.“ darauf, dass es bei Karl V. gar nicht nötig sei, wie sonst 

bei  Herrschergeschichten  die  Genealogie  zu  fälschen,  „da  seine  Herkunft  und  sein  Geblüt  so  

königlich und würdig sind, daß er, selbst wenn man bei der Wahrheit bleibt und nichts erfindet,  

unter allen anderen hervorragt“479. Doch sehen wir u.a. an der Verknüpfung des Hauses Habsburg 

mit der Argonauten-Sage, dass eine Mythologisierung der eigenen Herkunft auch den Habsburgern 

keineswegs  fremd war480.  Wenngleich  diese  Gründungslegende für  die  Osmanen einen deutlich 

wichtigeren Anteil an der Herrschaftslegitimation einnahm als bei den Habsburgern, ist die ähnliche 

Verbindung von Mythologie und Weltherrschaftsanspruch in jedem Fall festzuhalten.

6.3.3 Die Muslimische-Tradition

Schon der Stammvater der Osmanen, Osman, führte den Titel „Gazi“, der all jenen zustand, die sich 

der Ausbreitung des Islam verschrieben hatten. Sicher ist ebenfalls, dass der Sohn Osmans, Orhan, 

beachtliche militärische Erfolge verzeichnete und die Osmanen dadurch zu einer regionalen Größe 

avancierten.  Aber  auch  über  das  Leben  und  Wirken  Orhans  gibt  es  nur  äußerst  wenig 

zeitgenössische Quellen. Historisch erfassen lassen sich die Osmanen erst unter Murat I., dem Sohn 

Orhans,  der  zwischen  1360  und  1389  regierte.  Unter  ihm  stiegen  die  Osmanen  bereits  zu 

beachtlicher  Macht  auf  und  besiegten  1389  in  der  Schlacht  auf  dem Amselfeld  das  serbische 

Großreich.  Bis  zur  Regierungszeit  Murats  I.  war  der  Titel  Gazi  ein  gängiger  Beiname  für 

muslimische Stammeshäuptlinge und Emire, sowie für deren Gefolgschaft. In Anatolien verliehen 

im 14. Jahrhundert vor allem die mächtigen Emire von Germiyan ihren Soldaten den Gazi-Titel als 

eine Art Ritterschlag481. Laut Ernst Werner wurden allerdings die Osmanen zunächst nicht als Gazi 

bezeichnet und wohl von den Emiren von Germiyan von dieser Praxis ausgenommen482.

479 Zitat und Übersetzung von: Mia J. Rodriguez-Salgado – Karl V. und die Dynastie. In: Hugo Soly (Hg) – Karl V. 
1500-1558 und seine Zeit. Antwerpen-Köln 2000. S.37.

480 Karl Vocelka u. Lynne Heller – Die Lebenswelt der Habsburger. S.118.
481 Paul Wittek – Deux chapitres de l'histoire des Turcs de Roume. In: Byzantion 11/1936. S.308.
482 Ernst Werner – Die Geburt einer Großmacht. Die Osmanen 1300-1481. Ein Beitrag zur Genesis des türkischen 

Feudalismus. 2.Aufl. Wien, Köln, Graz 1972. S.88.

140



Die Politik Murats I. richtete sich entschieden gegen diese Handhabung, denn schließlich 

waren es die Osmanen, die Jahr für Jahr große Erfolge gegen die Christen in Anatolien und vor 

allem auf  dem Balkan errangen.  Um die auf  dem Balkan neu eroberten Territorien zu sichern, 

begann Murat I. junge anatolische Krieger dort anzusiedeln, ihnen den Gazititel zu verleihen und 

ihnen somit die Aussicht auf ewiges Seelenheil zu eröffnen483. Diese Aussicht, gepaart mit der zu 

erwartenden reichen Beute und einer guten Möglichkeit des schnellen sozialen Aufstiegs, machte 

die Grenzgebiete des Osmanischen Reichs auf dem Balkan als Siedlungsraum äußerst interessant. 

Schnell etablierten sich an den verschiedenen Grenzabschnitten einige Statthalter mit erheblicher 

Macht. Um diese an sich zu binden, begann Murat I., sich das geistige Monopol der Gaziideologie 

zu sichern und diesen Titel ausschließlich an osmanische Gefolgsleute zu vergeben. Die Deckung 

des  Gazigedankens  mit  dem  Osmanischen  Reich  sicherte  so  die  Loyalität  seiner  Statthalter. 

Gleichzeitig  führte  Murat  gegen  jene  anatolischen  Lokalfürsten  Krieg,  die  auf  ihrem Gazititel 

beharrten und gliederte ihre Territorien in sein Reich ein. Interessant zu beobachten ist die Tatsache, 

dass später die osmanischen Geschichtsschreiber stets darauf bestanden, Murat – und auch seine 

Nachfahren - hätten niemals gegen Rechtgläubige Krieg geführt, sondern jene anatolischen Gebiete 

durch Ankauf, Erbe oder Mitgift friedlich und rechtmäßig erworben484.

Im  16.  Jahrhundert  war  es  für  einen  Sultan  nicht  mehr  möglich,  ohne  weiteres  gegen 

muslimische  Herrscher  Krieg  zu  führen.  Als  Selim  I.  das  Reich  der  Mamelucken  eroberte, 

rechtfertigte er sich damit, diese hätten sich mit Papst und Kaiser gegen ihn verbündet und seien 

somit Verräter des rechten Glaubens. Durch die Eroberung der Heiligen Städte Mekka und Medina 

kamen  für  Sultan  Selim  I.  und  seine  Nachfolger  zwei  Titel  hinzu,  die  für  die  muslimische 

Herrschaftslegitimation  auch  unter  Süleyman dem Prächtigen  von eminenter  Bedeutung  waren: 

Neben dem Kalifentitel, auf den noch gesondert eingegangen wird, war das der Titel des „Hadi-

mü'l-haremeyn“, des Dieners der Heiligen Städte485. Hieraus ergab sich vor allem die Verpflichtung, 

die Hadj, die jährliche Wallfahrt nach Mekka zu organisieren, sowie die Pilger zu versorgen und zu 

beschützen.  Die  Hadj  nahm  im  osmanischen  Staatshaushalt  einen  enormen  Stellenwert  ein. 

Schließlich wollten sich die Sultane nicht mit der bloßen Durchführung der Pilgerfahrt zufrieden 

geben, sondern entwickelten auch eine den propagandistischen und legitimatorischen Zwecken sehr 

dienliche, gewaltige Bautätigkeit. So wurden nicht nur in Mekka selbst ständig neue Unterkünfte 

für  Pilger  errichtet,  Wasserleitungen  ausgebessert  und  an  der  großen  Moschee  weitergebaut, 

sondern auch schon auf dem Weg dorthin reiche Karawansereien gestiftet und ausgebaut. Sultan 

Süleyman ließ sogar drei von den Abbasiden im 8. Jahrhundert errichtete Minarette schleifen, um 

483 Metin Kunt – State and Sultan upon the age of Süleyman. S.9ff.
484 Metin Kunt - State and Sultan upon the age of Süleyman. S.11ff.
485 Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. S.217.
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diese  dann  in  osmanischem Stil  und  mit  großen  auf  den  Stifter  hinweisenden  Spruchbändern 

versehen wieder aufzubauen.  Darüber hinaus spielten die Einreisebewilligungen für ausländische 

Mekka-Pilger  eine wichtige Rolle  in  den diplomatischen Beziehungen zwischen der  Pforte  und 

anderen sunnitischen Reichen wie Indien, gegenüber denen das Osmanische Reich aufgrund der 

Herrschaft über Mekka und Medina stets eine herausgehobene Rolle beanspruchen konnte486.

Einen  guten  Eindruck  der  immensen  Kosten,  die  die  Osmanen  jedes  Jahr  für  die  Hadj 

aufbrachten,  gibt  der  Vergleich mit  dem Sold,  den die  Pforte  im Jahr für  die  Verteidigung des 

Wilajets Ofen, also beinahe ganz Ungarns, ausgeben musste: Mit 300.000 bis 385000 Goldstücken 

für die Hadj und rund 200000 Goldstücken für das Wilajet Ofen verschlang die jährliche Pilgerfahrt 

beinahe doppelt so viel Geld wie die ständige Verteidigung der osmanischen Westgrenze gegen die 

Habsburger!487

Seit etwa 1535 ließ sich Süleyman I. immer häufiger auch als Kalif bezeichnen, was nach 

sunnitischer Auslegung eigentlich gar nicht möglich war, weil der Kalif aus dem Stamm Kurajs des 

Propheten Mohammed entstammen musste488. Zu werten ist dies vor allen Dingen als Ausdruck der 

Führerschaft innerhalb der Islamischen Welt, die den Osmanen in dreierlei Hinsicht nützlich war: 

Zum  einen  ergab  sich  hieraus  eine  klare  protokollarische  Erhöhung  über  andere  muslimische 

Herrscher, etwa den Maharadschas Indiens. Zweitens bot der Kalifentitel den arabischen Untertanen 

des Sultans die Möglichkeit, einer gewohnten Autorität zu unterstehen, die Osmanen nicht mehr als 

Eroberer  anzusehen  und  sich  so  mit  deren  Herrschaft  zu  identifizieren.  Die  Annahme  des 

Kalifentitel sollte also helfen, Aufstände wie jenen, der 1524/25 in Ägypten von Mustafa Pascha 

niedergeschlagen wurde, künftig zu vermeiden.

Drittens – und das war wohl der Hauptgrund – war es die Pflicht des Kalifen,  über die 

Einhaltung der Glaubensgrundsätze zu wachen und über jene zu richten, die sich in ketzerischer 

Weise  vom  rechten  Glauben  abwandten.  Somit  verlieh  der  Kalifentitel  den  Osmanen  die 

Möglichkeit,  gegen  den  schiitischen Schah von Persien  rechtmäßig  Krieg  zu  führen.  Dies  war 

deshalb von großer Bedeutung, da sich  Süleyman durch seinen Krieg gegen die Safawiden 1534/35 

massiver Kritik ausgesetzt sah. Zunächst hatte auch Süleyman I. die Legitimation verfolgt, der sich 

bereits  sein  Vater  bedient  hatte:  Schiiten  seien  keine  rechtgläubigen  Muslime  sondern  Ketzer, 

welche die reine Lehre des Islams bedrohten. Daher seien sie von jedem gläubigen Muslim im 

Heiligen Krieg zu bekämpfen. Doch anders als noch bei Selim I. regte sich gegen das Vorhaben 

Süleymans  I.  Kritik,  so  dass  der  Sultan  seinen  obersten  Rechtgelehrten,  den  Scheich-ül-Islam 

486 Sehr detailliert zur Hadj: Suraiya Faroqhi – Pilgrims and Sultans: The Hajj under the Ottomans 1517-1683. London 
1994.

487 Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. S.217.
488 Halil İnalcik – The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. London 1995. S.57.
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Ebussuûd  damit  beauftragte,  ein  Rechtsgutachten  zu  erstellen,  welches  den  Krieg  gegen  die 

Safawiden legitimieren sollte489. Wie Colin Imber zeigt, berief sich Ebussuûd in seinem Gutachten 

dann darauf, dass die Kalifenwürde dank der Eroberung der Heiligen Stätten durch Selim I. auf 

diesen übergegangen sei. Da Süleyman I. als Sohn und Nachfolger Selims I. sämtliche Titel, Ämter 

und Würden geerbt habe, müsse er auch als rechtmäßiger Kalif, also als Oberhaupt aller Muslime 

der Welt gelten. Folglich hätten ihm alle Muslime Gefolgschaft zu leisten und Süleyman habe das 

Recht, diejenigen, welche die Gefolgschaft verweigern, zur Rechenschaft zu ziehen490. Ebussuûd 

setzte also die Interessen des Osmanischen Reichs mit den Interessen aller Muslime gleich und gab 

dem Sultan das unumschränkte Recht, Krieg im Namen Gottes gegen all jene zu führen, die sich 

ihm in den Weg stellten. 

Dieses  Gutachten  Ebussuûds  bekräftigte  somit  die  drei  oben  beschrieben  Vorteile  der 

Kalifenwürde für die  Osmanen: der Sultan sei  der  hochrangigste  muslimische Herrscher,   allen 

muslimischen Bürgern des Osmanischen Reichs bot es die Möglichkeit, sich mit ihrem Herrscher zu 

identifizieren und Süleyman durfte weiterhin Krieg in Persien führen. Der Kalifentitel wurde im 16. 

Jahrhundert  also,  ähnlich  wie  einst  der  Gazititel,  als  verbindendes,  Loyalität  stiftendes  und 

Herrschaft  bzw.  Kriege  rechtfertigendes  Element  in  die  osmanische  Legitimationsideologie 

integriert.

Die Osmanen bezogen sich bei  ihrer  religiösen Legitimation also auf  mehrere Titel,  die 

verschiedene Teile weltlicher und geistlicher Herrschaft betrafen. Vor dem Hintergrund der in den 

vorigen  Kapiteln  aufgezeigten  theologischen  Diskussion  über  die  Kaiserwürde  innerhalb  der 

mittelalterlichen Christenheit lassen sich auch hier einige Parallelen erkennen: die Überordnung des 

Kaisers über die anderen christlichen Herrscher, deren Rechtmäßigkeit dadurch jedoch nicht berührt 

wird, lässt sich durchaus vergleichen mit der protokollarischen Überordnung des Kalifen über alle 

anderen muslimischen Herrscher. Die Rolle des Kaisers als „defensor ecclesiae“ findet ihr Pendant 

in  der  Rolle  des  Gazi,  der  den  muslimischen  Glauben  ausbreitet  bzw.  im Kalifen,  der  für  die 

Wahrung des rechten Glaubens innerhalb der islamischen Welt einzustehen hat. Der Sultanstitel 

schließlich lässt sich in etwa mit dem weltlichen Teil der Kaiserwürde vergleichen: auch er bedeutet 

Alleinherrscher. Und wie auch beim Kaisertum ist dabei keineswegs eindeutig geklärt, ob es nur 

einen oder doch mehrere rechtmäßige Sultane geben kann. Dementsprechend bezogen die Osmanen 

in ihre muslimisch geprägte Legitimation eben den Gazi- und Kalifentitel mit ein und sicherten sich 

so ihre herausgehobene Stellung innerhalb der islamischen Welt und somit den alleinigen Anspruch 

489 Hierzu ausführlich: Colin Imber – Ebu's-su'ud: the Islamic Legal Tradition. Edinburgh 1997.
490 Colin Imber - Süleyman ast he Caliph of the Muslims: Ebuussuûds Formulation of Ottoman Dynastic Ideology. 

S.180ff sowie Elke Eberhard – Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen 
Handschriften. Freiburg 1970.
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auf Weltherrschaft. 

Es zeigt sich also, dass trotz vieler und teilweise erheblicher Unterschiede im Detail einige 

Linien  der  religiösen  Herrschaftslegitimation  von  Karl  V.  und  Süleyman  I.  durchaus  gewisse 

Ähnlichkeiten aufweisen.

6.3.4 Die Kaisertradition

Die Eroberung Konstantinopels, des ‚Goldenen Apfels’,  im Jahr 1453 spielte im Selbstverständnis 

der Osmanen des 16. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle. Konstantinopel war in der Mitte des 

15. Jahrhunderts zwar längst nicht mehr die bedeutendste und bevölkerungsreichste Stadt Europas, 

das oströmische Kaiserreich lag politisch gelähmt inmitten des Osmanischen Reiches und der Glanz 

der einstigen Metropole war verblichen. Doch Sultan Mehmet II.  beharrte  darauf,  die Stadt zu 

erobern,  die  ihm vermutlich  früher  oder  später  auch  gewaltlos  zugefallen  wäre.  Wirtschaftlich 

stellten die verbliebenen byzantinischen Gebiete kein lukratives Ziel dar und auch militärisch hatte 

der  Sultan  nichts  von  dem Basileus  zu  befürchten.  Der  Grund,  Konstantinopel  zu  erobern,  ist 

offensichtlich in erster Linie in der römischen Herrschaftstradition zu suchen. Hierauf wies auch der 

Hofgeschichtsschreiber Mehmets II, Kritobulos von Imbros hin, als er über die Pläne des Sultans 

schrieb: „Er war nämlich entschlossen, die Stadt in jeder Hinsicht vollkommen autark und mächtig  

zu machen, und so wie sie damals war an Macht, Reichtum, Ruhm, Wissenschaften und Künsten  

und an allen sonstigen Berufen und allen Arten von schönen Dingen sowie an öffentlichen und  

gemeinschaftlichen Gebäuden und Denkmälern“491.

Im  Jahre  1396  hatten  die  Osmanen  von  dem  Kalifen  in  Kairo  den  Titel  ‚Sultan  des 

Römerlandes’ erhalten, nun bot sich die Gelegenheit, diesen Anspruchstitel wenigstens teilweise zu 

erfüllen. Wie Peter Thorau zeigt, finden sich zahlreiche Indizien, welche auf darauf hindeuten, dass 

die Osmanen sich fortan auch in die Tradition des antiken Römischen Reiches stellten492. Mehmet 

II. und auch seine Nachfahren benannten die Stadt nicht um, offiziell hieß Istanbul bis zum ersten 

Weltkrieg  Konstantinopel;  Istanbul  oder  auch  Stambul  war  lediglich  eine  schon  länger 

gebräuchliche  umgangssprachliche  Bezeichnung.  Auch  große  Bauwerke  wie  die  Hagia  Sophia 

behielten,  obgleich  sie  umfunktioniert  wurden,  ihre  Namen  und  beherrschten  weite  Teile  des 

äußeren Erscheinungsbildes. 

Die von nun an gebräuchliche Sprachregelung in der Titulatur der Sultane „ Qaysar-i-Rum“, 

also „Kaiser von Rom“ sowie die Titel ‚Sultan der beiden Kontinente und Kaiser der beiden Meere’ 

zeugen von der Annahme des byzantinischen Erbes; später kamen die Formeln ‚Basileus’, ‚Kaiser 

491 Dieter Roderich Reinsch (Übers.) – Kritobulos von Imbros. Mehmet II. erobert Konstantinopel. das Geschichtswerk. 
Wien 1986. S.127-131.

492  Peter Thorau – Von Karl dem Großen zum Frieden von Zsitva Torok. S.309-334.

144



der Kaiser’ und ‚Selbstherrscher’ hinzu493. Auch die Formeln ‚Herr über Erde und Meer nach dem 

Willen Gottes’ und ‚Schatten Gottes auf Erden’ stammen aus dieser Zeit.

Als  Mehmet II.  1454 den Patriarchen von Konstantinopel  bestätigte,  geschah dies  exakt 

nach dem Ritual, wie es zuvor der Basileus praktiziert hatte. So trat der Sultan demonstrativ die 

Nachfolge des Oströmischen Kaisers an. Doch nicht nur die Einsetzung des Patriarchen zeigt, dass 

sich Mehmets II. Herrscheridee durchaus auch auf Rom bezog: Das gesamte Hofzeremoniell wurde 

nach dem Umzug in die neue Hauptstadt dem byzantinischen deutlich angenähert.

Den imperialen Anspruch des Sultans unterstreichen sollte sicherlich auch die Prägung von 

Goldmünzen. Galten im Osmanischen Reich bis dahin venezianische oder mameluckische Dukaten, 

so unterstrich Mehmet II. mit den seit 1477 geprägten ‚Sultani’ seinen Machtanspruch, denn nicht 

nur  im  Abendland  galt  die  Prägung  eigener  Münzen  als  Zeichen  absoluter  herrschaftlicher 

Souveränität.

 Fortan  wollten  die  Sultane  gerade  auch  in  Europa  nicht  nur  als  orientalische  Sultane 

Anatoliens  begriffen  werden,  sondern  als  Nachfolger  der  antiken  Römischen  Kaiser.  Ausdruck 

dieser  Denkweise  ist  auch  der  osmanische  Angriff  auf  Süditalien  im  Jahre  1480,  denn  die 

Eroberung von Otranto sollte der Beginn eines großangelegten Italienfeldzuges werden. Am Ziel 

dieser  Kampagne  kann  kein  Zweifel  bestehen:  Mehmet  II.  plante,  Rom  zu  erobern,  um  die 

oströmische mit  der weströmischen Kaiserwürde zu vereinigen.  Dass es nie  zu diesem Feldzug 

gegen  Rom  kam,  lag  am  plötzlichen  Tod  des  Sultans  im  darauffolgenden  Jahr.  Seit  der  Zeit 

Mehmets II. sprachen die Osmanen von zwei ‚Goldenen Äpfeln’: Von Rom und von Wien. Beide 

Städte  sind  eng  mit  dem  Römisch-  Deutschen  bzw.  dem antiken  (weströmischen)  Kaiserreich 

verbunden. Das Ziel, diese beiden Städte zu erobern zeigt deutlich, wie wichtig die byzantinisch- 

römische Tradition für die Herrschaftslegitimation der Osmanen war.

Doch nicht nur in Titulatur und Politik manifestierte sich der Anspruch, die Nachfolge der 

oströmischen  Kaiser  angetreten  zu  haben:  Unter  Süleyman  I.  bemühte  sich  die  osmanische 

Geschichtsschreibung  darum,  die  Sultane  als  direkte  Nachkommen  der  Comnene-Dynastie 

darzustellen, die im 11. und 12. Jahrhundert sechs byzantinische Kaiser gestellt hatte494. So wurde 

auch die Genealogie genutzt, um einerseits den kaiserlichen Herrschaftsanspruch zu untermauern 

und andererseits auch der griechischen Bevölkerung des Osmanischen Reiches die Möglichkeit zu 

geben, Loyalität zum Hause Osman zu entwickeln.

Das Bemühen, es allen Untertanen des Osmanischen Reiches zu ermöglichen, im Sultan 

493 Hubertus Grüter – Die osmanische Renaissance der Antike im Vergleich mit der italienischen Renaissance. In: 
Neslihan Asutay-Effenberger u. Ulrich Rehm (Hgg) – Sultan Mehmet II. Eroberer Konstantinopels, Patron der 
Künste. Wien 2009. S.98.

494 Charles Schéfer (Hg) – Théodore Spandouyn Cantacasin. Petit traicté de l'origine des Turcqz. Paris 1896. S.11ff.
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einen  rechtmäßigen  Herrscher  zu  erkennen,  zeigte  sich  in  besonderer  Weise  auch  im  Feldzug 

Süleyman I.  im Jahr 1532. Hierbei  ließ sich Süleyman bei seinen triumphalen Einzügen in die 

verschiedenen Städte entlang seines Weges nach Wien immer wieder  wie ein römischer  Kaiser 

inszenieren495.  So  spielten  die  Einmärsche  des  Sultans  in  Niš  und  Belgrad  in  Aufstellung  und 

Zeremoniell  explizit  auf  die  antiken  kaiserlichen  Triumphzüge  in  Rom an.  Wie  Karl  V.  1530 

anlässlich seiner Krönung in Bologna, zog nun der Sultan durch eigens errichtete Triumphbögen in 

die  Stadt  ein  und  verdeutlichte  so  seinen  christlichen  Untertanen  wie  auch  der  westlichen 

Öffentlichkeit  seinen Anspruch auf  das Erbe der  antiken Kaiser.  Auch führte  Süleyman hierbei 

Paradehelme wie Trophäen mit sich, die stark an die päpstliche Tiara und die kaiserliche Krone 

erinnerten.  Wie wichtig es  Süleyman bei  diesen Einmärschen war,  dass  gerade die  Habsburger 

hiervon erfuhren, zeigt die Tatsache, dass man deren Gesandte zwang, sich den Triumphzug von 

einem  Minarett  aus  anzusehen496.  Hier  bedienten  sich  die  Osmanen  also  bewusst  jener  antik-

römischen Ausdrucksformen des Machtanspruches, die auch von Karl V. gebraucht und folglich von 

allen christlichen Herrschern verstanden wurden. 

Auch architektonisch knüpften die Osmanen immer wieder an das römisch-byzantinische 

Erbe an, um ihren Machtanspruch gerade für westliche Beobachter deutlich zu machen. So ließ 

Mehmet II.  in die Mehmet-Fatih-Camii Moschee,  die er als neue Grablege der Osmanensultane 

vorgesehen hatte, auf der Ruine der Apostelkirche errichten, welche Kaiser Konstantin dem Großen 

als  Grablege  gedient  hatte  und von Kaiser  Justinian  erneuert  worden  war.  In  den Neubau  der 

Moschee ließ Mehmet II. dann Säulen und Spolien aus der Apostelkirche integrieren, um den Bezug 

zwischen  Kaisern  und  Sultanen  baulich  festzuhalten.  Auch  knapp  hundert  Jahre  später,  zu 

Regierungszeiten Süleyman I.,  war  dies  nicht  vergessen,  im Gegenteil:  Als der südfranzösische 

Humanist Pierre Gilles 1544 im Auftrag des Kardinals Georges d'Armangnac Istanbul besuchte, 

wurde der europäische Diplomat von seinen osmanischen Führern ausdrücklich auf jene Spolien 

und ihre Geschichte hingewiesen497.  Darüber hinaus wurde von den Osmanen die Hagia Sophia 

nicht nur als Weltwunder geschätzt und deshalb als Moschee weiter genutzt, sondern die Sultane 

ließen  die griechische Panegyrik auf die Hagia Sophia fortschreiben bzw. ins Türkische übersetzen, 

wonach die  Hagia Sophia als  Zeichen der Weltherrschaft  angesehen werden müsse.  Schließlich 

habe Kaiser Justinian das Material zu ihrem Bau aus allen Teilen der Welt zusammen getragen498.
495 Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. Die Auseinandersetzung der osmanischen 

und habsburgischen Großmächte und die mitteleuropäische Konfrontation. In: Martina Fuchs (Hg) - Kaiser 
Ferdinand I. Aspekte eines Herrscherlebens. Münster 2003. S.230.

496 Gülru Necipoğlu – Süleyman the Magnificent and the representation of power in the context of Ottoman-Habsburg-
Papal rivalry. In:  Halil İnalık u. Cemal Kafadar (Hgg) - Süleyman the Second and his Time. Istanbul 1993. S.175.

497 John Ball u. Ronald Musto (Hg) – Pierre Gilles. The antoquities of Constantinopel. New York 1988. S.188.
498 Hubertus Grüter – Die osmanische Renaissance der Antike im Vergleich mit der italienischen Renaissance. In: 

Neslihan Asutay-Effenberger u. Ulrich Rehm (Hgg) – Sultan Mehmet II. Eroberer Konstantinopels, Patron der 
Künste. Wien 2009. S.93ff.
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Die  Osmanen  bezogen  sich  in  ihrem Herrschaftsanspruch  also  keineswegs  nur  auf  das 

römische Kaisertum, sondern integrierten auch muslimische, persische und asiatische Elemente:. 

Ein  besonders  lebendiges  Beispiel  für  die  Vielzahl  der  Herrschaftsansprüche,  die  in  der 

osmanischen Herrschaftslegitimation kumulierten, waren drei Pavillons, die Mehmet II. im Garten 

seiner Residenz errichten ließ und die auch noch seine Nachfolger ausländischen Diplomaten zu 

zeigen pflegten. Über diese schrieb der venezianische Kaufmann Giovanni Maria Angiolello, der 

seit 1472 am Hof des Sultans lebte: „Und in diesem Garten gibt es drei Häuser, die nah beieinander  

liegen, und sie sind in unterschiedlicher Art gemacht. Das eine ist auf persische Art gemacht […],  

das zweite ist auf türkische Art gemacht, das dritte ist auf griechische Art gemacht“499. 

Die große Bedeutung Sultan Mehmets II. für die Weltherrschaftspropaganda der Osmanen 

zeigt uns zweierlei:  Erstens war die so deutliche Artikulation des Weltherrschaftsanspruchs eng 

verbunden mit der Eroberung Konstantinopels, wobei sich weder der osmanische Anspruch, noch 

die  osmanische  Legitimation  ausschließlich  auf  das  römisch-byzantinische  Kaisertum bezogen. 

Zweitens ist festzuhalten, dass die osmanische Weltherrschaftspropaganda unter Süleyman I. zwar 

einen  Höhepunkt  erreichte,  aber  eben  nicht  von  ihm  oder  seinem  Großwesir  Mustafa  Pascha 

entwickelt  wurde500.  Vielmehr  lassen  sich  verschiedene  Legitimationslinien  über  mehrere 

Generationen  nachweisen  und  dürfen  daher  durchaus  als  eine  Konstante  im  osmanischen 

Herrschaftsverständnis angesehen werden.

Diese  Kombination  von  Herrschaftslegitimationen  findet  sich  auch  im frühneuzeitlichen 

Europa vor allem dort, wo mehrere Reiche mit ihren Traditionen vereint wurden. Die Bezugnahme 

Karls V. auf kaiserliches, italienisches, burgundisches und spanisches Gedankengut ist oben bereits 

ausgeführt  worden.  Allerdings  ist  bei  dem  Vergleich  zwischen  der  osmanischen  und  der 

habsburgischen  Kombination  von  Legitimationslinien  zweierlei  zu  beachten:  Erstens  war  das 

Habsburgerreich  auch  unter  Karl  V.  kein  zentral  gelenktes  Staatswesen,  das  eine  einheitliche 

Propaganda hervorbringen konnte, sondern ein Konglomerat aus verschiedenen Reichen, die zum 

Teil  gar  nicht  oder  nur  indirekt  unter  der  Herrschaft  Karls  V.  standen.  Daher  war  eine  klare 

Bezugnahme auf den Herrscher,  wie sie für das Osmanische Reich charakteristisch ist,  deutlich 

erschwert.  Zweitens  fehlte  dem  Reich  Karls  V.  auch  die  Kontinuität,  um  einen  traditionellen 

Weltherrschaftsanspruch zu prägen, da es nach der Abdankung Karls schon wieder aufgeteilt wurde.

Es  zeigt  sich  also,  dass  der  osmanische  Herrschaftsanspruch  in  vielen  Punkten  mit  der 

habsburgischen Propaganda der Monarchia Universalis zu vergleichen ist. Allerdings bezogen die 

499 Zitat und Übersetzung nach: Hubertus Grüter – Die osmanische Renaissance der Antike im Vergleich mit der 
italienischen Renaissance. In: Neslihan Asutay-Effenberger u. Ulrich Rehm (Hgg) – Sultan Mehmet II. Eroberer 
Konstantinopels, Patron der Künste. Wien 2009. S.107.

500 Hier  hat  Gábor  Ágoston die  einschlägigen Forschungen zum Herrscherbild  Süleymans  scheinbar etwas  isoliert  
gesehen. Auch ist mir nicht aufgefallen, dass Fleischer, Imber, Kunt, Veinstein oder Woodhead dies behauptet hätten. 
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Osmanen über einen deutlich längeren Zeitraum einen wesentlich größeren Kreis von Adressaten 

mit ein. Um den Stellenwert abzuschätzen, den der Konflikt dieser beiden Weltherrschaftsansprüche 

in  den Beziehungen zwischen Osmanischem Reich und dem Haus Habsburg einnahm, ist  auch 

danach zu fragen, ob bzw. wenn wie sich diese Herrschaftslegitimation in der osmanischen Politik 

niederschlug. 

6.3.5 Anspruch und Wirklichkeit in der osmanischen Politik

Wie  bereits  gezeigt,  war  die  ständige  und erfolgreiche  Expansion  das  zentrale  Moment  in  der 

Herrschaftslegitimation der Sultane. Dementsprechend nahmen besonders kriegerische Sultane, die 

die  Grenzen  des  Reiches  deutlich  erweitern  konnten  eine  herausgehobene  Stellung  in  der 

osmanischen  Geschichtsschreibung  ein.  Süleyman  I.  war  sich  dieses  Zusammenhangs  natürlich 

bewusst  und  richtete  hierauf  seine  Politik  aus.  Der  Zeitpunkt  und  die  Form  seines  zweiten 

Feldzuges gegen Wien 1532 waren mit Sicherheit nicht zufällig gewählt, sondern sollten sowohl 

nach innen als auch nach außen als Reaktion auf Karls Kaiserkrönung verstanden werden. Hierzu 

bediente sich der Sultan nicht nur der oben beschriebenen Propagandainstrumente, sondern auch 

seiner  europäischen  Verbündeten.  So  verkündete  der  französische  König  Franz  I.  1530/31 

gegenüber  dem venezianischen Botschafter,  Süleyman sehe sich als  einzigen Kaiser  und werde 

daher  Karl  und  den  Papst  demnächst  für  die  unrechtmäßige  Kaiserkrönung  zur  Rechenschaft 

ziehen501.  Dieses  Motiv  der  Bestrafung  für  unbotmäßiges  Handeln  findet  sich  auch  in  der 

Kriegserklärung, die der Sultan am 17. Juni 1532 an Karl V. übersandte. Hierin fordert Süleyman 

Karl  auf,  sich einer  Entscheidungsschlacht  zu stellen und seinen unrechtmäßigen Kaisertitel  zu 

verteidigen: „Der König Hispaniens gibt schon lange von sich, er wolle gegen die Türkei ziehen.  

Ich  aber  wende  mich  aus  Gottes  Gnade  mit  meinem  Heer  gegen  ihn“502.  Süleyman  war  hier 

offensichtlich sehr daran gelegen, dass er als der aktive, bestrafende Akteur erscheint und Karl nur 

die Rolle dessen bleibt, der sich für seine Kaiserkrönung zu rechtfertigen hat.

Doch der Sultan beließ es nicht bei der Propaganda, sondern zog tatsächlich mit seinem 

Heer in Richtung Wien, um die Schlacht zu suchen. Dass Karl V. dieser Konfrontation auswich, 

obwohl sein rund 120.000 Mann starkes Heer vor Wien lag, während die osmanische Streitmacht 

am  Neusiedlersee  wartete,  wurde  oben  bereits  ausgeführt.  Süleyman  wollte  1532  seinem 

propagierten Anspruch in einer offenen Feldschlacht nachkommen und scheute es lediglich,  die 

Konfrontation vor Wien zu suchen, wo die kaiserlichen einen nicht auszugleichenden strategischen 

Vorteil besaßen. So ähnlich sich die Legitimationslinien von Karl V. und Süleyman I. auch waren, 

501 Gülru Necipoğlu – Süleyman the Magnificent and the representation of power in the context of Ottoman-Habsburg-
Papal rivalry. In:  Halil İnalık u. Cemal Kafadar (Hgg) - Süleyman the Second and his Time. Istanbul 1993. S.175.

502 Zitat bei: Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. Die Auseinandersetzung der 
osmanischen und habsburgischen Großmächte und die mitteleuropäische Konfrontation. In: Martina Fuchs (Hg) - 
Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines Herrscherlebens. Münster 2003. S.230.
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so  unterschieden  sie  sich  doch  vor  allem in  der  Bereitschaft,  den  eigenen  Anspruch  in  einer 

Entscheidungsschlacht durchzusetzen. 

Wie sehr die Sultane unter Druck standen, sich als Gazi zu betätigen, zeigt auch ein Nachruf 

auf Sultan Selim I., der das Reich hauptsächlich auf Kosten der Mamelucken ausgedehnt hatte. In 

einem 1543 von Mevlana Isa veröffentlichten Gazavat-nâme lässt der Autor den sterbenden Sultan 

Selim I. darüber klagen, dass er sich nie als Gazi betätigt habe und folglich um sein Seelenheil 

fürchte503.  So  unglaublich  diese  offene  Kritik  am  Sultan  war,  zeigt  sie  uns  doch,  dass  die 

osmanische Öffentlichkeit die propagierte Gazi-Ideologie durchaus ernst nahm und die Sultane an 

ihren Ansprüchen gemessen wurden.  Hierauf  weisen auch die  zahlreichen Herrschergeschichten 

Selims I. hin, die gleich nach dessen Tod im Auftrag seines Sohnes Süleyman I. publiziert wurden 

und  die  Herrschaft,  vor  allem  aber  die  Eroberungen  Selims  I.  als  glanzvoll  und  rechtmäßig 

charakterisierten504.  Auch  Bayazid  II.,  der  Urgroßvater  Süleymans  I.,  sah  sich  heftiger  Kritik 

ausgesetzt,  da er zu selten an der  Spitze seines  Heeres  in den Krieg gezogen war:  so ließ der 

Chronist Tursun Bey einen Jugendlichen den Sultan für seine Kriegsfaulheit hart angreifen. Zwar 

achtete Tursun Bey darauf, dass der junge Kritiker sogleich von einem Alten und Weisen zurecht 

gewiesen  wurde,  doch  blieb  die  Kritik  in  der  Sache  bestehen.  Auch  die  etwas  krampfhaften 

Versuche  des  Chronisten,  die  Eroberungen  Bayazids  II.  (Kilia  und  Akkerman)  als  besonders 

bedeutend herauszustellen zeugen davon, dass der Gazi-Gedanke in der osmanischen Gesellschaft 

durchaus Relevanz besaß505.  Das Gewicht dieses öffentlichen Anspruchs an den Sultan zeigt auch 

noch im ausgehenden 16. Jahrhundert die Tatsache, dass der Nachfolger Süleymans I., Selim II. 

immer wieder – erfolglos – an seine Pflichten als Heerführer ermahnt wurde und sein Bild in der 

Öffentlichkeit entsprechend schlecht war. 1596 schließlich gab Ahmed III. dem öffentlichen Druck 

nach und zog an der Spitze seines Heeres in den Krieg gegen die Habsburger. Die Eroberung von 

Eger  in  dieser  Kampagne  brachte  ihm  dann  zunächst  immerhin  so  viel  Respekt  ein,  dass  er 

anschließend nicht mehr in den Krieg ziehen musste506.

Der osmanische Weltherrschaftsanspruch war also deutlich mehr als nur leere Rhetorik zu 

Propagandazwecken, denn die Sultane mussten sich tatsächlich an diesem Anspruch messen lassen. 

Gemeinsam mit der militärischen Stärke ihrer Armee, die in offener Feldschlacht wohl auch vom 

außergewöhnlich großen kaiserlichen Heer des Jahres 1532 nicht zu schlagen gewesen wäre, hatten 

die Sultane also sowohl den Anspruch, als auch den innenpolitischen Druck sowie die militärischen 

503 Barbara Flemming – Public Opinion under Sultan Süleyman. In: Halil İnalcık u. Cemal Kafadar (Hgg) – Süleyman 
the Second and his time. Istanbul 1993. S.54.

504 Ahmet Uğur – The Reign of Sultan Selim in the Light of Selimname Literature. Berlin 1985 sowie  Elke Eberhard – 
Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen Handschriften. Freiburg 1970.

505 Colin Imber – The Ottoman Empire 1300-1650. The Structure of Power. New York 2002. S.119.
506 Colin Imber – The Ottoman Empire 1300-1650. The Structure of Power. New York 2002. S.119.
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Mittel,  um die Konfrontation mit denen zu suchen, die ihren Machtanspruch nicht akzeptierten. 

Diese Stringenz in Argumentation und Handeln zeigte sich auch im Umgang der Mitglieder der 

Sultansfamilie untereinander.  Während die meisten anderen Herrscherhäuser der Frühen Neuzeit 

ihre männlichen Verwandten an der Regierung teilhaben ließen setzte sich der Anspruch des Sultans 

auf Alleinherrschaft auch in Thronfolgeregelung und dynastischem Prinzip fort.

6.3.5.1 Der Brudermord als dynastisches Prinzip

„Wem immer von meinen Söhnen die Sultansherrschaft zufällt, dem geziemt es, im Interesse der  

Ordnung der  Welt  seine Brüder  zu töten“507.  In dem großen Gesetzbuch,  das  Mehmet II.  1452 

heraus  gegeben  hatte  legitimierte  der  Sultan  nun  auch  juristisch,  was  sich  zuvor  schon  zur 

dynastischen Praxis  im Hause  Osman entwickelt  hatte:  Den Brudermord.  Ist  der  Hinweis  „im 

Interesse der Ordnung der Welt“ ernst zu nehmen, begegnet uns in den Osmanen eine Dynastie, die 

sich voll und ganz der absoluten Macht des einen Herrschers unterordnet, der als Werkzeug Gottes 

begriffen  wird.  Zum  Verständnis  dieser  einzigartigen  Haltung  ist  es  nötig,  sich  das  gesamte 

dynastische Prinzip des Hauses Osman vor Augen zu führen, in dessen Rahmen der Brudermord 

eine zentrale Rolle spielte.  

Seit Osman wurde die Herrscherwürde vom Vater an den Sohn übergeben, freilich war die 

Thronfolge seither  bei  den Osmanen nicht  genau geregelt.  Anders als  bei  den meisten anderen 

muslimischen Dynastien, in denen das Majoratsprinzip galt, musste der neue Sultan lediglich aus 

der Dynastie der Osmanen stammen508. Theoretisch waren also sowohl Söhne, als auch Cousins und 

Neffen  zur  Nachfolge  berechtigt509.  Tatsächlich  stellte  sich  die  Nachfolge  des  Sultans  als  eine 

Mischung aus Elektion und dem Recht des Stärkeren dar: Zwar behielt sich der Sultan stets vor, die 

Position seines Favoriten noch zu Lebzeiten zu festigen,  wer sich nach des Sultans Tod jedoch 

durchsetzte,  hing  von  anderen  Kräften  ab.  So  spielten  vor  allem die  hohen  Würdenträger  des 

Reiches  mit  dem  Großwesir  an  ihrer  Spitze  sowie  die  Janitscharen  bei  der  Thronfolge  eine 

gewichtige Rolle. Die Thronfolgeregelung der Osmanen beruhte also seit ihren Anfängen eher auf 

einer Kraftprobe der Prätendenten, als auf einer festgeschriebenen Legitimität.

Im Juni 1389 erschien Sultan Murad I. in Begleitung seiner Söhne Bayazit und Jakub an der 

Spitze  des  osmanischen  Heeres  auf  dem  Amselfeld,  um  eine  Entscheidungsschlacht  mit  dem 

serbischen Großfürstentum zu suchen. Die Osmanen siegten klar und rieben beinahe das gesamte 

feindliche Heer auf. Doch Sultan Murat I. konnte seinen Sieg nicht auskosten, denn noch während 

507 Zitat nach: Gerhard Schweizer – Die Janitscharen. Geheime Macht des Türkenreichs. S.154.
508 Ferenc Majoros u. Bernd Rill – Das Osmanische Reich. 1300-1922. Die Geschichte einer Großmacht.Wiesbaden 

2004. S.201.
509 Von Hammer schreibt fälschlicher Weise, die Primogenitur sei eine maßgebende Regel bei der Thronfolge der 

Osmanen gewesen. Josef von Hammer-Purgstall - Geschichte des Osmanischen Reiches. 10 Bde. Pest 1827-35. 
Bd.1 S.159.  
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der Schlacht fiel er einem Mordanschlag zum Opfer. Unmittelbar nach der Schlacht erfuhr Prinz 

Bayazit vom Tod des Vaters. Ohne lange zu zögern gab er den Befehl, Prinz Jakub zu töten. Bayazit 

nutzte dabei die Tatsache, dass seine Truppen am rechten Flügel besonders erfolgreich gekämpft 

hatten, während sich der linke Flügel unter Jakub nur mit Mühe hatte halten können510. Dieser erste, 

‚prophylaktische’ Brudermord Bayazits auf dem Amselfeld wurde für die folgenden Generationen 

zum Präzedenzfall. 

Nach  einigen  erfolgreichen  Eroberungen  zog  Bayazit  1402  mit  seinen  gesamten 

Streitkräften  in  die  Schlacht  gegen  den  mongolisch-turkmenischen  Herrscher  Timur  Lenk.  Die 

osmanische Niederlage bei Ankara war verheerend und Bayazit wurde gefangen genommen. Das 

Osmanische Reich zerfiel in seine Einzelteile. 

Nach dem Sieg bei Ankara richtete sich der Expansionsdrang Timurs gegen Osten. Kaum 

hatte  er  Anatolien  verlassen,  begannen  die  fünf  Söhne  des  in  der  Gefangenschaft  gestorbenen 

Bayazit I. Feldzüge zu führen. Als Timur 1405 starb und sein Reich endgültig zerfiel, flammten die 

Erbfolgekriege unter den Brüdern heftiger denn je auf und Anatolien versank in den Wirren eines 

Jahre währenden Erbfolgekrieges. Schließlich errang Mehmet 1413 den Sieg über seine Brüder, 

richtete das Osmanische Reich wieder auf und sicherte sich die Sultanswürde. 

Das wiedervereinigte Osmanische Reich war unter Sultan Mehmet I. allerdings nur noch 

etwa halb so groß wie vor dem Desaster von Ankara und es sollte noch rund fünfzig Jahre dauern, 

bis  es  die  alte  Größe  wiedererlangte.  Das  zehn  Jahre  währende  Interregnum,  in  dem  das 

Osmanische Reich de facto von der politischen Landkarte verschwunden war, sowie der achtjährige 

Erbfolgekrieg unter den Brüdern brannten sich in das Bewusstsein der Dynastie. Die Niederlage 

von Ankara entwickelten sich zu einem Trauma, aus dem sich die Wahrung der Einheit des Reiches 

zur tragenden Säule im osmanischen Staatsverständnis entwickelte.

Als Sultan Mehmet I. 1421 starb, fürchteten seine Wesire einen erneuten Erbfolgekrieg. Um 

diesen zu verhindern, leugneten sie den Tod des Herrschers vor den versammelten Janitscharen und 

präsentierten  den  Leichnam  des  Sultans,  dessen  Arme  von  einem  Pagen  bewegt  worden  sein 

sollen511. Gleichzeitig sandten sie nur dem ältesten Prinzen, Murad, die Todesnachricht zu, damit 

dieser  ungehindert  den  Thron  besteigen  könne.  Diese  Praxis  der  einseitigen  Benachrichtigung 

wurde von da an immer wieder angewandt, allerdings blieb sie nicht immer erfolgreich. 

Trotz  der  reibungslosen Thronbesteigung Murads II.  blieben Probleme mit  dem zweiten 

Sultanssohn Mustafa nicht aus. Tatsächlich schaffte es Mustafa zunächst, dem Sultan bei Edirne 

eine Niederlage zuzufügen. Jedoch gelang es Mustafa anschließend nicht genügend Verbündete zu 

finden, so dass er vor einer erneuten Schlacht, von weiten Teilen seiner Truppen im Stich gelassen, 
510 Josef Matuz – Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte. Darmstadt 1996. S.41.
511 Ferenc Majoros u. Bernd Rill – Das Osmanische Reich. S.140f.
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gefangen genommen und hingerichtet wurde. 

Murad II. hinterließ zwei Söhne, wobei der zweitgeborene, Ahmet, noch in den Windeln lag. 

Obwohl von Ahmet keine akute Gefahr ausgehen konnte, befahl der neue Sultan Mehmet II., seinen 

Bruder zu liquidieren. Diesen Mord allein der immer wieder überlieferten Grausamkeit Mehmets 

zuzuschreiben, wäre verfehlt. Der Sultan wusste um die Probleme des Vaters wie des Großvaters 

und wollte wohl klare Verhältnisse schaffen, solange noch keine Gegenwehr zu erwarten war. Durch 

das eingangs zitierte Hausgesetz aus dem Jahr 1452 bekam das Haus Osman durch Sultan Mehmet 

II. eine Thronfolgeregel, die sich streng nach dem Recht des Stärkeren richtete. Für die nächsten 

rund 150 Jahre sollte der Brudermord die Nachfolgeregelung für das Sultanat darstellen.

Gleichwohl  bedeutete  diese  Regelung  nicht,  dass  künftig  alle  Thronbesteigungen 

reibungslos abliefen. 

Schon nach dem Tode Mehmet II. kam es zu Auseinandersetzungen seiner Söhne Bayazit 

und Cem, wobei letzterer sogar die Teilung des Reiches ins Spiel brachte; ein vor dem Hintergrund 

der Erbfolgekriege nach dem Desaster von Ankara geradezu ungeheuerlicher Vorschlag.

In  der  exakt  einen  Monat  nach  der  Thronbesteigung  Bayazits  stattfindenden  Schlacht 

zwischen den Brüdern trug der Sultan dank der Janitscharen einen klaren Sieg davon. Cem glückte 

jedoch die Flucht vom Schlachtfeld in Anatolien über Konya nach Ägypten. Von dort unternahm er 

bis  zur  erneuten  Niederlage  1482 noch einige  vergebliche  Vorstöße  gegen Kleinasien  und floh 

schließlich zu den Johannitern nach Rhodos,  das  die  Osmanen zwei  Jahre zuvor  noch belagert 

hatten. Großmeister d’Aubusson war sich des Wertes seines ‚Gastes’ natürlich bewusst und so ließ 

sich der Johanniterorden jährlich 45.000 Dukaten ‚Alimente’ zahlen.  Zusätzlich schenkte Sultan 

Bayazit dem Orden auch die Reliquie der rechten Hand Johannes’ des Täufers512. Doch trotz aller 

Geschenke  bekam Bayazit  den  Bruder  nicht  ausgeliefert.  Nach zahlreichen Verhandlungen und 

Entführungsversuchen  verschiedenster  Mächte  wurde  Cem  schließlich  dem  Papst  überstellt, 

welcher mit Hilfe des ‚Gegensultans’ einen Kreuzzug gegen die Osmanen unternehmen wollte. Mit 

dieser Drohung trotzte der Papst dem Sultan immerhin einen Waffenstillstand ab. Als aber Papst 

Innozenz VIII. 1492 starb, verlor auch die Kreuzzugsidee wieder an Schwung, Cem wurde dem 

französischen  König  Karl  VIII.  ausgeliefert,  in  dessen  Gefangenschaft  er  kurz  darauf  plötzlich 

verstarb.

In beinahe zwanzig Jahren als  Sultan war Bayazit  II.  stets bemüht,  das Reich weiter zu 

konsolidieren. In seine Amtszeit fällt die vollständige Ausrüstung der Janitscharen mit Musketen, 

auch  wurden  einige  kleinere  Gebiete  dem  Reich  angegliedert.  In  den  letzten  Jahren  seiner 

Regierung zog sich Sultan Bayazit II. mehr und mehr zurück, so dass schon zu seinen Lebzeiten die 

512 Josef Matuz – Das Osmanische Reich. S.203.
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Rivalität zwischen seinen Söhnen Ahmet, Korkut und Selim offen zu Tage trat. 

Prinz Selim galt als äußerst kriegerisch und war der erklärte Favorit der Janitscharen. Selim 

wollte  nämlich  eine  expansivere  Politik  als  sein  Vater  betreiben  und  stieß  damit  bei  der 

militärischen  Elite  des  Landes  natürlich  auf  Wohlwollen.  Der  Sultan  wurde  zur  Abdankung 

gedrängt,  einem bis  dahin undenkbaren Akt.  1512 überließ Bayazit  II.  tatsächlich seinem Sohn 

Selim die Regierungsgeschäfte und zog sich ins Exil zurück, wo ihn Sultan Selim I. wohl kurze Zeit 

später vergiften ließ513.  Kaum hatte er sich so die absolute Macht gesichert,  musste er sich um 

gefährliche Auflösungserscheinungen in Anatolien kümmern,  denn sein Bruder Ahmet und sein 

Neffe  Murat  hatten  sich  gegen  ihn  erhoben.  Die  Unruhen  hatten  längst  erhebliche  Ausmaße 

angenommen, als Selim mit den Janitscharen gegen seine Verwandtschaft ins Feld zog. Die straffe 

Staats- und Heeresorganisation machte sich bezahlt, denn trotz massiver Unterstützung durch Schah 

Ismael wurde Murat rasch besiegt und auch Ahmet und seine Anhänger erfuhren bald, dass gegen 

die  Janitscharen  keine  Schlacht  zu  gewinnen  war.  Ahmet  geriet  in  Gefangenschaft  und  wurde 

erdrosselt.  Doch damit war das Morden noch nicht beendet:  Auch Korkut,  der sich weitgehend 

neutral verhalten hatte, fiel der Würgeschnur zum Opfer. 

Selim hatte sich binnen kürzester Zeit den Beinahmen ‚der Gestrenge’ eingehandelt, da er 

absolut skrupellos seine militärischen und politischen Ziele verfolgte. Sicher fühlte er sich dennoch 

nicht, und so ließ er in den Jahren 1512 bis 1518 außerdem noch drei seiner vier Söhne, sowie acht 

Neffen hinrichten. Aus seiner engsten Familie ließ Selim I. also vierzehn Männer töten, einzig sein 

Sohn Süleyman überlebte als auserwählter Nachfolger514.

Am Beispiel  Sultan  Selims  I.  lässt  sich  die  gesamte  Bandbreite  der  Möglichkeiten  der 

Brudermordpraxis  erkennen:  Zunächst  wurde  der  alte  Sultan  abgesetzt  und  (vermutlich  auch) 

ermordet. Zwar war dies gesetzlich sicher nicht explizit legitimiert, doch konnte Selim diese Tat mit 

der Idee des Brudermords rechtfertigen: Bayazit II. hatte es nicht geschafft, Ordnung im Reich zu 

halten, also musste Selim I. – im Interesse der Ordnung der Welt - diese Aufgabe übernehmen. Dem 

Brudermord konnten also auch weitere Familienmitglieder zum Opfer fallen, Neffen, Onkel und 

Cousins, nicht jedoch Frauen515. Bis zu Süleyman dem Prächtigen hatten die Sultane in aller Regel 

Prinzessinnen  fremder,  häufig  christlicher,  speziell  byzantinischer  Dynastien  geheiratet  und 

gleichzeitig über einen Harem verfügt516. Die Herkunft der Mutter spielte für den Thronanspruch 

des  Prinzen jedoch ausdrücklich keine  Rolle.   Der  Herrschaftsanspruch hing ausschließlich  am 

Vater, dem Sultan, und da sich über die Mutter bzw. über Töchter kein Thronanspruch herleiten ließ, 

513 Josef Matuz – Das Osmanische Reich. S.78f.
514 Anthony D. Alderson – The structure of the Ottoman Dynasty. Oxford 1956. S.30.
515 Anthony D. Alderson – The structure of the Ottoman Dynasty. Oxford 1956. S.25.
516 Josef Matuz – Das Osmanische Reich. S.88.
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waren diese von der Brudermordpraxis explizit ausgenommen. 

Sultan  Süleyman  I.  gilt  als  eine  der  bedeutendsten  Herrscherpersönlichkeiten  der 

Osmanischen  Geschichte.  Tatsächlich  stand  das  Osmanische  Reich  während  der  Regierung 

Süleymans  des  Prächtigen  auf  dem  Höhepunkt  seiner  Macht;  dennoch  ist  die  Regierungszeit 

Süleymans I. - auch auf Grund ihrer außergewöhnlichen Länge – eine Zeit des Umbruchs, gerade 

im Bezug auf die dynastische Politik des Hauses Osman.

Nachdem Selim I. bis auf seinen Sohn Süleyman die gesamte männliche Verwandtschaft 

hatte  ermorden  lassen,  verlief  die  Thronbesteigung  des  neuen  Sultans  reibungslos.  Süleyman, 

insbesondere jedoch sein enger Freund und Großwesir Ibrahim Pascha feierten in den ersten Jahren 

der  Regierung große Erfolge,  wie die  Eroberung von Belgrad,  Rhodos und Ungarn,  sowie  die 

Belagerung  von  Wien  1529.  Über  die  Persönlichkeit  Süleymans  erfährt  man  in  osmanischen 

Quellen naturgemäß nur Positives. Einzig der Einfluss seiner Frau Roxelane, auch 'Khurrem' (die 

Lachende)  genannt,  wird  ihm  zum  Vorwurf  gemacht,  denn  auf  ihre  Intrigen  wurden  die 

Entmachtung und Hinrichtung des Großwesirs Ibrahim Pascha 1536 sowie von Süleymans ältestem 

Sohn Mustafa 1553 zurückgeführt. 

Gerade  Mustafa,  der  im  Gegensatz  zu  den  anderen  Söhnen  Süleymans  nicht  Khurrem, 

sondern eine andere Haremsdame zur Mutter hatte, war bei den Janitscharen außerordentlich beliebt 

gewesen und galt schon als sicherer Nachfolger seines Vaters. Ob Mustafas Fall  tatsächlich auf 

einen versuchten Putsch gegen Süleyman oder aber auf eine Intrige des Großwesirs Rüstem Pascha 

zurückgeht, lässt sich nicht mehr klären. Fest steht nur, dass die Janitscharen diesen für den Tod 

ihres Favoriten verantwortlich machten und durch einen Aufstand dessen Absetzung erzwangen. 

Süleyman musste Rüstem zumindest zeitweise seines Amtes entheben, ließ aber die Rädelsführer 

des Aufstandes hinrichten und machte den Janitscharen ein üppiges Geschenk517. 

1536 hatte  Süleyman  Khurrem geheiratet  und hatte  mit  ihr  drei  Söhne:  Der  behinderte 

Dschihangir  war  von  der  Thronfolge  ausgeschlossen,  so  dass  nach  dem Tod  Mustafas  nur  ihr 

ältester Sohn Selim und dessen jüngerer Bruder Bayazit  für die Nachfolge Süleymans in Frage 

kamen. 

Als der Konflikt zwischen seinen Söhnen zu eskalieren drohte, wies Süleyman 1559 beiden 

neue Statthalterschaften zu. Selim beorderte er in die wichtige Provinzhauptstadt Konya, Bayazit 

wurde in das entlegene Amasia geschickt. Konya war die Residenz des Prinzen, der  nach dem 

Willen des Sultans die besten Chancen auf den Thron haben sollte. Also sammelte Bayazit Truppen, 

um gegen seinen Bruder die Entscheidung zu suchen. Mit etwa 30.000 Reitern zog er ins Feld. 

Bayazit war sehr darum bemüht, diesen Feldzug nicht als Rebellion gegen den Vater verstanden zu 
517  Nicolae Jorga - Geschichte des Osmanischen Reiches. Gotha 1908-1913. 5 Bde. Nachdruck Frankfurt 1990. Bd.3. 

S.130ff.

154



wissen und bekundete Süleyman gegenüber mehrfach die Treue. 

Zwar hatte sich Selim bis dahin nie als begabter Feldherr hervorgetan, jedoch hatte er die 

stärkeren Verbündeten.  Unter dem Kommando seines Schwiegersohns errangen die Janitscharen 

Ende Mai 1559 für Selim einen klaren Sieg. Bayazit flüchtete in die Berge und schließlich nach 

Persien  zu  Schah  Thasmap.  Dieser  gewährte  dem  flüchtigen  Prinzen  zwar  zunächst 

Gastfreundschaft,  ließ  sich  von  Süleymans  Diplomaten  schließlich  aber  doch  dazu  bewegen, 

Bayazit von dem extra angereisten Bostanci Bashi, dem Hofhenker, ermorden zu lassen518. Damit 

war das Ziel der Brudermordpraxis, die ungehinderte Thronbesteigung, erfüllt.

Nach  der  Diktion  der  älteren  Geschichtsschreibung  war  hierdurch  aber  der  Sinn  der 

Brudermordpraxis durch die Intrigen einer Frau umgekehrt worden. Denn nun säße nicht Mustafa, 

der stärkste und begabteste Sohn des Sultans als neuer Padischah auf dem Thron, sondern der mit 

Abstand ungeeignetste und an der Regierung kaum interessierte Selim. 

Hatte also der ansonsten so viel gerühmte Sultan Süleyman I. ‚der Prächtige’ der Reihe nach 

seine  beiden  begabten  Söhne  hinrichten  lassen  und  somit  den  Thron  einem  despotischen 

Trunkenbold gesichert?

Tatsächlich präsentierte sich Sultan Selim II. als äußerst schwacher Herrscher. Er verbrachte 

die meiste Zeit des Jahres im Harem, leitete den Diwan nicht mehr persönlich und nahm an keinem 

Feldzug teil. Der – wie gesagt nicht nachprüfbaren – alten Geschichtsschreibung nach, starb Selim 

II. nach nur acht Jahren, als er betrunken im Bad ausrutschte und sich das Genick brach. Deshalb 

jedoch von der  unglückseligen  Umkehrung eines  ansonsten  sinnvollen  Systems zu sprechen ist 

falsch. Selim II. hatte es von seinen Brüdern am besten verstanden, die Eliten des Osmanischen 

Reiches an sich zu binden und sich somit die stärkste Position gesichert. Seine Thronbesteigung 

entsprach also genau dem Ziel der Brudermordpraxis, stets den stärksten Sultanssohn auf den Thron 

zu bringen. Nachdem eine moralische Bewertung dieser Thronfolgeregelung hier nicht zur Debatte 

steht,  bleibt  festzuhalten,  dass  auch die  Thronbesteigung Selims II.  keine  Abweichung von der 

Brudermordpraxis darstellt.

Bereits Süleyman I. verbrachte außergewöhnlich viel Zeit im Harem bei seiner Favoritin und 

späteren Frau Khurrem. Dennoch engagierte er sich stets in den Staatsgeschäften, leitete den Diwan, 

sprach Recht, nahm persönlich an Feldzügen teil und veranlasste juristische Reformen sowie den 

Bau von Wasserleitungen und Moscheen. Süleyman I. stand seinem Reich aktiv vor. Allerdings zog 

er sich mit zunehmendem Alter und wohl auch aufgrund seiner immer stärker werdenden Gicht 

mehr und mehr von den Staatsgeschäften zurück.

Sein  Nachfolger  Selim  II.  hatte  jedoch  offensichtlich  nur  wenig  Interesse  an 
518  Nicolae Jorga - Geschichte des Osmanischen Reiches. Gotha 1908-1913. 5 Bde. Nachdruck Frankfurt 1990. Bd.3. 

S.132.
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Staatsgeschäften. Allerdings wirkte sich das zunächst nicht negativ auf die Handlungsfähigkeit der 

Regierung  aus,  da  Großwesir  Mehmet  Sokollu  Pascha  die  Staatsgeschäfte  zuverlässig  und 

unangefochten  in  eigener  Regie  leitete519.   Als  dieser  1579  jedoch  von  einem  entmachteten 

Timarioten erdolcht wurde, geriet die Staatsführung in eine schwere Krise. Der Sohn Selims II., 

Sultan  Murad  III.  lebte  inzwischen  dauerhaft  im  Harem  und  kümmerte  nicht  mehr  um  die 

Regierungsgeschäfte, jedoch begann er nach dem Tod Mehmet Sokollu Paschas seinen Wesiren zu 

misstrauen. Von 1579 bis zu seinem Tode 1594 gaben sich zehn Großwesire buchstäblich die Klinke 

in die Hand520. Stagnation auf politischer und militärischer Ebene war die Folge. 

Auch die Sultane nach Murad III. lebten fortan nicht mehr im Serail, sondern im Harem und 

beteiligten sich kaum noch aktiv an der Regierung. Dem Harem standen von alters her allerdings 

nicht der Sultan, sondern die Sultansmutter und der oberste Schwarze Eunuch vor. Mit den Wesiren 

korrespondierten  die  Sultane  nur  noch  schriftlich:  Knappe  Vorlagen  über  die  wichtigsten 

Entscheidungen  wurden  dem  Sultan,  seiner  Mutter,  dem  Obereunuchen  und  evtl.  auch  einer 

Favoritin vorgelegt, die gemeinsame Entscheidung dem Diwan schriftlich mitgeteilt. Bei solchen 

Regierungspraktiken wundert es nicht, dass das Amt des Großwesirs unter Murat III. noch schneller 

wechselte, als bei seinem Vater.

Die Sultansmutter hatte im Osmanischen Reich seit jeher eine herausgehobene Bedeutung. 

Sie erzog den Prinzen in seinen ersten Jahren, begleitete ihn meist in seine Statthalterschaften und 

stand seinem Harem vor. Auch bildete sie eine nicht zu unterschätzende Instanz im Kampf um die 

Thronfolge,  wie  wir  bereits  gesehen  haben.  Mit  den  eben  skizzierten  Veränderungen  der 

Lebensverhältnisse der Osmanensultane steigerte sich die Macht der Valide Sultan jedoch um ein 

Vielfaches.  Die  Mutter  des  Sultans  war  die  Herrin des  Harems,  jeder  innerhalb  seiner  Mauern 

musste sich ihr unterordnen. In mancher Hinsicht galt das auch für den Sultan selbst. Schließlich 

entschied  sie  darüber,  welche  der  unzähligen  Haremsdamen  ihrem  Sohn  überhaupt  vorgestellt 

wurde. In dem hermetisch abgeriegelten Gebäudekomplex waren Kontakte nach draußen und damit 

die Nachrichtenübermittlung nur mittels der Eunuchen möglich, die im Dienst der Sultansmutter 

standen  und  somit  nur  indirekt  dem  Sultan  unterstanden.  Auch  die  Wachen  und  sonstigen 

Bediensteten des Harem waren direkt dem Befehl der Sultansmutter unterstellt521. 

Doch  auch  die  Valide  Sultan  durfte  den  Harem nicht  verlassen.  Auch  sie  war  auf  den 

obersten schwarzen Eunuchen angewiesen, den obersten Haremswächter. Er fungierte auch als Bote 

zwischen Diwan und Harem, was ihm eine enorme Machtfülle einbrachte. Sämtliche Briefe und 

519 Josef Matuz – Das Osmanische Reich. S.138.
520 Josef Matuz – Das Osmanische Reich. S.140.
521 Grundsätzlich zum Harem und zur osmanischen Dynastie: Leslie Peirce – The imperial Harem. Women and 

sovereignty in the Ottoman Empire. New York 1993.
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Depeschen, die der Großwesir an den Sultan schrieb, sowie alle sonstigen Nachrichten gingen also 

durch die Hände des Obereunuchen und der Sultansmutter, bevor sie den Sultan erreichten. Der 

Sultan war dadurch, seit er den Harem nicht mehr nur besuchte, sondern in ihm lebte, in hohem 

Maße dem Einfluss seiner Mutter ausgesetzt. Diese Tatsache an sich mag heute nicht besonders 

erschreckend  wirken,  bedenkt  man  aber,  dass  es  sich  bei  der  Sultansmutter  um  eine  fremde 

Prinzessin  oder  aber  um  eine  geraubte  Sklavin   handelte,  wird  das  Problem  deutlicher.  Die 

Sultansmutter hatte nie eine politische Ausbildung genossen, hatte die Welt außerhalb des Harems 

meist nur als junges Mädchen direkt wahrnehmen können und unterlag nicht zuletzt selbst einer 

möglicherweise gelenkten Berichterstattung. Die von vielen älteren Historikern recht chauvinistisch 

als ‚Weiberherrschaft’ bezeichnete Zeit barg also tatsächlich große Probleme. Allerdings lagen diese 

wohl weniger an der im 19. Jahrhundert immer noch gerne unterstellten weiblichen Inkompetenz in 

politischen Angelegenheiten,  als  vielmehr  einem strukturellem Defizit,  das  in  der  hermetischen 

Abriegelung des Harems begründet lag. 

Doch  diese  Sichtweise  findet  sich  nicht  nur  in  der  europäischen  Geschichtsschreibung. 

Schon die zeitgenössischen osmanischen Chronisten prangerten das lasterhafte Leben der Sultane 

an  und  ermahnten  sie,  ihrem  eigenen  Anspruch  nachzukommen.  Das  bis  heute  gängige  Bild, 

wonach das Osmanische Reich unter Süleyman I. auf dem Höhepunkt seiner Macht gestanden habe 

und unter  seinen Nachfolgern  einem stetigen  Niedergang ausgesetzt  gewesen sei,  ist  stark  von 

diesen  Veränderungen  geprägt.  Diese  einseitige  Wertung  zeigt,  wie  sehr  auch  die  osmanische 

Öffentlichkeit  dazu neigte,  das Streben der Sultane nach ständiger Expansion einzufordern.  Der 

Brudermord war eine besonders grausame Nachfolgeregelung, die jedoch kaum Kritik hervorrief. 

Sogar im christlichen Europa wurde die konsequente Politik der Sultane gegenüber ihren eigenen 

Verwandten nicht zwingend als Barbarei betrachtet und hatte wohl keine Auswirkungen auf deren 

Ansehen.  So  beschrieb  der  Venezianer  Mignanelli  den  Urheber  der  Brudermordpraxis,  Sultan 

Bayazit  I.,  als:  „einen berühmten Mann,  des  Schadens ungeachtet,  den  er  Christen  zufügte;  in  

seinem Reiche,  wo unerhörte Sicherheit,  Ruhe und Frieden herrschten,  als er regierte,  gerecht;  

darauf  bedacht,  seine  Truppen aufs  reichlichste  zu versorgen;  einen Verfolger  der  Räuber  und  

Tyrannen;  mild  gegen  christliche  Kaufleute,  die  er  ehrenvoll  behandelte,  und  vielfacher  

Lobpreisungen  würdig“522.  Stattdessen  wurde  die  Abkehr  von  dieser  Praxis  im  frühen  18. 

Jahrhundert eher als endgültiger Beweis des Niedergangs dargestellt523. Diese Haltung zeigt, dass 

522 „Famosus  erat,  dempta  molestina  quam christicolis  inferebat:  non  tamen  per  suam  perfidiam sive  legem  hoc 
faciebat, quia in secta Machometti non erat credulitate submersus, ymmo libido dominii ipsum ad illud arce[sse]bat.  
Fuit itaque iustus in patria, quam inauditia securitate, tranquillitate regebat et pace et de victu pro hominibus et  
animalibus  habundantissime  providebat,  raptores  et  tirannos  habebat  odio,  mercatores  christianos  benigne  et 
honorifice  tractabat  ubique,  et  multa  laudanda  de  eo  videbantur.  Zitat  und  Übersetzung nach  Nicolae  Jorga  – 
Geschichte des Osmanischen Reiches. Bd. 1. S.325.

523 Mehrfach bei: Franz Babinger - Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leipzig 1927.
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der Brudermord nicht nur durch den Herrschaftsanspruch der Sultane legitimiert werden konnte, 

sondern dass er darüber hinaus sogar von der Öffentlichkeit als ein Beweis für die Ernsthaftigkeit 

der Sultane in ihrem Streben nach der Weltherrschaft gesehen wurde. 

6.3.6 Der osmanische Weltherrschaftsanspruch: eine gelebte Utopie

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass sich auch Süleyman I., ähnlich wie Karl V., seit den 1550er 

Jahren intensiv darum bemühte,  sich der Nachwelt  als  besonders großer Herrscher darzustellen. 

Hierzu ließ Süleyman zunächst auf persisch und später in der osmanisch-türkischen Amtssprache 

sogenannte Senamedschiks in großer Zahl anfertigen. In diesen Propaganda-Chroniken verewigte 

sich  der  Sultan  als  ruhmreicher  Vorkämpfer  des  Islam,  der  zahlreiche  christliche  Herrscher 

unterworfen und so das Reich des Islam weit  ausgebaut habe524.  Auch ließ Süleyman türkische 

Miniaturen anfertigen, die seine legendären Triumphzüge nach Feldzügen gegen die Christenheit 

sowie dem Sultan huldigende christliche Herrscher darstellen525. Süleyman begann also wie Karl V. 

zu einem Zeitpunkt mit der auf die Nachwelt gerichteten Propaganda, als langsam klar wurde, dass 

sich sein Reich nicht mehr deutlich würde erweitern lassen. Zu groß waren die Distanzen zwischen 

der  Hauptstadt  Istanbul  und  der  österreichischen  bzw.  persischen  Grenze  geworden,  ein 

erfolgversprechender Feldzug beispielsweise gegen Wien hätte in Belgrad oder Budapest beginnen 

müssen. Hierzu hätte der Sultan allerdings auch weite Teile seines Heeres dort überwintern lassen 

müssen, was wiederum mit einem gewaltigen logistischen Aufwand verbunden gewesen wäre und 

zugleich die Reichsgrenze im Osten gänzlich entblößt  hätte.  Wichtiger  aber war vermutlich die 

Tatsache, dass der Sultan nicht Anfang Mai im Triumph an der Spitze seines Heeres in Istanbul 

hätte aufbrechen können, wie es die Tradition vorsah. Dass sich Süleyman immer wieder für diese 

Prozession und gegen eine militärisch wie logistisch sinnvollere Variante des Aufbruchs entschied 

zeigt, wie wichtig ihm vor allem die Selbstdarstellung als Gotteskrieger war.

Es  zeigt  sich  also,  dass  der  osmanische  Weltherrschaftsanspruch die  Politik  der  Sultane 

durchaus  stark  beeinflusste.  Allerdings  hatte  das  Osmanische  Reich  bereits  eine  Ausdehnung 

erfahren, die eine weitere Expansion mit den gegebenen logistischen Mitteln beinahe unmöglich 

machte. Unabhängig von dieser militärischen Erkenntnis mussten sich die Sultane aber nach wie 

vor an ihrem Erfolg als Glaubenskrieger messen lassen, um ihre Stellung zu wahren. Hierin liegt 

der Hauptunterschied zwischen den Herrschaftsansprüchen Karls V. und Süleymans I.: Der Kaiser 

konnte  zwar  noch  mit  der  utopischen  Aura  seines  Amtes  spielen,  die  politischen 

Grundvoraussetzungen in Europa aber hatten sich längst derart verändert, dass auch der Kaiser eine 

pragmatische Machtpolitik betreiben konnte. Die Osmanensultane aber hatten vor dem Hintergrund 

524 Christine Woodhead – An experiment in official historiography. The post of şehnameci in the Ottoman empire 1555-
1605. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 75/1983. 

525 Gábor Ágoston – Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. S.220.
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dieser – selbst geschürten – Erwartungshaltung gar keine andere Wahl, als zu versuchen, die Utopie 

des Weltherrschaftsstrebens zu leben. 

7. Die Monarchia Universalis als politische Leitlinie Kaiser Karls V.?
Hielt sich also Karl V. tatsächlich für den „Endzeitkaiser“ und war also die Ideologie der 'monarchia 

universalis' Grundlage seiner Politik? In jedem Fall war sie dem Kaiser, seinen Beratern sowie der 

„ständischen“ und „gelehrten“ Öffentlichkeit bestens bekannt. Doch selbst wenn Karl tatsächlich 

von  dieser  Kaiseridee  überzeugt  gewesen  wäre,  musste  er  auf  grundlegende  Verpflichtungen 

Rücksicht  nehmen.  Zu  nennen  sind  hier  die  unterschiedlichen  Interessen  seiner  verschiedenen 

Reiche, die Finanzierung von Reisen und Kriegen, die von den jeweiligen Ständevertretern abhing, 

sowie „geerbte“ Konflikte, wie der mit Frankreich und der neue mit dem Protestantismus, denen 

Karl V. nicht ausweichen konnte. Hinzu kam spätestens nach der Schlacht von Mohacs 1526 die 

unmittelbare  Nachbarschaft  zu  dem extrem expansiven  Osmanischen  Reich,  die  zuvor  auf  den 

Mittelmeerraum beschränkt war und sich nun bis an die ungarische Grenze erweiterte. 

Auf  diesen  Grundlagen,  die  seine  programmatischen  Möglichkeiten  deutlich  einengten, 

musste Karl V. seine Politik gestalten. Hinzu kamen ernste Konflikte mit der Bevölkerung Spaniens, 

Österreichs und der Niederlande, die den politischen Spielraum weiter verringerten.

7.1 Mercurino Gattinara und seine Idee der Monarchia Universalis

In  Mercurino  Gattinara  begegnet  uns  ein  außergewöhnlich  begabter  Charakter,  der  ein  stark 

programmatisches  Wesen  mit  einer  besonderen  juristischen  Begabung  verband.  Um  den 

Großkanzler  richtig  zu  verstehen  und  einzuordnen  ist  es  von  zentraler  Bedeutung,  seine 

verschiedenen Charaktereigenschaften zu berücksichtigen. 

In erster Linie war Mercurino Gattinara nämlich Jurist. So weisen nicht nur seine politischen 

Traktate immer wieder juristische Argumentationslinien auf, auch spielt die Rolle des Kaisers als 

oberster  Richter  über  die  anderen  Fürsten  und  die  des  Landesherrn  als  Richter  über  seine 

Untertanen  eine  zentrale  Rolle  in  seinem  politischen  Konzept.  Gleichzeitig  weist  seine 

Argumentation  auch  starke  theologisch-philosophische  Linien  auf.  Zwar  lassen  sich  im  16. 

Jahrhundert juristische, religiöse und philosophische Argumentationslinien nicht gänzlich trennen, 

doch fällt bei Gattinara auf, dass er sich mit seinen politischen Traktaten ausdrücklich auch an die 

„gelehrte Gesellschaft“ wandte.

Von großer Wichtigkeit ist ferner, dass sich Gattinara bei der Entwicklung der auf Karl V. 

zugeschnittenen Form der Monarchia Universalis anfangs keineswegs auf einen Vormachtanspruch 

Karls gegenüber anderen Fürsten berief.  Zunächst war Gattinara daran gelegen, dass Karl  seine 
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Herrschaft  als  Landesherr  auf  Kosten  adeliger  Macht  ausbauen  und  so  in  einer  Hofintrige  für 

Gattinara Partei ergreifen sollte. Sein Vorrecht vor anderen Fürsten war zunächst nur schmückendes 

Beiwerk und wurde erst in Wahlkampf 1519 verwendet, um die französischen Ansprüche auf die 

Kaiserkrone zu widerlegen.

In  diesem  Zusammenhang  ist  auch  die  Rolle  des  obersten  Richters  über  die  anderen 

(christlichen) Fürsten zu sehen, die Gattinara Karl  V. zuspricht.  Dieser  stark juristisch geprägte 

Aspekt der Ideologie war eindeutig gegen französische Ansprüche gerichtet, die die französische 

Krone seit dem Mittelalter in ihren europäischen Ambitionen verfolgte526.

Das Fehlen der Neuen Welt in Gattinaras Idee der Monarchia Universalis weist ebenfalls 

darauf hin, dass es sich hierbei um eine klar defensive, antifranzösische Propaganda handelte. Trotz 

der gewaltigen Möglichkeiten, die die Einbeziehung der geographischen Größe der neuen Länder 

und ihres Reichtums sowie die großangelegte Missionsarbeit in der Neuen Welt für eine kaiserlich-

universale Propaganda boten,  bezog sich Gattinara in seiner Version der Monarchia Universalis 

nicht auf die Neue Welt. Statt dessen formuliert er eine Replik auf die Propaganda Franz I., die mit 

den  gleichen,  altbekannten  Argumentationslinien  auf  die  Abwehr  der  französischen  Ansprüche 

zielte. Gattinara beschränkt sich also darauf, den französischen Anspruch abzuwehren und durch 

den habsburgischen zu ersetzen.

In  Bezug  auf  die  genaue  geographische  Ausdehnung  der  anzustrebenden  kaiserlichen 

Weltherrschaft bleibt Gattinara sehr vage. Zwar spricht er einerseits immer wieder von der „Res 

publica  christiana“,  die  gewöhnlich  mit  dem  christlichen  Europa  gleichzusetzen  ist,  als  dem 

Herrschaftsbereich des Universalmonarchen. Andererseits spielen aber gerade der Türkenkrieg und 

das Eroberungsziel Jerusalem eine zu große Rolle in seinem Programm. Eine Verkürzung der von 

Gattinara formulierten Ansprüche auf eine kaiserliche Vorherrschaft über die anderen christlichen 

Fürsten  ist  also  nicht  angezeigt.  Auch  waren  Gattinara  die  geographische  Größe  sowie  die 

wirtschaftliche Bedeutung der Neuen Welt bekannt, zumal die Edelmetallieferungen aus der Neuen 

Welt waren die Grundlage von Karls politischer Handlungsfähigkeit. Daher hätte die Neue Welt in 

jedem politischen Programm eine wichtige Rolle spielen müssen. Ihr Fehlen belegt zusätzlich, dass 

Gattinaras Monarchia Universalis keine politische Leitidee war, sondern ein Teil antifranzösischer 

Propaganda.

Bei der kaiserlichen Selbstdarstellung mittels Umzügen oder höfische Kunst ist zu beachten, 

dass  sie  zwar  meist  ein  Ergebnis  Gattinaras  staatstheoretische  Argumentation  gewesen ist  oder 

zumindest eng mit ihr abgestimmt war; dennoch bleibt zu fragen, in weit sich Karls Inszenierung als 

Weltkaiser nicht auch als zeittypisch verstehen lässt. Prunkentfaltung und Selbstüberhöhung waren 
526 Hierzu: Wolfgang Schmale – Europapropaganda. Kultur der Propaganda. In: Rainer Gries u. Wolfgang Schmale 

(Hgg) – Kultur der Propaganda. Bochum 2005. 
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selbstverständliche fürstliche Rituale der Frühen Neuzeit und kein Spezifikum Karls V. In diesem 

Zusammenhang muss gerade das Hissen der Kreuzzungsflagge auf dem Weg nach Tunis und die 

Überhöhung des  militärischen Gewichts  der  Johanniter  bei  dem Unternehmen gesehen werden. 

Auch darf die propagandistische Vereinnahmung der Johanniter durch Karl V. als Versuch gewertet 

werden, den stark französisch geprägten Orden stärker an das Kaisertum zu binden.

Die wechselseitigen Herausforderungen in der antik-kaiserlichen Darstellung zwischen Karl 

V. und Süleyman I. zeigten sich besonders in den Triumphzügen; sie sind auch zu beachten, wenn 

man die Kaiserkrönung 1530 und die Italienreise 1536 betrachtet: Karl V. ließ sich - den Moden der 

Zeit folgend - 1530 als universeller Römischer Kaiser antiker Prägung feiern, woraufhin der Sultan 

auf  seinem  Feldzug  1532  mit  gleichartigen  Triumphzügen  aufwartete  und  die  habsburgischen 

Gesandten  zwang,  diesen  beizuwohnen.  Karl  V.  mied  1532  die  militärische  Konfrontation  am 

Neusiedler See, nutzte aber seinen einzigen – eher unbedeutenden – Sieg gegen Muslime, um sich 

seinerseits wieder als Kaiser und diesmal auch als Eroberer Afrikas zu feiern527. Propagandistisch 

scheute Karl V. die Auseinandersetzung mit Süleyman also nicht, sondern lieferte sich mit diesem in 

der Selbstdarstellung einen Schlagabtausch um die universelle Kaiserwürde. Militärisch (1532) und 

politisch (1547) aber scheute er eine Konfrontation mit dem Sultan, weil er um die tatsächlichen 

Kräfteverhältnisse wusste und sie seiner defensiven und pragmatischen Politik des Machterhalts 

nicht zuträglich war.

7.2. Die Wirkung der Idee der Monarchia Universalis auf die Politik Karls V.

Dass Karl V. auch schon zu Beginn seiner Regierung geringe Berührungsängste mit muslimischen 

Herrschern hatte, zeigt ein Brief an den Schah von Persien vom 25. August 1525, in dem Karl 

versucht,  diesen  zu  einem  Bündnis  gegen  den  Sultan  zu  bewegen528.  Gerade  in  diesem 

Zusammenhang ist auch die kaiserliche Propaganda, die das Paktieren von Franz I. mit dem Sultan 

stets  als  ultimativen  Sündenfall  des  „rex  christianissimus“  darzustellen  versuchte,  als  wenig 

aufrichtig  zu  bezeichnen529.  In  dieselbe  Richtung  weist  die  Korrespondenz  zwischen  Karl  und 

Ferdinand, in der der Kaiser seinen Bruder immer wieder dazu drängt, Frieden mit dem Sultan zu 

schließen und dabei alle Bedingungen zu akzeptieren530.  Dass Ferdinand tatsächlich gewillt war, 

diesem  Rat  zu  folgen  und  beinahe  alle  osmanischen  Bedingungen  zu  akzeptieren  bereit  war, 
527 Vgl. Gabor Agoston - Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus. Die Auseinandersetzung der 

osmanischen und habsburgischen Großmächte und die mitteleuropäische Konfrontation. In: Martina Fuchs (Hg) - 
Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines Herrscherlebens. Münster 2003.

528 Karl Lanz (Hg) – Correspondenz 1 (1844). Nr. 75. S.168f.
529 Vgl. zu den habsburgisch-persischen Annäherungsversuchen: Barbara von Palombini – Bündniswerben 

abendländischer Mächte um Persien 1453 – 1600. (= Freiburger Islamstudien 1). Wiesbaden 1968. S. 68ff.
530 Z.B. Karl V. an Ferdinand I. vom 03. 01.1532. In: Herwig Wolfram u. Christiane Thomas (Hgg) - Die 

Korrespondenz Ferdinands I. Band 3. Familienkorrespondenz 1531 und 1532. (= Veröffentlichungen der 
Kommission für neuere Geschichte Österreichs. 58) Wien 1984. Nr. 606. S.462.
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erschließt sich aus einem langen Brief an Karl vom 17. März 1532. Hierin versichert Ferdinand, 

alles für einen Frieden getan zu haben, jedoch verlange der Sultan, die Grenze auch weiterhin mit 

bis  zu  500  Reitern  verletzen  zu  dürfen.  Dies  könne  Ferdinand  nicht  annehmen,  da  sein  Land 

hierdurch  ausblute,  effiziente  Gegenmaßnahmen  nicht  zu  finanzieren  seien  und  der  Sultan  die 

Abwehr dieser Reiter seinerseits als Vertragsbruch auslegen könne, was es den Osmanen jederzeit 

gestatten würde,  den Frieden zu brechen531.  In dem 1547 geschlossenen Frieden verzichtete der 

Sultan auf diese sonst obligatorische Formel und versprach sowohl zu Lande als auch zu Wasser die 

Wahrung der Waffenruhe.  Angesichts der Tatsache, dass Süleyman den Vertrag in allen Punkten 

diktierte und ihn so gestaltete, dass Karl und Ferdinand nun formal als Vasallen seine Oberhoheit 

anerkannten verwundert das jedoch nicht. Es ist im Gegenteil als eine weitere kleine Demütigung 

zu sehen, denn der Kleinkrieg musste ja nur in Gebieten geführt  werden, die dem Sultan nicht 

untertan waren532. Aber natürlich tobte der Kleinkrieg an der unmittelbaren Grenze weiter, lediglich 

die größeren Raubzüge mit mehreren hundert Reitern, die bis nach Innerösterreich reichen konnten, 

wurden eingestellt. Schließlich war dem Sultan natürlich bewusst, dass dieses Vasallenverhältnis 

nur eine diplomatische Demütigung seiner Feinde, aber keineswegs deren politische Unterwerfung 

bedeutete.

Als einer tiefen Friedenssehnsucht geschuldet muss auch der Versuch gesehen werden, sich 

schon  1539,  fünf  Jahre  vor  dem Frieden  von Crépy,  mit  seinem ärgsten  Widersacher  Franz  I. 

endgültig auszusöhnen. Die Pläne, seine Tochter Maria mit dem Herzog Charles von Orleans, dem 

zweiten Sohn Franz'  I.,  zu verheiraten und als  Mitgift  entweder  Mailand oder  die  Niederlande 

anzubieten, sprechen eine deutliche Sprache: Für den Frieden mit Frankreich war Karl bereit, das 

aufzugeben,  wofür er  die  letzten knapp 20 Jahre so hart  gekämpft  hatte.  In seinem politischen 

Testament von 1539 bittet er seinen Sohn Philipp dringend darum, „dass er alles ihm Mögliche tun  

soll, um sie (die Freundschaft) mit dem erwähnten König (von Frankreich) und seinen Söhnen zu  

bewahren, zu bestätigen und zu festigen“533.

Es zeigt sich also, dass Karl V. nicht der nach Weltherrschaft strebende Monarch war, als den 

ihn seine Propaganda so gerne darstellte. Vielmehr erscheint der Kaiser als pragmatischer Politiker, 

der zwar stets versuchte, seinen Besitz und seine Ehre zu verteidigen, aber letztlich auch bereit war, 

sich demütigen zu lassen und Besitz aufzugeben, wenn es die politische Situation erforderte. Moritz 

Csáky fasste diese Einstellung – in Bezug auf die Osmanen - in dem treffenden Satz zusammen: „Je 

531 Ferdinand an Karl  vom 27.03.1531 aus  Budweis. In: Herwig Wolfram u. Christiane Thomas (Hgg) - Die 
Korrespondenz Ferdinands I. Band 3. Familienkorrespondenz 1531 und 1532. (= Veröffentlichungen der 
Kommission für neuere Geschichte Österreichs. 58) Wien 1984. Nr. 470. S.70f.

532 Zu dem Kleinkrieg im habsburgisch-osmanischen Grenzraum: Vladimir von Schnurbein - Ein Leben für den 
Glaubenskrieg? Johanniterritter im Kampf gegen die Osmanen an der Militärgrenze des 16. Jahrhunderts. In: Franz 
Brendle u. Anton Schindling (Hgg) - Geistliche im Krieg. Münster 2009.

533 Armin Kohnle (Hg) – Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. S.26.
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existenzbedrohender zeitlich oder räumlich der Feind wird,  der Feind,  welcher – wie man aus  

jahrelanger Erfahrung gelernt hat – kaum aufzuhalten, geschweige denn zu besiegen ist, um so  

eher  ist  man bereit,  schon im eigenen Interesse zu einem vernünftigen modus vivendi  mit  dem  

Gegner zu gelangen“534. 

Doch Karl V. in seiner politischen Ideenwelt hierauf zu beschränken, wäre zu kurz gegriffen. 

Vielmehr  erscheint  uns  Karl  in  der  Abhängigkeit  von  seinen  Räten  und  in  seiner  mangelnden 

Konfliktbereitschaft auch als ein von vielen divergierenden Interessen getriebener Herrscher, der 

sich eigentlich nichts so sehr wünscht, wie Frieden für sich und seine Länder. Diese Haltung zeigt 

sich  nicht  nur  in  seinem  Rückzug  ins  Kloster,  sondern  auch  schon  sehr  deutlich  in  seinem 

politischen Testament von 1543. Beklagt der Kaiser im allgemeinen, auch den Räten bekannten Teil 

nur, dass er gegen seinen Willen die Staatsfinanzen ruiniert habe, klingt in der Einleitung zu dem 

geheimen, nur Philipp II. bestimmten Zusatz des Testaments bereits die Resignation deutlich an: 

„Zuerst werde ich Euch, mein Sohn, hier von der Betrübnis berichten, die ich darüber empfinde,  

dass  ich  die  Reiche  und  Herrschaften,  die  ich  Euch  hinterlassen  habe  in  so  außerordentliche  

Notlage  gebracht  habe  […]  und  obgleich  es  nicht  in  meinem  Willen  gelegen  hat,  sondern  

notgedrungen und gegen ihn geschah, so bedaure ich es ganz außerordentlich und es reut mich.  

Denn wenn unsere Vasallen uns nicht sehr helfen, so weiß ich nicht, wie wir die Last tragen können.  

[...]wodurch Ihr dann allen Grund hättet, Euch über mich zu beklagen. Obwohl ich glaube, dass Ihr  

immer die Rücksicht habt zu denken, dass das, was ich getan habe, gezwungenermaßen geschehen  

ist, um meine Ehre zu wahren […] Denn der Ehre und des Rufes wegen geschieht es […] Daraus  

folgt die Gefahr für das Leben […]. Was das Leben betrifft, […] mir wird der Trost bleiben, es  

verloren zu haben, um das zu tun, was ich musste, um Euch zu helfen, und mehr kann ich nicht  

tun.535“. Aus solchen Zeilen spricht kein Weltkaiser, sondern ein müder und gescheiterter Mann, der 

seiner Herrschaft längst überdrüssig ist. In diesem sehr persönlichen Bekenntnis der Schwäche lässt 

Karl V. nur zwei Leitlinien seiner Politik anklingen: Seine Ehre, die von ihm verlangt habe, vieles 

gegen seinen Willen zu tun, und die Sorge um seinen Sohn und Nachfolger, also um die Dynastie,  

die er durch seine finanziellen Probleme vor große Schwierigkeiten stellt. Von einem ideologischen 

Weltmachtstreben ist  hier  keine  Rede,  weder  in  der  Rückschau auf  die  eigene Politik,  noch in 

Hinblick auf die Politik seines Sohnes.

In ähnlicher Weise äußerte sich der Kaiser aber auch schon im Winter 1524/25, als er in 

seinen  allgemeinen  Überlegungen  zur  politischen  Lage  über  die  Möglichkeit  des  Friedens  mit 

534 Moritz Csáky – Ideologie oder Realpolitik? Ungarische Varianten der europäischen Türkenpolitik im 16. und 17. 
Jahrhundert. In: Anzeiger der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 
120/1983. S.181.

535 Armin Kohnle (Hg) – Das Vermächtnis Kaiser Karls V. Die politischen Testamente. S.53f.
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Frankreich schrieb: „Denn wenn ich es nicht tue (Krieg führen), tue ich nichts, was mir zur Ehre 

gereicht; ich habe genug zu tun, mein Ansehen zu erhalten; ich gewinne nichts und wenn ich mich 

bis auf die Knochen verzehre.“536.

Um dieses Eingeständnis der Schwäche richtig einzuordnen ist es von höchster Bedeutung, 

die Krankheit Karls V. einzubeziehen: Seit etwa seinem 30. Lebensjahr litt der Kaiser an immer 

häufigeren und immer heftiger werdenden Gicht-Anfällen, die ihn teilweise wochenlang ans Bett 

fesselten. Zusätzlich verstärkt wurden diese Qualen dadurch, dass Karl V. als letzter „Reisekaiser“ 

mittelalterlicher Prägung lebte und große Teile seines Lebens im Sattel verbrachte; sein Itinerar 

zeigt auf, dass er nur selten längere Zeit am selben Ort verweilte537. Eine 2006 an einem Fingerglied 

Karls  V.  durchgeführte  Untersuchung  bestätigte  die  außerordentliche  Schwere  seiner  Gicht538. 

Gerade vor diesem Hintergrund ist die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden zu sehen, die in seiner 

Politik immer wieder zu erkennen war und häufig genug mit machtpolitischen Notwendigkeiten 

oder dem Versuch kollidierte, die eigene Ehre zu retten. Der Aufstieg des Mercurino Gattinara nach 

der „Oratio supplicatoria“ lässt erahnen, dass Karl V. in seiner Jugend durchaus anfällig war für 

prophetische Schmeichelei und die Überhöhung der eigenen Person. Auch scheint Gattinara stets 

versucht zu haben, den Kaiser durch derartige Beeinflussung für sich zu gewinnen. Ein schönes 

Beispiel hierfür liefert ein Memorandum des Großkanzlers vom 30. Juli 1521, in dem er den Kaiser 

auffordert, den Krieg gegen Frankreich weiter zu führen. Hierin setzt Gattinara sieben Gründe für 

einen Waffenstillstand mit den sieben Todsünden gleich, dagegen die zehn Gründe für den Krieg 

mit  den  zehn  Geboten.  Hauptargument  für  den  Krieg  ist  die  Ehre,  die  Karl  durch  einen 

Waffenstillstand verliere: „Als zehnten Grund, daß E. Mt. vor allem danach trachten muß, Ansehen  

zu  gewinnen,  denn  bis  jetzt  ist  Ihre  Person  noch  nicht  in  solch  einer  Staatssache  eingesetzt  

gewesen,  zu  der  man  sich  billigend  oder  ablehnend  äußern  kann,  und  bis  zur  Stunde  ist  die  

Erwartung  der  ganzen  Welt  in  der  Hoffnung  gelegen  gewesen,  daß  sie  bei  einer  so  schönen  

Gelegenheit etwas unternehmen werden, das eines so großen Kaiser würdig wäre [...]“539. Dass es 

Gattinara  war,  der  dieses  Ehrbewusstsein  bei  Karl  V.  weckte,  scheint  eher  unwahrscheinlich. 

Schließlich trat  er  erst  recht spät in dessen engeren Umkreis.  Gleichwohl hat Gattinara es aber 

offensichtlich  besonders  gut  verstanden,  an  dieses  Ehrgefühl  zu  appellieren  und  es  für  sich 

auszunutzen. Die realpolitische Wirksamkeit dieser Schmeicheleien dürfte jedoch schon durch den 

großen Einfluss anderer Berater begrenzt gewesen sein.

536 Karl V. im Winter 1524/25. In: Alfred Kohler (Hg) - Quellen zur Geschichte Karls V. S.105.
537 Sehr gut nachzuvollziehen auf der Homepage des Konstanzer Projekts unter http://www.karl-v.bsz-

bw.de/rech/itinerar.htm
538 Jordi Alonso - The severe gout of Holy Roman Emperor Charles V. In: New England Journal of Medicine 355. Nr. 

5. August 2006. S.516-520.
539 Gattinara an Karl V. vom 30.07.1521. In: Alfred Kohler (Hg) – Quellen zur Geschichte Karls V. Darmstadt 1990. 

S.84.
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So erscheint Karl V. als ein Herrscher, der stark von dem Anspruch geleitet war, Ehre und 

Ansehen zu gewinnen oder – später – zumindest nicht gänzlich zu verlieren. Gleichzeitig hat er aber 

eine sehr pragmatische Politik betrieben und die eigenen Ambitionen an die Beschränktheit seiner 

Mittel stets angepasst.  Getrieben von den verschiedenen Fraktionen an seinem Hof sowie durch 

Ferdinand I. konnte sich der Kaiser kaum schonen und versuchte immer mehr, sich durch Alibi-

Feldzüge  und  interne  Hinhaltetaktik,  etwas  Ruhe  zu  verschaffen,  ohne  hierdurch  an  Ehre  und 

Ansehen zu verlieren. In diese Richtung weist auch, dass Karl V. erst ab etwa 1530 ein eigenes 

Interesse daran entwickelte,  sich selbst  durch Portraits  darzustellen540.  Das entspricht  etwa dem 

Zeitpunkt,  als  die  Gicht  einsetzte  und  er  auch  durch  die  politischen  Ereignisse  seit  seinem 

Herrschaftsantritt  einen  Eindruck  davon gewonnen  haben  wird,  dass  er  größte  Schwierigkeiten 

haben werde, sein Reich auch nur zu erhalten. Dieses Zusammentreffen von Krankheit und dem 

Interesse für eine Kunstform, die hauptsächlich posthum ihre Wirkung entfaltet,  sollte immer in 

Betracht  gezogen  werden,  wenn  man  die  Idee  der  Monarchia  Universalis  als  Leitmotiv  seiner 

Politik untersucht!

Karl V. war also sowohl durch die vielfältigen politischen Interessen und die vielfältigen 

politischen Probleme in seinen Reichen, als auch durch seine Gesundheit und Gesinnung weder in 

der Lage noch willens, tatsächlich nach der Weltherrschaft zu streben. War also die so häufige Rede 

von der Monarchia Universalis im 16. Jahrhundert lediglich eine Utopie, und besaß die Idee der 

(christlichen) Weltherrschaft dementsprechend gar keine Ambition darauf, politische Leitlinie zu 

werden?

Dies lässt sich nur durch Vergleiche beantworten und da  im 16. Jahrhundert innerhalb der 

Christenheit  nur  der  Johanniterorden  noch  vehement  diesen  mittelalterlichen  christlichen 

Weltherrschaftsanspruch  propagandistisch  vertrat,  soll  er  zunächst  zur  Klärung  dieser  Frage 

herangezogen werden.

7.3 Ein pragmatischer Kaiser

Die Idee der Monarchia Universalis  ist  durch das gesamte Mittelalter  lebendig und entwickelte 

hierbei zwei Hauptlinien, die einen französischen König bzw. einen  römisch-deutschen Kaiser als 

Endzeitherrscher erwarteten. Da diese Endzeitprophetien jedoch immer wieder umgedeutet wurden 

war es durchaus möglich, dass z.B. die kaiserliche Partei sich in ihrer Auslegung für Karl V. auf die 

französische Tradition berief, die den Namen Karl als den des Endzeitkaisers ausgedeutet hatte. 

Gleichzeitig konnte aber auch Heinrich VIII. von England in Bezugnahme auf die römisch-deutsche 

Tradition  –  die  einen  Herrscher  namens  Heinrich  erwartete  -  als  kommender  Endzeitherrscher 
540 Rainer Wohlfeil – Graphische Bildnisse Karls V. im Dienste von Darstellung und Propaganda. In: Alfred Kohler 

(Hg) – Karl V. 1500-1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. S.35.
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gedeutet werden. Die Auslegung dieser Prophetien war also vollkommen willkürlich und wurde von 

den Zeitgenossen auch so wahrgenommen. Gleichzeitig war die Idee eines universellen Herrschers, 

der für Frieden unter den Fürsten sorgte, eine seit dem Mittelalter weit verbreitete Staatstheorie, die 

jedoch mit dem Argument der Tyrannis eine starke Antithese besaß.

Mercurino Gattinara hat zwar die staatstheoretische Diskussion am Hof Karls V. von seinem 

Amtsantritt  1518  bis  zu  seinem  Tod  1530  maßgeblich  bestimmt  und  eine  Vielzahl  politisch-

ideologischer Traktate hinterlassen. Sein Einfluss auf den Kaiser aber war zu jeder Zeit begrenzt. So 

galt der Erzieher Karls V., Wilhelm von Chièvres, bis zu seinem Tod 1521 als einflussreichster 

Berater.  Er  entstammte  dem  burgundischen  Hochadel,  vertrat  eine  dezidiert  profranzösische 

Haltung und sprach sich vehement gegen alle universellen Ansprüche des Kaisers aus. 

Auch die Beichtväter Karls V. Adrian von Utrecht, der spätere Papst Hadrian VI. und Juan 

Garcia Loaysa waren keine Anhänger der Monarchia Universalis. Die meisten Berater wie etwa 

Nicolas Granvelle, Francisco de los Cobos oder Georg Sigismund Seld befassten sich offenbar nicht 

mit dem Gedankengut der Monarchia Universalis und sind eher als pragmatische Juristen denn als 

Staatstheoretiker zu sehen. Dem gegenüber standen mit Antonio de Guevara, ebenfalls Beichtvater, 

und  dem  weniger  wichtigen  Miguel  de  Ulcurrum  nur  wenige  klare  Vertreter  einer  stets 

unterschiedlich akzentuierten Weltherrschaftsidee.

Mercurino Gattinara übte also zu keinem Zeitpunkt unangefochtenen Einfluss auf Karl V. 

aus und starb zudem nach nur zwölf Dienstjahren, während Karl V. rund vierzig Jahre regierte.

Sowohl Karl V., als auch sein Großkanzler und programmatischer Vordenker Mercurino Gattinara 

haben  eine  Autobiographie  verfasst,  was  für  das  16.  Jahrhundert  eine  außergewöhnliche 

Quellenbasis bedeutet. Allerdings beschränkt sich der Kaiser in seinen Commentaires darauf, sich 

der Nachwelt als ein Herrscher darzustellen, der sich stets um den Frieden bemühte. Auf politische 

Grundsätze oder Detailentscheidungen geht er hierbei ebenso wenig ein wie auf die Rolle seiner 

Berater,  die  er   -  wenn  überhaupt  -  nur  nebenbei  erwähnt.  Weder  Gattinara,  noch  dessen 

Weltherrschaftskonzept finden in den Commentaires Erwähnung! 

Über  seine  politischen  Grundwerte  gibt  Karl  V.  vor  allen  Dingen  in  seinen  geheimen 

politischen Testamenten für seinen Sohn Philipp II. Auskunft. Hierin rechtfertigt er sich für seine 

häufig erfolglose Politik mit dem Hinweis auf die zu große Zahl der ihm gestellten Aufgaben (was 

in den Commentaires ebenfalls anklingt). Gleichzeitig wirbt er für eine pragmatische, auf Frieden 

gerichtete Politik, die schon aus finanziellen Gründen dringend geboten war. 

Der  Großkanzler  schildert  dagegen  in  seiner  Autobiographie  sehr  detailreich  die 

Diskussionen  um viele  politische  Entscheidungen  und verknüpft  diese  auch  immer  wieder  mit 

grundsätzlichen  Fragen.  Allerdings  zeigt  sich  hierbei  auch,  dass  Gattinara  die  von  ihm  stets 
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vertretenen  Grundsätze  außer  acht  ließ,  wenn  seine  eigenen  Interessen  berührt  waren.  Von 

besonderem Wert  ist  jener  Brief  Mercurino  Gattinaras  aus  dem Jahr  1517,  in  welchem er  das 

Konzept  der  Monarchia  Universalis  erstmals  entwickelte.  Hierbei  handelt  es  sich 

bezeichnenderweise nicht um ein politisches Grundsatzprogramm, sondern um eine Bittschrift an 

den jungen König Karl, in der Gattinara um persönliche Unterstützung in privaten Hofstreitigkeiten 

mit dem burgundischen Adel bittet. Die Einlassungen zu Karls Zukunft als Weltkaiser sind hier nur 

als schmeichelndes Beiwerk zu sehen.

Prüft man schließlich die Idee der Monarchia Universalis an der tatsächlich von Karl V. 

betriebenen Politik, wird schnell klar, dass Karl V. vor allen Dingen gegenüber dem Osmanischen 

Reich eine sehr defensive und pragmatische Politik betrieben hat, obwohl ja gerade der Sultan auf 

ideologischer  Ebene der Hauptgegner eines universellen Kaisers gewesen ist.  So unterzeichnete 

Karl V. im Jahr 1547 – nachdem er den Schmalkaldischen Bund unterworfen hatte und auf dem 

Höhepunkt seiner Macht stand – einen Friedensvertrag mit Sultan Süleyman, in dem er den Sultan 

ausdrücklich als obersten Herrscher anerkannte und sogar Tributzahlungen versprach. Zwar darf 

man  die  Wirkung  solch  demütigender  Formulierungen  auf  die  tatsächliche  Politik  nicht 

überbewerten,  doch  zeigen  sie  Karl  V.  deutlich  als  einen  Herrscher,  der  eine  ausgesprochen 

pragmatische und eben nicht ideologisch geprägte Politik vertrat. 

Setzt  man  den  aktuellen  Forschungsstand  zur  osmanischen  Weltherrschaftsidee  und 

deren Auswirkung auf die Politik des Sultans in Relation zu der von Karl V. und dessen Umfeld 

artikulierten Idee der 'monarchia universalis' sowie deren Einfluss auf die kaiserliche Politik fällt 

eines auf: In der osmanischen Politik lässt sich die religiöse Motivation als politische Leitlinie klar 

nachweisen. Karl V. jedoch betrieb eine ganz auf den realen Machtverhältnissen beruhende Politik, 

die jede ideologische Stringenz vermissen ließ.

Dieser Pragmatismus zeigte sich in besonderer Weise auch auf Karls Reise durch Italien 

im Jahr 1536 – nach der Eroberung von Tunis. Auf seinem Weg nach Rom ließ der Kaiser keine 

Gelegenheit  aus,  sich  als  erfolgreichen  Kreuzfahrer,  vor  allem  aber  als  universellen  Kaiser 

darzustellen. In Rom aber hielt er vor dem Papst eine Rede auf kastilisch, in der er sich explizit von 

allen universellen Machtansprüchen distanzierte  und sich statt  dessen ganz in  die  Tradition der 

katholischen König zu stellen versuchte. Von besonderer Bedeutung ist hier, dass Karl V. den Papst 

in dieser Rede bat, jene Schiedsrichterrolle über alle christlichen Herrscher einzunehmen, um die 

sich Römisch-Deutscher Kaiser und französischer König von jeher gestritten hatten und auf die die 

habsburgische Propaganda unter Gattinara besonders ausgerichtet gewesen war.

Dass der Kaiser sich nach seinem Aufbruch von Rom auf seinem weiteren Weg nach 

Florenz dann wieder  als  antiker Imperator  und Vollender  der  Monarchia Universalis  feiern ließ 
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weist  Karl  V.  ebenso als  kühlen Realpolitiker  aus,  wie die  Einschätzung dieser  Tage in  seinen 

Lebenserinnerungen,  wo  er  die  Verhandlung  mit  dem  Papst  als  unsinniges  und  eitles  Gerede 

beschreibt, das einem großen Kriegsherrn wie ihm nur lästig gewesen sei541.  

Vor  diesem  Hintergrund  zeigt  sich  deutlich,  dass  Karl  V.  die  Idee  der  Monarchia 

Universalis  nur  dann für  seine  Propaganda nutzte,  wenn sie  ihm gerade  hilfreich  erschien,  ein 

bestimmtes  politisches  Ziel  zu  erreichen.  Die  von  Gattinara  für  Karl  V.  entworfene 

Weltherrschaftsideologie war also kein politisches Leitmotiv des Kaisers und hatte entsprechend 

allenfalls marginalen Einfluss auf dessen Politik.

541 Leopold Ausgust Warnkönig (Hg) – Commentaires de Charles-Quint. Leipzig 1862. S.33.
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Zusammenfassung
„Quod in celis sol/ hoc in terra Ceasar est!“ – „Was die Sonne am Himmel, das ist der Kaiser auf  

Erden!“. Auf einer für Karl V. 1548 gedruckten Schaumünze ist dieser Satz zu lesen. Sie zeigt den 

kaiserlichen Doppeladler  zwischen  den  beiden Säulen  des  Herkules,  den  Grenzen  der  Welt.  In 

seinen Fängen hält er die östliche und die westliche Welthälfte, während er seine Schwingen über 

dem  Atlantik  ausbreitet.  Auf  der  Rückseite  findet  sich  nicht  mehr  der  alte  Wahlspruch  der 

mittelalterlichen Kaiser,  „semper  Augustus“,  „stets  Mehrer  des  Reiches“,  sondern  Karls  Devise 

lautet „Plus ultra!“542.

Die deutsche Geschichtsschreibung um Karl Brandi, vor allem aber Peter Rassow folgerte 

aus  diesem  offenen  Anspruchsdenken,  dass  Kaiser  Karl  V.  der  Ideologie  seines  Beraters,  des 

kaiserlichen Großkanzlers Mercurino Gattinara gefolgt sei543. Dieser hatte den jungen König schon 

seit  dessen  Herrschaftsantritt  in  Spanien  beraten  und sich  schnell  zum wichtigsten  Exponenten 

habsburgischer Herrschaftsansprüche entwickelt. Gattinara warb vor der Königswahl 1519 bei den 

Kurfürsten für seinen Herrn, indem er dem Reich die Eroberung der Welt durch Karl versprach: Nur 

ein starker Kaiser sei fähig, Italien wieder für das Reich zu unterwerfen und dessen mittelalterliche 

Herrlichkeit  nicht  nur  wieder  herzustellen,  sondern  für  das  Reich  und  die  Christenheit  die 

‚monarchia  universalis’  zu  errichten.  Das  Ziel  der  ‚monarchia’  sei  letztlich  ein  dauerhafter 

Weltfrieden, der nur von einem Kaiser mit einer Hausmacht,  wie sie Karl inne hatte,  garantiert 

werden könne. 

In der Wahl zum ‚rex romanorum’ sah die kaiserliche Propaganda eine klare Überordnung 

Karls V. über sämtliche Herrscher, schließlich verkörpere sie die Tradition des antiken Römischen 

Reiches. Aus dieser Tradition leitete vor allem Gattinara einen Rechtsanspruch ab, welcher sich auf 

die  Territorien  des  antiken  Reiches,  also  auf  die  ganze  ‚Alte  Welt’  bezog.  Die  angestrebte 

Universalmonarchie,  die  ‚monarchia  orbis’ galt  als  Vollendung  des  Kaisertums.  Karls  ererbte 

Reiche wurden als dazu Vorstufe, als Basis gesehen. 

Die Idee, dass gerade Karl der Vollender des christlichen Weltreiches sein sollte, fußte auf 

einer Weltsicht des Mittelalters, die stark vom Endzeitgedanken geprägt war. Karls Propaganda griff 

dieses Gedankengut, das immer auch mit einer Heilsvorstellung verbunden war natürlich dankbar 

auf, verband es mit des Kaisers Kampf gegen die Türken, mit den Prophetien des Joachim von Fiore 

sowie  mit  der  Tradition  der  Katholischen  Könige  Spaniens  und  stellte  Karl  schließlich  in  ein 

542 Die Münze befindet sich im Besitz des Instituts für Stadtgeschichte Frankfurt. Vgl. auch: Ferdinand Seibt – Karl V. 
Der Kaiser und die Reformation. 2.Aufl. Berlin 1998. S. 9 u. S. 231.

543 Vgl. Karl Brandi – Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines Weltreiches. 4 Aufl. 
München 1937-42.  Peter Rassow - Die Kaiseridee Karls V dargestellt an der Politik der Jahre 1528-1540. Berlin 
1932.
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beinahe prophetisches Licht544.

Befasst man sich jedoch mit der Politik Kaiser Karls V. wirkt diese nur auf den ersten Blick, 

als  folge  sie  einem universalen  Anspruch:  Den Konflikt  mit  Frankreich  um die  burgundischen 

Gebiete und um die Vorherrschaft in Italien erbten Karl V. und Franz I. von Frankreich bereits von 

ihren  Vorgängern  Kaiser  Maximilian  I.  (Habsburg  1486/93-1519)  bzw.  Karl  VIII.  (Frankreich, 

1483-1498). 

Auch die wichtigsten kaiserlichen Aufgaben, der Kampf gegen die Ungläubigen (Osmanen) 

und der Schutz der Christenheit, scheinen weder Karl V. noch Ferdinand I., der in den Erbländern 

sowie Böhmen und (Rest-) Ungarn regierende Bruder, aus ideologischem Antrieb erfüllt zu haben: 

Zu Lande sah man sich spätestens nach der Belagerung Wiens 1529 durch die Osmanen latent in die 

Defensive gedrängt, wie der geheime Friedensvertrag von 1547 eindrucksvoll beweist,  erkennen 

hier doch die Habsburger den Sultan als obersten Herrscher an und erklären sich bereit, Tribut zu 

zahlen545. 

Will man die Idee der Monarchia Universalis auf ihre politische Wirksamkeit überprüfen, ist 

es  darüber  hinaus  nötig,  Rolle  und  Einfluss  des  Mannes  abzuschätzen,  der  diese  Ideologie 

maßgeblich entwickelt  und propagiert  hat.  Schließlich war Mercurino Gattinara keineswegs der 

einzige einflussreiche Berater Karls V. und konnte darüber hinaus auch nur bis zu seinem Tod 1530 

Einfluss  auf  die  kaiserliche  Politik  nehmen.  Auch  wecken  persönliche  Dokumente  wie  seine 

Autobiographie und das  Schreiben aus  dem Jahr  1517,  in  dem Gattinara  erstmals  die  Idee  der 

Universalmonarchie entwickelt546, erhebliche Zweifel an dem ihm bislang unterstellten Fanatismus.

Bezieht man schließlich noch in die Bewertung ein, dass Karl V. seine Propaganda den 

jeweiligen  politischen  Konstellationen  anpasste  und  beispielsweise  gegenüber  dem  Papst  den 

angeblichen Weltherrschaftsanspruch vehement verneinte, stellt sich die von Mercurino Gattinara 

entworfene Kaiserideologie als keineswegs prägend dar. Vielmehr zeigt sich, dass die Ideologie der 

'monarchia  universalis'  eines  von  mehreren  Elementen  war,  die  im  Rahmen  der  politischen 

Öffentlichkeitsarbeit  Kaiser  Karls  V.  eingesetzt  worden  sind.  Karl  V.  war  also  nicht  von  einer 

universalen  Kaiseridee  beseelt,  sondern  ist  als  pragmatischer  Machtpolitiker  zu  sehen,  der  es 

meisterhaft  verstanden  hatte,  sein  Bild  in  Gegenwart  und  Nachwelt  durch  politische 

Öffentlichkeitsarbeit zu prägen.

544 Vgl. zu Gattinara: I. Kodek – Der Großkanzler zieht Bilanz. Die Autobiographie Mercurino Gattinaras aus dem 
Lateinischen übersetzt. (= Geschichte in der Epoche Karls V. Bd.4) Münster 2004. 

545 Der Habsburgisch-Osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985.
546 Das etwa 200seitige Traktat befindet sich in der Handschriftenabteilung der British Library, Manuscripts, ADD 

18008, SCH 95452.
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„Quod in celis sol/ hoc in terra Caesar est!“ – „The sun reigns in the sky, Caesar on earth !” On a 

medallion for Karl V dated 1548 this sentence is imprinted. The medallion shows the imperial two-

headed eagle in the midst of the Pillars of Hercules, resembling the edges of the world. In his claws 

he holds the eastern and western parts of the globe, while spreading his wings above the Atlantic. 

On  the  flipside  instead  of  the  aged  medieval  imperial  slogan  “Semper  Augustus”  “Always  to 

Augustus”, one finds Karl’s slogan “Plus ultra!”547

This claim led to the conclusion of German historians around Karl Brandi and notably Peter 

Rassow  that  Emperor  Karl  V  followed  his  counsel’s  ideology.  Great  Chancellor  Mercurino 

Gattinara  had  advised  the  young  King  since  his  rise  to  power  and  quickly  became  the  most  

important  exponent  to  Habsburgian  leadership  claims548. Before  the  royal  election  of  1519, 

Gattinara promoted his master to the electors, promising the capture of the world through Karl V. In 

his view only a strong Emperor had the capabilities to subdue Italy to the Empire, to re-establish its 

medieval  glory and to  form a “monarchia universalis”  in  the empire and for Christianity.  This 

monarchy’s final purpose, to establish a sustainable peace, could only be granted by an emperor 

with strong power base, the one Karl resided upon.

Being elected “Rex Romanorum” the imperial propaganda beheld Karl V as superior to all 

other leaders, following Roman Empire traditions. Gattinara derived from this tradition a formal 

claim valid for all territories of this Empire, also known as the “Antique World”. This universal 

monarchy “monarchia orbis” he aimed for, was perceived as the completion of the Empire. The 

counties Karl inherited were observed to provide the basis for this claim.

The idea of having Karl complete the global Christian Empire was based upon a strong End 

of times mindset during the medieval ages. Karl’s propaganda absorbed this mindset, which was 

also associated with salvation, combined it with the imperial war against the Turks, the prophetics 

of Joachim of Fiore and the tradition of the catholic Spanish Kings to eventually establish a nearly 

prophetic glamour549.

When dealing with Emperor Karl V politics in detail, the universal claim appears only on 

first sight to be applicable. Conflicts with France about leadership in Burgundy and in Italy were 

inherited to Karl V and his French counterpart Franz I of France by their predecessors Emperor 

Maximilian I (Habsburgian 1486/93 -1519) and Karl VIII (France 1483 – 1498) respectively.

547 The medallion is in the possession of the Institute of town history in Frankfurt. Cf. also: Ferdinand Seibt – Karl V. 
Der Kaiser und die Reformation. 2.Aufl. Berlin 1998. S. 9 u. S. 231.

548 Cf. Karl Brandi – Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines Weltreiches. 4 Aufl. München 
1937-42.  Peter Rassow - Die Kaiseridee Karls V dargestellt an der Politik der Jahre 1528-1540. Berlin 1932.

549 Cf. zu Gattinara: Ilse Kodek – Der Großkanzler zieht Bilanz. Die Autobiographie Mercurino Gattinaras aus dem 
Lateinischen übersetzt. (= Geschichte in der Epoche Karls V. Bd.4) Münster 2004. 
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It appears that neither Karl V nor Ferdinand I, his reigning brother in countries Bohemia and 

Hungary pursued their most important imperial task, the war against the Faithless (Ottoman) and 

the protection of Christianity out of idealistic impetus. After the siege of Vienna in 1529 versus the 

Ottomans, the Emperor was in defence, imposed strikingly by the confidential peace treaty of 1547. 

In this contract Habsburg accepts the sultan as highest leader and agrees to pay tributes550.

To prove the idea of “monarchia universalis” and its political effectiveness, one needs to 

measure  the  role  and  impact  of  the  individual  who  materially  developed  and  publicized  this 

ideology. Mercurino Gattinara after all was not the only counsel of Karl V and influenced imperial 

politics only up to his death in 1530. In addition, documents such as his autobiography and a letter 

dated form 1517, where the idea of universal monarchy is first mentioned551, do raise significant 

doubt of the fanaticism implied on him to date.

A review of Karl V’s propaganda shows that the methodology was adapted with respect to 

the political constellation. In confrontation to the Pope the alleged claim of leadership was heavily 

declined, hence showing the imperial ideology as outlined by Mercurino Gattinara was by no means 

formative. In fact the ideology of “monarchia universalis” was only one of several means used by 

Karl’s propaganda.

As a result Emperor Karl V was not lead by the idea of universal imperialism, but is to 

be comprehended as a pragmatic leader, an expert in shaping his figure in presence and posterity 

through active political propaganda.

550 Der Habsburgisch-Osmanische Friedensvertrag von 1547. In: MÖStA 38/1985.
551 The 200 page treaty is part of the manuscript department of the British Library, Manuscripts, ADD 18008, SCH 

95452.
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